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Anlage 1   Artenschutrecht l iche Bewertung zur Aufste l lung des Bebauungsplanes  

Nr. 35 C „El fr inghäuser  Weg /  Arolser Landstraße“  

  



 

VORBEMERKUNGEN 

Die Baule i tp lanung is t  e in zentra les Instrument der kommunalen Selbstverwal tung und städ-

tebaul ichen Entwicklung in Deutschland. Gemäß Ar t ikel  28 Absatz 2 des Grundgesetzes wird  

den Kommunen das Recht gewähr le is tet ,  a l le  Angelegenhei ten der ör t l ichen Gemeinschaf t  im 

Rahmen der  Gesetze in  e igener  Verantwortung zu regeln .  Diese verfassungsrecht l ich garan-

t ier te Selbstverwal tungshohei t  umfasst auch d ie e igenverantwort l iche Aufste l lung und Ände-

rung von Baule i tp länen, d ie in § 2 Absatz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) veranker t  is t .  Die  

Gemeinden haben dabei  d ie Planungshohei t  i nne und s ind für  d ie Steuerung der städtebaul i -

chen Entwicklung in ihrem Gemeindegebiet zuständig  

Z ie l  und Zweis tuf igkei t  der Baule i tp lanung  

Die Aufgabe der Baule i tp lanung besteht gemäß § 1 Absatz 1 BauGB dar in,  d ie baul iche und 

sonst ige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde vorzuberei ten und zu le i ten. Baule i tp läne 

sol len e ine nachhal t ige städtebaul iche Entwicklung gewähr le isten, d ie sozia le ,  wir tschaft l iche 

und umweltschützende Anforderungen in Eink lang br ingt und eine dem Wohl  der Al lgemein-

hei t  d ienende sozia lgerechte Bodennutzung s icher t.  

Das Baugesetzbuch s ieht für  d ie Baule i tp lanung ein zweis tuf iges System vor .  Auf der ersten 

Stufe s teht der F lächennutzungsplan a ls vorberei tender Baule i tp lan, der  d ie beabsicht ig te 

Art  der Bodennutzung für  das gesamte Gemeindegebiet in ihren Grundzügen dar ste l l t .  Er  hat 

behördenverbindl ichen Charakter und gi l t  für  das gesamte Gemeindegebiet.  Auf der  zwei ten 

Stufe konkret is iert  der Bebauungsplan a ls verbindl icher Baule i tp lan die s tädtebaul iche Ord-

nung für  räuml iche Tei lbereiche des Gemeindegebiets  und t r i f f t  a ls Satzung rechtsverbindl i -

che Festsetzungen für  d ie zulässige baul iche und sonst ige Nutzung von Grundstücken.  

Ver fahren zur Aufs te l lung und Änderung von Baule i tp länen  

Das Ver fahren zur Aufste l lung oder Änderung e ines Baule i tp lanes wird gemäß Baugesetzbuch 

in mehreren st ruktur ierten Ver fahrensschr i t ten durchgeführ t.  Nach dem Aufste l lungsbe-

schluss durch die Stadtverordnetenversammlung , der  or tsübl ich bekannt  gemacht wird,  fo l -

gen zunächst d ie  f rühzei t igen Betei l igungsver fahren.  

Frühzei t ige Betei l igung der  Öf fent l ichkei t  und Behörden  

Im ersten Ver fahrensschr i t t  is t  d ie Öf fent l ichkei t  mögl ichst frühzei t ig  über die a l lgemeinen 

Zie le und Zwecke der P lanung zu unterr ichten.  Dabei  werden die s ich wesent l ich unterschei-

denden Lösungen, d ie für  d ie  Neugestal tung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kom-

men,  sowie die voraussicht l ichen Auswirkungen der Planung dargestel l t .  Der Öf fent l ichkei t  

ist  gemäß § 3 Absatz 1 BauGB Gelegenhei t  zur Äußerung und Erör terung zu geben. Diese 

frühzei t ige Betei l igung kann durch öf fent l iche In format ionsveranst al tungen, Auslegungen 

oder schr i f t l iche In format ionen er fo lgen.  

Paral le l  dazu werden gemäß § 4 Absatz 1 BauGB die Behörden und sonst igen Träger  öf fent-

l icher  Belange (TÖB),  deren Aufgabenbereich durch die  Planung berühr t  werden kann,  un-

ter r ichtet und zur Äußerung aufgefordert .  Besonders wicht ig  is t  dabei  d ie Auf forderun g zur 

Äußerung im Hinbl ick auf den er forder l ichen Umfang und Detai l l ierungsgrad der  Umwel tprü-

fung (Scoping) .  Die frühzei t ige Behördenbetei l igung dient der Sammlung wicht iger In forma-

t ionen und der Ident i f iz ierung re levanter Belange für  d ie  wei tere  Planung.  

  



 

Formel les Ver fahren mit  ö f fent l icher Auslegung  

Nach Auswertung der Ergebnisse der f rühzei t igen Betei l igung wird der Entwur f des Baule i t-

p lanes erarbei te t.  Im anschl ießenden formel len Ver fahren is t  d ieser Entwurf  mi t  der Begrün-

dung und den nach Einschätzung der Kommune wesent l ichen,  berei ts  vor l iegenden umwel t-

bezogenen Stel lungnahmen gemäß § 3 Absatz 2 BauGB für d ie Dauer e ines Monats ö f fent l ich 

auszulegen. Ort und Ze i t  der Auslegung s ind vorher or tsübl ich bekannt zu machen.  Zei tg le ich 

werden gemäß § 4 Absatz  2 BauGB die  Stel lungnahmen der Behörden und so nst igen Träger 

öf fent l icher Belange eingehol t .  Diese haben ihre Stel lungnahmen innerhalb e ines Monats ab-

zugeben. Zudem er fo lg t  e ine Abst immung des Baule i tp lans mit  den benachbarten Gemeinden 

im Sinne des interkommunalen Abst immungsgebots.  

Abwägung und Beschlussfassung  

Nach Ablauf der Auslegungsfr is t  werden die e ingegangenen Stel lungnahmen gesichtet und 

bewertet.  Die Gemeinde wägt gemäß § 1 Absatz  7 BauGB die ö f fent l ichen und pr ivaten Be-

lange gegeneinander und untereinander gerecht  ab.  Auf  d ieser Grundlage beschl ießt  das  

zuständige Gemeindegremium, in d iesem Fal l  d ie  Stadtverordnetenversammlung der  Kreis-  

und Hansestadt,  über d ie Fests te l lung der Änderung des Flächennutzungsplans, der anschl ie-

ßend der Genehmigung der oberen Verwal tungsbehörde bedar f .   

Der  Änderung des Flächennutzungsplanes  und dem Bebauungsplan s ind  e ine Begründung mi t  

den Angaben nach § 2a Baugesetzbuch sowie e ine zusammenfassende Erk lärung beizufügen. 

Bei  Bebauungsplänen erfo lgt  der Satzungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversamm-

lung,  wodurch der Plan Rechtskra ft  er langt .  

Recht l iche Grundlagen 

Die Baule i tp lanung erfo lgt  auf Grundlage verschiedener Rechtsvorschr i f ten, insbesondere 

des Baugesetzbuches (BauGB),  der Baunutzungsverordnung (BauNVO),  der  Planzeichenver-

ordnung, der Bauordnung des jewei l igen Bundeslandes (hier :  des Landes Hessen) sowie d er  

Gemeindeordnung (hier :  Hessische Gemeindeordnung) in ihrer jewei ls  aktuel len Fassung. Die 

konkreten Verfahrensschr i t te werden in der Verfahrensle is te auf der Planzeichnung (Aufste l -

lungs-  und Genehmigungsvermerk)  dokumentiert  und nachvol lz iehbar  dargeste l l t .  

Durch dieses gesetz l ich geregel te Ver fahren wird s ichergestel l t ,  dass sowohl  d ie Öf fent l ich-

kei t  a ls auch die  Träger ö f fent l icher  Belange angemessen betei l igt  werden und ihre Interes-

sen in d ie  Planung einf l ießen können,  während gle ichzei t ig  d ie kommunale Pl anungshohei t  

gewahrt b le ibt .  

 

 

 

Korbach, Apri l  2025 

Fachbereich Bauen und Umwelt  





Begründung zum Bebauungsplan Nr. 35 C / 1 "Elfr inghäuser Weg / Arolser Landstraße“ 

 

 

 

- Seite 1 - 

Die Gemeinde hat nach § 2a Satz 1 BauGB in Verbindung mit § 9 Abs. 8 BauGB im Bauleitplan-

verfahren eine Begründung mit den Inhalten nach § 2a Satz 2 Nr. 1 und Nr. 2 BauGB beizufügen.  

1 Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 

1.1 Planungsanlass und Planerfordernis 

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreis - und Hansestadt Korbach hat in ihrer Sitzung am 

22.06.2018 den Bebauungsplan Nr. 35 C „Elfr inghäuser Weg / Arolser Landstraße“ als Satzung 

beschlossen.  

Der rechtswirksame Bebauungsplan wurde mit dem Ziel aufgestell t, die planungsrechtl ichen Vo-

raussetzungen für die Erweiterung der ansässigen Firma zu schaffen und die Möglichkeit zu er-

öffnen, den Firmensitz des Unternehmens nach Korbach zu verlagern. Durch die Aufstellung des 

Bebauungsplanes hat die Kreis - und Hansestadt Korbach unter Wahrung kommunaler und öffent-

l icher Interessen eine Basis für end ogene Entwicklungen geschaffen, wodurch ein substanzieller 

Beitrag zur Sicherung und zum notwendigen Wachstum d er Arbeitsplätze des ansässigen Unter-

nehmens und der Stärkung seiner Investi tions - und Innovationskraft geleistet werden soll te.  

Die von der Kreis- und Hansestadt Korbach beabsichtigten Ziele zur Entwicklung des ansässigen 

Unternehmens sind eingetreten, sodass seitens des Unternehmens nun weitere Erweiterungsab-

sichten vorgetragen wurden. Demnach beabsichtigt das Unternehmen ein Schu lungs- und Besu-

cherzentrum zu err ichten. Die Gebäude sollen Räume für Schulungen, Besprechungen und Aus-

stellungen sowie repräsentative Räum e, beispielsweise ein Museum, ein Foyer oder eine Tribüne 

für Vorführungen der Land- und Baumaschinen, beinhalten. Weiterhin ist es beabsichtigt einen 

Übungsbereich für die Anwendung der Land - und Baumaschinen zu install ieren , um hier die in-

novativen Entwicklungen für die zukünft igen all täglichen Tätigkeiten zu simulieren. Durch die 

Erweiterung beabsichtigt das Unternehmen den Standort in Korbach und in der Region Nordhes-

sen zu stärken. 

Die vorgesehenen Grundstücksflächen l iegen weder im Geltungsbereich eines rechtsverbindli-

chen Bebauungsplanes noch innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage. Die Entwick-

lungsflächen sind im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Kreis - und Hansestadt Korbach 

als „Flächen für die Landwirtschaft“ dargestell t und daher auch dem planungsrechtl ichen Außen-

bereich zuzuordnen. 

Nach § 35 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) sind Vorhaben im Außenbereich nur zulässig, wenn 

öffentl iche Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn 

diese privi legiert sind. Eine Privi legierung l iegt vor, wenn Bauvorhaben z.B. einem land- oder 

forstwirtschaftl ichen Betrieb dienen und nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche ein-

nehmen. Da gewerbliche Vorhaben grundsätzl ich nicht privi legiert sind, ist die Aufstellung eines 

Bebauungsplanes erforderl ich, durch den die  städtebauliche Entwicklung und Ordnung sicher-

gestell t wird. Diese soll durch rechtsverbindliche Festsetzungen gewährleistet werden. Neben 

der Aufstel lung eines Bebauungsplanes ist auch die Änderung des bestehenden Bebauungspla-

nes Nr. 35 C „Elfringhäuser Weg / Arolser Landstraße“ erforderl ich, um zusammenhängende 

Baufelder zu erhalten.  
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1.2 Ziel der Planung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes verfolgt die Kreis - und Hansestadt Korbach das Ziel, 

die Grundlage für endogene Entwicklungen des ansässigen Unternehmens zu schaffen. Dadurch 

soll ein wesentl icher Beitrag zur Sicherung und zum notwendigen Wachstum der Arbeitsplätze 

sowohl im Unternehmen als auch in der Region geleistet werden. Gleichzeit ig wird die Investi ti-

ons- und Innovationskraft des Unternehmens gestärkt, was die wirtschaft l iche Entwicklung der 

Stadt insgesamt fördern soll . 

Der Bebauungsplan Nr. 35 C / 1 „Elfringhäuser Weg / Arolser Straße“ dient dazu, die für eine 

Bebauung vorgesehenen Flächen planungsrechtl ich als „Gewerbegebiete“ und „Industr iege-

biete“ festzusetzen. Dies ermöglicht eine gezielte Nutzung der Flächen entspre chend ihrer bau-

l ichen Anforderungen und schafft Klarheit für zukünft ige Bauvorhaben.  

1.3 Zweck der Planung 

Durch die Aufstellung des verbindlichen Bauleitplans sol l die städtebaul iche Entwicklung und 

Ordnung gesichert werden, welche durch rechtsverbindliche Festsetzungen gewährleistet wer-

den sol l.  Daher ist es die Aufgabe der Planung , die bauliche und sonstige Nutzung der Grund-

stücke in der Kommune nach Maßgabe des Baugesetzbuches (BauGB) planungsrechtl ich zu si-

chern. Durch die Aufstellung des Bauleitplans soll  eine nachhalt ige städtebauliche Entwicklung 

und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialge rechte Bodennutzung gewährleistet 

werden. Gleichzeitig soll  die Planung dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern 

und die natürl ichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln.  

1.4 Ausgangssituation 

1.4.1  Räumliche Lage 

Die verfahrensgegenständlichen Flächen befinden sich in der Gemarkung der Stadt Korbach, die 

Gegenstand der großen naturräumlichen Einheit „ Westhessisches Berg- und Senkenland“,  

Haupteinheit „Waldecker Tafel“ und dem Naturraum „Korbacher Ebene“ ist . Die Stadt Korbach 

besitzt einen historisch gewachsenen Kern , der durch die verschiedenen s tädtebaulich geordne-

ten Entwicklungen ringförmig erweitert wurde. Der gewerbl iche Schwerpunkt befindet sich im 

Nord-Nordwesten des Stadtgebietes. Hier befindet sich das Plangebiet. Dieses schl ießt an die 

bestehenden gewerblichen Bauflächen an.  

Gegenstand des Bauleitplanverfahrens sind neben den bestehenden, bereits als Gewerbegebiet 

und Industriegebiet ausgewiesenen und bebauten Flächen auch die landwirtschaft l ich genutzten  

Flächen. Diese grenzen im Norden und Osten an die Bundesstraßen 251 und 252 bzw. die 

„Arolser Straße“ .  Im Süden bildet die „Weidemannstraße“ die räumliche Abgrenzung, im Westen 

schließt das bestehende Betriebsgelände an.  
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Abb i ldung  1  -  Veror tung  der  ver fahren sg egen ständ l ich en  F läch en  im Stadtgeb ie t  

Größe des räuml ichen Gel tungsbereiches  

Der räumliche Geltungsbereich umfasst die Grundstücke des bestehenden Bebauungsplanes so-

wie zusätzl ich die Grundstücke des bisher unbeplanten Außenbereiches mit der Bezeichnung 

Gemarkung Korbach, Flur 52 Flurstücke 45/2, 46, 48/1, 50/6 52/1, 53/1 und 55/3.  Die exakte 

Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der Planzeichnung zu entnehmen. Die Größe des räumli-

chen Geltungsbereiches umfasst 113 561 Quadratmeter, wobei 36 542 Quadratmeter  auf den 

bisher unbeplanten Außenbereich zurückzuführen sind.  

Realnutzung  

Circa 7,8 Hektar der Fläche werden bereits durch den bestehenden Betrieb des ortsansässigen 

Unternehmens genutzt. Die dem Außenbereich zugeordneten F lächen werden landwirtschaftl ich 

bewirtschaftet. Die Flächen weisen ein mitt leres Ertragspotential auf, weshalb hier intensiver 

Ackerbau betrieben wird.  
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Abb i ldung  2  -  Lu f tb i ld au fn ahme im räum l ichen  Kontex t  d er  b i sher  unbep lan ten  Erw e i terung sf läch en  

1.4.2  Planerische Ausgangslage  

Landesentwicklungsplan Hessen 2020  

Dem Landese ntw ick lungsp lan  l äss t  s i ch  der  Grundsa tz  entnehme n,  dass  be i  der  Fes t l e-

gung  ne uer  Vor ranggeb ie te  fü r  Indus t r i e  und  Gewerbe  i nsbeso ndere  au f  e ine  gute  ve r -

kehr l i che  Anb indung  g eachte t  werde n so l l ,  d i e  i dea le rwe ise  sowoh l  den I nd i v idua l ve rkehr  

a l s  auch den ö f fe nt l i chen Verkehr  berücks icht ig t .  Zudem so l l en  d ie  l andscha f tsp laner i -

sche  E inb ind ung  und  d ie  öko log i sche  Ver t räg l i chke i t  i n  besondere m Maße  berücks ich t ig t  

werden.   

Der  Grundsa tz  f i nde t  Berücks icht igung ,  i ndem e in  m i t te lbare r  Ansch luss  a n  d ie  vo rhan-

denen  Bundess t raßen  s icherges te l l t  und  be i  der  G es ta l tung  des  P langeb ie tes  e in  
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besonderes  Auge nmer k  au f  d ie  l andscha f t s p laner i sche  E inb indung  und  d ie  öko log i sche 

Ver t räg l i chke i t  ge leg t  w i rd .  

Dem Grundsa tz ,  dass  S täd te  und  Geme inde n im Rahmen der  Aus we isung ,  Mob i l i s i e rung  

und  Entw ick lung  von Gewerbegeb ie ten  i n te rkommuna le  Konzepte  unte rs tü tz e n  so l l en ,  

kann i n  d iesem Fa l l  n i ch t  e ntsproche n wer d en.  Der  Grund  da für  l i eg t  dar in ,  dass  es  s i ch 

um d ie  Er we i te rung  e ines  bere i t s  ansäss igen Un te rne hme ns  ha nd e l t .  E ine  Ver lagerung  

d ieser  Erwe i te r ung  i n  e in  i n te rkomm una les  Gewerbegeb ie t  würde  zu  e inem  erheb l i chen  

Mehraufwa nd  dur ch  d en i nnerbe t r i eb l i chen Verkehr  führe n  und  g le ichze i t i g  d ie  Be las tun g 

der  Bundess t raße  unv erhä l tn i smäß ig  und  unnö t ig  e rhöhe n.  

Regionalplan Nordhessen 2009  

Der Gesamtraum der Bundesrepubl ik  Deutschland und seine Tei l räume sind durch Raumord-

nungspläne, durch raumordner ische Zusammenarbei t  und durch Abst immung raumbedeutsa-

mer Planungen und Maßnahmen zu entwicke ln,  zu ordnen und zu s ichern. Hier für  hat d ie 

oberste Landesplanungsbehörde auf Grundlage von § 4 des Hessischen Landesplanungsge-

setzes den Regionalplan Nordhessen 2009 beschlossen. Baule i tp läne s ind gemäß § 1 Abs.  4  

BauGB den Zie len der Raumordnung anzupassen.  

Der Regionalplan Nordhessen weist die verfahrensgegenständlichen Flächen als „Vorranggebiet 

für Landwirtschaft“ aus. Ein kleinerer, untergeordneter Teil dieser Flächen l iegt innerhalb des 

200-Meter-Puffers des in 2009 vorhandenen städtischen Kontextes  und wird daher als „Vorbe-

haltsgebiet für Landwirtschaft“ ausgewiesen.  

Im Regionalplan Nordhessen 2009 ist im Kapitel 3.1.2 unter „Gebiete für Industrie und Gewerbe 

/ Regionale Logistikzentren“ als Ziel  formuliert, dass die Ausweisung und Entwicklung von In-

dustr ie-, Gewerbe- oder Logistikf lächen für die Neuansiedlung von Betr ieben mit regionaler Be-

deutung oder einem besonderen, verkehrsbezogenen Anforderungsprofi l  vorrangig in gewerbli-

chen Schwerpunkträumen erfolgen soll .  Dabei wird die Kernstadt Korbach als solcher Schwer-

punktort definiert.  

Im Ziel  2 des Regionalplans wird festgelegt, dass alle Ober - und Mittelzentren in der Planungs-

region als gewerbliche Schwerpunkte vorrangig gestärkt und weiterentwickelt werden sollen. Die 

Ergänzung der Gewerbeflächen in der Kernstadt Korbach entspricht somit weitgehend den Zielen 

und Grundsätzen des Regionalplans im Bereich der Gewerbe - und Industr ieplanung. 

Die betreffenden Flächen l iegen innerhalb eines „Vorranggebietes für Landwirtschaft“, wodurch 

die Entwicklungsabsichten der Kreis - und Hansestadt Korbach mit dem Ziel 1 zur Landwirtschaft 

in Einklang gebracht werden müssen. Gemäß diesem Ziel  hat die landwirtschaftl iche Bodennut-

zung in den im Regionalplan ausgewiesenen „Vorranggebieten für Landwirtschaft“ Vorrang vor 

anderen Raumansprüchen. In diesen Gebieten sind Nutzungen und Maßnahmen nicht gestattet, 

wenn sie die landwirtschaft l iche Bodennutzung, einschl ießlich der Tierhaltung, aussch l ießen oder 

wesentl ich erschweren würden.  

In der Kreis- und Hansestadt Korbach befinden sich die gewerblichen Bauflächen überwiegend 

im Norden des Stadtgebietes, zwischen der „Arolser Landstraße“ und der „Bri loner Landstraße“. 

In den vergangenen Jahren wurden die im Regionalplan Nordhessen 2009 fü r diesen Bereich 

dargestell ten Vorranggebiete für „Industrie und Gewerbe (Planung)“ nahezu vollständig genutzt. 

Ledigl ich ein kleiner Teil  im Bereich zwischen der Umgehungsstraße B 251 und der „Bri loner 

Landstraße“ ist noch ungenutzt.  
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Für die geplante Nutzung des bislang als „Vorranggebiet für Landwirtschaft“ ausgewiesenen Be-

reichs gibt es keine Alternative. Dies l iegt daran, dass das ortsansässige Unternehmen im Jahr 

2007 ihren Betriebsstandort und im Jahr 2021 ihren Hauptsitz von Diemelsee -Flechtdorf nach 

Korbach verlegt hat. Das Unternehmen hat sich seitdem erfolgreich entwickelt, der Standort hat 

sich bewährt, und daher soll  der Betrieb in Korbach nun erweitert werden.  

Die durch den Bebauungsplan Nr. 35 B/1 planungsrechtl ich gesicherten Flächen östl ich des „Elf-

r inghäuser Weges“ haben zunächst ausgereicht, um die kurzfristige Entwicklung des Unterneh-

mens zu ermöglichen. Um jedoch eine mittel fr istige Erweiterungsperspektive und damit Pla-

nungssicherheit für die anstehenden Investi tionen zu gewährleisten, haben die Vertreter des Un-

ternehmens diese Flächen durch den Bebauungsplan absichern lassen. Die verblei benden 

Erweiterungsflächen befinden sich ebenfalls östl ich dieser Gru ndstücke und sind bereits in das 

Eigentum des ansässigen Unternehmens übergegangen. 

Mit der geplanten Erweiterung verfolgt das Unternehmen das Ziel, ihre Innovationskraft in der 

Planungsregion Nordhessen weiter zu stärken. Aufgrund der bestehenden Eigentumsverhältnisse 

und der fehlenden Verfügbarkeit weiterer Vorranggebiete für „Industrie und Gewerbe Planung“ 

gibt es keine Alternativen zur Nutzung dieser Flächen. Daher ist es notwendig, die bisher als 

„Vorranggebiet für Landwirtschaft“ ausgewiesenen Flächen in ein „Vorranggebiet Industrie und 

Gewerbe“ umzuwandeln.  

Die Kreis- und Hansestadt Korbach beabsichtigt, von der im Regionalplan Nordhessen 2009 ver-

ankerten Flächentauschklausel Gebrauch zu machen. Diese sieht vor, dass ausgewiesene Flä-

chen als „Vorranggebiet Industrie und Gewerbe  Planung“ im interkommunalen Gewerbegebiet an 

der südl ichen Stadtgrenze zu Vöhl mit dem „Vorranggebiet für Landwirtschaft“, das Gegenstand 

des Verfahrens ist, getauscht werden können.  Die für den geplanten Flächentausch vorgesehe-

nen Bereiche im Interkommunalen Gewerbegebiet Korbach/Vöhl haben die gleiche Größe wie die 

Erweiterungsfläche und sind hinsichtl ich ihrer Bodenwertigkeiten, insbesondere der Acker - und 

Grünlandzahlen, vergleichbar. Auch nach der Bewertung der Agrarplanung Nordhessen 2021 

gelten diese Flächen als ähnl ich geeignet ( Gesamtbewertung 1b). Zwar weist der nördlichste 

Bereich der Erweiterungsfläche eine etwas höhere Bewertung (Gesamtbewertung 1a) auf, jedoch 

kann die Vergleichbarkeit der Flächen insgesamt bestätigt  werden. 

 

Abb i ldung  3  -  Dars t e l lung en  und Fest l egungen  im Reg ion a lp lan  Nordhessen  2009 der  b ish er  unbep lan t en  

F läch en  
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Die nachfolgende Darstellung beinhaltet die für den Flächentausch vorgesehene Fläche (rot um-

randet) in der Gemarkung Korbach.  

 

Abb i ldung  4  -  Vorgeseh en e F läch e fü r  den  F lächent ausch  gemäß Z ie l  7  zu  dem Kap i te l  Geb ie t  fü r  Indu st r i e  und  

Gewerb e /  Reg ion a le  Log i s t ikzen t ren  

Flächennutzungsplan der Kreis-  und Hansestadt Korbach  

Der Flächennutzungsplan der Kreis - uns Hansestadt Korbach, genehmigt mit Verfügung vom 9. 

März 1977 durch das Regierungspräsidium Kassel, rechtsgültig seit Bekanntmachung der Ge-

nehmigung am 31. März 1977 in der Waldeckischen Landeszeitung, stell t im Norden des Stadt-

gebietes, südlich der Umgehungsstraße B 251, westl ich der Arolser Landstraße und östl ich des 

Elfringhäuser Weges Flächen für die Landwirtschaft dar. Im Norden des Plangebietes befindet 

sich ein „Versorgungsleitung“, hier eine Gasleitung.  

Aufgrund von Ansiedlungsabsichten eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes wurde eine Än-

derung des Flächennutzungsplanes durchgeführt. Mit Verfügung vom 15. Februar 1985 hatte der 

Regierungspräsident in Kassel eine 6. Änderung des Flächennutzungsplanes d er Stadt Korbach 

zur Darstel lung von gewerblichen Bauflächen (G), Sonderbauflächen (S) - Möbelmarkt - sowie 

Grünflächen (Ortstandeingrünung) genehmigt und damit wurden die planungsrechtl ichen Grund-

lagen für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 35 im Ber eich zwischen Arolser Landstraße, 

Waltershäuser Straße und Elfringhäuser Weg geschaffen. Auf dieser Grundlage wurde ein groß-

flächiger Möbelmarkt ( jetzt Möbeldorf Korbach) errichtet. Nachdem der Betrieb dort seine ge-

schäft l ichen Aktivi täten entfaltet und si ch positiv entwickelt hatte, war es zur Erweiterung der 

Geschäftsfläche des Möbelmarktes wiederum erforderl ich den Flächennutzungsplan anzupassen. 

Dies erfolgte mit der 14. Änderung, die mit Verfügung vom 26. Apri l  1993 durch das Regierungs-

präsidium in Kassel genehmigt wurde und seit der Bekanntmachung der Genehmigung in der 

Waldeckischen Landeszeitung am 14. Mai 1993 unverändert rechtsgültig ist. Diese planungs-

rechtl iche Grundlage u. a. zur Darstellung als Sonderbaufläche Möbelmarkt (S) diente dazu, dem 

bereits dort ansässigen Möbelhandelsbetr ieb die damal igen Erweiterungsabsichten zu 
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ermögl ichen. Inzwischen wurde der Betrieb erweitert bzw. verändert und wird auf dieser Grund-

lage betrieben.  

Gleichzeitig wurde im Rahmen dieses Änderungsverfahrens ein ca. 100 Meter breiter Strei fen 

östl ich des Elfringhäuser Weges als gewerbliche Baufläche (G) dargestell t. Ein ca. 30 Meter 

breiter Strei fen wurde im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung als Grünfläche (Ortsrand-

eingrünung) dargestel lt, der sowohl die gewerblichen Bauflächen als auch die Sonderbauflächen 

(S) gegenüber den anschl ießenden landwirtschaft l ichen Flächen abgrenzte.  Diese Änderung des 

Flächennutzungsplanes aus dem Jahr 1993 diente als Gru ndlage zur Aufstellung des Bebauungs-

planes Nr. 35 B/1 „Elfringhäuser Weg“. Der Bebauungsplan wurde mit Bekanntmachung des Sat-

zungsbeschlusses am 1. Juni 2001 rechtskräftig.  

Mit Verfügung vom 13.06.2018 hat das Regierungspräsidium Kassel die 36. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes genehmigt. Hierbei handelt es sich um die letzten gewerblichen Entwick-

lungsschritt im Bereich südlich der Bundesstraße 251 und westl ich der „Arolser Landstraße“. Die 

Erweiterung wurde zugunsten der Entwicklungsabsichten des ansässigen Unternehmens durch-

geführt. Durch die 36. Änderung des Flächennutzungsplanes konnte der Bebauungsplan Nr. 35 

C „Elfringhäuser Weg  / Arolser Landstraße“  aufgestell t werden.  Die Änderung stell t  gewerbliche 

Bauflächen dar . 

 

Abb i ldung  5  -  Dars t e l lungen  im rech tsw i rksamen F lächennutzungsp lan  d er  K re i s -  u nd  Hansestadt  Korbach  
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Aufgrund der Darstellung der Flächen als „Fläche für die Landwirtschaft“ entsprechen d ie Ent-

wicklungsabsichten des Bebauungsplanes Nr. 35 C / 1 „Elfringhäuser Weg / Arolser Landstraße “ 

dem § 8 Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln 

sind, nicht. Es ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderl ich, um das Entwicklungs-

gebot zu wahren. 
 

Darstel lungen von umweltschützenden Plänen  

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7g BauGB sind auch die Darstellungen von umweltschützenden  Plänen in 

der Abwägung zu berücksichtigen. Ausdrücklich genannt  sind die Landschaftspläne und Pläne 

des Wasser-, Abfall - und Immissionsschutzrechts.  Pläne, die Rechtsnormquali tät (Rechtsverord-

nung oder Gesetz)  haben, unterl iegen der planerischen Abwägung demgegenüber nicht.  

Landesentwicklungsplan Hessen 2020 

Der Landesentwicklungsplan 2020 beschreibt für die Flächen des Plangebietes keine relevanten 

Ziele. 

Landschaftsrahmenplan Nordhessen 2000 

Die Karte Zustand und Bewertung beschreibt für das Plangebiet einen „mäßig strukturierten, 

ackerbaul ich geprägten, unbewaldeten Raum mitt lerer Strukturviel falt“. Der räumliche Geltungs-

bereich ist kein Gegenstand eines avi faunistisch wertvollen Bereichs. Die Entwicklungskarte zum 

Landschaftsrahmenplan Nordhessen 2000 beschreibt für die Flächen des Plangebietes keine re-

levanten Ziele.  

Landschaftsplan der Kreis- und Hansestadt Korbach 

Der Bestands- und der Maßnahmenplan zum Landschaftsplan der Stadt Korbach beschreiben die 

verfahrensgegenständlichen Flächen als Ackerland. In den Randbereichen sind frische Gehölze 

dargestell t. Entlang des Fl ießgewässers wird ein Gehölz abgebildet.  

 

Abb i ldung  6  -  Dars t e l lungen  im Landsch af t sp lan  d er  K re is -  und  Hansest adt  Korbach  
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1.4.3  Rechtl iche Ausgangslage  

Bestehendes Bauplanungsrecht  

Der Bebauungsplan Nr. 39 „Flechtdorfer  Straße (L 3076) –  Nordumgehung (B 251) –  El fringhäu-

ser Weg –  Nordring“ setzt in diesem Bereich größtenteils Industriegebiete fest. Der Bebauungs-

plan ist seit der Bekanntmachung des Anzeigeverfahrens vom 13. Juli 1988 durch das Regie-

rungspräsidium Kassel in der Waldeckischen Landeszeitung vom 22. Juli  1988 unverändert gül-

t ig. Dieser Bebauungsplan wird durch die geplante Aufstel lung des Bebauungsplanes nicht 

tangiert.  

Nördlich der Waltershäuser Straße befindet sich der Bebauungsplan Nr. 35 A/1 „Zwischen 

Arolser Landstraße, Waltershäuser Straße und Elfr inghäuser Weg“, der seit Bekanntmachung des 

Anzeigeverfahrens vom 26. Apri l 1993 durch das Regierungspräsidium Kassel in  der Waldecki-

schen Landeszeitung vom 15. Mai 1993 unverändert rechtskräft ig ist. Dieser Bebauungsplan 

wird durch die geplante Änderung bzw. Aufstellung des Bebauungsplanes nicht tangiert. Das 

darin festgesetzte Sondergebiet Möbelmarkt (Lager/Verkauf) mit a ngrenzenden Planungen, Nut-

zungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft 

(Ortsrandeingrünung/Streuobstwiese –privat-) bleibt ohne Änderungen erhalten.  

Der Bebauungsplan Nr. 35 B/1 aus dem Jahre 2001 setzt am nördlichen Stadtrand In -dustrie- 

und Gewerbeflächen gemäß § 8 und § 9 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung 

vom 23. Januar 1990 fest. Gleichzeitig wurden die Industriestraße, der El fringh äuser Weg, die 

Waltershäuser Straße und ein Teil  der Arolser Landstraße planungsrechtl ich gesichert. Die be-

reits bestehende Industriestraße wurde über einen Wendeplatz hinaus bis zum Elfr inghäuser Weg 

verlängert, um eine bessere An-bindung dieser Industrie- und Gewerbeflächen an das überörtl i -

che Straßennetz herzustellen.  

Es sind Industrie- und Gewerbegebiete, mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 und Baumas-

senzahlen (BMZ) von 9,0 bzw. 6,0 festgesetzt. Darüber hinaus enthält der Plan großzügige Bau-

grenzen, die tei lweise durch die dort entstandenen Gewerbebetriebe in Anspruch genommen 

worden sind. Teile der ausgewiesenen Gewerbeflächen sind bisher noch n icht bebaut. 

Im nordwestl ichen Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 35 C „Elfringhäuser Weg / Arolser Land-

straße“ wird  ein Industr iegebiet mit einem überbaubaren Grundflächenanteil von 80 Prozent fest-

gesetzt. Der seit 2018 rechtskräftige Bebauungsplan legt für die Höhe baulicher Anlagen eine 

Obergrenze von 16,0 Meter fest. Im südwestl ichen Teilbereich des Bebauungsplanes ist ein Ge-

werbegebiet mit einer Grundflächenzahl von 0,8 festgesetzt. Die Höhe baulicher Anlagen darf 

analog zum Industriegebiet maximal 16,0 Meter betr agen. Zur Eingrünung des Plangebietes ist 

eine öffentl iche Ortsrandeingrünung als Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt. Hiervon muss die Bebauung aufgrund der Festle-

gung von überbaubaren Grundstücksflächen um mindestens 5,0 Meter bzw. 10,0 Meter abrü-

cken.  

Schutzgebiete  nach dem Naturschutzrecht  

Die geplante Aufstellung des Bauleitplans beeinträchtigt keine Schutzgebiete gemäß den Vorga-

ben des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und des Hessischen Naturschutzgesetzes 

(HeNatSchG). Im westl ichen Teilbereich der betroffenen Flächen befindet sich ein e Maßnahme, 

die durch den Bebauungsplan Nr. 35 C „Elfringhäuser Weg“ der Kreis - und Hansestadt Korbach 

festgelegt wurde. Diese Maßnahme umfasst die Neuanlage eines Gebüschs sowie einer Hecke 

und bleibt von der Planung unberührt.  Die Maßnahmen wurden bisher  noch nicht umgesetzt.  



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 35 C / 1 "Elfr inghäuser Weg / Arolser Landstraße“ 

 

 

 

- Seite 11 - 

 
Abb i ldung  7  -  Ausschn i t t  aus  dem Hess i sch en  Naturschutz in fo rmat i onssystem (N atureg -V iew er ) ,  S tan d  Dez.  

2022  

Vogelschutzgebiete gemäß europäischer Vogelschutzrichtl inie sind kein Bestandteil des räumli-

chen Geltungsbereichs und werden nicht beeinträchtigt.  

Schutzgebiete  nach dem Wasserhaushal tsgesetz  

Die verfahrensgegenständlichen Flächen befinden sich innerhalb von Schutzgebieten nach dem 

Wasserhaushaltsgesetz. Das Gebiet l iegt in Zone II I A (weitere Schutzzone, innerer Bereich) der 

Verordnung zum Schutze der Trinkwassergewinnungsanlage der Stadtwerke Korbach GmbH 

(jetzt Energie Waldeck-Frankenberg GmbH), des Wasserbeschaffungsverbandes „Waroldern“ in 

Twistetal, des Wasserbeschaffungsverbandes „Upland“ in Wil l ingen (Upland) und des Wasserbe-

schaffungsverbandes „Eisenberg“ in Lichtenfels, Landkreis Walde ck-Frankenberg vom 13. Okto-

ber 1981, zuletzt geändert mit der 2. Änderungsverordnung vom 11. Mai 2023.  

Da der Geltungsbereich in einem Trinkwasserschutzgebiet der Zone II I A l iegt, sind bei al len dort 

geplanten Maßnahmen entsprechende Vorkehrungen zum Schutz des Grundwassers zu treffen.  

 

Abb i ldung  8  -  Au sschn i t t  au s  dem Wasser rahmenr ich t l i n ien -V iew er  (WRRL -V iewer ) ,  S tand  Dezemb er  2022  
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Im Folgenden wird der Verordnungstext vom 13. Oktober 1981 für das Wasserschutzgebiet Zone 

I II  A zitiert:  

„§ 3 Verbote Weitere Schutzzonen (Zone II I A und II I B)  

Die Zone I II  soll  den Schutz vor weitreichenden Beeinträchtigungen, insbesondere vor nicht oder 

schwer abbaubaren chemischen und radioaktiven Verunreinigungen, gewährleisten.  

Verboten sind insbesondere in der Zone II I B  

› Versenkung von Abwasser einschließlich der Versenkung des von Straßen und Verkehrs-

f lächen abfl ießenden Wassers, Versenkung oder Versickerung radioaktiver Stoffe  

› Betriebe, die radioaktive oder wassergefährdende Abfäl le oder Abwässer abstoßen, z.B. 

Ölraffinerien, Metallhütten, chemische Fabriken, wenn diese Stoffe nicht vollständig und 

sicher aus dem Einzugsgebiet hinausgebracht oder ausreichend behandelt werden; Ke rn-

reaktoren  

› Ablagern, Aufhalden oder Beseitigung durch Einbringen in den Untergrund von radio -akti-

ven Stoffen oder wassergefährdenden Stoffen, z.B. von Giften, auswaschbaren beständi-

gen Chemikal ien, Öl, Teer, Phenolen, chemischen Mitteln für Pflanzen -schutz, Aufwuchs- 

und Schädlingsbekämpfung sowie zur Wachstumsregelung, Rück -ständen von Erdölboh-

rungen  

› Fernleitungen für wassergefährdende Stoffe,  

in der Zone I II  und Zone II I A  

› die für Zone II I B genannten Einrichtungen, Handlungen und Vorgänge  

› Betriebe mit Verwendung radioaktiver Stoffe; Betriebe mit Verwendung wassergefährden-

der Stoffe, wenn eine Verunreinigung des Grundwassers zu besorgen ist  

› Massentierhaltung  

› Offene Lagerung und Anwendung boden- oder wasserschädigender chemischer Mi ttel  für 

Pflanzenschutz, für Aufwuchs und Schädlingsbekämpfung sowie zur Wachstumsregelung; 

die Verordnung über Anwendungsverbote und -beschränkungen für Pflanzenschutzmittel 

vom 31. Mai 1974 (BGBl. I  Seite 1204) ist zu beachten.  

› Abwasserlandbehandlung, Abwasserverregnung, Versickerung von Abwasser ein -schließ-

l ich des von Straßen und sonstigen Verkehrsflächen abfl ießenden Wassers, Untergrundver-

r ieselung, Sandfi l tergräben, Abwassergruben, soweit es sich nicht um dichte Gruben ohne 

Überlauf handelt  

› Wohnsiedlungen, Krankenhäuser, Heilstätten und Gewerbebetriebe, wenn das Ab -wasser 

nicht vol lständig und sicher aus der Zone III  A hinausgeleitet oder in einer ge nehmigten 

Anlage behandelt wird  

› Lagern radioaktiver oder wassergefährdender Stoffe, ausgenommen das oberirdische La-

gern wassergefährdender Flüssigkeiten in Behältern mit einem Rauminhalt bis zu 100 m³ 

und das unterirdische Lagern wassergefährdender Flüssigkeiten in Behältern mit einem 

Rauminhalt bis zu 40 m³, wenn die erforderl ichen Sicherheitsmaßnahmen für Bau, Antrans-

port, Fül lung, Lagerung und Betrieb getroffen und eingehalten wer -den  

› Umschlags- und Vertriebsstellen für radioaktive Stoffe  

› Start-, Lande- und Sicherheitsflächen sowie Anflugsektoren und Notabwurfplätze des Luft-

verkehrs, mit Ausnahme der genehmigten Landeplätze Korbach und Nordenbeck  

› Manöver und Übungen von Streitkräften und anderen Organisationen, mil i tärische Anlagen  

› Abfallbeseit igungsanlagen sowie Anlagen, die der Lagerung oder Behandlung von Auto-

wracks dienen  
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› Neuanlage von Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlagen)  

› Entleerung von Wagen der Fäkalienabfuhr, ausgenommen das breitflächige Vertei len auf 

landwirtschaftl ich genutzten Flächen  

› Versenkung oder Versickerung von Kühlwasser  

› Größere Erdaufschlüsse ohne ausreichende Sicherung, mit Ausnahme des betr iebs -plan-

mäßig im Einvernehmen mit der zuständigen Wasserbehörde zugelassenen Bergbaus  

› Neuanlage von Friedhöfen  

› Neuanlage von Rangierbahnhöfen  

› Verwendung von wassergefährdenden auslauf - oder auswaschbaren Material ien, von Teer 

mit einem höheren Phenolgehalt als nach DIN 1995 „Bituminöse Bindemittel für den Stra-

ßenbau“ zulässig, zum Straßen -, Wege- und Wasserbau  

› Bohrungen zum Aufsuchen oder Gewinnen von Erdöl, Erdgas, Kohlensäure, Mineral -was-

ser, Salz, radioaktiven Stoffen sowie zur Herstellung von Kavernen mit Ausnahme bergbau-

licher Untersuchungsbohrungen, die nach Beendigung dicht verschlossen werden.  

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches befinden sich  ein Fl ießgewässer . Hierbei handelt es 

sich um den Oberlauf des Fließgewässers „ Wollbeutel“  (44412). Das Flurstück weist Gewässer-

eigenschaften auf . Es ist somit kein Gewässer von untergeordneter Bedeutung nach Wasser-

haushaltsgesetz und Hessischen Wassergesetz  und nicht von den Wassergesetzen ausgenom-

men. Daher muss ein 10,0 Meter breiter Gewässerrandstrei fen eingehalten werden  

Für das Gewässer besteht ein beidseitiger Gewässerrandstrei fen mit je 10 ,0 Meter Breite. Der 

Gewässerrandstrei fen umfasst gemäß § 38 W asserhaushaltsgesetz das Ufer und den Bereich, 

der an das Gewässer landseits der Linie des Mittelwasserstandes angrenzt. Er bemisst sich ab 

der Linie des Mittelwasserstandes, bei Gewässern mit ausgeprägter Böschungsoberkante ab der 

Böschungsoberkante. Gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1  Hessisches Wassergesetz  ist der Gewässer-

randstrei fen im Außenbereich zehn Meter und im Innenbereich i m Sinne der §§ 30 und 34 des 

Baugesetzbuches fünf Meter breit.  

Dier Fließrichtung des Fließgewässers erfolgt in östl iche Richtung, sodass es die engere Trink-

wasserschutzzone I I durchquert. Sonstige oberflächennahe Gewässer sind nicht bekannt.  

Denkmalschutzrecht l i che Aspekte  

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches befinden sich keine geschützten Natur -, Bau- oder 

Bodendenkmäler.  

A l t lasten /  Al t lastenverdachts f lächen  

Für die Flächen des Geltungsbereiches sowie in dessen unmittelbarer Umgebung sind keine Alt-

lasten, Altablagerungen oder Grundwasserschadensfäl le bekannt.  
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1.4.4  Planerische Überlegungen und Abwägung 

Durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes sollen die bauplanungsrechtl ichen Voraussetzun-

gen für Erweiterung des ortsansässigen Unternehmens  geschaffen werden. Hierdurch soll das 

Unternehmensgelände um einen Schulungs- und Besucherzentrum erweitert werden. Die Ge-

bäude sollen Räume für Schulungen, Besprechungen und Ausstellungen sowie repräsentative 

Räume, beispielsweise ein Museum, ein Foyer oder eine Tribüne für Vorführungen der Land - und 

Baumaschinen, beinhalten. Weiterhin ist es beabsichtigt einen Übung sbereich für die Anwendung 

der Land- und Baumaschinen zu install ieren , um hier die innovativen Entwicklungen für die zu-

künft igen all tägl ichen Tätigkeiten zu simulieren. Durch die Erweiterung beabsichtigt das Unter-

nehmen den Standort in Korbach und in der Region Nordhessen zu stärken.  

Überört l iche, verkehr l iche Erschl ießung  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 35 C / 1 „Elfringhäuser Weg / Arolser Landstraße“ 

grenzt im Osten an die Arolser Landstraße, die in diesem Teil  ausgehend von dem Anschluss an 

die Umgehungsstraße B 251, Stadtstraße ist. Die „Arolser Landstraße“  ist in diesem Abschnitt, 

die am stärksten frequentierte Einfallstraße in das Stadtgebiet. Damit ist das Plangebiet nur in-

direkt an das überörtl iche Verkehrssystem angebunden. Überörtl iche Verkehrsplanungen werden 

somit durch den Bebauungsplan nur indirekt  berührt. Die Bundesstraße B 251 dient der überre-

gionalen Verbindung von Marburg (Lahn) in Hessen nach Bri lon  in Nordrhein-Westfalen. Da die 

Bundesstraße B 251 unmittelbar an das Plangebiet anschließt, sind die Belange, die sich aus 

dieser Lage ergeben, im Bauleitplanverfahren zu berücksichtigen.  

Nachrichtl ich wird übernommen:  

Alle Bauvorhaben entlang der Bundesstraßen 251 und 252 sind mit Hessen Mobil Straßen - und 

Verkehrsmanagement in Bad Arolsen als Vertreter des Straßenbaulastträgers abzustimmen. Das 

Bundesfernstraßengesetz (FStrG) und das Hessische Straßengesetz (HStrG) sin d zu beachten. 

Entlang der Bundesstraßen 251 und 252 besteht gem. § 9 Abs. 1 FStrG eine Bauverbotszone. 

Hochbauten jeder Art dürfen in einer Entfernung bis zu 20,0 Meter - gemessen vom äußeren 

Rand der befestigten Fahrbahn und bauliche Anlagen jeglicher Ar t, die über Zufahrten an die 

Bundesstraße unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen, nicht errichtet werden. 

Dies gil t  für Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs entsprechend.  Die Errichtung 

von Pylonen oder freistehenden Werbeanlagen, die eine Fernwirkung erzeugen, bedarf der Zu-

stimmung der zuständigen Straßenbaubehörde (Hessen Mobil ,  Straßen - und Verkehrsmanage-

ment Bad Arolsen).  Bei der Ausleuchtung des Geländes ist darauf zu achten, dass durch die 

Beleuchtungselemente die Verkehrste ilnehmer der Bundesstraßen nicht beeinträchtigt werden.  

Bei dem Betrieb der Land- und Baumaschinen ist darauf zu achten, dass durch die Fahrzeugbe-

leuchtung keine Blendung der Verkehrsteilnehmer auf den Bundesstraßen entsteht.  Solaranlagen 

sind blendfrei  für die Verkehrsteilnehmer auf den klassi fizierten Straßen zu gestalten und so 

auszuführen, dass die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs nicht beeinträchtigt wer-

den kann. Aufgrund eventueller Emissionen der Bundesstraße B251 können weder gegen de n 

Straßenbaulastträger noch gegen die Kreis - und Hansestadt Korbach als Trägerin der Planungs-

hoheit Ansprüche geltend gemacht werden. Kosten oder anteil ige Kosten für Schutzmaßnahmen 

werden nicht übernommen.  

Verkehr l iche Erschl ießung  

Auf der Grundlage der Bebauungspläne Nr. 39, 35 A/1 , 35 B/1 und 35 C ist das bisherige Er-

schließungssystem (Industr iestraße, El fringhäuser Weg , Waltershäuser Straße und 
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Weidemannstraße) in diesem Teil  des Stadtgebietes entstanden. Die Flächen wurden größtenteils 

mit Industrie- und Gewerbebetrieben unterschiedlicher Größe und Funktion sowie Logistikhal len 

bebaut. Die erforderl ichen Netze zur Ver - und Entsorgung des Plangebietes sind in den Randbe-

reichen vorhanden.  

Das südlich l iegende Gewerbegebiet kann über die „Weidemannstraße“ erschlossen werden. 

Eine Zufahrt zur Stadtstraße ist ab einer Entfernung von mindestens 40,0 Meter zum äußeren 

Fahrbahnrand der „Arolser Landstraße“ zulässig. Das nördlich l iegende Industriegebiet sol l über 

das bestehende Betriebsgelände erschlossen werden. Hierfür ist kein zusätzl icher Anschluss an 

das Verkehrsnetz erforderl ich.  Der Radverkehr kann das Plangebiet über die bestehenden Ver-

kehrsanlagen erschließen.  

Öffent l icher Personennahverkehr  

Das Plangebiet ist an den öffentl ichen Personennahverkehr (ÖPNV) angebunden. Es wird zum 

einen von der Buslinie 505 (Volkmarsen - Bad Arolsen - Korbach), zum anderen von der Stadt-

buslinie 1 erschlossen. Des Weiteren ist das Gebiet an den Anrufsammeltaxiver kehr (AST-Ver-

kehr) angeschlossen. Die nächste Haltestelle der Linie 505 befindet sich in der „Arolser Land-

straße“ („Auf Lül ingskreuz“), die Stadtbuslinie 1 kann über die Haltestellen „Hopfenberger Weg“ 

( in der Straße „Auf Lülingskreuz“) und „Arolser Landstraße“ erreicht werden. Alle Haltestel len 

sind gleichzeit ig auch AST-Haltepunkte. Damit ist das Gebiet durch die Linie 505, die Stadtbus-

l inie 1 sowie den AST-Verkehr an den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) und damit auch an den 

überörtl ichen Personennahverkehr (ÖPNV) angebunden. 

Der nordhessische Verkehrsverbund hat im Rahmen der frühzeitigen Beteil igung darauf hinge-

wiesen, dass die NVV-Linie 566 im Stundentakt entlang des Plangebietes verkehrt. In diesem 

Zusammenhang wurde angeregt, eine zusätzl iche Haltestelle einzurichten, um die Erreichbarkeit 

zu verbessern. Dieser Vorschlag wird paral lel  zum Bauleitplanverfahren weiterverfolgt, da die 

öffentl iche Verkehrsfläche ausreichend Raum für die Einric htung einer solchen Haltestelle bietet.  

Technische Erschl ießung  

Die Versorgung der Grundstücke im Planbereich mit Elektrizi tät, Trink - und Löschwasser sowie 

mit Telekommunikationsanlagen ist durch den bestehenden Anschluss des Betriebs an die ver-

schiedenen Netze und die  zuständigen Versorgungsträger  sichergestel l t.   

Die Vorgaben hinsichtl ich des Brandschutzes können eingehalten werden, da in diesem Teil  des 

Stadtgebietes von Korbach eine ausreichende Versorgung mit Löschwasser vorhanden ist bzw. 

hergestel lt  wird. Dabei werden die einschlägigen technischen Vorschri ften  beachtet.  

Um eine einheitl iche Gestaltung der Industrie - und Gewerbegebiete zu erreichen, soll  die Verle-

gung der Versorgungsleitungen unterirdisch erfolgen. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB kann aus 

städtebaulichen Gründen im Bebauungsplan die Führung von Versorgungsanlagen und -lei tungen 

festgesetzt werden. Von dieser Möglichkeit wird im Bebauungsplan Nr. 35 C / 1 „Elfr inghäuser 

Weg / Arolser Landstraße“ Gebrauch gemacht.  

Im Industriegebiet werden das Schmutzwasser und das Regenwasser in die bestehende Trenn-

kanal isation abgeführt. Dabei ist darauf zu achten, auf den Grundstücksflä chen vor Ableitung 

des Regenwassers in die Regenwasserkanalisation , eine Regenrückhaltung vorzusehen. Die an-

fallenden Schmutzwässer werden der Kläranlage des Abwasserverbandes Ittertal  zugeführt und 

dort entsprechend gereinigt. Das anfal lende Schmutzwasser kann mithil fe einer Abwasserhebe-

anlage in die bestehende Schmutzwasserkanalisation im Bereich des Elfringhäuser Weges 
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eingeleitet werden. Von dort aus wird das Schmutzwasser zur Kläranlage des Abwasserverban-

des Ittertal  geleitet, wo es entsprechend gereinigt wird.  

Im Gewerbegebiet wird das Regenwasser von den versiegelten Flächen entsprechend der Topo-

grafie am tiefsten Punkt gesammelt und nach einer Regenrückhaltung versickerungsfrei in den 

bestehenden Vorfluter (Gewässer) abgeleitet. Für die Regenrückhaltung wurde bereits ein offe-

nes Erdbecken mit Dauerstau nordöstl ich des Plangebiets angelegt. Die Abflussmengen werden 

durch diese Rückhaltung reguliert. Zusätzl ich soll eine verpfl ichtende Dachbegrünung dafür sor-

gen, dass insbesondere bei Starkregenereignissen das an fal lende Niederschlagswasser zwi-

schengespeichert und zeitverzögert abgeführt wird.  

Die Vorflut erreicht in nur rund 230 Meter das Wasserschutzgebiet Zone I I .  Dies erfordert höhere 

Anforderungen an den Ausbau der Parkplätze und die Konstruktion der Regenrückhaltung. Die 

Parkplätze und alle weiteren genutzten Flächen müssen generel l befestigt und wasserundurch-

lässig ausgebaut werden und versickerungsfrei  zur Regenrückhaltung gebracht werden. Das Re-

genwasser von den Dachflächen darf ebenfalls nicht zur Versickerung gebracht werden, sondern 

muss versickerungsfrei  zur Regenrückhaltung transpor tiert werden. Die Ableitung aus dem Re-

genrückhaltebecken in den Vorfluter kann nur über eine Abscheideeinrichtung erfolgen. Techni-

sche Entwürfe sind bei dem konkreten Bauvorhaben mit der zuständigen Wasserbehörde abzu-

stimmen. Die technische Bearbeitung der Erschl ießungsmaßnahmen hat sich an den örtl ichen 

Gegebenheiten zu orientieren und ist auf der Grundlage einschlägiger Richtl inien, Bestimmungen 

und Regelwerke auszuführen. 

Die Abfallentsorgung hat gemäß den Bestimmungen der Abfallsatzung der Kreis- und Hansestadt 

Korbach zu erfolgen.  

Hochwasserschutz  

Ein Gebiet zum vorbeugenden Hochwasserschutz l iegt nicht vor. Im Plangebiet ist ein Gewässer 

I II .  Ordnung ,  hier der Oberlauf des „Wollbeutels“  vorhanden. Das Gewässer II I . Ordnung fl ießt 

geradl inig vom Elfringhäuser Weg zur Bundesstraße 252 mit einem sich aus den topografischen 

Gegebenheiten ergebenden Einzugsgebiet. Das Gewässer führt nur bei mittleren Nieder-

schlagsereignissen Regenwasser. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 35 B/1 „Elfring-

häuser Weg“ ist das Gewässer mit Gewerbegebiet und Ortstrandeingrünung über plant. Ein Lei-

tungsrecht besteht nicht. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 35 C „Elfr inghäuser Weg  

/  Arolser Landstraße“ ist das Gewässer  in Teilen überplant, im weiteren Verlauf entlang des Ge-

werbegebietes ist das Gewässer als offener Graben geführt. Das Gewässerprofi l  bleibt unverän-

dert. Entlang der Grabenparzelle wird ein Uferrandstrei fen in einer Breite von 10 ,0 Meter fest-

gesetzt, um das Gewässer vor negativen Einflüssen aus dem Gewerbe - und Industriegebiet zu 

schützen. Um eine Verbindung zwischen dem Gewerbe- und dem Industriegebiet zu schaffen, ist 

eine Verbindung über ein Brückenbauwerk beabsichtigt. Nachteil ige Auswirkungen auf Hochwas-

serereignisse können durch eine Dachbegrünung und die Einleitung in ein Regenrückhaltebecken 

mit gedrosseltem Abfluss vermieden werden.  

Umwidmungssperrk lausel  

Nach § 1a Abs. 1 Satz 2 BauGB sollen landwirtschaft l ich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte 

Flächen nur in einem notwendigen Umfang für andere Nutzungen in Anspruch genommen wer-

den. Die Umwandlung von Wald oder von landwirtschaft l ich genutzten Flächen s ollen nach § 1a 

Abs. 1 Satz 4 BauGB besonders begründet werden.  
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Im Rahmen der kommunalen Abwägung wird der gewerblichen Stadterweiterung Vorrang vor der 

bisherigen landwirtschaft l ichen Nutzung der Flächen eingeräumt, da die Stadt den Bedürfnissen 

der ansässigen Gewerbetreibenden gerecht werden möchte. Diese Entscheidun g basiert auf der 

durchgeführten Prüfung alternativer Standorte, bei der jedoch keine geeigneten Flächen gefun-

den werden konnten, die den Anforderungen entsprochen hätten,  sowie die direkte Nähe des 

Plangebiets zur bestehenden Bebauung und die Möglichkeit zur Arrondierung des Ortsrandes für 

die gewerbliche Nutzung. Zusätzl ich weist die betroffene Fläche im kommunalen Vergleich ledig-

l ich eine geringe bis mitt lere Ackerzahl auf, was ihre landwirtschaft l iche Bedeutung relativiert.  

Um die Auswirkungen auf die Landwirtschaft zu minimieren, erfolgt ein Flächentausch, bei dem 

ein „Vorranggebiet für Industr ie und Gewerbe“ mit dem bestehenden „Vorranggebiet für Land-

wirtschaft“ getauscht wird. Durch diesen Tausch wird sichergestell t,  dass für die betroffenen 

Landwirte gleichwertige Böden zur Verfügung stehen und die Inanspruchnahme anderer hoch-

wertiger landwirtschaftl icher Flächen vermieden wird. Auf diese Weise wird ein Ausgleich zwi-

schen den Interessen der Gewerbetreibenden und der Landwi rtschaft geschaffen, während 

gleichzeitig eine nachhaltige Flächennutzung gewährleistet wird.  

Die Ersatzmaßnahme weist aufgrund ihrer starken Hangneigung und ihrer Nutzung als Wiesen-

fläche ledigl ich eine eingeschränkte Funktion für die Landwirtschaft auf. Die Grünlandzahl, ein 

Indikator für die landwirtschaft l iche Ertragsfähigkeit des Grünlands, l iegt in den meisten Berei-

chen der Fläche zwischen 20 und 25, während einzelne Tei lbereiche Werte zwischen 25 und 35 

erreichen. Insgesamt l iegt die Grünlandzahl der Fläche jedoch deutl ich unterhalb des Gemar-

kungsdurchschnitts von Sachsenhausen (Waldeck) sowie den angrenzenden Gemarkungen Alraft 

(Vöhl) und Meineringhausen (Korbach). Dies verdeutl icht, dass die Fläche im Vergleich zu ande-

ren landwirtschaftl ichen Nutzflächen der Region eine geringere Ertragskraft besitzt.  Aufgrund 

dieser Gegebenheiten dient die Fläche nicht der Nahrungsmittelproduktion, Futtermittel für Tiere 

können nur eingeschränkt produziert werden. Die starke Hanglage und die geringe Bodenquali tät 

machen eine wirtschaftl iche Nutzung für die Landwirtschaft praktisch unmöglich. Dennoch sollen 

die Belange der Landwirtschaft bei der geplanten naturschutzrechtl ichen Maßnahme berücksich-

tigt werden. Durch eine bodenschonende Pflegemahd sowie den Verzicht auf Düngung und Pflan-

zenschutzmittel  wird sichergestel lt,  dass die Fläche weiterhin als Grünland genutzt werden kan n. 

Die Maßnahme bietet somit die Möglichkeit, den ökologischen Wert der Fläche zu erhöhen, ohne 

die landwirtschaftl iche Nutzbarkeit vollständig auszuschließen. So kann beispielsweise durch 

eine initiale Mahdgutübertragung und gezielte Pflegemaßnahmen ein ar tenreiches Grünland ent-

stehen, das nicht nur einen Beitrag zur Biodiversität leistet, sondern auch als extensives Weide-

land oder für eine nachhaltige Heugewinnung genutzt werden könnte. Damit wird ein Ausgleich 

zwischen Naturschutz und landwirtschaftl ichen  Interessen geschaffen, der sowohl den ökologi-

schen Zielen als auch den Anforderungen der regionalen Landwirtschaft Rechnung trägt.  

Bodenschutzklausel  

Gemäß § 1a Abs. 1 Satz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) ist ein sparsamer und schonender 

Umgang mit Grund und Boden bei der Planung und Umsetzung von Bauvorhaben sicherzustellen . 

Die Wahl der Flächen für die Erweiterung des ortsansässigen Betriebs  ermöglichen einen spar-

samen Umgang mit Grund und Boden, indem keine zusätzl ichen Erschließungsanlagen erforder-

l ich werden. Die unmittelbare räumliche Nähe zur bestehenden Infrastruktur ermögl icht es  dar-

über hinaus, die Err ichtung zwingend erforderl icher Anlagen wie Zufahrten, Wächterhäuschen 

und ähnlicher Einrichtungen auf das notwendige Minimum zu reduzieren. Durch diese Bündelung 
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wird der Flächenverbrauch erheblich verringert, was den sparsamen Umgang mit Grund und 

Boden unterstützt.  

Darüber hinaus wird der Schutz des Mutterbodens besonders berücksichtigt. Bei der Err ichtung 

oder Änderung baul icher Anlagen sowie bei anderen wesentl ichen Veränderungen der Erdober-

f läche wird der ausgehobene Mutterboden in einem nutzbaren Zustand erhalten und vor Vernich-

tung oder Vergeudung geschützt. Dies stell t sicher, dass der wertvolle Oberboden für künft ige 

landwirtschaftl iche oder ökologische Nutzungen verfügbar bleibt.  Um den schonenden Umgang 

mit dem Boden weiter zu gewährleisten, wird eine bodenkundliche Baubegleitung eingesetzt. 

Diese Fachbegleitung überwacht die Bauarbeiten und stel l t sicher, dass die Bodenressourcen 

fachgerecht behandelt werden, etwa durch gezielte Maßnahmen zur Minimierung von Bodenver-

dichtung und zur Vermeidung von Bodenschäden.  Zusätzl ich trägt die bodenkundliche Baube-

gleitung dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und die Bodenöko-

logie frühzeitig zu erkennen und durch geeignete Maßnahmen zu kompensieren.  

K l imaschutzklausel  

Gemäß § 1a Abs. 5 des Baugesetzbuches soll der Schutz des Klimas und die Berücksichtigung 

des Kl imawandels bei der Planung und Entwicklung von Bauvorhaben gewährleistet werden. Ein 

zentraler Beitrag zum Klimaschutz wird durch die verbindl iche Nutzung erneu erbarer Energien 

im Plangebiet geleistet, wodurch der Ausstoß von Treibhausgasen reduziert und eine nachhaltige 

Energieversorgung gefördert wird.  

Trotz der durch die geplante Bebauung ausgelösten Versiegelung von Flächen sowie der Zu-

nahme wärmespeichernder Material ien und einer veränderten Oberflächenrauigkeit wird das ört-

l iche Kleinklima gezielt verbessert. Hierzu werden verbindliche Maßnahmen wie Pflanzvorgaben 

und die Begrünung von Dachflächen umgesetzt. Diese Begrünungen tragen nicht nur zur Kühlung 

und Verbesserung der Luftquali tät bei, sondern wirken auch als natürl iche Wasserspeicher, die 

das Regenwasser zurückhalten und zeitverzögert abgeben,  wodurch Überflutungen bei Starkre-

genereignissen reduziert werden können.  

Neben dem positiven Einfluss auf das Kl ima leisten diese Maßnahmen auch einen wichtigen Bei-

trag zum Schutz der Umweltgüter, insbesondere des Menschen und seiner Gesundheit sowie der 

Lebensquali tät der Bevölkerung insgesamt. Die Begrünungsmaßnahmen fördern zudem die Bio-

diversität, indem sie Lebensräume für Pflanzen und Tiere schaffen, und tragen zur ästhetischen 

Aufwertung des Plangebiets bei. Insgesamt wird durch diese integrative Planung ein Gleichge-

wicht zwischen den Anforderungen an die bauliche Entwickl ung und den Zielen des Klimaschut-

zes hergestell t.  

Abwägung 

Die Kreis- und Hansestadt Korbach hat im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nr. 35 C/1 

eine umfassende Abwägung zwischen öffentl ichen und privaten Interessen vorgenommen. Im 

Mittelpunkt stand die Sicherung eines Gewerbe - und Industriegebiets bei gleichzeit iger Wahrung 

von Umweltschutz, Infrastruktursicherheit und Eigentumsrechten.  

Die Überprüfung der Eigentumsverhältnisse im nordwestl ichen Plangebiet erfolgte durch vertiefte 

Prüfungen. Die öffentl iche Verkehrsfläche wurde als Versorgungsfläche festgesetzt, während die 

Entscheidung zwischen vertraglichen Regelungen und einem förmlich en Umlegungsverfahren 

nach §§80 ff BauGB dem weiteren Verfahren vorbehalten bleibt. Dieser Schritt gewährleistet 

städtebauliche Entwicklungsfähigkeit bei gleichzeit igem Schutz privater Eigentumsrechte.  
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Zum Schutz krit ischer Infrastruktur wurden für die Hochdruckerdgasleitung DN 250 ST PN 70 

und das Fernmeldekabel der EWF spezifische Maßnahmen umgesetzt: Ein 6,0 Meter breiter 

Schutzstrei fen (3,0 Meter beidseitig der Leitungsachse), ein Überbauungsverbot u nd die Sicher-

stellung einer Mindestüberdeckung von 1,0 Meter. Diese Regelungen entsprechen §38 Abs. 1 

BauGB und integrieren die Leitungsrechte klar in die Planzeichnungen.  

Verkehrssicherheit entlang der B251/B252 wurde durch eine 20 -Meter-Bauverbotszone und Ein-

schränkungen für Werbeanlagen gewährleistet. Blendfreie Solaranlagen, zustimmungspfl ichtige 

Pylonen und das Verbot von Fahrzeugwerbung tragen den Vorgaben des Hessisch en Straßen-

rechts Rechnung. Die Flexibil is ierung der Garagennutzung außerhalb der Zone zeigt die Balance 

zwischen Verkehrssicherheit und gewerblicher Nutzungsfreiheit.  

Umwelt- und naturschutzrechtl iche Aspekte wurden durch folgende Maßnahmen adressiert:  

› Dachbegrünung: Begrenzung der Dachneigung auf maximal 25°  

› Gewässerschutz: Ein 10,0 Meter breiter Schutzstrei fen entlang des Wollbeutel -Baches mit 

standortgerechter Entwicklung 

› Bodenschutz: Einführung einer bodenkundl ichen Baubegleitung zur Vermeidung von Schäden 

› Artenschutz: Verwendung von Vogelschutzfolien der Kategorie A an Glasfassaden  

Der Eingri ff in landwirtschaft l iche Vorrangflächen wurde durch einen Flächentausch im interkom-

munalen Gewerbegebiet Korbach/Vöhl ausgegl ichen. Die Tauschflächen weisen vergleichbare 

Bodenwertigkeiten (35-55 Bodenpunkte) auf . Dies entspricht §1a Abs. 3 BauGB zur sparsamen 

Flächennutzung und ermöglicht die Erweiterung eines ortsansässigen Unternehmens und der 

Schaffung neuer  Arbeitsplätze bei gleichzeitiger Sicherung bestehender Posit ionen . Ein Aus-

gleich für den Eingri ff in Natur und Landschaft wurde verbindl ich festgesetzt. Die Flächen weisen 

keine besondere landwirtschaft l iche Nutzung bzw. Eignung auf.  

Die rechtl iche Umsetzbarkeit wurde durch verbindl iche Festsetzungen sichergestel lt .  Die doku-

mentierte Abwägungsentscheidung erfüll t  die Anforderungen des §1 Abs. 7 BauGB und kombi-

niert Festsetzungen (§9 BauGB) mit städtebaulichen Verträgen (§11 BauGB). Dies schafft einen 

verbindlichen Rahmen für die künftige Entwicklung, der wirtschaftl ic he Interessen mit Schutz-

pfl ichten für Infrastruktur und Umwelt in Einklang bringt.  

1.4.5  Kosten und Finanzierung 

Für die Umsetzung des Bebauungsplans entstehen der öffentl ichen Hand, insbesondere der 

Kreis- und Hansestadt Korbach, keine zusätzl ichen Kosten. Das Plangebiet ist bereits an die 

bestehenden Erschließungsstraßen sowie an die vorhandene Regen - und Schmutzwasserkanali-

sation angeschlossen, wodurch keine weiteren Investi tionen in Infrastruktur erforderl ich sind.  

Die Kosten für die Durchführung der Planverfahren, einschl ießlich der Erstellung des Bebauungs-

plans, des Flächennutzungsplans, des Umweltberichts und des Artenschutzbeitrags, sowie für 

die durch den Bebauungsplan vorbereiteten Eingri ffe und die dafür notwe ndigen Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen innerhalb und außerhalb des Plangebiets werden vollständig auf das ortsan-

sässige Unternehmen übertragen.  
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1.5 Begründung der Textfestsetzungen 

1.5.1  Bauplanungsrechtl iche Festsetzungen  

Art der  baul ichen Nutzung  

Die für die Erweiterung vorgesehenen Flächen werden nach der besonderen Art der baulichen 

Nutzung (Baugebiete) als „Gewerbegebiete“ und „Industriegebiete“  festgesetzt , um die durch 

die angrenzenden Bebauungspläne eingeleiteten Entwicklungen im nördlichen Tei l des Stadtge-

bietes in östl icher Richtung zu erweitern und die Ausweisungen den aktuellen Bedürfnissen a n-

zupassen. Hierdurch soll  e ine Basis für endogene Entwicklungen geschaffen und ein substanzi-

eller Beitrag zur Sicherung und zum notwendigen Wachstum d er Arbeitsplätze des ansässigen 

Unternehmens sowie der Stärkung seiner Investi tions- und Innovationskraft geleistet werden.  

Mit der Schaffung bzw. Änderung der Industrie - und Gewerbegebiete soll  zum einen der weiteren 

Entwicklung hinsichtl ich der Industrie - und Gewerbeansiedlung Rechnung getragen werden, an-

dererseits soll  aber auch der möglichen städtebaulich unerwünschten Ansi edlung von Einzelhan-

delsbetr ieben in peripherer Lage direkt in der Nähe der Umgehung sstraße B 251 und der „Arolser 

Landstraße“ entgegengewirkt werden.  

Gewerbliche Bauflächen (G) sind insbesondere Handwerksbetrieben und Betrieben des produ-

zierenden Gewerbes sowie geeigneten Dienstleistungen vorzubehalten. Einzelhandel soll , wenn 

überhaupt, in diesen Gebieten nur in einem Ausmaß zugelassen werden, der die städtebauliche 

Situation für das bestehende innerstädtische Einzelhandelszentrum und den Zentralen Versor-

gungsbereich „Innenstadt“ nicht grundlegend verschlechtert.  

Die angrenzenden Bebauungspläne Nr. 35 B/1 , 35 C und 39 beinhalten jewei ls einschränkende 

Festsetzungen bezüglich der Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben. Da jedoch die Entstehung 

von Einzelhandelsbetrieben abgesetzt von der Innen - bzw. Altstadt nach den städtebaulichen 

Vorgaben der Stadtverordnetenversammlung aus den Jahren 1994, 2005, 2011 und 2015 ge-

steuert werden soll  und mögl iche unerwünschte Auswirkungen auf die städtebauliche Entwick-

lung und hier insbesondere auf das historisch gewachsene Stadt - und Einkaufszentrum der Kreis- 

und Hansestadt Korbach vermieden werden sollen, ist für die bestehenden und künft igen Indust-

r ie- und Gewerbegebiete ein Ausschluss des Einzelhandels gemäß § 1 Abs. 5 in Verbindung mit 

§ 1 Abs. 9 der BauNVO vorzunehmen. Als städtebaulich unproblematisch wird dabei die Ansied-

lung von zentrenunschädlichen Einzelhandelsbetr ieben angesehen. Diese Betriebe lassen sich 

aufgrund ihres Flächenbedarfs nicht sinnvoll  in der Innenstadt unterbringen und  sind daher in 

den Stadtrandgebieten anzusiedeln. Dies gil t  al lerdings nur für Betr iebe, die nicht sondergebiet-

spfl ichtig sind. 

Aufgrund außergewöhnlicher Regenereignisse in den letzten Jahren muss man den Hochwasser-

schutz in vielen Teilen des Stadtgebietes verstärken. Aus diesem Grund ist an hydraulisch über-

lasteten Punkten im Stadtgebiet die Herstellung von weiteren Anlagen zur Regenrückhaltung 

erforderl ich. Aus diesem Anlass wird in den Planzeichen und Festsetzungen aufgenommen, dass 

neben den nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21. November 2017 in Gewerbege-

bieten zulässigen Nutzungen im Plangebiet auch die erforderl ichen Anlagen zur Rückhaltung von 

Niederschlagswasser err ichtet werden können. 
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Maß der baul ichen Nutzung  

Überbaubare Grundstücksfläche 

Die Festsetzung zur überbaubaren Grundstücksfläche wird auf Grundlage des § 16 Abs. 3 Nr. 1 

BauNVO getroffen. Der Gesetzestext erfordert bei Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung 

im Bebauungsplan „stets“ eine Festsetzung der Grundflächenzahl oder der Größe der Grundflä-

chen der baulichen Anlagen (vgl. auch OVG NW, U.v. 16.8.1995 -7a D 154/94 –  NVwZ 1996,923 

= NWVBl. 1997,265). Die Grundflächenzahl gibt an, wieviel  Quadratmeter überbaute Grundfläche 

je Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Durch  die Festsetzung der Grundflächenzahl 

beabsichtigt die Kreis- und Hansestadt Korbach der hervorgehobenen Bedeutung, die diesem 

Maßbestimmungsfaktor für die geordnete städtebauliche Entwicklung, insbesondere unter dem 

verstärkt zu berücksichtigen Belang des  Bodenschutzes zukommt, Rechnung zu tragen.  

Durch die Festsetzung sollen die Anforderungen des § 19 Abs. 4 BauNVO berücksichtigt werden, 

indem die Ermitt lung des jeweil igen baugrundstücksbezogenen „Summenmaß“ ermöglicht wird. 

Die für die Ermittlung der Grundfläche maßgebende Fläche des Baugrundstücks wird durch das 

„Baugebiet“  bestimmt. Außerhalb dieser durch Planzeichnung festgesetzten „Baugebiete“ oder 

sonst eindeutig abgrenzbaren Flächen, wie z.B. „ Private Grünflächen“ oder „Verkehrsflächen“ 

l iegenden Grundstücksteile sind kein Bauland und daher n icht anzurechnen.  

Höhe baul icher Anlagen 

Die Festsetzung zur Höhe baulicher Anlagen wird auf Grundlage des § 16 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO 

getroffen. Der Gesetzestext erfordert bei Festsetzung des Maßes der baul ichen Nutzung im Be-

bauungsplan eine Festsetzung zur Höhe baulicher Anlagen, wenn ohne ihre Fe stsetzung öffent-

l iche Belange, insbesondere das Orts - und Landschaftsbild, beeinträchtigt werden können.  

Die Kreis- und Hansestadt Korbach hat einen Verzicht auf die Festsetzung zur Höhe baul icher 

Anlagen in pfl ichtgemäßer Ausübung ihres Planungsermessens geprüft. Mit dem Ergebnis, dass 

durch das Planvorhaben eine Einwirkungsmöglichkeit auf das Landschaftsbi ld besteht, ist eine 

Festsetzung zu treffen. Durch die Festsetzung zur Höhe baulicher Anlagen sol len die Auswirkun-

gen auf das Landschaftsbild  sowie auf al le durch eine Höhenentwicklung berührten Belange be-

grenzt werden.  

Zur eindeutigen Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen sol len gem. § 18 Abs. 1 BauNVO die 

erforderl ichen Bezugspunkte bestimmt werden. Die Höhe wird in der Maßeinheit „Meter (m)“ 

bestimmt. Als unterer Bezugspunkt für die Gebäudehöhe (GH) wird die Oberkante des Fertigfuß-

bodens durch das Stadtbauamt  bestimmt. Durch die Begrenzung der Gebäudehöhe sol l sicher-

gestell t werden, dass sich Gebäude in das Ortsbild und die vorhandene Topographie einfügen.  

1.5.2  Bauweise 

Die Festsetzung einer  abweichenden Bauweise (a) ,  bei  der d ie maximal  zulässige Gebäude-

länge durch die festgesetz ten Baufenster def inier t  wird und ansonsten die Vorschr i f ten der 

of fenen Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO gel ten, er fo lgt ,  um eine f lexib le Anpassung 

der baul ichen Struktur an die spezi f i schen Gegebenhei ten des Plangebiets  zu ermögl ichen.  

Durch die Fest legung der Gebäudelänge anhand der Baufenster wi rd s ichergestel l t ,  dass die  

Bebauung s ich harmonisch in das s tädtebaul iche Umfeld  e in fügt  und kein e übermäßige Do-

minanz e inzelner Baukörper entsteht.  Dies trägt zur Wahrung des Gebietscharakters und e i -

ner geordneten städtebaul ichen Entwicklung bei .  
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Die Anwendung der Vorschr i f ten der  of fenen Bauweise gemäß § 22 Abs.  2  BauNVO gewähr-

le iste t ,  dass Gebäude mit  sei t l i chem Grenzabstand err ichtet werden, wodurch eine ausrei -

chende Bel ichtung und Belüf tung sowie e in angenehmes Arbei tsumfeld geschaf fen werden. 

Gle ichzei t ig  wird  durch die Begrenzung der  Gebäudelänge eine Überbeanspruchung der 

Grundstücksf lächen vermieden,  was zur  Sicherung eines ausgewogenen Verhäl tnisses zwi -

schen bebauten und unbebauten Flächen bei trägt .  

1.5.3  Verkehrsflächen 

Die für die Erschl ießung erforderl ichen Verkehrsflächen werden analog zum bestehenden Bebau-

ungsplan als öffentl iche Straßenverkehre festgesetzt. Die Festsetzung, öffentl iche Verkehrsflä-

chen entweder als öffentl iche Verkehrsfläche oder als Industrie - und Gewerbeflächen auszuwei-

sen, erfolgt, um eine flexible und bedarfsgerechte Erschließung des Gebietes sicherzustel len. 

Dadurch wird gewährleistet, dass die Flächen je nach tatsächl icher Nutzung optimal genutzt 

werden können.  Der Bereich ohne Ein- und Ausfahrten wird festgesetzt, um einen konfl iktfreien 

Knotenpunkt („Weidemannstraße“ /  „Arolser Landstraße“) sicherzustellen.  

Die Festsetzung von Straßenbegrenzungslinien in dem Bebauungsplan erfolgt, um eine Abgren-

zung zwischen Verkehrsflächen und angrenzenden Nutzungsflächen zu schaffen. Dies dient der 

städtebaulichen Ordnung und ermöglicht eine präzise Planung und Nutzung der Flächen gemäß 

den vorgesehenen Funktionen. Straßenbegrenzungslinien legen fest, welche Bereiche als Ver-

kehrsfläche genutzt werden dürfen  und verhindern eine unkontroll ierte Bebauung in diesen Be-

reichen. 

Die Verkehrsflächen, die von den Gewerbe- und Industr iegebieten umschlossen werden, sind als 

private Straßenverkehrsflächen festgelegt. Dabei handelt es sich um eine Brücke, die zur Über-

querung des Gewässers dient. Dieses Element soll dazu beitragen, die Betriebsabläufe innerhalb 

des Gewerbe- und Industr iegebietes miteinander zu verbinden.  

1.5.4  Versorgungsf lächen 

Die Festsetzung der Flächen für Versorgungsanlagen erfolgt, um das Grundstück der Energie 

Waldeck-Frankenberg, auf dem sich eine Gashochdruckregelstation befindet, bauplanungsrecht-

l ich abzusichern und dessen Nutzung langfristig zu gewährleisten. Diese Rege lung stell t  sicher, 

dass die bestehende Versorgungsinfrastruktur geschützt und ihre Funktionali tät erhalten bleibt. 

Gleichzeitig wird durch die Festsetzung sichergestell t,  dass mögliche Konfl ikte mit angrenzenden 

Nutzungen vermieden werden und die notwendi ge Versorgungssicherheit für das umliegende 

Gebiet gewährleistet ist. Die Gashochdruckregelstation erfüll t eine zentrale Rolle in der Energie-

versorgung, weshalb ihre rechtl iche Sicherung im Bebauungsplan von besonderer Bedeutung ist.  

1.5.5  Führung von Versorgungsanlagen und - leitungen 

Die unterirdische Führung von Versorgungsleitungen wird aus städtebaul ichen Gründen festge-

setzt. Durch die Festsetzungen kann einerseits die Landschaftsbildbeeinträchtigung und ande-

rerseits die Störanfäll igkeit minimiert werden.  
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1.5.6  Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft  

Eine Festsetzung für die private Außenbeleuchtung erfolgt, da Lichtverschmutzungen Organis-

men in besiedelten Bereichen beeinträchtigen können. Im Kontext der angrenzenden Wiesenflä-

chen können Insekten und andere nachtaktive Tiere von künstl ichem Licht betroffen sein. Für 

diese Arten kann die Grundstücksbeleuchtung eine Gefahr darstellen. Die Verwendung entspre-

chender Beleuchtungseinrichtungen mit starker Bodenausrichtung und geringer Seitenstrahlung 

und geeigneten Leuchtmitteln soll  diese negativen Wirkunge n minimieren. Grundsätzl ich sollen 

künstl iche Lichtquellen auf das erforderl iche Minimum reduziert werden . 

Die Festsetzung der Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft dient dazu, den Gewässerrandstrei fen in einer Breite von 10 Me-

tern dauerhaft frei  von jeglicher Bebauung zu halten. Diese Maßnahme verfolgt das Ziel, die 

ökologische Funktion des Gewässers zu stärken und seine na türl iche Umgebung zu erhalten. 

Durch die gezielte Entwicklung einer Nassstaudenflur wird der Lebensraum ökologisch aufge-

wertet, indem ein Blüten- und Samenangebot geschaffen wird, das Brutvögeln als wertvolle Nah-

rungsquel le dient.  

Darüber hinaus trägt die Nassstaudenflur zur Förderung der Biodiversität bei, indem sie Insekten 

und anderen Kleintieren einen geeigneten Lebensraum bietet und so die ökologischen Wechsel-

wirkungen in der Umgebung des Gewässers unterstützt. Die dafür vorges ehenen Flächen waren 

bereits Bestandteil des Bebauungsplanes Nr. 35 C „Elfringhäuser Weg / Arolser Landstraße“, in 

dem diese Maßnahme als festgelegte Vermeidungsmaßnahme definiert wurde. Die erneute Fest-

setzung unterstreicht die Bedeutung dieser Flächen fü r den Natur- und Landschaftsschutz und 

sichert ihre langfristige Entwicklung im Einklang mit den gesetzl ichen Vorgaben des Umwelt - und 

Naturschutzes.  Analog zur Übernahme der artenschutzrechtl ichen Vermeidungsmaßnahme wird 

auch die Maßnahme übernommen, dass d ie erstmalige Baufeldfreimachung außerhalb der ge-

setzl ichen Brut- und Setzzeiten, in der Zeit vom 01. März bis 30. September, zu erfolgen  hat. 

Die Festsetzung, dass an Glasflächen größer als 6,0 Quadratmeter das Risiko von Vogelkoll isio-

nen durch die Verwendung von Vogelschutzfol ien der Kategorie A oder vergleichbaren Maßnah-

men minimiert werden muss, erfolgt aus Gründen des Artenschutzes. Große Glasflächen stellen 

insbesondere in stadtnahen Gewerbe - und Industr iegebieten ein erhebliches Risiko für Vögel dar, 

da diese die transparenten oder spiegelnden Flächen nicht als Hindernis wahrnehmen können. 

Häufig koll idieren Vögel mit den Glasflächen. Der Standort am Stadtrand mit angrenzenden Grün-

flächen, Gehölzen oder anderen natürl ichen Strukturen erhöht das Risiko zusätzl ich, da solche 

Umgebungen viele Vogelarten anziehen. Spiegelungen von Vegetation oder Himmel auf den Glas-

f lächen verstärken die Gefahr,  da sie für Vögel wie offene Landschaften wirken. Durch die ver-

pfl ichtende Verwendung von Vogelschutzfolien oder ähnl ichen Maßnahmen wird dieses Risiko 

erheblich reduziert. Solche Markierungen machen die Glasflächen für Vögel sichtbar und helfen 

ihnen, Hindernisse zu erkennen und zu vermeiden.  

Die Festsetzung einer bodenkundl ichen Baubegleitung für Vorhaben, bei denen auf einer Fläche 

von mehr als 3.000 Quadratmetern erhebliche Bodenveränderungen auftreten können, dient der 

Umsetzung der Bodenschutzklausel gemäß § 1a Abs. 2 BauGB und gewährleist et einen sparsa-

men und schonenden Umgang mit dem Schutzgut Boden. Großflächige Eingri ffe, wie das Ein-

bringen von Material ien, das Ausheben oder Abschieben von Ober - und Unterboden sowie deren 

Verdichtung, können die natürl ichen Bodenfunktionen, wie die Was serfi l terung, Nährstoffspei-

cherung oder die Bereitstellung eines Lebensraums für Organismen, nachhalt ig beeinträchtigen. 
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Die bodenkundliche Baubegleitung stell t sicher, dass Schutzmaßnahmen eingehalten werden, 

um Schäden wie Verdichtungen, Schadstoffeinträge oder Erosion zu vermeiden.  Darüber hinaus 

trägt die Maßnahme zur Einhaltung der Bodenschutzklausel bei, die fordert, Bodenversiegelun-

gen auf das notwendige Maß zu begrenzen und die ökologische Quali tät des Bodens bei unver-

meidbaren Eingri ffen zu erhalten. Durch die fachkundige Begle itung wird sichergestell t, dass 

Bodenmaterial ien fachgerecht gelagert, wiederverwendet oder  rekultiv iert werden und insbeson-

dere die durchwurzelbare Bodenschicht geschützt bleibt. Diese Verpfl ichtung orientiert sich an 

§ 4 Abs. 5 BBodSchV. Die Beauftragung von quali f iziertem Personal gewährleistet zudem die 

Einhaltung der Anforderungen des Bundes-Bodenschutzgesetzes und hil ft, spätere Sanierungs-

kosten zu vermeiden.  Unkontroll ierte Bodenveränderungen könnten langfristig zu erheblichen 

Folgeschäden führen, wie einer verminderten landwirtschaft l ichen Nutzbarkeit des Bodens, einer 

Kontamination des Grundwassers oder einer erhöhten Hochwassergefahr. Die bodenkundliche 

Baubegleitung dokumentiert den Zustand des Bodens während der Bauarbeiten und dient gleich-

zeit ig der Beweissicherung bei möglichen Haftungsfragen.  Diese Festsetzung spiegelt außerdem 

die Abwägungspfl icht nach § 1 Abs. 6 BauGB wider, bei der Bodenschutzbelange gegen andere 

Planungsziele – wie etwa die Ansiedlung von Gewerbe – abgewogen werden müssen. Gerade bei 

den großflächigen Entwicklungsabsichten ist eine fachliche Überwachung ein unver zichtbarer 

Kompromiss, um den vorsorgenden Bodenschutz praktisch umzusetzen und gleichzeitig eine 

Nutzung der Flächen zu ermögl ichen.  

Die Festsetzung, den vorhandenen Bewuchs im Plangebiet zu schonen und gesunde Bäume mit 

einem Stammumfang von mehr als 60 Zentimetern zu erhalten, dient dem Schutz von Lebens-

raumstrukturen für Brutvogelarten und der Sicherung der  vorhandenen ökologischen Funktionen 

des Plangebiets. Die Gehölze bieten als Habitatkomponenten entscheidende Nist -, Nahrungs- 

und Rückzugsmöglichkeiten für Brutvogelarten. Die Regelung trägt der Verpfl ichtung aus dem 

Bundesnaturschutzgesetz (§ 39 BNatSchG) Rechnung, wi ldlebende Tie re und ihre Lebensstätten 

zu schützen. Gleichzeit ig stärkt sie die städtebauliche Integration von Grünstrukturen, die das 

Mikrokl ima verbessern, die Luftquali tät erhöhen und das Landschaftsbild prägen. Die Ausnah-

meermöglichung bei unzumutbaren Erschwerniss en für Bauvorhaben gewährleistet eine praxis-

taugliche Abwägung zwischen ökologischen und wirtschaftl ichen Interessen. Voraussetzung ist 

jedoch, dass eine angemessene Ersatzpflanzung an anderer Stelle des Grundstücks erfolgt. 

Diese Ersatzmaßnahme soll den Verlust von Habitatquali tät kompensieren, indem neu gepflanzte 

Bäume langfristig vergleichbare ökologische Funktionen übernehmen.  Durch diese Festsetzung 

wird sichergestell t,  dass die für Brutvögel kri tischen Strukturen erhalten bleiben, gleichzeitig 

aber eine flexible Umsetzung von Bauvorhaben möglich ist. Die Ersatzpflanzung muss sich dabei 

an der ökologischen Wertigkeit der entfer nten Bäume orientieren – etwa durch die Pflanzung 

standortheimischer Arten in einer Größe, die eine zügige Entwicklung von Habi tatfunktionen er-

warten lässt.  

Im Randbereich des Gewerbe- oder Industriegebietes sind je zwei Nisthil fen, wie Nistkästen, 

Dachöffnungen oder Nischen an Fassaden, für Sperl ingsarten anzubringen oder herzurichten. 

Diese Maßnahme dient dazu, den Lebensraum für diese Vogelarten zu erhalten und zu fördern, 

insbesondere in einem Geb iet, das durch bauliche Entwicklungen geprägt ist und in dem natür-

l iche Nistmöglichkeiten zunehmend verloren gehen. Die Festsetzung orientiert sich an den Re-

gelungen des Bebauungsplanes Nr. 35 C „Elfringhäuser Weg / Arolser Landstraße“, der in weiten 

Teilen durch die aktuelle Planung überarbeitet wird. Durch die Integration von Nisthil fen wird ein 

Beitrag zum Artenschutz geleistet und gleichzeit ig die ökologische Quali tät des Gewerbegebie-

tes verbessert.  
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1.5.7  Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten eines Erschließungs -

trägers zu belastende Flächen   

Im nördl ichen Teil  des Plangebiets befindet sich eine Hochdruckerdgasleitung der Energie Wal-

deck-Frankenberg GmbH, die zur Versorgungsfläche mit der Zweckbestimmung Gashochdruck-

regelstation führt. Zusätzl ich verläuft dort ein Fernmeldekabel. Aufgrund der s icherheitsrelevan-

ten Eigenschaften der Hochdruckerdgasleitung ist eine Überbauung der Leitung nicht zulässig. 

Um die Betriebssicherheit und den Bestand der Leitung zu gewährleisten, wird eine Schutzstrei-

fenbreite von insgesamt 6,0 Metern festgesetzt, wobei  jewei ls 3,0 Meter ab der Leitungsachse 

freizuhalten sind. Innerhalb dieses Schutzstrei fens dürfen keine baulichen oder sonstigen Maß-

nahmen vorgenommen werden, die die Leitung gefährden könnten.  

Die Mindestüberdeckung der Leitung beträgt 1,0 Meter und muss auch bei Niveauveränderungen 

dauerhaft sichergestell t  werden. Diese Vorgabe dient dem Schutz vor mechanischen Einwirkun-

gen sowie vor Veränderungen durch natürl iche oder bauliche Eingri ffe, die d ie Integrität der 

Leitung gefährden könnten. Die Festsetzung von Geh -, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten des 

Erschließungsträgers stell t  sicher, dass die Leitung jederzeit zugänglich bleibt und Wartungs - 

oder Reparaturarbeiten ohne Einschränkungen durchg eführt werden können.  Diese Regelungen 

entsprechen den Vorgaben des DVGW-Regelwerks und den Anforderungen gemäß § 4 Abs. 5 

BBodSchV sowie der Verordnung über Gashochdruckleitungen ( GasHDrLtgV), welche den 

Schutz von Hochdruckleitungen und deren Umgebung als essenziell für die öffentl iche Sicherheit 

und Versorgungssicherheit definieren. Sie tragen dazu bei, das Risiko von Unfäl len oder Schäden 

durch unsachgemäße Nutzung oder bauliche Maßnahmen z u minimieren und gewährleisten zu-

gleich die langfristige Funktionsfähigkeit der Versorgungsinfrastruktur.  

Die weiteren eingetragenen Geh-, Fahr- und Leitungsrechte dienen der Kreis - und Hansestadt 

Korbach, die in diesem Bereich Ver - und Entsorgungsleitungen install iert hat. Diese Rechte ge-

währleisten den Zugang zu den Leitungen, um deren Betrieb, Wartung und Reparatur sich erzu-

stellen und eine zuverlässige Versorgung und Entsorgung im Plangebiet zu gewährleisten.  

1.5.8  Maßnahmen zur Nutzung solarer Strahlungsenergien  

Die Festsetzung, dass die nutzbaren Gebäudedachflächen von Neubauten zu mindestens 50 Pro-

zent mit Photovoltaikmodulen oder Solarwärmekollektoren ausgestattet werden müssen, verfolgt 

das Ziel, die erzeugte Energie direkt am Ort des Verbrauchs zu produzieren . Dadurch wird die 

Netzinfrastruktur entlastet, da der physikalische Effekt bewirkt, dass Solarstrom bevorzugt dort 

verbraucht wird, wo er eingespeist wird. Dies reduziert die Belastung überregionaler Stromnetze 

und minimiert Energieverluste durch Transpor t. Darüber hinaus entspricht diese Regelung der 

im Baugesetzbuch verankerten Klimaschutzklausel (§ 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB), die Gemeinden 

verpfl ichtet, Klimaschutzbelange in der Bauleitplanung zu berücksichtigen. Die Nutzung erneu-

erbarer Energien auf Dachflächen trägt zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei und 

fördert eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung. Die Möglichkeit, Solarwärmekollektoren an-

zurechnen, schafft Flexibil i tät und unterstützt unterschiedl iche Technologien zur Erfüllung der 

Vorgabe. 

Durch die Nutzung der solaren Strahlungsenergie wird somit ein wesentl icher Beitrag zur Redu-

zierung von Treibhausgasemissionen geleistet, da erneuerbare Energien fossile Energieträger 

ersetzen und somit den CO₂-Ausstoß verringern. Die Solarmindestf läche unterstützt zudem die 

lokale Energieversorgung und erhöht die Energieunabhängigkeit, was insbesondere vor dem 
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Hintergrund steigender Energiepreise und Versorgungsunsicherheiten von gro ßer Bedeutung ist.  

Die Festsetzung berücksichtigt technische und wirtschaftl iche Aspekte, indem sie nur für nutz-

bare Dachflächen gil t, die für die Solarenergienutzung geeignet sind. Gleichzeit ig wird durch die 

Möglichkeit der Anrechnung von Solarwärmekollektoren Flexibil i tät  geschaffen, sodass unter-

schiedliche Technologien zur Erfüllung der Vorgabe eingesetzt werden können.  

Darüber hinaus trägt diese Maßnahme dazu bei, die städtebaulichen Ziele einer kl imagerechten 

Bauleitplanung umzusetzen. Sie fördert die Integration erneuerbarer Energien in Neubaugebiete 

und unterstützt die Anpassung an den Klimawandel durch eine nachhalti ge Nutzung vorhandener 

Ressourcen. Die Verpfl ichtung zur Installation von Solaranlagen stärkt nicht nur den Klimaschutz, 

sondern auch die langfrist ige Wirtschaftl ichkeit und ökologische Qual ität der Baugebiete.  

1.5.9  Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepf lanzungen  

Die Festsetzung, innerhalb der Umgrenzung von Flächen eine Niederstrauchhecke aus einheimi-

schen und standortgerechten Arten in einer Breite von 2,5 bis 5,0 Metern anzulegen, zu erhalten 

und dauerhaft zu pflegen, verfolgt das Ziel, einen ökologisch wertvoll en Lebensraum zu schaffen, 

der gleichzeit ig einen Kompromiss zwischen Bebauung und Naturschutz darstell t. Die Hecke bie-

tet durch ihre vari ierende Breite und im Hinblick auf die sukzessive Entwicklung der nicht über-

baubaren Flächen, unterschiedliche Lebensraumkomponenten, wie Saum-, Mantel- und Kernzo-

nen, die eine Vielzahl von Tier - und Pflanzenarten fördern. Diese Strukturviel falt ermögl icht es 

beispielsweise Vögeln, Insekten und Kleinsäugern, Nistplätze, Nahrung und Schutz zu finden. 

Heimische Gehölze wie Weißdorn, Schwarzdorn oder Hundsrose tragen zusätzl ich zur Förderung 

der Biodiversität bei, da sie Blüten für Bestäuber, Früchte für Vögel und Schutz vor Raubtieren 

bieten. Darüber hinaus unterstützt diese Maßnahme die Klimaschutzklausel des Baugesetzbu-

ches (§ 1a Abs. 5 BauGB), indem die Hecke als CO ₂-Senke fungiert, das Mikroklima verbessert 

und Erosionsschutz bietet. Sie wirkt als Wind - und Sichtschutz sowie als natürl icher Fi l ter für 

Staub und Schadstoffe. Die Verwendung einheimischer Geh ölze aus regionaler Herkunft stell t 

sicher, dass die Hecke optimal an die Standortbedingungen angepasst ist und langfristig stabil 

bleibt.  Die Festsetzung berücksichtigt zudem die Notwendigkeit eines Ausgleichs zwischen den 

baulichen Anforderungen des Plangebiets und den ökologischen Funktionen der Landschaft. 

Durch die Vorgabe von Ersatzpflanzungen bei Abgang wird sichergestell t, dass der ökologische 

Nutzen der Hecke dauerhaft erhalten bleibt.  

1.6 Bauordnungsrechtliche Festsetzung 

1.6.1  Äußere Gestaltung baulicher Anlagen  

Die Festsetzungen zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen  wird auf Grundlage von § 9 Abs. 4 

BauGB in Verbindung mit § 91 Abs. 1 Nr. 1 Hessische Bauordnung (HBO) getroffen. Demnach 

können Gemeinden durch Satzung die äußere Gestaltung baulicher Anlagen festlegen .  

Die Festsetzung zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen gil t unverändert fort und ist für den 

zusätzl ichen, bisher unbeplanten Bereich ebenfalls anzuwenden. Die Festsetzung dient der ge-

stalterischen und städtebaulichen Integration der gewerblichen Bauflächen in das Stadt- und 

Landschaftsbild. Diese Regelung stell t  sicher, dass die Architektur des Gewerbegebiets harmo-

nisch mit der Umgebung abgestimmt ist und keine visuellen Störungen oder Beeinträchtigungen 
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entstehen. Darüber hinaus trägt diese Festsetzung dazu bei, die Wahrnehmung des Gewerbe - 

und Industr iegebiets als funktionalen und hochwertigen Standort zu fördern. Grel lbunte Farben 

könnten eine visuelle Unruhe erzeugen, die sowohl das Ortsbild als auch die Attraktiv ität des 

Gebiets für Unternehmen und Besucher beeinträchtigen würde. Stattdessen wird durc h die Vor-

gabe gedeckter Farben ein einheit l iches Erscheinungsbild geschaffen, das den Ansprüchen mo-

derner Gewerbegebiete entspricht.  

Die Festsetzung, dass Dachflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans so zu gestalten 

sind, dass eine extensive Dachbegrünung möglich ist, dient der ökologischen und klimatischen 

Aufwertung des Plangebiets und stell t sicher, dass die Vortei le einer Dachb egrünung verpfl ich-

tend genutzt werden. Extensiv begrünte Dächer leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz 

und zur Anpassung an den Klimawandel, indem sie Regenwasser zurückhalten, die Versickerung 

fördern und die Kanalisation entlasten. Sie verbesser n das Mikrokl ima, reduzieren die Aufheizung 

von Gebäuden und ihrer Umgebung und tragen zur Bindung von Feinstaub sowie zur CO ₂-Re-

duktion bei.  Die Begrenzung der Dachneigung auf maximal 30 Grad gewährleistet die technische 

Umsetzbarkeit der Dachbegrünung, da steilere Dächer eine deutl ich aufwendigere Konstruktion 

erfordern würden. Für Dächer mit einer Neigung von mehr als 10 Grad wird durch die v er-

pfl ichtenden Sicherungsmaßnahmen gegen das Abrutschen des Gründachaufbaus sichergestell t, 

dass die Begrünung langfristig stabi l bleibt und ihre ökologischen Funktionen erfüll t.  Durch diese 

Regelung wird nicht nur ein nachhalt iger Umgang mit Flächenressourcen sichergestell t, sondern 

auch ein Beitrag zur städtebaulichen Qual i tät geleistet.  

1.6.2  Gestaltung der Stel lplätze für Kraftfahrzeuge  

Die Festsetzungen zur Gestaltung der Stel lplätze für Kraftfahrzeuge  wird auf Grundlage von § 9 

Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 91 Abs. 1 Nr. 4 Hessische Bauordnung (HBO) getroffen. 

Demnach können Gemeinden durch Satzung die Nutzung, Gestaltung und Bepflanzung der 

Grundstücksfrei flächen erlassen.  

Durch die Festsetzung soll die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigt wer-

den.  

1.6.3  Nutzung, Gestaltung und Begrünung von Grundstücksfreif lächen und 

baulichen Anlagen 

Die Festsetzungen zur Nutzung, Gestaltung und Begrünung von Grundstücksfrei f lächen und bau-

l ichen Anlagen wird auf Grundlage von § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 91 Abs. 1 Nr. 5 

Hessische Bauordnung (HBO) Hessische Bauordnung (HBO) getroffen. Demnach können Ge-

meinden durch Satzung die Nutzung, Gestaltung und Bepflanzung der Grundstücksfrei flächen 

und baulichen Anlagen erlassen.  

Die Festsetzung, dass die Dachflächen von Neubauten in den Baugebieten mit einem mindestens 

6 Zentimeter starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und dauerhaft extensiv zu 

begrünen sind, verfolgt das Ziel, die ökologischen und klimatischen Funkti onen des Plangebiets 

zu stärken und eine nachhalt ige Bauweise zu fördern. Extensiv begrünte Dächer tragen wesent-

l ich zur Verbesserung des Mikrokl imas bei, indem sie die Umgebung kühlen, Feinstaub binden 

und CO₂  reduzieren. Sie unterstützen die Wasserrückhaltung, indem sie Regenwasser speichern 

und langsam abgeben, wodurch die Kanalisation entlastet wird und das Risiko von Überschwem-

mungen verringert wird.  Darüber hinaus leisten begrünte Dachflächen einen wichtigen Beitrag 
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zum Artenschutz, da sie Lebensräume für Insekten und andere Kleintiere schaffen. Sie fördern 

die Biodiversität und tragen zur ökologischen Aufwertung des Baugebiets bei. Der durchwurzel-

bare Substrataufbau von mindestens 6 Zentimetern gewährleistet eine sta bi le Grundlage für die 

Vegetation und sichert deren langfr ist ige Funktionali tät.  Die Ausnahme für untergeordnete Bau-

teile und Nebenanlagen berücksichtigt die technische und wirtschaft l iche Umsetzbarkeit der 

Maßnahme, ohne den ökologischen Nutzen wesentl ich  zu beeinträchtigen.  

Die Verpfl ichtung zur Dachbegrünung stärkt die ökologische Funktion des Plangebiets und un-

terstützt eine kl imafreundliche Entwicklung im Einklang mit den Zielen einer nachhaltigen Bau-

leitplanung. Begrünte Dachflächen verbessern  somit nicht nur die Umweltquali tät, sondern auch 

das Erscheinungsbi ld des Baugebiets und schaffen einen Kompromiss zwischen baul icher Nut-

zung und ökologischer Verantwortung . 

Die Festsetzung zur Begrünung eines bestimmten Anteils der Grundstücksflächen mit Sträuchern 

und Bäumen dient der Gliederung des Landschafts - und Ortsbildes sowie der Bereicherung der 

Biotopstrukturen innerhalb von Baugebieten. Das Anpflanzungsgebot für Bä ume sichert –  in Ab-

stimmung der Grundstücksgröße –  den Anteil  gestalterisch und kleinklimatisch wirksamer Be-

pflanzung, die Lebens- und Nahrungsräume für Insekten und Vögel bietet. Der festgesetzte Min-

destanteil von Vegetationsstrukturen mit Bäumen und Strä uchern soll  die örtl ichen Klimaverhält-

nisse posit iv beeinflussen, indem Temperaturextreme durch eine Vegetationsbedeckung 

gemildert, Stäube und Schadstoffe ausgekämmt werden und der Wasserabfluss zeitverzögert 

wird. Durch eine geringere Verdunstung werden im Zusammenhang mit der Beschattung ausge-

glichenere Temperaturverhältnisse bewirkt und Aufheizeffekte versiegelter Flächen gemindert. 

Zudem soll  die Bepflanzung Sauerstoff produzieren und gleichzeitig Kohlenstoffdioxid binden. 

Die strukturbildenden Anpflanzungen sollen das Erscheinungsbi ld des Baugebietes bereichern 

und die Einbindung in das Umfeld verbessern. Die Anpflanzungen sollen zur Gestaltung und Qua-

li tät des Wohnumfeldes beitragen.  

Die Festsetzung, dass pro 200 Quadratmeter nicht überbaubarer Grundstücksfläche ein gro ß-

kroniger Laubbaum oder ein Hochstamm-Obstbaum zu pflanzen ist, verfolgt das Ziel, die ökolo-

gischen und klimatischen Funktionen des Gewerbe - und Industr iegebiets zu stärken und gleich-

zeit ig eine nachhalt ige Frei flächengestaltung sicherzustellen. Diese Maßnahme trägt zur Verbes-

serung des Mikroklimas bei, indem sie Schatten spendet, die Luftquali tät durch Bindung von 

Feinstaub und CO₂  verbessert und die Umgebung kühlt. Zudem fördern die Bäume die Wasser-

rückhaltung, indem sie Regenwasser aufnehmen und dessen Versickerung unterst ützen. Darüber 

hinaus leisten großkronige Laubbäume und Hochstamm -Obstbäume einen wichtigen Beitrag zur 

Biodiversität, da sie Lebensräume für Vögel, Insekten und andere Tiere bieten. Obstbäume 

schaffen zusätzl ich Nahrungsquellen für Tiere und Menschen und tragen zur ökologischen Viel falt 

bei. Die Festsetzung stell t  zudem einen Kompromiss zwischen baulicher Nutzung und ökologi-

scher Verantwortung dar. Durch die Begrünung der nicht überbaubaren Flächen wird das Land-

schaftsbi ld aufgewertet, ohne die baul iche Nutzung des Gewerbegebiets unverhältnismäßig ein-

zuschränken. Gleichzeitig wird durch die Vorgabe einer Mindestpflanzqual i tät  sichergestell t, 

dass die Bäume langfrist ig ihre ökologischen Funktionen erfüllen können.  

Bei einer Grundstücksgröße von 10.000 Quadratmetern und einer festgesetzten Grundflächen-

zahl (GRZ) von 0,8 ergibt sich ein nicht überbaubarer Flächenanteil  von 20 Prozent, was einer 

Fläche von 2.000 Quadratmetern entspricht. Gemäß der Festsetzung, pro 200 Quadratmeter 

nicht überbaubarer Grundstücksfläche einen großkronigen Laubbaum oder einen Hochstamm -

Obstbaum zu pflanzen, ergibt sich die Verpfl ichtung zur Pflanzung von insgesamt 10 Bäumen auf 

diesem Grundstück. 
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Die Festsetzungen entsprechender Pflanzgrößen bei Jungbäumen sollen bereits in kurzer Zeit 

die Entwicklung ökologisch und visuell  wirksamer Freiraumstrukturen für eine attraktive Begrü-

nung des Wohngebietes sicherstellen. Zudem ist zu erwarten, dass bei Bäu men mit größeren 

Stammumfängen geringere Beschädigungen durch Zerstörung auftreten. Die Festsetzung soll  die 

Entwicklung klimatisch wirksamen Grünvolumens bereits kurz - bis mittel fristig sicherstellen und 

bereits nach kurzer Entwicklungszeit eine attraktiv e Durchgrünung/Eingrünung des Wohngebie-

tes ermögl ichen.  

Die Festsetzung zur Verwendung von einheimischen und standortgerechten Arten wird getroffen, 

da eine auf die örtl ichen Standortbedingungen abgestimmte Auswahl einheimischer Arten die 

Voraussetzung für die dauerhafte Be- bzw. Durchgrünung des Raumes mit einem Gerüst natur-

naher Gehölzstrukturen, das Lebensräume für eine große Anzahl heimischer Tierarten bietet, ist. 

Die Verwendung standortgerechter einheimischer Arten wird weiter festgesetzt, damit sich An-

pflanzungen mit geringem Pflegeaufwand optimal entwick eln und Nahrungsgrundlage sowie Le-

bensräume für die heimische Tierwelt bieten.  Weiterhin dient die Verwendung einheimischer Ar-

ten der langfr istigen Erhaltung des gebietstypischen Charakters der vorhandenen Vegetation.  

Die Festsetzung, dass alle Frei flächengestaltungs - und Bepflanzungsmaßnahmen in einem Frei-

f lächengestaltungsplan darzustel len und zusammen mit den sonstigen Bauvorlagen einzureichen 

sind, verfolgt Zie l , eine nachhaltige Gestaltung der Frei flächen im Plangebiet  sicherzustellen, die 

sowohl städtebaul iche als auch ökologische Anforderungen erfüll t. Durch die verbindliche An-

gabe der Pflanzenwahl und den Flächennachweis gemäß den grünordnerischen Festsetzungen 

wird gewährleistet, dass die Vorgaben des Bebauungsp lans konsequent umgesetzt werden.  Ein 

Frei flächengestaltungsplan ermöglicht eine detail l ierte Planung und Abstimmung von Maßnah-

men wie Begrünung, Bepflanzung und der Anlage von Vegetationsflächen. Dies ist insbesondere 

wichtig, um Eingri ffe in Natur und Landschaft auszugleichen und die öko logische Funktion der 

Frei flächen zu stärken. Die Festsetzung trägt dazu bei, Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu 

schaffen sowie das Mikrokl ima zu verbessern. Gleichzeitig wird durch die klare Dokumentation 

im Plan sichergestell t, dass die geplanten Maßnahmen mit den baulichen Vorhaben harmonieren 

und langfristig Bestand haben.  

Die Festsetzung, dass zusammenhängende, nicht durch Öffnungen unterbrochene Fassaden-

wandabschnitte größer als 60 Quadratmeter mit Kletterpflanzen zu begrünen sind, sofern keine 

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie eingebaut werden, verfolgt mehrere städtebau-

l iche und ökologische Ziele. Fassadenbegrünungen tragen wesentl ich zur Verbesserung de s 

Mikrokl imas bei, indem sie die Umgebung kühlen, die Luftqual i tät durch Bindung von Feinstaub 

und CO₂ verbessern und die Aufheizung von Gebäuden reduzieren. Insbesondere in Gewerbe- 

und Industriegebieten mit großen Fassadenflächen wird durch die Begrünung ein Ausgleich ge-

schaffen, der den ökologischen Wert des Gebiets erhöht und gleichzeit ig das Erscheinungsbild 

aufwertet.  Die Verwendung von Kletterpflanzen wie Efeu, Wildem Wein, Waldrebe oder Hopfen 

schafft Lebensräume für Insekten und Vögel, fördern die Biodiversität und tragen zur ökologi-

schen Vernetzung des Gebiets bei.  

1.6.4  Beschränkung der Gestaltung von Werbeanlagen 

Die Festsetzungen zur Beschränkung von Werbeanlagen werden auf Grundlage von § 9 Abs. 4 

BauGB in Verbindung mit § 91 Abs. 1 Nr. 7 Hessische Bauordnung (HBO) Hessische Bauordnung 

(HBO) getroffen. Demnach können Gemeinden durch Satzung Vorschri ften  zur Beschränkung 

der Gestaltung von Werbeanlagen erlassen.  
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Die verstärkte Nutzung der Grundstücke mit großflächigen Werbeanlagen kann zu einer städte-

baulichen Beeinträchtigung des Ortsbildes insbesondere bei einem Mittelzentru m im ländl ichen 

Raum führen. Aus diesem Grund werden Regelungen in die Planzeichen und Festsetzungen auf-

genommen, die den Bau der Werbeanlagen reglementieren. So sind im Geltungsbereich des Be-

bauungsplanes Nr.35 C / 1 künft ig Werbeanlagen bis max. 3,80 Meter Breite und bis max. 2,70 

Meter Höhe (Euroformat) zulässig. Die Gesamtanlage darf eine Höhe von 10,00 Meter nicht über-

schreiten. Es dürfen nicht mehr als drei freistehende Werbeanlagen pro Baugrundstück aufge-

stell t werden. Diese Festsetzungen sollen dazu dienen, die Werbeanlagen städtebaulich verträg-

l ich zu gestalten.  

Die Bemühungen einer Stadt, ihr Stadtgebiet attraktiv zu gestalten, stellen nach ergangener 

Rechtsprechung besondere städtebauliche Gründe im Sinne des § 1 Abs. 9 BauNVO dar, die die 

Beschränkung von Werbeanlagen – auch in Industr ie- und Gewerbegebieten –  rechtfertigen kön-

nen.  

Hinsichtl ich der Regelungen, die sich aus dem  Hessischen Straßengesetzt (HStrG) und  Bundes-

fernstraßengesetz (FStrG) ergeben, wird in die Planzeichen und Festsetzungen eingefügt, dass 

die Bauverbotszone (20,0 Meter) entlang der Bundesstraße B 251 frei  von jeglichen Werbeanla-

gen zu halten ist. Dies dient der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Innerhalb der Baube-

schränkungszone (40,0 Meter) kann nur Werbung an der Stätte der Leistung zugelassen werden, 

wenn von der Werbeanlage keine erheblich störende Fernwirkung ausgeht. Außenwerbung ist in 

die Fassade zu integrieren und hat sich in Größe, Form und Farbe dem Gebäude unterzuordnen. 

Anlagen für Außenwerbung als Blinklicht, als laufendes Schri ftband, als projizierte Lichtbilder 

und als spiegelnde Bilder sind nicht zulässig. Die Regelungen innerhalb der Baubeschränkungs-

zone dienen ebenfal ls der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Darüber hinaus wird damit 

der Topografie Rechnung getragen, die dazu führt, dass diese Anlagen auch in dem gegebenen 

größeren Abstand dem Fahrer eines vorbeifahrenden Fahrzeugs direkt „ins Auge fal len“ und d a-

mit eine unmittelbare Gefährdungssituation hervorrufen können. Aus städtebaulichen Erwägun-

gen ist es darüber hinaus sinnvoll , wenn sich die Werbeanlagen den Gebäuden unterordnen, 

denn in dem im ländlichen Raum l iegenden Mittelzentrum der Kreis - und Hansestadt Korbach 

gegebenen baukulturellen Umfeld ist es üblich, dass sich Werbeanlagen den Gebäuden unter-

ordnen und in die baul iche Situation einfügen.  
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1.7 Städtebauliche Eingriffsregelung 

Im Rahmen der Bauleitplanung ist der erforderl iche Ausgleich bzw. Ersatz nach den Vorschri ften 

des Baugesetzbuches durchzuführen. Über die Notwendigkeit, die Art und den Umfang von Aus-

gleichsmaßnahmen nach der städtebaulichen Eingri ffsregelung ist jedoch i m Bauleitplanverfah-

ren im Wege der Abwägung zu entscheiden. Nach § 15 BNatSchG sind unvermeidbare Eingri ffe 

in Natur und Landschaft ausgleichspfl ichtig. Dies gil t gemäß § 18 BNatSchG auch im Zusam-

menhang mit der Bauleitplanung. Grundsätzl ich sollen die Aus gleichsmaßnahmen unter Wahrung 

einer geordneten städtebaulichen Entwicklung die quantitative und qualitative Kompensation ge-

währleisten.  

Die Bewertung des Eingri ffs und Ermittlung des Ausgleichs erfolgt auf Grundlage einer verbal -

argumentativen Bewertung unter Zuhil fenahme einer standardisierte Bewertungsmethode nach 

der Verordnung über die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen, das Führen von Ökokon-

ten, deren Handelbarkeit und die Festsetzung von Ersatzzahlungen.  

1.7.1  Anwendung der hessischen Kompensationsverordnung  

Bei der Bewertung einzelner Schutzgüter wird eine standardisierte Bewertungsmethode als Hil fs-

mittel herangezogen, um die „Biotopwertigkeit“ zu erfassen und darüber hinaus die Bedeutung 

bestimmter Formen der Bodennutzung für Flora und Fauna abzuleiten. Das zusätzl iche Heran-

ziehen einer mathematischen Bewertungsmethode stell t ein geeignetes Hil fsmittel zur annähe-

rungsweisen Quanti fizierung der Beeinträchtigung und ihres Ausgleichs dar. Der zu ermittelnde, 

unvermeidbare Eingri ff beschränkt sich ausschließlich auf die gegenüber dem bestehenden Pla-

nungsrecht ausgelösten Eingri ffe in die verschiedenen Schutzgüter. Durch die Anwendung der 

hessischen Kompensationsverordnung können somit sektorale Beeinträchtigungen quanti fiz iert 

und kompensiert werden. Die Bewertung des Eingri ffs erfolgt nach den aktuel len Erkenntnissen 

des wissenschaft l ichen Naturschutzes.  

Als Bewertungsgrundlage zur Ermittlung der Eingri ffserheblichkeit dient eine Begutachtung der 

Eingri ffsflächen mit einer Bestandsaufnahme der Biotop - und Nutzungstypen. Die Bilanzierung 

des Eingri ffs erfolgt über die Hessische Kompensationsverordnung (KV) vom 26.Oktober 2018. 
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Nutzungstyp nach Anlage 3 KV BWP/m² 
F läche je Nut-

zungstyp in m² 
Biotopwert 

Typ-Nr. Bezeichnung   vorher nachher vorher nachher 

Be-

stand 
            

            

02.400 

 

 

Neuanpflanzung von Hecken/Gebüschen 

(heimisch, standortgerecht, nur Außen-

bereich), Neuanlage von Feldgehölzen  27 2.653 4.847 71.631 - 130.869 

05.214 

 

 

Bäche ohne f lutende Wasservegetat ion, 

Gewässerstrukturgüteklasse 3 oder 

schlechter 47 200 133 9.400 - 6.251 

05.461 

 

Sonstige Staudenfluren an F l ießgewäs-

sern, inkl .  Neuanlage 39 200 2.660 7.800 - 103.740 

10.510 Sehr stark versiegelte F lächen 3 0 18.646 0 -  55.938 

10.720 Dachfläche extensiv begrünt  19 0 6.059 0 -  115.121 

11.191 Acker, intensiv genutzt  16 30.504 0 488.064  0 

11.221 

 

 

Gärtnerisch gepflegte Anlagen im besie-

delten Bereich, arten- und strukturarme 

Hausgärten 14 0 1.212 0 -  16.968 
       

Summe     33.557 33.557 576.895 - 428.887 

              

04.210 Baumgruppe/ Baumreihe einheimisch 34 80 57 2.720 - 1.938  

       

Biotopwertdi f ferenz           148.790 

Tab e l le  1  -  B i l anz ierung  des  B io topw er tde f i z i t s  in  An leh nung  an  d ie  KV 2018  

1.7.2  Naturschutzfachlicher Ausgleich  

Im Zuge des Eingri ffs in Natur und Landschaft entsteht ein Biotopwertdefizi t von 148.790 Bio-

topwertpunkten. Um dieses Defizi t auszugleichen, ist eine naturschutzrechtl iche Ausgleichsmaß-

nahme vorgesehen, bei der ein Grünlandkomplex ökologisch aufgewertet wird. Dieser Komplex 

besteht aus zwei unterschiedlich charakterisierten Tei l flächen.  

Die betreffende Ausgleichsfläche befindet sich in der Gemarkung Sachsenhausen (Waldeck), 

Flur 40, Flurstück 12, direkt an der Grenze zur Gemarkung Meineringhausen der Kreis - und 

Hansestadt Korbach. Sie l iegt sowohl im selben Naturraum als auch im selben La ndkreis wie der 

Eingri ffsort, sodass die gesetzl ichen Anforderungen an den räumlichen Bezug der Ausgleichs-

maßnahme erfüll t  werden.  

Der südliche Bereich des Flurstücks wurde bereits 2019 im Rahmen der Hessischen Lebensraum - 

und Biotopkartierung (HLBK) als FFH-Lebensraumtyp 6510 (Magere Flachland-Mähwiese) mit 

Erhaltungsgrad B (gut) erfasst. Die Gesamtbewertung des Erhaltungsgrades setz t sich aus den 

einzelnen Parametern Arten, Habitate und Beeinträchtigungen zusammen. Die Fläche weist nach 

der Kartierung einen guten Erhaltungszustand für den Parameter Arten (B) und einen hervorra-

genden Zustand für den Parameter Habitate (A) auf. Jedoch wurden Beeinträchtigungen (Zu-

stand C = mittel  –  schlecht) festgehalten, welche ohne ein angepasstes Pflegeregime den Erhal-

tungszustand herabwürdigen können oder auch zu einem Verlust des LRT -Status führen können.  

Um einen aktuellen Eindruck der Fläche zu bekommen, fand Mitte April 2025 eine Übersichtbe-

gehung zur Einschätzung des Potenzials der Fläche statt. Dabei zeigte sich die Fläche weiterhin 

als typische magere Flachland-Mähwiese. Kennarten wie Wiesenlabkraut ( Galium album) und 

Glatthafer (Arrhenatherum elatius) sind weiterhin vorhanden und bestätigen die Zuordnung zum 
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Lebensraumtyp 6510. Allerdings sind mittlerweile Anzeichen eines Pflegerückstands sichtbar, 

etwa durch das vermehrte Auftreten von Brachezeigern wie der Ackerkratzdistel (Cirsium ar-

vense). Dies deutet auf eine unzureichende oder nicht regelmäßige Mahd hin,  was den Erhal-

tungszustand der Fläche langfr ist ig beeinträchtigen könnte. Um den Lebensraumtyp zu stabil i -

sieren und zu verbessern, sind gezielte Maßnahmen zur Förderung der typischen Artenviel falt 

und zur Optimierung der Bewirtschaftung notwendig. Die Beei nträchtigungen durch Brachezei-

ger können durch eine angepasste Pflege kurzfrist ig behoben werden. Eine regelmäßige, exten-

sive Mahd kann den guten Erhaltungszustand wiederherstellen.  

Der nördlich angrenzende Teilbereich unterscheidet sich deutl ich vom südlichen Mähwiesenbe-

reich. Hier handelt es sich um kurzrasiges, beweidetes Grünland mit einer heterogenen Struktur, 

die durch die Beweidung bedingt ist. Zum Zeitpunkt der Begehung war da s Hasenbrot (Luzula 

campestris) aspektprägend, daneben wurden weitere typische Arten wie Weißklee (Tri fol ium 

repens), Ruchgras (Anthoxanthum odoratum) und Rotschwingel (Festuca rubra) festgestell t. In 

einzelnen, wüchsigeren Bereichen dominieren Fuchsschwan zgras (Alopecurus pratensis) und 

Wiesenkerbel (Anthriscus sylvestris), was vermutl ich auf Geilstellen oder Futterstellen des Wei-

deviehs zurückzuführen ist, an denen durch konzentrierten Nährstoffeintrag das Wachstum nähr-

stoff l iebender Arten gefördert wird.  Bemerkenswert ist ein Vorkommen der Wiesenprimel (Pri-

mula veris) auf der Fläche. Diese Art steht auf der Vorwarnliste der Roten Liste der Farn - und 

Blütenpflanzen Hessens und ist nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützt. Ihr 

Vorkommen verleiht  der Fläche eine erhöhte naturschutzfachliche Bedeutung.  

 

Abb i ldung  9  -  Räuml iche Zu ordnung  der  Kompen sat ion smaßn ahme   
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Ziel der ökologischen Aufwertung ist es, den Erhaltungsgrad der vorkartierten mageren Flach-

land-Mähwiese durch ein angepasstes Pflegeregime zu stabil isieren und zu verbessern und 

gleichzeitig die Ausbreitung des Biotops auf das angrenzende, kurzrasig bewei dete Grünland zu 

fördern. Hierzu ist eine extensive Bewirtschaftung vorgesehen, die eine bodenschonende , insek-

ten- und tierfreundliche Pflege mit ein bis zwei Mahden pro Jahr (frühestens ab Mitte Juni), den 

Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutzmittel sow ie gegebenenfalls ini t iale Mahdgutübertra-

gungen zur Förderung der Artenviel falt umfasst. Das übergeordnete Ziel für den nördl ichen Teil-

bereich ist die Entwicklung eines mindestens als „sonstiges extensives Grünland“ eingestuften 

Biotops. 

Die Entwicklungszeit für die nördl iche Maßnahme wird in weniger als drei  Jahren (Zielzustand-

gemäß KV-Nutzungstyp) erwartet, basierend auf den Vorgaben des Hessischen Ministeriums für 

Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen. Die Entwicklung eines „B“ -Nutzungstyps nach der 

Bewertung vorhandener Zustände (etablierter, naturnaher Biotoptyp - Bestand nach KV) stel l t 

sich laut der Ausarbeitung nach fünf bis zehn Jahren ein. Für die Stabil is ierung und Entwicklung 

des südlich l iegenden Lebensraumtypen wird die Entw icklungszeit auf nul l Jahre geschätzt, da 

der Bestand bereits vorhanden ist und sich eine Verbesserung durch die angepasste Pflege so-

fort einstel l t;  die Entwicklung eines „B“ -Nutzungstyps erfolgt hier in weniger als fünf Jahren.  

 

Abb i ldung  10 -  Konkret e  Ab grenzung  der  Komp en sat i on smaßnahm e ink l .  der  Dar s te l lung  LRT 6510  
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Um die Umsetzung rechtl ich abzusichern, wird vor Satzungsbeschluss ein städtebaulicher Ver-

trag abgeschlossen. Anschließend erfolgt eine dingliche Sicherung durch einen entsprechenden 

Eintrag im Grundbuch. Das begünstigte Unternehmen verpfl ichtet sich zudem, die Entwicklung 

des Biotops im Rahmen eines Monitorings nach drei, fünf und zehn Jahren zu dokumentieren. 

Sol lten die angestrebten Ziele nicht erreicht werden, sind zusätzl iche Maßnahmen einzuleiten.  

Diese Ausgleichsmaßnahme trägt nicht nur dazu bei, das bestehende Biotop zu sichern und öko-

logisch aufzuwerten, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Biodiversi-

tät. Magere Flachland-Mähwiesen zählen zu den artenreichsten Lebensräum en Europas und bie-

ten zahlreichen Tier- und Pflanzenarten einen wertvol len Lebensraum. Durch die beschriebenen 

Maßnahmen wird das Biotopwertdefizi t vollständig ausgeglichen, während gleichzeitig ein be-

deutender Beitrag zum Natur - und Landschaftsschutz gele istet wird. 

Nutzungstyp nach Anlage 3 KV BWP/m² 
F läche je Nut-

zungstyp in m² 
Biotopwert 

Typ-Nr. Bezeichnung   vorher nachher vorher nachher 

Be-

stand 
            

            

06.310 Extensiv genutzte F lachland-Mähwiesen 

Meist 2-mal ige Nutzung, kein oder gerin-

ger Düngungseinf luss,  artenreich 

45* 3.508 0 157.860 0 

06.310 Extensiv genutzte F lachland-Mähwiesen 

Meist 2-mal ige Nutzung, kein oder gerin-

ger Düngungseinf luss,  artenreich 

55 0 3.508 0 -192.940 

06.330 Sonstige extensiv genutzte Mähwiesen 55 0 5.686 0 -  312.730 

06.340 Frischwiesen mäßiger Nutzungsintensität  

meist  2-3 malige Nutzung mit  deut l ichem 

Düngungseinfluss,  mäßig artenreich 

35 5.686 0 199.010 0 

       

Summe     9.194 9.194 356.870 - 505.670 
       

Biotopwertdi f ferenz           148.800 

Tab e l le  2  -  B i l anz ierung  des  Au fwer tung spoten t ia ls  in  An lehnung  an  d ie  K V 2018  

1.8 Belange des Umwelt- und Naturschutzes sowie der 

Landschaftspflege 

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 35 C / 1 „Elfringhäuser Weg 

/ Arolser Landstraße“ wird gemäß § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt. 

Ziel dieser Prüfung ist es, die durch die Planung verursachten voraussicht l ichen erhebl ichen 

Umweltauswirkungen zu ermitteln und zu bewerten. Die Umweltprüfung ist integraler Bestandteil 

des Verfahrens zur Aufstellung eines Bebauungsplans und berücksichtigt dabei die Belange des 

Umweltschutzes, des Naturhaushalts und der Landsch aftspflege. Im Zuge der frühzeitigen 

Beteil igung nach § 4 Abs. 1 BauGB wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentl icher 

Belange über die Entwicklungsabsichten der Kreis - und Hansestadt Korbach informiert. Sie 

wurden aufgefordert, sich insbesondere zu den allgemei nen Zielen und Zwecken der Planung 

sowie zum erforderl ichen Umfang und Detail l ierungsgrad der Umweltprüfung zu äußern. Diese 

Beteil igung diente dazu, der Gemeinde die notwendigen Informationen für die Festlegung des 

Detai l l ierungsgrades der Umweltprüfung bereitzustellen.  
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Die Rückmeldungen der beteil igten Behörden und Träger öffentl icher Belange ergaben keine 

zusätzl ichen Anforderungen über die bereits im frühzeitigen Beteil igungsverfahren vorl iegenden 

Inhalte hinaus. Somit konnten die Planungsabsichten mit Ausnahme der Ergänzung einer 

Kompensationsmaßnahme ohne weitere Änderungen oder Ergänzungen weitergeführt werden. 

Dies zeigt, dass die bisherige Planung den relevanten umweltrechtl ichen Anforderungen 

entspricht und keine weiteren Untersuchungen erforderl ich sind.  

1.8.1  Artenschutz 

Bei der Aufstel lung von Bebauungsplänen sind die artenschutzrechtl ichen Verbote und 

Ausnahmeregelungen gemäß den Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) zu 

berücksichtigen. Zwar grei fen die artenschutzrechtl ichen Verbote grundsätzl ich erst beim 

Vol lzug des Bebauungsplans, also bei der konkreten Umsetzung der baul ichen Maßnahmen, und 

nicht während der planerischen Vorbereitung durch die Änderung oder Aufstellung von 

Bauleitplänen. Dennoch ist es erforderl ich, bereits im Rahmen der Bauleitplanung 

sicherzustellen, dass keine unüberwindbaren Hindernisse durch den besonderen Artenschutz 

entstehen. Bauleitpläne, deren Festsetzungen gegen artenschutzrechtl iche Vorgaben verstoßen 

und somit nicht umsetzbar sind, können ihre städtebauliche Entwicklungs - und Ordnungsfunktion 

nicht erfül len und widersprechen damit § 1 Abs. 3 BauGB. Dieser Paragraph verlangt, dass 

Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleisten und dabei auch die 

Belange des Umweltschutzes berücksichtigen.  

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans wurde auf Grundlage bisheriger Erkenntnisse 

aus dem Jahr 2017 eine Vorprüfung durchgeführt. Diese diente dazu, den damals ermittelten 

Zustand zu bestätigen oder mögliche Veränderungen gegenüber 2017 zu bewerten. Hierfür 

wurden Vor-Ort-Begehungen durchgeführt, bei denen gezielt nach artenschutzrechtl ich 

relevanten Arten und Lebensräumen gesucht wurde. Dabei konnten Erkenntnisse über das 

Artenspektrum und potenziel le Lebensräume gewonnen werden. Die Vorprüfung erga b Hinweise 

auf Artpotenziale, die bei der weiteren Planung berücksichtigt werden müssen.  Die 

Berücksichtigung des besonderen Artenschutzes ist ein zentraler Bestandteil der Bauleitplanung, 

da sie sicherstell t,  dass keine Konfl ikte mit geschützten Arten entstehen und die Planung 

rechtssicher umgesetzt werden kann. Durch diese Vorgehensweise wir d gewährleistet, dass die 

Planung sowohl den Anforderungen des Artenschutzes als auch den städtebaulichen Zielen 

gerecht wird. Gleichzeit ig wird sichergestell t,  dass d ie Umsetzung des Bebauungsplans rechtl ich 

abgesichert ist und keine Verstöße gegen artenschutzrechtl iche Vorgaben auftreten. Dies trägt 

dazu bei, eine nachhaltige und umweltverträgliche Entwicklung des Plangebietes zu ermöglichen.  

Repti l ien: 

Im Rahmen der naturschutzfachlichen Untersuchungen zur Aufstellung des Bebauungsplans 

wurde ein mögliches Vorkommen von Repti l ien im Plangebiet und der angrenzenden Böschung 

im Norden bewertet. Bereits im Jahr 2017 wurden entsprechende Begehungen durchgeführt, um 

die Lebensraumeigenschaften zu bewerten und potenziel le Vorkommen festzustellen. Dabei 

wurden gezielt Sonnenplätze und geeignete Versteckstrukturen kontroll iert, die für Repti l ien von 

Bedeutung sind. Insbesondere wurden ausliegende Pappen an der Böschung des Schotterplatzes 

untersucht, da diese häufig als Rückzugsorte und Wärmequellen für Repti l ien dienen können. 

Damals konnten keine Nachweise für das Vorkommen von Repti l ien erbracht werden.  Im Zuge 

der aktuellen Vor-Ort-Begehungen wurde der Zustand der Lebensräume erneut bewertet, um 

mögliche Veränderungen gegenüber 2017 zu erfassen. Die Untersuchungen ergaben, dass sich 
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die Lebensraumeigenschaften seit 2017 nicht verbessert haben. Es wurden weder 

Beobachtungen noch Hinweise auf ein Vorkommen von Repti l ien wahrgenommen. Die Böschung 

sowie das Plangebiet weisen weiterhin keine geeigneten Bedingungen für die Ansiedlung von 

Repti l ien auf, sodass ein Vorkommen mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann.  

Aufgrund dieser Ergebnisse wird eine artenschutzrechtl iche Prüfung nach § 44 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) für nicht erforderl ich erachtet. Da keine Hinweise a uf das 

Vorkommen geschützter Repti l ienarten vorl iegen und die Lebensraumeigenschaften für diese 

Tiergruppe unzureichend sind, bestehen keine Konfl ikte mit den Vorgaben des besonderen 

Artenschutzes. 

Wirbellose: 

Im Rahmen der naturschutzfachlichen Untersuchungen zur Aufstellung des Bebauungsplans 

wurde ein mögl iches Vorkommen von Wirbellosen im Plangebiet bewertet. Bereits im Jahr 2017 

wurden entsprechende Begehungen durchgeführt, um die Lebensraumeigenschaften zu 

bewerten und potenzielle Vorkommen festzustellen.  Damals wurde ein Vorkommen des 

Hauhechel-Bläul ing (Polyommatus icarus), Grünader -Weißl ing (Pieris napi), Tagpfauenauge 

(Nymphal is io), Kleiner Fuchs (Nymphatis urticae), Mauerfuchs (Lasiommata megera), Kleines 

Wiesenvögelchen (Coenonympha pamphilus) und Großes Ochsenauge (Maniola jurtin a) 

nachgewiesen. Der durch den Bebauungsplan Nr. 35 C/1 „Elferinghäuser Weg / Arolser 

Landstraße“ ausgelöste Eingri ff erfolgt ausschl ießlich auf intensiv bewirtschafteten 

Ackerflächen. Lebensräume mit übergeordneten Bedeutung für Wirbellose werden somit nicht 

beeinträchtigt. Durch die verpfl ichtende Dachbegründung werden habitatverbessernde 

Maßnahmen umgesetzt. Aufgrund der Eingri ffsfläche wird eine artenschutzrechtl iche Prüfung 

nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) für nicht erforderl ich erachtet. Durch die 

darüber hinaus festgelegten habitatverbessernden Maßnahmen bestehen keine Konfl ikte mit den 

Vorgaben des besonderen Ar tenschutzes. 

Fledermäuse:  

In 2017 konnte mit insgesamt 9 Kontakten in 3 Stunden Kartierzeit nur wenig Fledermausaktivi tät 

nachgewiesen werden. Aufgrund des unveränderten Zustands der Flächen sind keine 

Veränderungen der Aktiv i täten zu erwarten. Al le Gehölz - und Baumstrukturen bleiben erhalten. 

Eine artenschutzrechtl iche Prüfung nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) wird daher 

für nicht erforderl ich erachtet . Durch die darüber hinaus festgelegten habitatverbessernden 

Maßnahmen bestehen keine Konfl ikte mit den Vorgaben des beso nderen Artenschutzes.  

Brutvögel: 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 35 C „Elfringhäuser Weg / Arolser 

Landstraße“ wurden  naturschutzfachlichen Untersuchungen zur Avifauna mit vier 

Geländebegehungen in 2017 durchgeführt . Der Schwerpunkt der Erfassung lag auf sogenannten 

planungsrelevanten Arten, also Vogelarten mit einem ungünstigen Erhaltungszustand, die bei 

den damaligen Entwicklungsabsichten  besonders berücksichtigt werden mussten. Im 

Untersuchungsgebiet , das auch das gesamte Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 35 C/1 

„Elfringhäuser Weg / Arolser Landstraße“ abdeckt  konnten in 2017 insgesamt 17 Vogelarten 

nachgewiesen werden, von denen bei 14 Arten ein Brutverdacht bestand. Unter diesen 

Brutvogelarten wiesen fünf Arten gemäß der „Ampell iste“ der Staatl ichen Vogelschutzwarte 

Hessen (VSW-FFM 2014) einen ungünstigen Erhaltungszustand au f. Hierbei handelt es sich um 

die Feldlerche (Alauda arvensis), den Haussperl ing (Passer domesticus), den Feldsperl ing 
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(passer montanus), den Bluthänfl ing (Carduelis cannabina) und die Goldammer (Emberiza 

citrinella).  

Diese Arten stehen unter besonderem Schutz und erfordern eine sorgfältige Berücksichtigung 

im Rahmen der Planung.   

Im Bebauungsplan Nr. 35 C „Elfringhäuser Weg / Arolser Landstraße“ aus dem Jahr 2017 wurde 

eine gezielte Maßnahme zur Förderung der Feldlerche festgesetzt, um dieser charakteristischen 

Vogelart der offenen Agrarlandschaft ein geeignetes Ersatzhabitat  anzubieten. Im Rahmen der 

Planung wurden sogenannte Feldlerchenfenster vorgesehen, die speziell darauf ausgelegt sind, 

den Lebensraum der Feldlerche zu unterstützen und ihre Brut - und Nahrungssuche zu 

erleichtern. Die Maßnahme wurde nachweisl ich umgesetzt und erfüll t ihre Wirkung. 

Feldlerchenfenster sind unbewachsene oder nur spärl ich bewachsene Bereiche innerhalb von 

landwirtschaftl ichen Nutzflächen, die den Boden frei zugänglich machen und damit ideale 

Bedingungen für die Feldlerche schaffen. Sie bieten dieser bodenbrütenden Art optimale 

Brutplätze sowie offene Flächen für die Nahrungssuche. Durch die Etablierung dieser Fenster 

konnte ein attraktives Ersatzhabitat geschaffen werden, das den Bedürfnissen der Feldlerche 

entspricht und ihre Umsiedlung im räumlichen Kontext des Plangebietes fördert. Die Feldlerche 

ist eine typische Vogelart der offenen Agrarlandschaft und bevorzugt weite, unstrukturierte 

Flächen mit freiem Horizont und niedrigwüchsiger Vegetation. Vertikale Strukturen wie Gehölze, 

Baumreihen, Einzelbäume oder Gebäude sowie Straßen und Siedlungen werden von der 

Feldlerche gemieden. Dieses ausgeprägte Meideverhalten gegenüber solchen Strukturen ist gut 

dokumentiert und wird als Schutzmechanismus gegen Prädatoren sowie als Reaktion auf 

Störungen durch Lärm und Bewegung interpretiert. Studien zeigen, dass Feldlerchen einen 

Abstand von mindestens 50 bis 150 Metern zu vertikalen Strukturen und Straßen einhalten, 

abhängig von deren Größe und Ausprägung. Das Plangebiet wird durch die im Bebauungsplan 

Nr. 35 C „Elfr inghäuser Weg / Arolser Landstraße“ ermögl ichte neue Silhouette des Gewerbe- 

und Industr iegebiete sowie durch die angrenzende Bundesstraße geprägt. Diese Bereiche sind 

von Gehölzstrukturen, Einzelbäumen und den betr iebsbedingten Wirkungen wie Bewegungen und 

Schallemissionen gekennzeichnet. Die Kombination aus vertikalen S trukturen und den Störungen 

durch Verkehrslärm sowie betr iebliche Aktiv itäten schafft für die Feldlerche keine geeigneten 

Bedingungen als Brut- oder Nahrungshabitat.  Aufgrund dieser Gegebenheiten ist mit 

hinreichender Sicherheit anzunehmen, dass die Feldlerche das Plangebiet meidet. Im Rahmen 

der Vor-Ort-Begehungen konnten zudem keine Sichtbeobachten nachgewiesen werden.  

Es wird erwartet, dass die Feldlerche etablierte und attraktivere Standorte im Umfeld aufsucht, 

die weniger durch vertikale Strukturen oder anthropogene Einflüsse belastet sind , wie 

beispielsweise die bereits umgesetzten Maßnahmenflächen aus dem Bebauungsplan Nr. 35 C 

„Elfringhäuser Weg / Arolser Landstraße“ .  Aufgrund der vorhandenen Störungen im Umfeld des 

Plangebietes und dem fehlenden Lebensraumpotential  wird eine artenschutzrechtl iche Prüfung 

nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) für nicht erforderl ich erachtet. Durch die 

darüber hinaus weiterhin umzusetzenden habitatverbessernden Maßnahmen bestehen keine 

Konf l ik te mit  den Vorgaben des besonderen Ar tenschutzes .  

Eine Tötung oder Schädigung von Indiv iduen europäischer  Vogelarten wie die Zerstörung 

aktuel l  genutzter For tp f lanzungsstät ten, insbesondere von Haussper l ing,  Feldsper l ing, 

B luthänf l ing  oder Goldammer , lässt s ich durch die  Begrenzung der  Baufeldvorberei tungen 

auf den Zei t raum außerhalb der For tp f lanzungs - und Aufzuchtszei ten (01.10. -28.02.)  wirksam 
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vermeiden. Auch Störungen während der For tpf lanzungszei t  können auf  diese Weise reduziert 

werden. Darüber hinaus sind die vorhandenen Hecken und Gehölze am Gebietsrand mit einer 

Umgrenzung von Flächen mit Bindung für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen überlagert, sodass diese Strukturen erhalten und eine angrenzende 

Neuplpfanzung ergänzt werden. Hierdurch werden rurderale Flächen mit einem Angebot an 

Kräutern, Samen und Früchten als Nahrungsflächen für samenfressende Vögel geschaffen. Durch 

die verpfl ichtenden Maßnahmen zum Durchgerünung der Gewerbe - und Industriegebiete sowie 

der verpfl ichtenden Begrünung von Dachflächen werden zusätzl ich habitatverbessernde 

Maßnahmen geschaffen.  

Da eine Beschränkung der Baufeldfreimachung auf einen Zeitraum außerhalb der Brut -und 

Setzzeiten verbindlich festgesetzt wird und die Gehölze, Bäume und sonstigen Bepflanzungen 

nicht eingegri ffen wird, wird eine artenschutzrechtl iche Prüfung nach § 44 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) für nicht erforderl ich erachtet. Durch die darüber hinaus 

weiterhin umzusetzenden habitatverbessernden Maßnahmen bestehen keine Konf l ikte  mi t  den 

Vorgaben des besonderen Ar tenschutzes .  

1.8.2  Gebietsschutz  

Der Gebietsschutz  wird  in  der p laner ischen Abwägung gemäß § 1 Abs.  6 Nr.  7  Buchstabe b 

BauGB und § 1a Abs.  4  BauGB berücksicht igt .  Aufgrund der Lage des Plangebietes bzw. der  

Ent fernung zu Schutzgebieten können nachtei l ige Auswirkungen auf  d ie „Erhal tungszie le und 

Schutzzwecke der Gebiete gemeinschaf t l icher Bedeutung (Natura 2000 -Gebiete)  und der Eu-

ropäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes“ mi t  hinre ichender 

Wahrscheinl ichkei t  ausgeschlossen werden.  

Natura 2000-Gebiete –  FFH-Ver trägl ichkei t  

Das nächstgelegene FFH-Gebiet bef indet s ich in e iner Ent fernung von 1.850 Metern öst l ich 

zum Plangebiet .  Hierbei  handel t  es s ich um das FFH -Gebiet „Twiste mit  Wi lde, Watter und 

Aar“.  Aufgrund der  Ent fernung zum Plangebiet  is t  mi t  hinre ichender  S icherhei t  a nzunehmen,  

dass keine nachtei l igen Auswirkungen auf  das 147 Hektar umfassende FFH -Gebiet zu 

erwarten s ind.  

Naturschutzgebiete  

Das nächstgelegene Naturschutzgebiet bef indet s ich in e iner Entfernung von 3.250 Metern 

südl ich zum Plangebiet .  Hierbei  handel t  es s ich um das Naturschutzgebiet „Schanzenberg 

bei  Korbach“.  Zwischen dem Schutzgebiet  und den verfahrensgegenständl ichen Flächen 

bef indet s ich das gesamte Stadtgebiet .  Aufgrund der Lage und der Entfernung zum 

Plangebiet  ist  mi t  hinre ichender Sicherhei t  anzunehmen, dass keine nachtei l igen  

Auswi rkungen auf  das 7,0 Hektar umfassende Naturschutzgebiet zu erwarten s ind.  

Landschaf tsschutzgebiete  

Im Umkreis  von 5 Ki lometern bef inden s ich keine durch Landschaf tsschutzgebiete 

ausgewiesenen Schutzkul issen.  

Biotopkataster f lächen,  Biotopverbundf lächen, gesetz l ich geschützte Biotope  

Dem NaturegViewer des Hessischen Landesamtes für  Naturschutz ,  Umwelt  und Geologie s ind 

keine entsprechenden Flächen zu entnehmen.   
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1.8.3  Umweltauswirkungen 

Schutzgüter Boden und Fläche  

Während der Bauphase können verschiedene Auswi rkungen auf den Boden auf tre ten. Tem-

poräre Beeinträcht igungen entstehen insbesondere durch den Einsatz von Baustel lenfahr-

zeugen, d ie Bodenverd ichtungen und Erschüt terungen verursachen können. Zudem kommt 

es durch Abgrabungen und Aufschüt tungen zu Ver lusten von Bodenfunkt ionen, da der Boden 

bewegt und te i lweise  zwischengelagert  wird.  Abhängig von den eingesetzten Baumaschinen 

kann es bei  feuchten Witterungsbedingungen zu e iner zusätz l ichen, ungünst igen Verdichtun g 

des Bodens kommen, was die Bodenstruktur negat iv  beeinf lusst .   

Betr iebsbedingte Auswirkungen ergeben s ich vor a l lem durch Einträge wie Bremsen - und 

Rei fenabr ieb sowie  austretende Treib -  und Schmiersto f fe ,  d ie d ie  Bodenqual i tä t  beeinträch-

t igen können.  

Anlagenbedingte Auswi rkungen tre ten in  Form von zusätz l ichen Versiegelungen der  F läche 

auf,  d ie zum Ver lust  natür l icher Bodenfunkt ionen  führen. Dazu zählen unter anderem die Le-

bensraum-, Puf fer- ,  F i l ter-  und Speicher funkt ion sowie die Fähigkei t  des Bodens, Temperatur  

zu regul ieren, organische Sto f fe abzubauen und mineral ische Nährstof fe durch Bodenorga-

nismen umzuwandeln. Auf vers iegel ten Flächen  kann Niederschlagswasser nicht  vers ickern,  

was die Grundwasserneubi ldung verr ingert  und den Bodenwasserhaushal t  n achhal t ig verän-

dern kann.  

Schutzgüter Pf lanzen,  Tiere und bio logische Vie l fa l t  

Während der Bauphase kommt es zu temporären Beeint rächt igungen durch Staub -,  Lärm- 

und Lichtemissionen, d ie von Baumaschinen und dem Baustel lenverkehr ausgehen.  Zusätz-

l ich werden Flächen, d ie a ls Lebensraum für Tiere  und Pf lanzen dienen könnten, durch  

Baustel leneinr ichtungen,  Bodenmieten und Mater ia l lagerung beansprucht .  Durch Abtragun-

gen und Erdbewegungen kann die vorhandene Vegetat ion abgetragen werden. Darüber hin-

aus können Baustel lenverkehr und Maschinen Schadsto f fe wie Treibstof fe oder Öle fre iset-

zen, d ie Böden belasten.  Die verfahrensgegenständl ichen Flächen ze ichnen s ich durch eine 

intensive ackerbaul iche Bewir tschaf tung aus,  d ie zu e iner homogenen Landschaf tsst ruktur 

geführ t  hat .  Diese Form der  Landnutzung bie te t  nur wenig Raum für e ine v ie l fä l t ige  F lora und 

Fauna.  Die Monotonie  der Anbauf lächen und der regelmäßige Einsatz von Düngemi tte ln  sowie  

Pf lanzenschutzmi tte ln haben zu e iner Verarmung des Ökosystems geführ t.  A ls Folge davon 

ist  e ine besondere Artenvie l fa l t  auf d iesen Flächen nicht zu erkennen. Die Biodivers i tät  prä-

sent iert  s ich a ls äußerst schwach ausgeprägt ,  was typisch für  intensiv bewir tschaftete Ag-

rar landschaften is t .   

Betr iebsbedingte  Auswirkungen können s ich in  Form von Lärm -  und Lichtemissionen mani-

fest ieren,  d ie durch Verkehr oder Außenbeleuchtung verursacht werden. Diese Stör faktoren 

können Einf luss auf d ie  lokale Fauna ausüben und deren natür l iches Verhal ten beeint rächt i -

gen. Besonders betro ffen können hierbei  l ichtempfindl iche Arten wie nachtakt ive Insekten 

oder F ledermäuse, deren Lebenszyklen und Akt iv i tätsmuster durch künst l iche Beleuchtung 

gestör t  werden können, sein .   

Neben den Licht-  und Lärmemissionen können auch sto ff l i che Emissionen wie Abgase eine 

Belastung für  d ie Umwelt  darste l len.  Zusätz l ich können Einträge in den Boden, beispie lsweise 

durch Streusalz oder Rei fenabr ieb, d ie Bodenqual i tä t  nachhal t ig verschlechtern. Diese Bo-

denbelastungen könnten das Pf lanzenwachstum hemmen.  
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Die anlagenbedingte Versiegelung von Flächen durch Gebäude, Straßen und Parkplä tze führt  

zum Ver lust natür l icher Lebensräume . Hierbei  is t  zu berücksicht igen, dass die intensive 

ackerbaul iche Bewirtschaf tung der  ver fahrensgegenständl ichen Flächen ohnehin  nur  wenig 

Raum für  e ine v ie l fä l t ige F lora und Fauna  bie tet .  Vers iegel te F lächen verhindern das Versi -

ckern von Wasser,  was Auswirkungen auf den  Wasserhaushal t  haben kann. Diese Verände-

rungen können s ich negat iv  auf  Pf lanzen aus wirken,  d ie  auf best immte Feucht igkei tsbedin-

gungen angewiesen s ind. Die  dauerhaf te  Veränderung der Landschaf tsstruktur  b ietet  durch 

die Entwicklung eines Gewerbe -  und Sondergebietes gegenüber der monotonen landwir t -

schaf t l ichen Nutzung eine Chance neue Lebensräume zu integr ieren und das Umfeld für  F lora  

und Fauna zu att rakt iveren.   

Schutzgut Wasser  

Während der Bauphase kommt es durch den Einsatz  von Baustel lenfahrzeugen zu Bodenver-

dichtungen und Erschütterungen, d ie die natür l iche Versickerungsfähigkei t  des Bodens be-

einträcht igen und zu e inem erhöhten Niederschlagswasserabf luss führen können. Zudem b e-

steht e in erhöhtes Ris iko für  Schadsto f fe int räge, insbesondere durch den Umgang mit  Be-

tr iebs-  und Schmierstof fen.  Bei  sachgemäßer Handhabung dieser  Sto f fe  is t  jedoch keine 

Verschmutzung des Grundwassers  zu erwarten.  Darüber hinaus führen Abgrabungen, Auf-

schüttungen sowie  Bodenbewegungen und -zwischenlagerungen zu e iner Verdichtung der 

Bodenporen. Dadurch gehen wicht ige Bodenfunkt ionen wie die Speicher fähigkei t  ver loren,  

was den Wasserhausha l t  negat iv  beeinf lusst .  

Betr iebsbedingt können verschiedene Einträge wie  Streusalz,  Bremsen -  und Rei fenabr ieb 

oder austretende Treib -  und Schmierstof fe d ie  Qual i tät  des Wassers beeint rächt igen. Versie-

gel te F lächen erhöhen den Ober f lächenabf luss, wodurch weniger Wasser in den Boden ein-

dr ingt und die Grundwasserneubi ldung verr ingert  wird .  

Die dauerhafte  Versiegelung von Flächen durch Gebäude, Straßen und andere Inf rastrukturen 

führ t  zu e inem Ver lust  der natür l ichen Versickerungsf lächen. Dies hat zur Folge, dass die  

Grundwasserneubi ldungsrate s inkt und sämtl iche Bodenfunkt ionen wie die  Speic herfähigkei t  

der Poren ver loren gehen. Der erhöhte Niederschlagswasserabf luss belastet zudem das Ent-

wässerungssystem. Durch die Neuversiegelung wird  nicht nur  das Grundwasserdargebot ver-

r inger t,  sondern auch der natür l iche Wasserhaushal t  dauerhaft  veränder t.  Bauwerke  können 

lokale Grundwasserströme beeinf lussen und mögl icherweise umlenken. Darüber hinaus be-

steht  e in erhöhtes Ris iko für  e ine Gefährdung des Grundwassers  bei  Unfäl len oder  Leckagen 

von Abwassersystemen.  

Schutzgüter Luf t  und K l ima  

Während der  Bauphase entstehen Emissionen durch den Einsatz von Baumaschinen und 

Transport fahrzeugen. Diese setzen Luf tschadsto ffe wie St ickoxide (NOx) ,  Feinstaub 

(PM10/PM2,5)  und Schwefeld ioxid (SO2)  fre i ,  d ie d ie lokale  Luf tqual i tät  beeinträcht igen. Zu-

sätz l ich kommt es durch Erdbewegungen, Aufschüttungen und unbefest ig te F lächen zu e iner 

erhöhten Staubentwick lung, was die Belastung der Atemluft  wei ter  verstärk en kann. Der  

Energieverbrauch der  Maschinen und Fahrzeuge führt  zudem zur Freisetzung von Treibha us-

gasen wie CO2, was das Kl ima zusätz l ich belastet .  

Betr iebsbedingt  können Schadsto f fe,  beispie lsweise Abgase aus Heizungen oder  K l imaanla-

gen, d ie Luftqual i tät  wei ter  verschlechtern. Zudem führen erhöhte Verkehrsströme zu e iner  

Zunahme von Schadstof fen wie  NOx und Feinstaub sowie zu e iner wei teren Steigerung der 
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CO2-Emissionen. Diese verkehrsbedingten Emissionen tragen sowohl  zur Luftverschmutzung 

als auch zum Kl imawandel  bei .  

Die dauerhafte Versiegelung von Flächen kann Folgen für  das Kl ima und die  Luf tqual i tä t  ha-

ben. Durch den Ver lust natür l icher Vegetat ion wird die Fähigkei t  der Umgebung reduziert ,  

CO2 zu binden und Schadsto ffe aus der Luft  zu f i l tern.  Gle ichzei t ig  wird die Temperaturre-

gul ierung durch Verdunstungskühlung beeint rächt igt ,  was insbesondere zu e iner Erh öhung 

der Temperaturen bei tragen kann. Versiegel te  F lächen heizen s ich s tärker  auf und verändern 

das lokale Mikrokl ima. Zudem wird durch die Bebauung die Ober f lächenrauigkei t  erhöht ,  was 

die natür l iche Luf tz i rkulat ion e inschränkt und ebenfal ls  zu e iner Erw ärmung führt .  Der Ver lust  

von landwi rtschaf t l ichen Flächen verschlechtert  darüber hinaus die Luft re inhal tung, da we-

niger Pf lanzen Schadstof fe aus der Umgebungsluf t  aufnehmen können .  

Schutzgut Landschaft  /  Landschaftsbi ld  

Während der Bauphase kann es zu erhebl ichen Eingr i f fen in das Landschaf tsbi ld  kommen.  

Die Nutzung von Baumaschinen und Baustel lenverkehr  kann zu Lärm- , Staub- und Schadsto f-

femissionen führen, d ie  die v isuel le und akust ische Wahrnehmung der Landschaf t  beeinträch-

t igen.  Erdbewegungen,  Abtragungen und die  Err ichtung von Baustel leneinr ichtungen können 

die natür l iche Topograf ie verändern und zu e iner vorübergehenden Störung des Landschaft -

scharakters  führen. Zudem können durch die F lächeninanspruchnahme natür l iche  Strukturen 

zerstör t  werden,  was das ästhet ische Erscheinungsbi ld  der Landschaf t  erhebl ich beeinträch-

t igt .  

Betr iebsbedingte Einf lüsse , wie Verkehrslärm, Lichtemissionen und Schadsto f fe inträge , kön-

nen das Landschaf tsbi ld wei ter  beeinträcht igen. Straßenbeleuchtungen oder Werbeanlagen 

können v isuel le Störungen  erzeugen, d ie  insbesondere in ländl ichen oder  naturnahen Gebie-

ten a ls  Fremdkörper  wahrgenommen werden. Der  erhöhte Verkehrs f luss kann zudem zu e iner  

stärkeren Ver lärmung führen, was die Erholungsfunkt ion der uml iegenden Landschaf t  min-

der t.  

Die dauerhafte Veränderung der  Landschaf tsstruktur  durch die  Versiegelung von Flächen  

kann wei tere  Folgen für  das Landschaf tsbi ld  haben. Die ver fahrensgegenständl ichen Flächen 

s ind berei ts durch die  Bundesstraßen und gewerbl iche Flächen vorbelastet  und zerschni t ten.   

Schutzgüter Mensch und seine Gesundhei t  

Während der Bauphase kommt es zu temporären Beeinträcht igungen, d ie hauptsächl ich 

durch den Einsatz  von Baustel lenfahrzeugen und -geräten verursacht werden. Diese führen 

zu vorübergehenden Belastungen durch Staub -,  Lärm- und Lichtemissionen. Zudem können 

Erschütterungen durch Bauarbei ten auf treten, d ie das Wohlbef inden der Anwohner beein-

trächt igen können. Es besteht auch ein erhöhtes Unfal l r i s iko im Baustel lenbereich. Al l  d iese 

Faktoren können zu e iner zei twei l igen Beeint rächt igung der Wohn-  und Erholungsqual i tät  in 

der unmit te lbaren Umgebung bei tragen.  

Betr iebsbedingt is t  mi t  e iner Zunahme des Verkehrs zu rechnen,  was zu erhöhten Lärmemis-

s ionen führen kann. Darüber hinaus können wei tere Beeinträcht igungen durch Licht -  und 

sto f f l iche Emissionen entstehen. Es können Geruchsbeläst igungen durch benachbarte  land-

wir tschaft l iche Akt iv i tä ten,  wie beispie lsweise das Ausbr ingen von Gül le ,  auft re ten.  

Die anlagenbedingten Auswi rkungen s ind dauerhafter  Natur und betref fen vor a l lem die Um-

wel t .  Durch die  Err ichtung eines Gewerbe-  und Industr iegebietes kommt es zu e iner perma-

nenten Flächenumwandlung und -vers iegelung, was Auswirkungen auf d ie lokale  F lora und 
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Fauna haben kann. Bestehende Strukturen können zerschni t ten werden, was die Landschaft  

nachhal t ig verändert .  N icht zuletz t  kann die  Bebauung zu e iner Veränderung des Kle inkl imas 

führen, was s ich auf d ie unmit te lbare Umgebung auswirken kann .  

1.8.4  Vermeidungsmaßnahmen 

•  Lenkung der F lächeninanspruchnahme auf F lächen ohne Schutzgebiete oder ge-

schütz te Bio tope, auf F lächen mi t  ger ingem ökologischem Wert  

Die F lächeninanspruchnahme wird  auf F lächen ohne Schutzgebiet oder  geschützte Bi-

otope gelenkt,  um die negat iven Auswirkungen auf besonders  wer tvol le und schützens-

werte Landschaftsbestandtei le  zu vermeiden.  Hierdurch sol len nachtei l ige Auswirkun-

gen auf d ie  Biodivers i tät  vermieden werden.  

•  Lenkung der  F lächeninanspruchnahme auf  Landschaftsstrukturen ohne besondere 

Geländemerkmale  

Die F lächeninanspruchnahme wird  auf Landschaf tsstrukturen ohne besondere Gelände-

merkmale gelenkt,  um nachtei l ige Auswirkungen auf das Landschaf tsbi ld zu vermeiden.  

Ein Gelände ohne besondere Geländemerkmale bedar f  darüber hinaus keinen erhöhten 

Aufwand bei  der  Erschl ießung.  

•  Lenkung der F lächeninanspruchnahme auf F lächen ohne besonderen Wert  für  ge-

schütz te und schützenswerte Bau- und Bodendenkmäler  

Die F lächeninanspruchnahme wird auf F lächen ohne besonderen Wert für  geschützte 

und schützenswerte Bau-  und Bodendenkmäler gelenkt ,  um Denkmäler a ls Quel len und 

Zeugnisse menschl icher Geschichte und Entwicklung zu schützen und zu erhal ten.  

•  Lenkung der  F lächeninanspruchnahme auf  Böden mi t  ger ingerem Funkt ionserfül -

lungsgrad 

Die F lächeninanspruchnahme wird auf Böden mit  ger ingem Er fül lungsgrad gelenkt,  um 

hochwert ige Böden zu schützen und wertvol le  Bodenfunkt ionen zu erhal ten. Durch die  

Konzentrat ion der F lächeninanspruchnahme auf Böden mi t  ger ingem Er fül lungsgrad 

werden wertvol le landwir tschaft l iche Nutz f lächen geschont ,  d ie für  d ie Produkt ion von 

Nahrungsmit te ln und nachwachsenden Rohstof fen unverz ichtbar s ind.  

•  Lenkung der F lächeninanspruchnahme auf F lächen ohne übergeordnete thermische 

Ausgle ichsfunkt ion 

Die F lächeninanspruchnahme wird  auf F lächen ohne übergeordnete  thermische Aus-

gle ichsfunkt ion gelenkt ,  um Maßnahmen der K l imaanpassung s icherzustel len und nach-

te i l ige Auswirkungen auf das Stadtk l ima zu vermeiden (Vermeidung von Wärmeinseln) .  

•  Lenkung der F lächeninanspruchnahme auf berei ts technisch überprägte F lächen  

Die F lächeninanspruchnahme wird auf F lächen gelenkt ,  deren Umgebung berei ts tech-

nisch überprägt is t ,  um den Flächenverbrauch zu reduzieren und die vorhandenen Inf -

rastrukturen der berei ts erschlossenen Gebiete nutzen zu können. Durch die beste-

hende Landschaftsbi ldbeeint rächt igung  in der unmi tte lbaren Umgebung  werden neue 

Beeinträcht igungen an anderer Stel le  vermieden.  

•  Lenkung der  F lächeninanspruchnahme auf  F lächen mit  vorhandener Anbindung an 

bestehende Verkehrs f lächen 
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Die Lenkung der  F lächeninanspruchnahme auf F lächen mit  vorhandener Anbindung an 

bestehende k lassi f iz ier te Straßen er fo lg t ,  um eine e ff iz iente Nutzung bestehender In f-

rastrukturen zu ermögl ichen.  Durch die  Anbindung können berei ts  vorhandene In fra-

struktur wie Straßen, Wasser -  und Stromlei tungen sowie ö ffent l iche Einr ichtungen ge-

nutzt  werden.  Dies reduziert  d ie  Kosten f ür  Neubauten und vermeidet den zusätz l ichen 

Flächenverbrauch. Die Konzentrat ion auf ar rondierende Flächen vermeidet e ine Zersie-

delung.  Durch die  Bündelung des Siedlungsraums ble ib t  d ie  Landschaf t  geschütz t.  

Durch den di rekten Anschluss an die Landesstraße werden zusätz l iche Verkehre  und 

somi t  auch Lärm für Anwohner in benachbar ten Wohngebieten  vermieden.  

•  Lenkung der F lächeninanspruchnahme auf F lächen ohne Funkt ion a ls Verbindungs-

korr idor ,  keine Zerschneidung von Landschafts te i len,  s ta ttdessen Arrondierung des 

Stadtrandes 

Durch die Lenkung der  F lächeninanspruchnahme auf weniger  sensib le Bereiche wird der  Le-

bensraumverbund bzw.  ökologische Netzwerke erhal ten. Dies entspr icht den Vorgaben des 

Bundesnaturschutzgesetzes und des Raumordnungsgesetzes zur  Erhal tung eines wirksamen 

Frei raumverbundsystems  

•  Sicherung des 10,0 Meter brei ten Gewässerrandstre i fens  a ls Maßnahme zum 

Schutz,  zur Pf lege und zur Entwicklung von Boden,  Natur und Landschaf t  

Die Maßnahme sol l  potenzie l le negat ive Auswi rkungen auf das Fl ießgewässer berei ts im Vor-

fe ld  verhindern. Der Randstre i fen schütz t  das Gewässer  vor e iner  Bebauung, reduzier t  Bo-

denerosion und Sedimenteinträge und erhäl t  d ie natür l iche Ufervegetat ion, d ie a ls Lebens-

raum für zahlre iche Arten dient .  Zudem bewahrt er  wicht ige Bodenfunkt ionen und minimier t  

Störungen der  Tierwel t .  Durch diese Puf ferzone werden die  ökologi schen Funkt ionen des 

Fl ießgewässers langfr i st ig gesicher t,  Eingr i f fe in Natur und Landschaf t  ve rmieden und die 

Biodivers i tä t  gefördert .  

•  Erhal tung von Bäumen, Gehölzen und sonst igen Bepf lanzungen  

Die Erhal tung von Gehölzen verhinder t  Lebensraumver luste für  Voge larten wie Bluthänf l ing  

und Goldammer, d ie diese Strukturen a ls Nis tplätze und Rückzugsor te nutzen. Sie schützt  

d ie Biodivers i tät  und vermeidet Eingr i f fe in wicht ige ökologische Funkt ionen.  

•  Fest legung einer bodenkundl ichen Baubegle i tung  

Die Maßnahme sol l  potenzie l le Schäden am Boden berei ts während der Planung und Bauaus-

führung verhindern. Durch die fachkundige Begle i tung werden Maßnahmen zum Schutz des 

Bodens wie die Verhinderung von Verdichtungen, das Einhal ten von bodenschonenden Bau-

prakt iken und die Si cherste l lung einer ordnungsgemäßen Rekul t iv ierung umgesetzt .  Dies mi -

nimier t  i r revers ib le Schäden an Bodenfunkt ionen wie Wasseraufnahme, Nährsto f fspeicherung 

und Lebensraum für Bodenorganismen.  Die  bodenkundl iche Baubegle i tung trägt  somi t  dazu 

bei ,  d ie natür l ichen Bodenfunkt ionen zu erhal ten und Umwel tauswi rkungen frühzei t ig zu ver-

meiden.  

•  Fest legung von Zei träumen zur  Baufeld fre imachung außerhalb  der gesetz l ichen 

Brut-  und Setzzei ten 

Durch die zei t l iche Einschränkung wird s ichergestel l t ,  dass keine Nester zerstört ,  Jungt iere 

gefährdet oder Tiere in  ihrer natür l ichen Entwicklung beeint rächt ig t  werden. Die Maßnahme 

schützt  somi t  d ie Tierwel t  vor vermeidbaren Eingr i f fen und trägt dazu bei ,  gesetz l iche Vor-

gaben des Ar tenschutzes e inzuhal ten und die  Biodivers i tä t  zu bewahren.   



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 35 C / 1 "Elfr inghäuser Weg / Arolser Landstraße“ 

 

 

 

- Seite 45 - 

•  Verwendung von Vogelschutz fo l ien  

Vogelschutz fo l ien machen Glasf lächen für  Vögel  s ichtbar,  indem sie  opt ische Markierungen 

oder Muster enthal ten,  d ie von den Tieren wahrgenommen werden können. Diese Fol ien re-

duzieren die Gefahr von Kol l is ionen erhebl ich und tragen somi t  zum Schutz der Voge lpopu-

lat ionen bei .  

1.8.5  Minderungsmaßnahmen 

•  Begrenzung der überbaubaren Grundstücksf läche  

Durch die  Begrenzung der Maßzahl  zur Steuerung der  überbaubaren Grundstücksf läche 

(Grundf lächenzahl)  wird der Antei l  der bebauten oder vers iegel ten Flächen auf e inem Grund-

stück e ingeschränkt .  D ies minimiert  d ie  negat iven Auswirkungen auf  das natür l iche Boden-

ökosystem, wie  beispie lsweise die  Beeinträcht igung der Wasseraufnahmefähigkei t .  Eine ge-

r ingere Versiegelung ermögl icht e ine natür l iche Versickerung von Regenwasser,  was Über-

schwemmungen reduziert  und grundsätz l ich das Grundwasser auffül l t .  Dies is t  besonders 

wicht ig für  den Schutz natür l icher Wasserressourcen und die Vermeidung von H ochwasser-

r is iken. Die Begrenzung der Grundf lächenzahl  sorgt dafür,  dass ausreichend unbebaute F lä-

chen für  Grünanlagen oder  andere naturnahe Nutzungen erhal ten ble iben.  Dies  t rägt zur Er-

hal tung von Lebensräumen für Tiere bei .  Die  Begrenzung verhindert  e ine übermäßige Bebau-

ungsdichte, wodurch ausreichende Abstände zwischen Gebäuden sowie  Bel ichtung, 

Belüftung und Pr ivatsphäre gewähr le iste t  werden. Dies s te igert  d ie Lebensqual i tä t  für  Be-

wohner.  

•  Vorgaben zur Begrünung nicht überbaubarer Grundstücksf lächen 

Die Begrünung nicht überbaubarer Grundstücksf lächen ste l l t  e ine wicht ige Minderungsmaß-

nahme dar,  da begrünte F lächen den Wasserhaushal t  verbessern, indem sie die Wasserauf-

nahmefähigkei t  des Bodens erhöhen, d ie Versickerung fördern und den Ober f lächenabf luss 

bei  Starkregenereignissen reduzieren.  Gle ichzei t ig  tragen s ie zur Regul ierung des Kl imas bei ,  

da s ie durch Verdunstung und ger ingere A ufheizung der F lächen die  sommerl iche Hi tzeent-

wicklung mindern und die nächt l iche Abkühlung begünst igen. Darüber hinaus bie ten solche 

Flächen wertvol le  Lebensräume für  Insekten,  Vögel  und andere Tiere  und fördern so die bio-

logische Vie l fa l t .  Die Grünf lächen unterstützen die  Grundwasserneubi ldung,  indem sie  das 

Versickern von Regenwasser ermögl ichen und so zur Anreicherung des Grundwasserspiegels  

bei t ragen. Begrünte F lächen verbessern die Luf tqual i tä t ,  da Pf lanzen Schadsto f fe aus der 

Luf t  f i l te rn und Sauerstof f  produzieren. Gle ichzei t ig  wirken s ie a ls natür l icher Erosionsschutz , 

da die Wurzeln der Pf lanzen den Boden stabi l i s i eren und ihn vor Abtragung durch Starkregen 

schützen.  

•  Pflanzung von Bäumen in Abhängigkei t  der Grundstücksgröße  

Das Anpflanzungsgebot für Bäume sichert den Anteil  gestalterisch und kleinklimatisch wirksamer 

Bepflanzung, die Lebens- und Nahrungsräume für Insekten und Vögel bietet. Der festgesetzte 

Mindestanteil  von Vegetationsstrukturen mit Bäumen und Sträuchern soll  die örtl ichen Kl imaver-

hältnisse positiv beeinflussen, indem Temperaturextreme durch eine Vegetationsbedeckung ge-

mildert, Stäube und Schadstoffe ausgekämmt werden und der Wasserabfluss zeitverzögert wird. 

Durch eine geringere Verdunstung werden im Zusammen hang mit der Beschattung ausgegliche-

nere Temperaturverhältnisse bewirkt und Aufheizeffekte versiegelter Flächen gemindert. Zudem 

soll die Bepflanzung Sauerstoff produzieren und gleichzeitig Kohlenstoffdioxid binden. Die struk-

turbildenden Anpflanzungen sol len das Erscheinungsbild des Baugebietes bereichern und die 
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Einbindung in das Umfeld verbessern. Die Anpflanzungen sollen zur Gestaltung und Quali tät des 

Umfeldes beitragen.  

•  Verwendung heimischer  und standortgerechter  Ar ten  

Die  Verwendung eine r auf  d ie  ör t l ichen Standortbedingungen abgest immte n Auswahl  e inhei -

mischer Arten s te l l t  e ine Voraussetzung für  d ie dauerhafte Be - bzw. Durchgrünung des Rau-

mes mit  e inem Gerüst naturnaher Gehölzstrukturen, das Lebensräume für e ine große Anzahl  

heimischer Tierar ten bietet,  dar.  Die Verwendung standor tgerechter e inheimischer  Ar ten re-

duzier t  darüber hinaus den Pf legeaufwand. Pf lanzen können s ich opt imal  entwickeln und Nah-

rungsgrundlage sowie Lebensräume für d ie heimische Tierwel t  b ie ten. Wei terhin dient d ie 

Verwendung einheimischer Ar ten der langfr i s t igen Erhal tung des gebietstypischen Charak-

ters der vorhandenen Vegetat ion.  

•  Best immung von Pf lanzgrößen bei  Jungbäumen  

Entsprechende Pf lanzgrößen bei  Jungbäumen sol len berei ts  in  kurzer Zei t  d ie  Entwicklung 

ökologisch und v isuel l  wirksamer  Frei raumstrukturen für  e ine at trakt ive Begrünung des Bau-

gebietes s icherste l len. Zudem ist  zu erwarten,  dass bei  Bäumen mi t  größeren Stammumfän-

gen ger ingere Beschädigungen durch Zerstörung auf treten. Die  Festsetzung sol l  d ie Entwick-

lung des k l imat isch wirksamen Grünvolumens berei ts kurz -  b is mi tte l f r ist ig s icherste l len und 

berei ts nach kurzer Entwicklungszei t  e ine att rakt ive Durchgrünung/E ingrünung des Bauge-

bietes ermögl ichen.  

•  Gestal tung der baul ichen Anlagen  

Die or ts typische Gestal tung von baul ichen Anlagen  berücksicht ig t  d ie gewachsenen städte-

baul ichen Strukturen, sodass die Auswirkungen auf das bestehende Orts -  und Landschaf ts-

bi ld minimier t  werden.  

•  Verwendung insektenschonender  Leuchtmi t te l   

Herkömml iche Beleuchtung,  insbesondere solche mit  hohem Blau - und UV-Antei l ,  lockt In-

sekten s tark an und stört  ihren natür l ichen Lebensrhythmus. Dies führ t  zu Erschöpfung, Des-

or ient ierung und erhöhter  Sterbl ichkei t  der  Insekten,  was wiederum das ökologische Gleich-

gewicht  beeint rächt ig t .  Insektenschonende Leuchtmit te l ,  wie  best immte LED -Leuchten mit  

warmweißem Licht  und ger ingem Blauantei l ,  haben eine deut l ich ger ingere Anlockwirkung auf  

Insekten.  Sie  emi t t ieren kein UV -Licht  und können so gestal te t  werden,  dass s ie  weniger  

störend auf  nachtakt ive Ar ten wirken. Durch die Verwendung von Licht mi t  mehr Rotantei len 

und einer Farbtemperatur  b is  2700K wird  die  Beeint rächt igung von Insekten minimier t .  Zu-

sätz l ich zur Wahl  geeigneter Leuchtmi tte l  t ragen auch die r icht ige Ausr ichtung der Leuchten 

(nach unten ger ichtet ) ,  d ie Verwendung von Bewegungsmeldern und Zei tschal tuhren sowie 

e ine insgesamt sparsamere Beleuchtung zur  Schonung der  Insektenpopulat ionen bei .  Die 

Maßnahmen hel fen nicht nur den Insekten, sondern reduzieren auch d ie Lichtverschmutzung,  

was s ich posi t iv  auf andere Tierar ten und den Menschen auswirk t .  

•  Fest legung zur Begrünung fenster loser ,  vert ikaler  Fassadenf lächen mit  Rank - und 

Kle t terp f lanzen 

Die Begrünung von Fassaden fensterloser Abschnitte wird getroffen, um eine wirkungsvolle Maß-

nahme zur gestalterischen Aufwertung von Außenfassaden mit einem hohen Anteil  geschlosse-

ner, ungegl iederter Fassadenelemente zu erzielen. Der festgesetzte Pflanzabstand sol l sicher-

stellen, dass sich bereits nach kurzer Zeit die Entwicklung ökologisch und gestalterisch wirksa-

mer Grünstrukturen einstell t. Die Be grünung geeigneter Bauteile soll gestalterisch 
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wirkungsvolles Grünvolumen schaffen und einen Beitrag zur Einbindung der Bebauung in das 

Umfeld schaffen.  

•  Gestal tung der Stadtrandeingrünung zur Eingl iederung der F läche in das Land-

schaf tsbi ld  

Durch die Anpf lanzung von Sträuchern und anderen Vegetat ionselementen an den Über-

gangsbereichen zwischen bebauten Gebieten und der fre ien Landschaf t  wird e ine Puf ferzone 

geschaffen, d ie das Landschaf tsbi ld harmonis iert  und den Übergang von urbanen zu natür l i -

chen Räumen opt isch und funkt ional  verbesser t.  Gle ichzei t ig  trägt  s ie zur  Erhal tung und För-

derung der  Biodivers i tä t  bei ,  indem sie Lebensräume für Pf lanzen und Tiere schaf ft  und Bio-

topverbünde stärk t.  

•  Begrenzung der Höhe baul icher Anlagen  

Durch die Begrenzung der Höhe baul icher Anlagen wird das Orts-  und Landschaf tsbi ld ge-

schützt  und verhindert ,  dass die Si lhouet te  des Baugebietes die  der natür l ichen Umgebung 

durch übermäßig hohe Bauwerke negat iv  beeinf lusst .  Dies  t rägt zur Wahrung des ästhet i -

schen Charakters  der  Umgebung bei  und fördert  e ine harmonische Integrat ion neuer Bauvor-

haben in bestehende Strukturen.  

•  Fest legung, dass Dachf lächen verbindl ich für  Anlagen zur Nutzung solarer Strah-

lungsenergien zu nutzen s ind  

Durch die Fest legung wird  e ine opt imale  F lächennutzung  angestrebt ,  indem berei ts  vorhan-

dene baul iche Strukturen für  d ie Energieprodukt ion genutzt  werden,  ohne zusätz l iche natür-

l iche Flächen in Anspruch zu nehmen. Dies t rägt wesent l ich zum Schutz unbebauter Areale  

bei ,  d ie  für  den Erhal t  der Biodivers i tä t  von großer Bede utung s ind.  Darüber  hinaus vermeidet 

d ie Insta l lat ion von Solaranlagen auf  Dächern di rekte Eingr i f fe in  natür l iche Lebensräume, 

wie  s ie  bei  der Err ichtung von Frei f lächenanlagen o f t  unvermeid bar s ind.  Die dezentra le 

Stromerzeugung in  unmit te lbarer Nähe zum Verbraucher reduzier t  zudem den Bedarf  an zu-

sätz l icher In frastruktur für  d ie Energieübert ragung, was wei tere Einschni t te in d ie Landschaf t  

minimier t .  

•  Begrünung der Dachf lächen von baul ichen Anlagen 

Die extensive  Begrünung von Dachf lächen reduzier t  d ie  Folgen der F lächenversiegelung,  

indem sie  Lebensräume schaf ft ,  CO ₂  b indet,  Regenwasser speichert  und das Mikrokl ima 

verbesser t.  S ie wi rk t  mindernd auf Umweltbelastungen wie Luftverschmutzung und 

Temperaturerhöhungen. 

1.8.6  Anderweitige Planungsmglichkeiten  

In der Kreis-  und Hansestadt  Korbach s ind die gewerbl ichen Bauf lächen überwiegend im Nor-

den des Stadtgebietes zwischen der „Arolser Landstraße“ und der „Br i loner Landstraße“ an-

gesiedel t .  In  den vergangenen Jahren wurden die ver fügbaren Flächen in  d iesem Be reich 

nahezu vol l ständig in  Anspruch genommen, mi t  Ausnahme eines k le ineren Tei lbereichs zwi-

schen der Umgehungsstraße B 251 und der „Br i loner Landstraße“.  Für d ie ver fahrensgegen-

ständl ichen Flächen stehen keine Al ternat iven zur  Ver fügung, da die  ört l ichen Gegebenhei ten 

und die Entwicklung des ansässigen Unternehmens eine andere Standortwahl  ausschl ießen.  

Das ortsansässige Unternehmen hat  seinen Betr iebsstandor t  im Jahr  2007 erwei tert  und im 

Jahr 2021 den Hauptsi tz  von Diemelsee -Flechtdor f  nach Korbach ver legt.  Der Betr ieb hat  

s ich sei tdem erfo lgreich entwickel t ,  und der Standor t  in Korbach hat s ich a ls wir tschaft l ich 
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trag fähig und st ra tegisch günst ig etabl ier t .  Um dieser posi t iven Entwicklung Rechnung zu 

tragen, p lant das Unternehmen eine wei tere Erwei terung seines Betr iebs in Korbach. Die 

durch den Bebauungsplan Nr .  35 B/1 planungsrecht l ich gesicher ten Flächen öst l ich  des „El f-

r inghäuser Weges“ haben bis lang für  d ie kurz f r ist ige Entwicklung des Unternehmens ausge-

re icht.  Um jedoch langfr ist ig Planungssicherhe i t  zu gewähr le is ten und mit te l fr is t ige Erwei te-

rungsperspekt iven zu schaf fen, wurden durch den Bebauungsplan entspr echende Flächen 

gesicher t.  Diese Planung ermögl icht dem Unternehmen, notwendige Invest i t ionen am Stand-

ort  vorzunehmen und seine wir tschaf t l iche Zukunft  zu s ichern.  

Die verble ibenden Erwei terungsf lächen bef inden s ich öst l ich der  berei ts genutz ten Grundstü-

cke und s ind berei ts in das Eigentum des Unternehmens übergegangen.  Die  geplante Erwei-

terung sol l  dazu bei tragen, d ie  Innovat ionskra ft  in der Planungsregion Nordhesse n zu s tärken 

und die Wettbewerbsfähigkei t  des Unternehmens wei ter  auszubauen. Angesichts der Eigen-

tumsverhäl tnisse sowie  des Fehlens wei terer  geeigneter  Vorranggebiete  für  Industr ie -  und 

Gewerbef lächen ergibt s ich,  dass keine Al ternat iven zur Nutzung diese r F lächen bestehen.  

Daher ist  es er forder l ich, d ie ver fahrensgegenständl ichen Flächen bauplanungsrecht l ich zu 

s ichern, um die geplante Erwei terung des Betr iebs zu ermögl ichen und gle ichzei t ig  d ie wir t -

schaf t l iche Entwicklung der Region zu fördern. Die Sicherung dieser F lächen trägt dazu be i ,  

d ie Standortat trakt iv i tä t  von Korbach für  Unternehmen zu erhal ten und langfr ist ig Arbei ts-

plätze sowie wir tschaft l iches Wachstum in der Region zu unterstützen.  

2 Voraussichtliche Auswirkungen der Planung 

2.1 Soziale Auswirkungen 

Die Umsetzung des Bebauungsplans h at  v ie l fä l t ige sozia le Auswi rkungen auf d ie Stadt Kor-

bach und die Region Nordhessen. Durch die Erwei terung des ansässigen Unternehmens, ins-

besondere mi t  dem Bau eines Schulungs - und Besucherzentrums, werden nicht nur neue 

Arbei tsplätze geschaf fen,  sondern au ch bestehende gesichert .  Dies  s tärk t d ie wir tschaf t l iche 

Basis  des Unternehmens und förder t  d ie  Innovat ionskra f t ,  was wiederum posi t ive  Effekte auf 

d ie Beschäf t igungslage in der  Region hat .  Die  geplanten Gebäude bieten Räume für Schu-

lungen, Besprechungen und Ausstel lungen. Dies  verbessert  d ie  Qual i f iz ierung der späteren 

Nutzer und Arbei tskräf te und trägt zur sozia len Integrat ion bei ,  da insbesondere junge Men-

schen und Fachkrä fte vor Ort  gehal ten werden können.  

Die gezie l te  Ausweisung von Gewerbe - und Industr iegebieten erhöht d ie At trakt iv i tä t  des 

Standor ts für  Unternehmen und Fachkrä fte.  D ie Erwei terung kann als Signal  für  wei tere In-

vest i t ionen dienen und die Wettbewerbsfähigkei t  der  Region langfr is t ig stärken. Gle ichzei t ig 

kann durch die bessere Anbindung an den ö f fent l ichen Personennahverkehr,  e twa durch die  

Prüfung einer zusätz l ichen Hal teste l le ,  d ie  Erre ichbarkei t  des Gebiets verbesser t  werden. 

Dies  er le ichter t  insbesondere sozia l  schwächeren Gruppen den Zuga ng.  

Ein wei terer sozia ler  Aspekt is t  der Interessenausgle ich zwischen Wirtschaft  und Landwir t-

schaf t .  Da für  d ie  Erwei terung landwirtschaft l iche Flächen in  Anspruch genommen werden, 

er fo lgt  e in F lächentausch,  bei  dem gle ichwert ige Böden zur  Verfügung gestel l t  w erden. So 

werden sozia le Härten für  betro f fene Landwirte vermieden und ihre Exis tenzgrundlagen 
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geschütz t.  Die Planung s ieht zudem vor ,  dass die baul iche Entwicklung sozia lgerecht und 

dem Wohl  der Al lgemeinhei t  entsprechend er fo lgt.  Z ie l  is t  es ,  e ine menschenwürdige Umwel t 

zu s ichern und die natür l ichen Lebensgrundlagen zu schützen.  Durch die Betei l i gung der 

Öffent l ichkei t  und der Träger  ö f fent l icher  Belange im Planverfahren werden demokrat ische 

Tei lhabe und Transparenz geförder t .  

Ökologische Maßnahmen wie Dachbegrünung, Pf lanzgebote und Artenschutzauf lagen ver-

bessern das Wohn- und Arbei tsumfeld ,  fördern die Biodivers i tä t  und wirken s ich posi t iv  auf 

Gesundhei t  und Lebensqual i tät  der  Bevölkerung aus. Insgesamt trägt der  Vol lzug des Plans 

zu e iner nachhal t igen s tädtebaul ichen Entwick lung bei ,  d ie wir tschaft l iche, soz ia le und öko-

logische Belange in  Einklang br ingt .  

2.2 Stadtplanerische Auswirkungen 

Zunächst würde durch die Umwidmung bis lang landwir tschaft l ich genutz ter F lächen in Ge-

werbe-  und Industr iegebiete die s tädtebaul iche Entwicklung gezie l t  gesteuer t  und geordnet .  

Dies  schaff t  d ie p lanungsrecht l ichen Voraussetzungen für  d ie Erwei terung eines o r tsansäs-

s igen Unternehmens, e inschl ieß l ich des Baus e ines Schulungs - und Besucherzentrums sowie  

wei terer betr iebl icher Einr ichtungen. Die Maßnahme trägt dazu bei ,  d ie wir tschaf t l iche Ent-

wicklung der Stadt  zu fördern, indem sie  die  Ansiedlung und das Wachst um von Unternehmen 

ermögl icht und Arbei tsplätze s icher t.  

Stadtplaner isch bedeutet d ies e ine Arrondierung und Erwei terung des bestehenden gewerb-

l ichen Schwerpunkts im Norden der Stadt .  D ie neuen Baugebiete werden so ausgewiesen, 

dass s ie an bestehende Gewerbe- und Industr ief lächen anschl ießen und eine k lare Abgre n-

zung zu den angrenzenden landwir tschaft l ichen Flächen schaffen.  Durch die  Festsetzung von 

Baugrenzen, Gebäudehöhen und Nutzungsar ten wi rd  e ine geordnete baul iche Entwicklung 

s ichergestel l t .  Gle ichze i t ig  wi rd durch Begrenzungen für  Einzelhandelsnutzungen d er Schutz 

des innerstädt ischen Einzelhandelszentrums gewähr le is te t,  um unerwünschte Entwicklungen 

am Stadtrand zu vermeiden.  

Die verkehr l iche Erschl ießung des Gebiets is t  berei ts  durch bestehende Straßen und die  An-

bindung an den ö f fent l ichen Nahverkehr gesichert .  Eine zusätz l iche Bushal teste l le wird  ge-

prüf t ,  um die Erre ichbarkei t  wei ter  zu verbessern. Die technische Erschl ießung  –  e twa Strom, 

Wasser,  Abwasser –  is t  durch die Nähe zur bestehenden Inf rastruktur  ef f iz ient mögl ich,  was 

den Flächenverbrauch minimier t  und einen sparsamen Umgang mi t  Grund und Boden förder t .  

Die Versorgungsle i tungen werden aus s tädtebaul ichen Gründen unt er i rd isch geführt ,  um das 

Landschaf tsbi ld zu schonen und die Störanfä l l igkei t  zu verr ingern.  

Ein wei terer  s tadtplaner ischer  Aspekt  is t  d ie  Integrat ion von Maßnahmen zum Kl ima -  und 

Umwel tschutz .  Verbind l iche Vorgaben zur Dachbegrünung, zur Pf lanzung von Bäumen und 

Hecken sowie zur Begrenzung der Fassaden- und Werbegestal tung sorgen für  e ine ökologi-

sche und gestal ter ische Aufwertung des Gebiets .  Die F lächenversiegelung wird durch Re-

genrückhal temaßnahmen und extensive Begrünung abgemi ldert ,  was dem Hochwasser -  und 

Bodenschutz  dient.  Zudem werden Schutzstre i fen ent lang von Gewässern festgesetz t ,  um 

deren ökologische Funkt ion zu erhal ten.  

Die Umwandlung von landwirtschaf t l ichen Vorrangf lächen wird durch einen Flächentausch 

kompensiert ,  sodass für  d ie Landwir tschaf t  g le ichwert ige Böden zur Verfügung stehen. Diese 
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Vorgehensweise entspr icht  dem Grundsatz  e iner nachhal t igen Flächennutzung und berück-

sicht igt  sowohl  d ie Interessen der  Wi rtschaf t  a ls auch den Schutz  der natür l ichen Lebens-

grundlagen.  

Insgesamt schaf f t  der Bebauungsplan e inen verbindl ichen Rahmen für  e ine nachhal t ige, ge-

ordnete und ökologisch ver trägl iche Stadtentwicklung. Er  s tärkt  d ie wir tschaft l iche Basis 

Korbachs, s ichert  Arbe i tsplätze, schütz t  das Stadtbi ld und integr ier t  Maßnahmen  zum Um-

wel t-  und Kl imaschutz,  ohne die Belange der  Landwirtschaf t  außer Acht zu lassen.  

2.3 Infrastrukturelle Auswirkungen  

2.3.1  Technische Infrastruktur  

Es wird  die Versorgung der neuen Gewerbe- und Industr ie f lächen mit  Elektr iz i tät ,  Tr ink -  und  

Löschwasser sowie Telekommunikat ion durch den berei ts bestehenden Anschluss an die je-

wei l igen Netze und Versorgungsträger s ichergestel l t .  Die  technische Erschl ießung is t  s omit  

ohne größere zusätz l iche Invest i t ionen mögl ich,  da die notwendigen Lei tungen und Netze in 

den angrenzenden Bereichen berei ts vorhanden s ind.  Um eine e inhei t l iche und städtebaul ich 

vert rägl iche Gestal tung zu gewähr le isten, is t  festgelegt,  dass a l le Versorgungsle i tungen un-

ter i rd isch ver legt werden. Dies minimiert  sowohl  d ie Beeinträcht igung des Landschaf tsbi ldes 

a ls auch die  Störanfä l l igkei t  der  Inf rastruktur.  

Im Bereich der Abwasserentsorgung wird das Schmutzwasser aus dem Gewerbe- und Indust-

r iegebiet  in  d ie bestehende Trennkanal isat ion e ingele i tet  und der  zentra len Kläranlage zuge-

führ t.  Für das Regenwasser is t  e ine Rückhal tung auf den Grundstücken vorgesehen, bevor 

es in den Vor f luter abgele i te t  wird .  Diese Maßnahmen dienen der Regul ierung der Abf luss-

mengen und dem vorbeugenden Hochwasserschutz.  Zusätz l ich is t  e ine extensive Dachbegrü-

nung verpf l ichtend,  um das Niederschlagswasser zwischenzuspeichern und zei tver zöger t  ab-

zuführen, was insbesondere bei  Starkregenere ignissen die Kanal isat ion ent lastet .  

Da s ich das Plangebiet innerhalb e ines Tr inkwasserschutzgebiets der Zone I I I  A bef indet,  

gel ten erhöhte Anforderungen an den Grundwasserschutz .  Es  s ind spezie l le baul iche und 

technische Vorkehrungen zu tre f fen,  um eine Verunreinigung des Grundwassers  auszu schl ie-

ßen. Dazu zählen unter anderem die vers ickerungsfre ie Able i tung des Regenwassers von 

Parkplä tzen und Dachf lächen sowie der Einbau von Abscheideeinr ichtungen vor der Einle i -

tung in den Vor f luter .  

Darüber hinaus s ind Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vorgesehen . Auf den 

Dachf lächen von Neubauten müssen mindestens 50 Prozent mi t  Photovol ta ikmodulen oder 

Solarwärmekol lektoren ausgestat te t  werden. Dies  t rägt zur  Ent lastung der  Netz in frastruktur 

bei  und fördert  e ine nachhal t ige Energieversorgung im Plangebiet .  

Insgesamt führ t  der Vol lzug des Plans zu e iner gezie l ten Erwei terung und Modernis ierung der 

technischen In f rastruktur ,  wobei  bestehende Ressourcen e ff iz ient genutz t  und ökologische 

sowie s icherhei tstechnische Anforderungen umfassend berücksicht igt  werden .  
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2.3.2  Soziale Infrastruktur  

Der Vollzug des Bebauungsplans wird voraussichtl ich mehrere Auswirkungen auf die soziale Inf-

rastruktur der Stadt Korbach haben. Durch die geplante Erweiterung des ansässigen Unterneh-

mens, insbesondere mit dem Bau eines Schulungs - und Besucherzentrums, ents tehen neue 

Räume für Schulungen, Besprechungen, Ausstellungen und Veranstaltungen. Diese Angebote 

können die lokale Bildungslandschaft bereichern, indem sie zusätzl iche Möglichkeiten für Aus - 

und Weiterbildung schaffen und damit die Quali fikation der Arbei tskräfte in der Region stärken.  

Die Schaffung neuer Arbeitsplätze und die Sicherung bestehender Beschäft igungsmöglichkeiten 

wirken sich positiv auf die soziale Stabil i tät und den Wohlstand der Bevölkerung aus. Mit der 

Stärkung des Standorts und der Investi t ionskraft des Unternehmens wird  die wirtschaftl iche Ent-

wicklung der Stadt insgesamt gefördert, was wiederum die Nachfrage nach sozialen Dienstleis-

tungen und Einrichtungen –  etwa im Bereich Kinderbetreuung, Schulen oder Freizeitangebote – 

erhöhen kann.  Zudem kann die geplante Entwicklung  dazu beitragen, die Attraktivi tät der Stadt 

für Fachkräfte, junge Famil ien und Besucher zu steigern. Insgesamt ist davon auszugehen, dass 

der Vollzug des Plans die soziale Infrastruktur mittel -  bis langfristig stärkt, indem er die Bildungs-

, Kultur- und Freizeitangebote erweitert, die Beschäft igungssituation verbessert und die Lebens-

quali tät in der Stadt erhöht.  

2.3.3  Verkehrl iche Infrastruktur  

Das Plangebiet l iegt in direkter Nähe zu  den Bundesstraßen B 251 und B252, sodass eine gute 

Anbindung an das überörtl iche Straßennetz gewährleistet ist. Die Erschl ießung erfolgt über be-

reits bestehende Straßen wie die Weidemannstraße, den Elfringhäuser Weg und die Industrie-

straße, sodass keine neuen großen Straßenbauprojekte no twendig sind. Für das südl ich gelegene 

Gewerbegebiet ist eine Zufahrt zur Stadtstraße vorgesehen, während das nördliche Industriege-

biet über das bestehende Betriebsgelände erschlossen  wird. Zusätzl iche Zufahrten zum öffentl i -

chen Verkehrsnetz sind nicht erforderl ich.  

Auch der Radverkehr kann das neue Gebiet über die vorhandenen Verkehrswege problemlos 

erreichen. Im Bereich des öffentl ichen Personennahverkehrs ist das Plangebiet bereits durch die 

Busl inie 505 sowie die Stadtbuslinie 1 und den Anrufsammeltaxiverkehr (AST ) angebunden. Die 

nächste Haltestel le befindet sich in der Arolser Landstraße, weitere Haltestellen sind in fußläufi-

ger Entfernung erreichbar. Zudem wird die Einrichtung einer zusätzl ichen Bushaltestelle entlang 

der NVV-Linie 566 geprüft, um die Erreichbarkeit weiter zu verbessern.  

Die Planung sieht vor, dass die verkehrl iche Erschl ießung und der Anschluss an das bestehende 

Verkehrsnetz eff izient und ohne größere Mehrbelastung erfolgen. Durch die Nutzung und Erwei-

terung der vorhandenen Infrastruktur werden zusätzl iche Verkehrsströme,  die durch die Erwei-

terung des Unternehmens und die neuen Nutzungen entstehen, aufgenommen, ohne dass es zu 

erheblichen Engpässen kommt. Gleichzeitig werden Maßnahmen zur Verkehrssicherheit umge-

setzt, etwa Bauverbotszonen und Regelungen für Werbeanlagen en tlang der Bundesstraßen, um 

die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten.  

Insgesamt ist zu erwarten, dass der Vollzug des Plans zu einer moderaten Zunahme des Ver-

kehrsaufkommens führt, insbesondere durch Mitarbeiter, Besucher und Lieferverkehre. Die vor-

handene Infrastruktur ist jedoch ausreichend dimensioniert, um diese Mehrbela stung zu bewäl-

t igen. Verbesserungen im öffentl ichen Nahverkehr und die Anbindung für den Radverkehr können 
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dazu beitragen, die Erreichbarkeit des neuen Gewerbe- und Industriegebiets nachhaltig sicher-

zustel len und die Verkehrsströme zu vertei le n. 

3 Sonstige Inhalte 

3.1 Rechtliche Grundlagen 

3.1.1  Fachgesetze und Fachplanungen  

Baugesetzbuch in der  Fassung der  Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl .  I  S .  

3634),  das zuletz t  durch Art ikel  3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl.  2023 

I  Nr.  394) geändert  worden ist .  

Hessisches Energiegesetz vom 24. September  2012 (GVBl.  S. 444),  zule tz t  geändert  durch 

Art ikel  2  des Gesetzes zur Änderung des Hessischen Energiegesetzes und des 

Hessischen Wassergesetzes vom 15. Dezember 2023 (GVBl.  S . 298) .  

Landesentwicklungsplan Hessen 2000 in der Fassung der dr i t ten Änderung vom 27. Juni  2013 

(GVBl.  S.  479/480) ,  ergänzt durch die Änderungsverordnung 2018 zur Fest legung von 

Windenergie-Vorranggebieten.  

Hessisches Waldgesetz  in der Fassung vom 27. Juni  2013 (GVBl.  S.  212),  zule tz t  geänder t  

durch Art ikel  4 des Gesetzes zur Anpassung hessischer Vorschr i f ten an die EU -

Forsts trategie vom 12. März 2024 (GVBl.  S. 45)  

Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 14. Dezember 2010 (GVBl .  I  S .  548) ,  das zule tzt  durch 

Art ikel  4  des Gesetzes vom 30.  September 2021 (GVBl .  S .  602) geänder t  worden is t  

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) 28.  November  2016 (GVBl.  S.  211)  

Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Jul i  2009 (BGBl .  I  S .  2542),  zuletz t  geändert  durch Ar t ike l  

1 des Vier ten Gesetzes zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 20. Jul i  

2022 (BGBl .  I  S .  1237)  

Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl.  I  S.  502) ,  das zule tz t  durch Ar t ikel  7 

des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl .  I  S.  306) geänder t  worden ist  

Bundeswaldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Oktober 1975 (BGBl.  I  S .  

2655),  zuletz t  geändert  durch Ar t ikel  3 des Gesetzes zur Vereinfachung des 

Waldumwandlungsrechts vom 1.  Januar 2024 (BGBl .  I  S .  12)  

Hessisches Gesetz über den Naturschutz und die  Landschaf tspf lege vom 14. Apr i l  2020 

(GVBl.  S . 150),  zuletz t  geändert  durch Ar t ikel  5 des Gesetzes zur Umsetzung der EU -

Naturschutzr icht l in ien vom 22. November 2024 (GVBl.  S . 320)  

Energiewir tschaftsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Jul i  2005 (BGBl .  I  S .  

1970),  zule tz t  geändert  durch Ar t ikel  2  des Gesetzes zur  Beschleunigung des 

Energienetzausbaus vom 30. Juni  2023 (BGBl.  I  S.  1750)  

Erneuerbare-Energien-Gesetz  vom 21. Jul i  2014 (BGBl.  I  S .  1066) ,  zuletz t  geänder t  durch 

Art ikel  1 des Gesetzes zur Anpassung der Förderbedingungen für  Windenergie an Land 

vom 18. Dezember 2024 (BGBl .  I  S .  2400)  

Wasserhaushal tsgesetz  vom 31.  Jul i  2009 (BGBl.  I  S .  2585),  das zule tzt  durch Art ikel  2 des 

Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl .  I  S.  3901)  geänder t  worden is t  
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3.1.2  Verordnungen, Richtl inien und Verwaltungsvorschrif ten  

Ver fahrenshandbuch zum Vol lzug des BImSchG für WEA des Hessischen Landesamts für  

Naturschutz ,  Umwelt  und Geologie (HLNUG) vom Apr i l  2023.  

Hessische Richt l in ie  zur Regionalplanung für  Windenergie  zur Umsetzung des 

Landesentwicklungsplans Hessen 2000 in den Tei l regionalplänen Energie (2020).  

Hessisches Minister ium für Umwelt ,  Energie,  Landwi rtschaf t  und Verbraucherschutz .  

Bodenschutz in der  Baule i tp lanung. Arbei tshi l fe  zur Berücksicht igung von 

Bodenschutzbelangen in der Abwägung und der Umwel tprüfung nach BauGB in Hessen  

Hessisches Minister ium für Umwelt ,  Energie,  Landwi rtschaf t  und Verbraucherschutz .  

Kompensat ion des Schutzguts Boden in der  Baule i tp lanung nach BauGB. Arbei tshi l fe 

zur Ermit t lung des Kompensat ionsbedar fs für  das Schutzgut Boden in Hessen und 

Rheinland-Pfalz  

Verordnung über  die  Durchführung von Kompensat ionsmaßnahmen,  das Führen von 

Ökokonten, deren Handelbarkei t  und die Festsetzung von Ersatzzahlungen 

(Kompensat ionsverord-nung KV) vom 20.  Dezember 2010 (GVBl.  I  S.  629,  

2011 I  S .  43) zule tzt  geändert  durch Art ikel  17 des Gesetzes vom 7.  Mai  2020 

(GVBl.  S.  318)  
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1 Einleitung 

1.1 Ziel und Zweck des Umweltberichts 

Der Umweltbericht hat das Ziel, die voraussichtl ichen erheblichen Umweltauswirkungen eines 

Bauleitplans umfassend zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Er dient als zentrales 

Instrument der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB und ist ein integrale r Bestandteil  der 

Begründung des Bauleitplans. Dabei unterstützt er die Gemeinde bei der Berücksichtigung von 

Umweltbelangen in der Planung und schafft eine fundierte Grundlage für die Abwägungsent-

scheidung über den Bauleitplan.  

Der Zweck des Umweltberichts l iegt darin, Transparenz über die Auswirkungen der Planung auf 

die Umwelt zu schaffen. Er beschreibt den derzeitigen Umweltzustand im Plangebiet, prognosti-

ziert mögliche Veränderungen durch die Umsetzung oder Nichtumsetzung des  Plans und stellt  

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Kompensation negativer Auswirkungen dar. Zu-

dem werden alternative Planungsmöglichkeiten geprüft und bewertet, um die bestmögliche Lö-

sung für das Plangebiet zu f inden.  

Darüber hinaus trägt der Umweltbericht dazu bei, die Ziele des Umweltschutzes einzuhalten und 

eine nachhaltige Entwicklung sicherzustellen. Er berücksichtigt die Schutzgüter wie Boden, Was-

ser, Luft, Kl ima, biologische Viel falt sowie Mensch und Kultur - und Sachgüter. Durch die öffent-

l iche Auslegung wird eine breite Information der Öffentl ichkeit gewährleistet und ermöglicht eine 

Beteil igung aller relevanten Akteure, wodurch die Planung demokratisch legitimiert wird.  

1.2 Überblick über den Bauleitplan und seine wichtigsten 

Ziele 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 35 C / 1 „Elfringhäuser Weg / Arolser Straße“ ver-

folgt die Kreis- und Hansestadt Korbach das Ziel, die Grundlage für die Weiterentwicklung eines 

ansässigen Unternehmens zu schaffen. Dadurch sol len bestehende Arbeitsplätze gesichert und 

neue geschaffen werden, was einen wesentl ichen Beitrag zur wirtschaft l ichen Stärkung der Re-

gion leistet. Gleichzeitig wird die Investi tions - und Innovationskraft des Unternehmens gefördert, 

was die wirtschaftl iche Entwicklung der Stadt insgesamt positiv bee influsst. 

Durch die im Bebauungsplan enthaltenen textl ichen und planzeichnerischen  Festsetzungen wird 

eine geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleistet, die den rechtl ichen Vorgaben des 

Baugesetzbuches (BauGB) entspricht. Darüber hinaus trägt die Planung dazu bei, eine nachhal-

t ige städtebauliche Entwicklung zu fördern, indem sie e ine sozialgerechte Bodennutzung sicher-

stell t und gleichzeit ig den Schutz sowie die Entwicklung der natürl ichen Lebensgrundlagen be-

rücksichtigt. Ein weiteres Ziel ist es, eine menschenw ürdige Umwelt zu sichern und langfristig 

zu erhalten. 
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1.3 Beschreibung der Festsetzungen des Plans 

Der Bebauungsplan Nr. 35 C / 1 „Elfr inghäuser Weg / Arolser Straße“ der Kreis - und Hansestadt 

Korbach umfasst ein Gebiet im Nord -Nordwesten der Stadt, das sowohl bestehende Gewerbeflä-

chen als auch landwirtschaft l ich genutzte Außenbereiche einschließt.  

Der Bebauungsplan dient dazu, die vorgesehenen Flächen planungsrechtl ich als „Gewerbege-

biete“ und „Industriegebiete“ festzusetzen. Dies ermöglicht eine Nutzung der Flächen entspre-

chend ihrer baulichen Anforderungen und schafft Sicherheit für zukünft ige Investi tionen und Bau-

vorhaben. Der überbaubare Flächenanteil l iegt bei 80 Prozent wobei nicht überbaubare Grund-

stücksflächen grundsätzl ich zu begrünen. Durch den Bebauungsplan wird die Höhe baulicher 

Anlagen begrenzt, Dachflächen der Gebäude sind zu begrünen.  

Die Gesamtfläche des Plangebiets beträgt 113.561 Quadratmeter, wovon 36.542 Quadratmeter 

bisher unbebaut und als landwirtschaftl iche Nutzflächen ausgewiesen sind. Diese Flächen zeich-

nen sich durch fruchtbare Böden mit mittlerem bis hohem Ertragspotential a us, die intensiv für 

Ackerbau genutzt werden. Der nördlichste Bereich weist besonders hochwertige Böden auf (Be-

wertung 1a). Die Flächen grenzen an wichtige Verkehrsachsen wie die Bundesstraßen 251 und 

252 sowie an bestehende Gewerbegebiete, was ihre strate gische Lage unterstreicht.  

Die landwirtschaftl ich genutzten Flächen sind Teil  eines größeren Agrarraums und spielen eine 

Rolle im regionalen Ökosystem, da sie Lebensräume für verschiedene Tier - und Pflanzenarten 

bieten können. Es gibt jedoch keine Hinweise auf besondere Schutzgebiet e oder ökologisch be-

sonders sensible Bereiche innerhalb des Plangebiets. Die Flächen sind derzeit im Flächennut-

zungsplan als „Flächen für die Landwirtschaft“ dargestell t und gehören zum planungsrechtl ichen 

Außenbereich.  Durch die geplante Umnutzung wird ei n Eingri ff in die bestehenden landwirtschaft-

l ichen Strukturen vorgenommen, wobei die strategische Lage des Gebiets an den Verkehrsach-

sen eine gewerbliche Nutzung erleichtert. Insgesamt handelt es sich vor dem Eingri ff um ein 

Gebiet mit einer Mischung aus i ntensiver landwirtschaftl icher Nutzung und angrenzenden Ge-

werbeflächen, das durch seine naturräumlichen Gegebenheiten geprägt ist.  

Durch die Erweiterung des Bebauungsplanes können somit ca. 2,5 Hektar Fläche für die gewerb-

l iche Entwicklung beansprucht werden.  

2 Rechtliche und planerische Grundlagen 

2.1 Darstellung der relevanten Fachgesetzen und Fachpläne  

Durch die Umweltprüfung werden die auf Grundlage der Anlage 1 zum Baugesetzbuch erhebli-

chen Umweltauswirkungen ermittelt und in dem vorl iegenden Umweltbericht beschrieben und 

bewertet. Der Umweltbericht bi ldet einen gesonderten Teil  der Begründung. Das Erg ebnis der 

Umweltprüfung ist gem. § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen.  Die 

Umweltprüfung bezieht sich ausschl ießlich auf den bisher unbeplanten Bereich, der als Acker-

f läche genutzt wird.  

Für die abzuhandelnden Schutzgüter sind die jeweil igen Fachgesetze, in denen die al lgemeinen 

(nicht abschließenden) Grundsätze und Ziele definiert werden, von Bedeutung.  
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Schutzgut  Fachgesetz  Grundsätze und Zielaussagen  

 

 

 

Boden  

Baugesetzbuch  

[BauGB] 

Sparsamer und schonender Umgang mi t Grund und Boden durch Wiedernutz -

barmachung von Flächen,  Nachverdichtung und Innenentwicklung zur Verr in -

gerung zusätz l icher Inanspruchnahme von Böden (Bodenschutzklausel) .  

Bundesboden-

schutzgesetz  

[BBodSchG] 

Nachhal t ige Sicherung oder Wiederhers tel lung der Funktionen des Bodens.  

Schädl iche Bodenveränderungen abzuwehren,  der Boden und Al t lasten sowie 

h ierdurch verursachte Gewässerverunrein igungen zu sanieren und Vorsorge 

gegen nachtei l ige Einwi rkungen au f  den Boden zu  t ref fen.  Be i  E inwi rkungen 

auf  den Boden sol len  Beein trächtigungen seiner natür l ichen Funktionen sowie 

seiner Funktion als  Archiv der Natur -  und Kul tu rgeschichte so wei t  wie mögl ich 

vermieden werden.   

 

 

 

 

 

F läche 

Baugesetzbuch 

[BauGB] 

Mi t Grund und Boden sol l  sparsam und schonend umgegangen werden;  dabei  

s ind zur Verr ingerung der zusätz l ichen Inanspruchnahme von Flächen für bau-

l iche Nutzungen d ie Mögl ichke i ten der Entwicklung der Gemeinde insbeson-

dere durch Wiedernutzbarmachung von Fläc hen,  Nachverdichtung und andere 

Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenvers iegelungen auf 

das notwendige Maß zu begrenzen.  Landwi r tschaft l ich,  als  Wald oder  fü r 

Wohnzwecke genutz te Flächen sol len nur  im notwend igen Umfang umgenutz t 

werden.  

Bundesnatur-

schutzgesetz  

[BNatSchG] 

Großf lächige,  wei tgehend unzerschni t tene Landschafts räume s ind vor wei terer  

Zerschneidung zu  bewahren.  D ie erneute Inanspruchnahme berei ts  bebauter 

Flächen sowie die Bebauung unbebauter  Flächen im beplanten und unbep lan-

ten Innenbereich,  sowei t s ie  n icht  fü r  Grünf lächen vorgesehen s ind,  hat Vor-

rang vor der Inanspruchnahme von Frei f lächen im Außenbereich.  Verkehrs-

wege,  Energielei tungen und ähnl iche Vorhaben sol len landschaftsgerecht ge-

führt ,  ges tal tet und gebündel t  werden.  

 

 

Wasser 

 

Wasserhaushal ts-

gesetz [WHG] 

Sicherung der Gewässer als  Bes tandtei l  des Naturhaushal tes und a ls  Lebens-

raum für Tiere und Pf lanzen und deren Bewi r tschaftung zum Wohl  der Al lge-

meinhei t  und zur Unter lassung vermeidbarer Beein trächt igung ih rer öko logi-

schen Funktionen.   

Hessische Was-

sergesetz [HWG] 

Schutz der Gewässer vor  vermeidbaren Beein trächtigungen und die sparsame 

Verwendung des Wassers sowie die Bewir tschaf tung von Gewässern zum Wohl  

der Al lgemeinhei t.   

 

Lu f t,  

K l ima 

 

Bundesimmiss i -

onsschutzgesetz  

[BImSchG] 

Schutz des  Menschen,  der T iere und Pf lanzen,  des Bodens,  des Wassers,  der  

Atmosphäre sowie der  Kul tur -  und Sachgüter vor schädl ichen Umwel teinwi r-

kungen ( Immiss ionen) sowie Vorbeugung hins icht l ich des Ents tehens von Im-

miss ionen (Gefahren,  erhebl iche Nachtei le und Beläst igungen durch Luf tver-

unrein igung,  Geräusche,  Erschüt terungen,  L icht,  Wärme, S trah len und ähnl i -

chen Erscheinungen).   

 

 

 

 

 

 

P f lanzen,  

T iere,  

B io logische  

V iel fal t  

 

Baugesetzbuch 

[BauGB] 

Bei  der  Aufstel lung von Baulei tp länen s ind insbesondere die Belange des Um-

wel tschutzes,  einschl ießl ich  des Naturhaushal tes und der Landschaftspf lege 

insbesondere die Auswirkungen au f Tiere,  P f lanzen,  Boden,  Wasser,  Kl ima und 

das Wi rkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaf t und die  bio logische  

Viel fal t ,  d ie Erhal tungsz iele und der Schutzzweck der Gebiete von gemein-

schaft l icher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete,  sowie die 

Vermeidung und der Ausgleich voraussicht l ich erhebl icher Beein trächtigungen 

des Landschaf tsbi ldes sowie der L eis tungs- und Funktions fähigkei t  des Natur-

haushal tes  von seinen in  §  1,  Absatz  6  Nr.  7a bezeichneten Bestandtei len 

(E ingr i f fs regelung des Bundesnaturschutzgesetzes) zu berücksicht igen.  

Bundesnatur-

schutzgesetz  

[BNatSchG] 

Natur und Landschaf t s ind aufgrund ih res eigenen Wertes und als  Lebens-

grundlage des Menschen auch in Verantwortung künf t iger Generat ionen im 

besiedel ten und unbesiedel ten Bereichen zu schützen,  zu p f legen,  zu entwi-

ckeln  und sowei t erforderl ich wiederherzus tel len,  dass die Leis tungs - und 

Funktions fähigkei t  des Naturhaushal tes,  d ie Regenerat ionsfähigkei t  und die 

nachhal t ige Nutzungs fähigke i t  der Naturgüter,  d ie Tier und Pf lanzenwel t ein-

schl ießl ich ih rer Lebenss tät ten und Lebensräume, sowie die V iel fal t ,  E igen art 

und Schönhei t,  sowie der  der Erholungswert von Natur und Landschaf t au f 

Dauer gesicher t s ind  

FFH-  und Vogel -

schutz r ich t l in ie  

Schutz und Erhal tung der natür l ichen Lebensräume sowie der wi ld lebenden 

T iere und Pf lanzen von gemeinschaft l icher  Bedeutung zur S ichers tel lung  einer  

b io logischen Viel fal t  und insbesondere die Erhal tung wi ld lebender Vogelar ten .  

 

Landschaf t  

Baugesetzbuch 

[BauGB] 

Vermeidung/Ausgle ich voraussicht l i ch erhebl icher Beein trächtigungen des 

Landschaftsbi ldes sowie der  Le is tungs -  und Funktionsfähigkei t  des Naturhaus-

hal tes.  
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Mensch 

 

 

Baugesetzbuch 

[BauGB] 

Berücksicht igung der Belange des Umwel tschutzes bei  der Aufstel lung der 

Baulei t -p läne,  insbesondere d ie  Vermeidung von Emiss ionen.  

Bundesimmiss i -

onsschutzgesetz  

[BImSchG] 

Schutz des  Menschen,  der T iere und Pf lanzen,  des Bodens,  des Wassers,  der  

Atmosphäre sowie der  Kul tur -  und Sachgüter vor schädl ichen Umwel teinwi r-

kungen ( Immiss ionen) sowie Vorbeugung hins icht l ich des Ents tehens von Im-

miss ionen (Gefahren,  erhebl iche Nachtei le und Beläst igungen durch Luf t ver-

unrein igung,  Geräusche,  Erschüt terungen,  L icht,  Wärme, S trah len und ähnl i -

chen Erscheinungen).  

 

Kul tu r-  und  

Sachgüter  

 

 

Bundesnatur-

schutzgesetz  

[BNatSchG] 

Natur landschaf ten und h istor isch gewachsene Kul tu r landschaf ten,  auch mit  

ih ren Kul tu r- ,  Bau-  und Bodendenkmälern s ind vor  Veruns ta l tung,  Zers iede-

lung und sonst igen Beein trächt igungen zu bewahren.  

Hessisches Denk-

malschutzgesetz 

[HDSchG] 

Kul tu rdenkmäler als  Quel len und Zeugnisse menschl icher Geschichte und Ent-

wicklung zu schützen und zu erhal ten sowie darau f h inzuwirken,  dass s ie in 

d ie s tädtebaul iche Entwicklung,  Raumordnung und den Erha l t  der h is tor isch 

gewachsenen Kul tur landschaf t einbezogen werden.  

Tab e l le  3  -  Re lev an te  Fachg esetze  

Die Darstellung der Ziele des Umweltschutzes im Rahmen der Fachpläne umfasst die Berück-

sichtigung übergeordneter Prinzipien und spezif ischer Vorgaben, die eine nachhalt ige Entwick-

lung und den Schutz natürl icher Ressourcen sicherstellen. Im Folgenden werden die wesentl i-

chen Inhalte der relevanten Fachpläne zusamme ngefasst: 

Der Landesentwicklungsplan 2020 beschreibt für die Flächen des Plangebietes keine relevanten 

Ziele. Die Karte Zustand und Bewertung des Landschaftsrahmenplan 2000 beschreibt für das 

Plangebiet einen „mäßig strukturierten, ackerbaulich geprägten, unbewaldeten Raum mittlerer 

Strukturviel falt“. Der räumliche Geltungsbereich ist kein Gegenstand eines avi faunistisch wert-

vollen Bereichs. Die Entwicklungskarte zum Landschaftsrahmenplan Nordhessen 2000 be-

schreibt für die Flächen des Plangebietes keine relevanten Zi ele. Der Bestands- und der Maß-

nahmenplan zum Landschaftsplan der Stadt Korbach beschreiben die verfahrensgegenständli-

chen Flächen als Ackerland. In den Randbereichen sind frische Gehölze dargestell t. Entlang des 

Fließgewässers wird ein Gehölz abgebildet.  

2.2 Berücksichtigung der Ziele des Umweltschutzes  

Im Rahmen der Aufstel lung des Bebauungsplans werden die Ziele des Umweltschutzes umfas-

send berücksichtigt, wie es die rechtl ichen Vorgaben des Baugesetzbuchs (BauGB) und weiterer 

einschlägiger Regelungen verlangen. Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB ist sicherzustellen, dass die Pla-

nung eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung fördert, die natürl ichen Lebensgrundlagen 

schützt und entwickelt sowie eine menschenwürdige Umwelt sichert. Dabei werden auch die 

Anforderungen an den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel in den Planungspro-

zess einbezogen. 

Die Umweltschutzziele orientieren sich an den Schutzgütern, die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sowie 

in § 2 Abs. 1 und Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträgl ichkeitsprüfung (UVPG) definiert 

sind. Hierzu zählen gem. § 1 Absatz 6 Nr. 7 BauGB insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, 

Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die 

Landschaft und die biologische Viel falt, die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 

2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzg esetzes, umweltbezogene Auswirkungen auf den 

Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt, umweltbezogene Auswirkun-

gen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, die Vermeidung von Emissionen sowie der 
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sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern, die Nutzung erneuerbarer Energien sowie 

die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, die Darstellungen von Landschaftsplänen so-

wie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser -, Abfall - und Immissionsschutzrechts, die 

Erhaltung der bestmöglichen Luftquali tät in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur 

Erfül lung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht 

überschritten werden, die Wechselwirkungen zwischen den ei nzelnen Belangen des Umwelt-

schutzes nach den Buchstaben a bis d  und unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes -Immissi-

onsschutzgesetzes, die Auswirkungen, die aufgrund der Anfäll igkeit der nach dem Bebauungs-

plan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind . Darüber hin-

aus wird eine nachhaltige Bodennutzung angestrebt, um Flächenversiegelung und Bodenerosion 

zu minimieren, während Grund- und Oberflächengewässer vor Verschmutzung und Beeinträchti-

gung bewahrt werden sollen. Die Planung berücksichtigt zudem Maßnahmen zur Reduktion von 

Treibhausgasemissionen und zur Förderung klimafreundl icher Entwicklungen wie Energieeff izi-

enz und erneuerbare Energien. Auch der Erhalt des kulturel len Erbes, archäologischer Stätten 

und eines harmonischen Landschaftsbildes ist Teil  der Umweltschutzziele.   

Im Umweltbericht wird detail l iert beschrieben, wie diese Ziele bei der Planung berücksichtigt 

wurden. Es erfolgt eine Bewertung der Auswirkungen der Planung auf die einzelnen Schutzgüter, 

einschl ießlich einer Prognose der Umweltveränderungen bei Nichtdurch führung des Plans (Null-

variante). Darüber hinaus wird geprüft, ob alternative Planungsmöglichkeiten existieren, um si-

cherzustellen, dass eine umweltverträgliche Lösung gewählt wird. Ergänzend dazu werden Maß-

nahmen zur Vermeidung, Minderung oder Kompensatio n negativer Auswirkungen festgelegt, bei-

spielsweise durch Eingriffsregelungen gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).  

Abschl ießend wird erläutert, wie die Ergebnisse der Umweltprüfung in die Abwägungsentschei-

dung eingeflossen sind (§ 2 Abs. 4 BauGB). Durch diese Vorgehensweise trägt die Planung dazu 

bei, eine nachhaltige Entwicklung zu fördern, indem ökologische, soziale und wirtschaftl iche Be-

lange ausgewogen berücksichtigt werden.  

2.3 Anpassungspflichten gemäß BauGB 

Der Landesentwicklungsplan Hessen 2020 legt besonderen Wert auf die ökologische Verträg-

l ichkeit bei der Ausweisung neuer Vorranggebiete für Industrie und Gewerbe. Dabei sollen eine 

gute verkehrl iche Anbindung sowie eine landschaftsplanerische Einbindung ge währleistet wer-

den. Diese Vorgaben zielen darauf ab, die Umweltbelastungen durch Gewerbegebiete zu mini-

mieren und gleichzeit ig die wirtschaftl iche Entwicklung zu fördern. Der Grundsatz der interkom-

munalen Zusammenarbeit wird hier betont, jedoch ist er im v orl iegenden Fall  aufgrund der Er-

weiterung eines ansässigen Unternehmens nicht umsetzbar. Die Verlagerung in ein 

interkommunales Gewerbegebiet würde zu erhöhtem innerbetriebl ichem Verkehr und einer stär-

keren Belastung der Bundesstraßen führen.  

Der Regionalplan Nordhessen 2009 definiert die betroffenen Flächen als „Vorranggebiet für 

Landwirtschaft“ und tei lweise als „Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft“. Gleichzeitig wird Kor-

bach als gewerblicher Schwerpunktort ausgewiesen, der vorrangig entwicke lt werden soll .  Um 

den Konfl ikt zwischen landwirtschaftl icher Priorität und gewerbl icher Nutzung zu lösen, sieht der 

Plan die Möglichkeit eines Flächentauschs vor. Dabei sol len gleichwertige Flächen aus einem 

interkommunalen Gewerbegebiet an der Stadtgrenz e zu Vöhl mit den landwirtschaftl ichen 
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Vorranggebieten getauscht werden, um die ökologischen und ökonomischen Zielsetzungen in 

Einklang zu bringen. 

Der Flächennutzungsplan der Kreis - und Hansestadt Korbach weist die betreffenden Flächen 

derzeit als „Flächen für die Landwirtschaft“ aus. Die historische Entwicklung des Plans zeigt 

jedoch, dass bereits mehrfach Änderungen vorgenommen wurden, um gewerblic he Nutzungen 

zu ermöglichen. Diese Änderungen verdeutl ichen die dynamische Anpassung an wirtschaftl iche 

Anforderungen unter Berücksichtigung von Umweltbelangen.  

3 Beschreibung und Bewertung der erheblichen 

Umweltauswirkungen auf 

3.1 Die Schutzgüter Boden und Fläche  

Bestandsauf -

nahme 

der  e inschläg igen Aspekte  des derze i t igen Umwel tzus tands (Basisszenar io)  

F läche:  Be i  den ver fahrensgegenständl ichen F lächen hande l t  es s ich  um e inen derze i t  land-

wir t scha f t l i ch genutz ten Bere ich,  der  überw iegend a ls  Acker f läche dient .  D iese F lä-

chen ste l len wertvol le  Ressourcen fü r  d ie  Nahrungsmit te lprodukt ion sowie  fü r  d ie  

Erha l tung der  Bodenfruchtbarke i t  da r .  Im Norden des  Plangebie ts  ve r läu f t  e ine  be-

stehende  Gashochdruck le i tung,  d ie  e ine  technische E inschränkung für  d ie  Nutzung 

des angrenzenden Bere ichs darste l l t .   

Boden:  Die Böden im Plangebie t  gehören zur  Hauptgruppe 4 („Böden aus ko l luv ia len Sedi -

menten“ ) ,  Untergruppe 4.5.3  („Böden aus Abschwemmungsmassen mi t  basenarmen 

Geste insante i len“) .  Es hande l t  s ich um Kol luv i so le  mi t  Pseudogley -Kol luv i so len ,  d ie  

aus e ine r  Schicht fo lge von 6  b i s  >10 Dez imeter  Kol luv ia l sand,  -schluf f  oder  - lehm 

über F l ießerde (Haupt - /M i t te l lage)  und F l ießschut t  (Bas is lage)  mi t  s i l i z ik las t ischem 

Sedimentgeste in (Zechste in)  bestehen.  D iese Bodenst ruktur  we ist  auf  e ine  Entste -

hung durch eros ive  Umlagerung sprozesse h in,  d ie  typ isch fü r  Hanglagen s ind.  

Das Geb iet  l iegt  im hydrogeolog ischen Te i l raum „Tr ias und Zechste in west l ich der  

Niederhess ischen Senke“ .  Der Zechste in b i ldet  h ie r  e inen schmalen Saum am Ost-

rand des Rhe in i schen Schie fe rgebi rges,  der  nach  Osten /Südosten von Buntsand-

ste insedimenten über lag ert  w i rd.  

•  Grundwasser le i te r :  Während der  Zechste in au fgrund ger inger  Deckschich-

ten und hygien ischer Probleme nur  loka l  genutzt  w i rd,  s te l l t  der  Unte re  und 

Mi t t le re  Buntsandste in e inen e rg iebigen K lu f tg rundwasser le i ter  da r,  der  für  

d ie  regiona le  Tr inkwasserversorgung von Bedeutung i s t .  

•  Schutzbedürf t igke i t :  D ie  Nähe zum Buntsandste in -Aqu i fe r  unte rst re icht  d ie  

Notwendigke i t  e ines vorsorgenden Gewässerschutzes ,  um Verunre in igun-

gen durch zukünft ige  Gewerbenutzungen zu vermeiden.  

Gemäß der  Bodenfunkt ionsbewertung (BodenViewer Hessen)  we isen die  Böden des  

Plangeb ie ts  e inen ger ingen bis  mi t t le ren Funk t ionser fü l lungsgrad auf :  

•  Nährsto f fhausha l t :  Das Ni t ra t rückha l tevermögen und die  Fe ldkapaz i tä t  

(Wasserspe icherung)  s ind aufgrund der  sandig - lehmigen Zusammensetzung 

ger ing . 

•  Ert ragspotenz ia l :  D ie  Acker-  und Grünlandzahlen  l iegen zwischen 35  und  

45,  was au f  e ine  m i t t le re  landwi r tscha f t l i che E ignung  h indeutet .  
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•  Lebensraumfunkt ion :  D ie intens ive  landwir tschaf t l iche Nutzung mi t  E insatz  

von P f lanzenschutzmi t te ln,  Ni t ra t  und Phosphat  schränkt  d ie  B iod ivers i tä t  

im Boden (z .  B.  Mikroorganismen,  Regenwürmer)  e in.  

D ie  F lächen werden derze i t  a ls  Acker land genutzt ,  was zu fo lgenden E inschränkun-

gen führt :  

•  Bodenbe lastung :  Durch Düngemit te l -  und Pest iz ide int räge is t  d ie  F i l te r -  und 

Pu f fe r funk t ion des Bodens bee int rächt igt .  

•  Kul turh is tor i sche Bedeutung :  Ke ine Hinwe ise  au f  archäo logisch  re levante  

Schichten oder Bodenarchive.  

•  Alt lasten :  Nach der  Al t f lächendate i  Hessen l iegen im Umfe ld ke ine kontami-

n ier ten F lächen vor.  

Übers icht  

über  d ie  vo-

rauss icht l iche 

Entwick lung 

des  Umwe l tzu-

s tands be i  

N ichtdurch-

führung der  

P lanung 

Be i  e inem Verz icht  au f  d ie  Aufste l l ung des Bebauungsp lans,  de r  sogenannten Nul l -

var iante ,  würde d ie  F läche we i terh in a ls  landwi r tschaf t l ich  genutzter  Acker  bewi r t -

scha f te t  werden.  D ies hä t te  zur  Fo lge,  dass ke ine zusätz l i che F lächenvers iege lung 

er fo lgen würde und d ie  natür l ichen Bodenfunkt ionen,  w ie  d ie  Wasserspe icherung,  

d ie  F i l te rung von Schadstof fen  und die  CO ₂ -B indung,  e rha l ten bl ieben.  Auch der  

sparsame Umgang mi t  Grund und Boden gem äß §  1a Abs.  2  BauGB wäre gewahrt ,  

da  ke ine neuen F lächen in  Anspruch genommen würden.  G le ichze i t ig  b l iebe jedoch 

das Potenz ia l  zur  Nachverdichtung oder Wiedernutzung bere i ts  bestehender F lä-

chen ungenutzt ,  was dem Zie l  e ine r  f lächensparenden Planung widerspr ich t .  

D ie  fo r tgesetzte  landwi r t schaf t l iche Nutzung hät te  jedoch auch negat ive  Auswirkun-

gen au f  das Schutzgut  Boden.  Durch den E insatz  von Düngemit te ln  und P f lanzen-

schutzmi t te ln  könnten langf r is t ig  Be lastungen des Bodens und mögl icherweise  auch 

des  Grundwassers  e ntstehen,  insbesondere  durch die  Anre icherung von N i t ra t  und 

Phosphat .  Zudem bi rgt  d ie  Ackernutzung e in erhöhtes R is iko fü r  Bodeneros ion,  da  

die  sandig- lehmigen Kol luv iso le  des P langebie ts  e ine  ger inge  Fe ldkapaz i tä t  aufwe i -

sen und somi t  nur  begrenzt  Wasser  spe ichern können.  Trotz  d iese r  Be las tungen 

bl ieben e in ige natür l i che Bodenfunkt ionen,  w ie  d ie  Lebensraumfunkt ion fü r  Boden-

organismen,  e rha l ten,  da  ke ine Vers iege lung sta t t f inden würde.  

D ie  Nul lva r iante  hät te  jedoch n ich t  nur  ökologische Vor te i le ,  sondern auch wi r t -

scha f t l i che Nachte i le .  Ohne die  Bere i ts te l lung neuer Gewerbef lächen würden wich-

t ige  Impulse  fü r  d ie  w i r tschaf t l iche Entwick lung der  Region ausble iben.  Es  könnten  

weder neue Arbe i tsplä tze  geschaf fen  noch bestehende ges ichert  werden,  was lang-

f r i s t ig  zu  e ine r  w i r t scha f t l ichen  Stagnat ion führen könnte.  Zudem bl iebe das Poten-

z ia l  ungenutzt ,  durch Kompensat ionsmaßnahmen wie  Ausgle ichs f lächen oder Bo-

denregenerat ionspro jekte  den e ingesch ränkten Funkt ionen des Bodens entgegen-

zuwi rken.  

Insgesamt e r fordert  d ie  Entsche idung über  den Bebauungsplan e ine sorg fä l t ige  Ab-

wägung zwischen dem Erha l t  de r  Boden -  und F lächenfunkt ionen sowie  den wi r t -

scha f t l i chen Entwick lungsz ie len der  Kommune.  Während die  Nu l lvar iante  kurz f r i s t ig  

ökologische Vorte i le  b ie te t ,  würde  s ie  langf r i s t ig  sowoh l  ökologisch a ls  auch öko-

nomisch ke ine opt ima le  Lösung dars te l len .  D ie  geplante  Bebauung könnte  durch  

gez ie l te  Kompensat ionsmaßnahmen dazu be i t ragen,  e inen  Ausgle ich  zwischen den  

verschiedenen Inte ressen herzuste l len.  

Prognose über 

d ie  Entwick-

lung  

Durch den Vol lzug des  Bebauungsplanes werden mög l icherweise  d ie  fo lgenden bau -

,  bet r iebs- ,  und anlagenbedingten  E ingr i f fe  bzw.  Auswi rkungen ausge löst :  

 Baube-

d ingte  Aus-

wi rkungen 

 

In  Folge des Baus und des Vorhandense ins der  geplanten Vorhaben,  sowei t  re levant  

e inschl ieß l ich Abr issarbe i ten :  
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•  Ver luste  von Bodenfunkt ionen durch Abgrabungen und Aufschüt tungen (Boden-

bewegungen und Bodenzwischenlagerungen)  

•  Temporäre  Bee in t rächt igungen u.a .  von natür l ichen Ressourcen durch Bauste l -

lenfahrzeuge in  Form von  Bodenverdichtungen und Erschüt terungen  

•  In  Abhängigke i t  von den  zum E insatz  kommenden Baumasch inen kann es  be i  

feuchten Wi t terungsverhä l tn i ssen zu e ine r  ungünst igen Verd ich tung des Bodens  

kommen  

•  F lächeninanspruchnahme fü r  Zuwegungen,  Bauste l lene in r ichtungen und Boden-

lagerung  

•  Es s ind ke ine Abr issarbe i ten  er forder l ich  

In  Fo lge der  Nutzung natür l icher  Ressourcen,  i nsbesondere F läche,  Boden,  Wasser,  

T iere ,  P f lanzen und bio logische V ie l fa l t ,  wobe i  sowei t  mögl ich d ie  nachha l t ige  Ver-

fügbarke i t  d ieser  Ressourcen zu berücks icht igen i s t :  

•  Rodungen von Vegetat ion im Baubere ich,  d ie  zu  e iner  vorübergehenden Nut-

zungsänderung der  F läche führen können  

In  Folge der  Art  und Menge an Emiss ionen von Schadstof fen,  Lä rm,  Erschüt terun-

gen,  L ich t ,  Wärme und S t rah lung sowie  der  Verursachung von Be läst igungen:  

•  Während der  Bauphase  entstehen Lu f tschadsto f fe  w ie  St ickox ide (NOx) ,  Fe in-

staub (PM10/PM2,5)  und Schwefe ld iox id (SO2),  d ie  durch den E insatz  von Bau-

maschinen und T ranspor t fahrzeugen f re igesetzt  werden  

•  Durch E rdbewegungen,  Au fschüt tungen und unbefest igte  F lächen kann S taub 

aufgewirbe l t  werden,  was  die  loka le  Luf tqua l i tä t  bee int rächt igt  

•  CO2-Ausstoß;  der  Energieverbrauch von Maschinen und Fahrzeugen t rägt  zu r  

Fre isetzung von T re ibhausgasen be i ,  was den Boden be lastet .  

In  Folge der  Art  und Menge der  erzeugten Abfä l l e  und ih rer  Bese i t igung und Ver-

wertung:  

•  Es s ind ke ine Al t lasten oder Bodenverunre in igungen bekannt ;  über  d ie  Art  und 

Menge der  baubedingten  Abfä l le  sowie  ih re  Verwer tung und Bese i t igung ge l ten  

die  a l lgemeinen Vorschr i f ten.  D ie  Abfa l len tsorgung hat  so zu er fo lgen,  dass das  

Wohl  der  Al lgemeinhe i t  n icht  bee int rächt igt  w i rd .  

In  Fo lge der  R is iken fü r  d ie  menschl iche Gesundhe i t ,  das ku l tu re l le  E rbe oder d ie  

Umwel t  (zum Be ispie l  durch Unfä l le  oder  Katast rophen) :  

•  Ris iken fü r  d ie  menschl iche Gesundhe i t  bes tehen,  indem Schadstof fe  im Boden 

durch di rekten Kontakt ,  S taubbi ldung oder Aufnahme über Pf lanzen zu Gesund-

he i tsgefährdungen führen  können  

In  Fo lge der  Kumul ierung mi t  den Auswi rkungen von Vorhaben benachbarter  P lan-

geb ie te  unter  Berücks icht igung etwa iger  bes tehender Umwel tprob leme in  Bezug au f  

mögl icherweise  betro f fene Gebiete  mi t  spez ie l le r  Umwel t re levanz oder auf  d ie  Nut-

zung von natür l ichen  Ressourcen:  

•  Kumul ie rende baubedingte  Auswi rkungen s ind n ich t  bekannt .   

In  Folge der  Auswirkungen der  geplanten Vorhaben auf  das K l ima (zum Be isp ie l  Ar t  

und Ausmaß der  T re ibhausgasemiss ionen)  und der  An fä l l i gke i t  der  geplanten Vor-

haben gegenüber den Fo lgen des K l imawande ls :  

•  Erhöhte  E ros ionsge fahr  durch Starkregen und Hochwasser  kann zu Bodenver-

lust  und Instabi l i tä t  führen  
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•  Veränderungen im Wasserhausha l t  des Bodens durch längere  T rockenper ioden 

oder Sta rk regenere ign isse können die  Bodenstabi l i tä t  und - f ruchtbarke i t  bee in-

f lussen  

In  Folge der  e ingesetzten  Techniken und Stof fe :  

Phys ika l ische Bee int rächt igungen  

•  Bodenverdichtung durch den E insatz  schwere r  Baumaschinen,  insbesondere be i  

feuchten Bodenverhä l tn issen  

•  Eros ion durch Fre i legung des Bodens und Veränderung der  Ober f lächenstruk tur  

•  I r reve rs ib le  Schäden durch Vers iege lung von F lächen,  d ie  zu e inem Ver lust  der  

natür l ichen Bodenfunkt ionen führen  

Chemische Bee in t rächt igungen  

•  Mögl icher  E int rag von Schadstof fen durch den E insatz  von Bauchemika l ien,  

Tre ibsto f fen und Schmie rmi t te ln  

Betr iebsbe-

dingte   

Auswi rkun-

gen 

In  Folge des Baus und des Vorhandense ins der  geplanten Vorhaben,  sowei t  re levant  

e inschl ieß l ich Abr issarbe i ten :  

•  Einschränkung der  Vers ickerung von Niederschlagswasser  au f  ( te i l )vers iege l ten  

F lächen,  was zu e ine r  verr ingerten Grundwasserneubi ldung und Veränderung 

des Bodenwasserhausha l ts  führt  

•  Beeint rächt igungen durch mög l ich E int räge (S treusa lz ,  Bremsen -  und Re i fenab-

r ieb,  aust re tende Tre ib -  und Schmierstof fe)  

•  Schadsto f fe int räge in  den  Boden durch an -  und abfahrenden Kfz -  und LWK-Ver-

kehr  sowie  der  S imulat ion neuer Techn iken und Maschinen  im Bere ich der  St ra-

ßen und Ste l lp lä tze  

•  Langfr is t ige  Verd ichtung des Bodens durch Verkehr und Nutzung der  Wohnge-

bie ts f lächen  

•  Ver lust  na tür l icher  Bodenfunkt ionen durch Vorhandense in de s gep lanten Vor -

habens,  e inschl ieß l i ch  Lebensraum-,  Puf fer - ,  F i l te r -  und Spe icher funkt ion sowie  

der  Funkt ion zur  Regul ie rung der  Temperaturbi ldung  

•  Einschränkung der  Vers ickerung von Niedersch lagswasser  au f  vers iege l ten F lä-

chen,  was  zu  e iner  ve rr ingerten Grundwasserneub i ldung und Veränderung des  

Bodenwasserhausha l t s  führt  

•  Dauerha f ter  Ver lust  de r  Bodenfunkt ion durch Vers iege lung,  insbesondere be i  

Gebäude fundamenten und Nebenanlagen  

•  Ver lust  des Bodens a l s  P f lanzenstandort ,  Lebensraum für  T iere  und Bodenorga-

n ismen sowie  a l s  landwi r t scha f t l i che bzw.  ga rtenbaul iche Produkt ions f läche  

In  Fo lge der  Nutzung natür l icher  Ressourcen,  i nsbesondere F läche,  Boden,  Wasser,  

T iere ,  P f lanzen und bio logische V ie l fa l t ,  wobe i  sowei t  mögl ich d ie  nachha l t ige  Ver-

fügbarke i t  d ieser  Ressourcen zu berücks icht igen i s t :  

•  Einschränkung der  Vers ickerung von Niedersch lagswasser  au f  vers iege l ten F lä-

chen,  was  zu  e iner  ve rr ingerten Grundwasserneub i ldung und Veränderung des  

Bodenwasserhausha l t s  führt  

•  Potenz ie l le  Bee int rächt igung der  Bodenlebewesen durch ve ränderte  pH -Werte  

und Schadstof fe int räge  

In  Folge der  Art  und Menge an Emiss ionen von Schadstof fen,  Lä rm,  Erschüt terun-

gen,  L ich t ,  Wärme und S t rah lung sowie  der  Verursachung von Be läst igungen:  

•  Schadsto f fe int räge in  den  Boden durch an -  und abfahrenden Kfz-  und LWK-Ver-

kehr  sowie  der  S imulat ion neuer Techn iken und Maschinen  im Bere ich der  St ra-

ßen und Ste l lp lä tze  
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•  Beeint rächt igungen durch mög l ich E int räge (S treusa lz ,  Bremsen -  und Re i fenab-

r ieb,  aust re tende Tre ib -  und Schmierstof fe)  

In  Folge der  Art  und Menge der  erzeugten Abfä l l e  und ih rer  Bese i t igung und Ver-

wertung:  

•  Für d ie  Entsorgung von Schmutzwasser  ge l ten d ie  a l lgemeinen Vorschr i f ten .  D ie  

Abfa l lentsorgung hat  so zu er fo lgen,  dass das Woh l  de r  Al lgemeinhe i t  n icht  be-

e int rächt igt  w i rd .  

In  Fo lge der  R is iken fü r  d ie  menschl iche Gesundhe i t ,  das ku l tu re l le  E rbe oder d ie  

Umwel t  (zum Be ispie l  durch Unfä l le  oder  Katast rophen) :  

•  Ris iken fü r  d ie  menschl iche Gesundhe i t  bes tehen,  indem Schadstof fe  im Boden 

durch di rekten Kontakt ,  S taubbi ldung oder Aufnahme über Pf lanzen zu Gesund-

he i tsgefährdungen führen  können  

In  Fo lge der  Kumul ierung mi t  den Auswi rkungen von Vorhaben benachbarter  P lan-

geb ie te  unter  Berücks icht igung etwa iger  bes tehender Umwel tprob leme in  Bezug au f  

mögl icherweise  betro f fene Gebiete  mi t  spez ie l le r  Umwel t re levanz oder auf  d ie  Nut-

zung von natür l ichen  Ressourcen:  

•  Kumul ie rende betr iebsbedingte  Auswi rkungen s ind n icht  bekannt .  

In  Folge der  Auswirkungen der  geplanten Vorhaben auf  das K l ima (zum Be isp ie l  Ar t  

und Ausmaß der  T re ibhausgasemiss ionen)  und der  An fä l l i gke i t  der  geplanten Vor-

haben gegenüber den Fo lgen des K l imawande ls :  

•  Erhöhte  E ros ionsge fahr  durch Starkregen und Hochwasser  kann zu Bodenver-

lust  und Instabi l i tä t  führen  

•  Veränderungen im Wasserhausha l t  des Bodens durch längere  T rockenper ioden 

oder Sta rk regenere ign isse können die  Bodenstabi l i tä t  und - f ruchtbarke i t  bee in-

f lussen  

In  Folge der  e ingesetzten  Techniken und Stof fe :  

•  Keine  

 

Durch die  Prüfung der  Auswi rkungen au f  F läche und Boden sowie  der  Berücks icht igung anderer  

Abwägungsbe lange (z .B.  der  Bodenschutzk lause l ,  der  Begrenzung der  Bodenvers iege lung oder de r  

gesunden Wohn-  und Arbe i t sverhä l tn isse)  legt  d ie  Kre is -  und Hansestadt  verb indl i che Maßnahmen 

zur  Vermeidung von nachte i l igen Auswirkungen und Min imie rung der  Auswi rkungen fest .   

Ve rmeidung •  Lenkung der  F lächen inanspruchnahme au f  Böden mi t  ger ingerem Funk t ionser-

fü l lungsgrad  

•  Lenkung der  F lächeninanspruchnahme au f  F lächen ohne besonderen Wert  fü r  

geschützte  und schützenswerte  Bau -  und Bodendenkmäler  

•  Lenkung der  F lächeninanspruchnahme au f  F lächen mi t  d i rekter  Anbindung an 

e in  bes tehendes Gewerbe und Indust r iegeb ie t ,  Vermeidung von zusätz l ichen 

Verkehrs f lächen  

•  Durchführung e iner  bodenkund l iche Baubegle i tung  

M in im ierung •  Begrenzung der  überbaubaren Grundstücksf läche  

•  Vorgaben zur  Begrünung n ich t  überbauter  Grundstücks f lächen  

•  Extens ive  Dachbegrünung von F lachdächern und f l ach gene igten Dächern  

•  Inanspruchnahme von Böden der Wertstufe gering nach Bodenfunktionsbewertung  

•  Begrenzung der überbaubaren Grundflächenzahl  

•  Reduzierung des Versiegelungsgrads durch Vorgaben zur Anlage von Grünflächen  
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•  Verpfl ichtende Dachbegrünung mit entsprechendem Substrataufbau  

•  Einlei tung von unbelasteten Niederschlagswasser in F l ießgewässer  

•  Verwendung von standortgerechten Arten (Bodenschutz)  

•  Flächen zur Pufferung ökologisch empfindl icher Bereiche (F l ießgewässer)   

Maßnahmen 

zum vorbeu-

genden Bo-

denschutz   

•  Maßnahmen zum Bodenschutz bei der Baudurchführung, wie z.B. der Schutz des 

Mutterbodens nach § 202 Baugesetzbuch; von stark belasteten oder befahrenen 

Bereichen ist  zuvor der Oberboden abzutragen.  

•  Ausreichend dimensionierte Baustel leneinr ichtung und Lagerflächen nach Mögl ich-

keit im Bereich bereits verdichteter bzw. versiegelter Böden sowie gegebenenfal ls 

Verwendung von Geotext i l  oder Tragschotter.  

•  Wo logist isch mögl ich, s ind Flächen vom Baustel lenverkehr auszunehmen, z.B. 

durch Absperrung mit Bauzäunen oder Einr ichtung fester Baustraßen und Lagerf lä-

chen; bodenschonend Einrichtung und Rückbau.  

•  Technische Maßnahmen zum Erosionsschutz.  

•  Sachgerechte Zwischenlagerung und Wiedereinbau des Oberbodens  

•  Lagerflächen vor Ort s ind aussagekräft ig zu kennzeichnen; die Höhe der Boden -

Mieten darf 2 Meter bzw. 4 Meter bei  Ober - bzw. Unterboden nicht überste igen. 

Die Bodenmieten dürfen nicht befahren werden und sind bei mehrmonat iger Stand-

zeit zu prof i l ieren, gegebenenfal ls unter Verwendung von Geotext i l  oder Erosions-

schutzmatten, gezie lt  zu begrünen und regelmäßig zu kontrol l ieren.  

•  Fachgerechter Umgang mit Bodenaushub und Wiederverwertung des Bodenaus-

hubs am Eingri f fsort , d.h. der Ober - und Unterboden ist separat auszubauen, zu 

lagern und in der ursprüngl ichen Reihenfolge wieder e inzubauen.  

•  Beseit igung von Verdichtungen im Unterboden, d.h.  verdichteter Boden ist  nach 

Abschluss der Bauarbeiten und vor Auftrag des Oberbodens und der Eingrünung 

zu lockern (Tiefenlockerung). Danach darf der Boden nicht mehr befahren werden.  

•  Zuführen organischer Substanz und Kalken (Erhaltung der Bodenstruktur, hohe Ge-

fügestabi l i tät,  hohe Wasserspeicherfähigkeit,  posit ive Effekte auf Bodenorganis-

men). 

Durch den  unvermeidbaren E ingr i f f  in  das Schutzgut  Boden w i rd d ie  ökologische Le istungs fäh igke i t  

des Bodens im Naturhausha l t  erheb l ich bee int rächt igt .  

D ie  Kre is -  und Hansestadt  Korbach setzt  ve rb indl i che Maßnahmen zur  Minderung der  Ausw irkungen 

fest .  Das verble ibende Def iz i t  w i rd schutzgutübergre i fend durch e ine Ersatzmaßnahmen kompen-

s ier t .  D ie  Bewertung und Berechnung des Kompensat ionsbedar fs  er fo lg t  verba l -argumentat iv  unter  

Zuhi l fenahme e ines  standardis ie r ten  Ver fahren s,  be i  dem der Wert  des Bodens aus  dem ermi t te l ten 

Wert  des Biotoptyps abge le i te t  w i rd.   

Durch den  Vo l lzug  des Bebauungsplanes verble iben in  Summe unter  Berücks icht igung der  M in im ie-

rungs-  und Ersatzmaßnahmen sowie  der  Maßnahmen zum vorbeugenden Bodenschutz  ke ine e rhebl i -

chen Auswi rkungen.  

D ie  Gesamtbi lanz  der  E ingr i f fs -  und Ausgle ichsbewertung wi rd durch die  zuständ ige Behörde über-

prüf t  und dokument ier t ,  um s icherzus te l len ,  dass  d ie  Le istungs -  und Funk t ions fäh igke i t  des Natur-

hausha l t s  bezügl ich des Schutzguts Boden gewahrt  b le ibt  
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Beschreibung und Bewertung der erhebl ichen Umwel tauswirkungen auf  

3.2 die Schutzgüter Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt  

Bestandsaufnahme  der  e inschläg igen Aspekte  des derze i t igen Umwel tzus tands (Basisszenar io)  

Vegetat ion:  Das Plangebie t  umfasst  in tens iv  landwir tschaf t l ich genutz te  Acker f lächen,  

d ie  derze i t  pr imär für  den Anbau von Ku l tu rpf lanzen bewi r t scha f te t  werden.  

Nörd l ich und öst l i ch grenzen anschl ießende Gehö lzbestände an,  d ie  a ls  Pu f -

ferzonen zur  umgebenden Landscha ft  fungieren und Lebensra um für  T ie rar -

ten b ie ten.  

Im Zentrum des Gebiets  ver läu f t  von West  nach Ost  e ine  Grabenparze l le ,  d ie  

das Area l  hydrologisch g l ieder t .  Der  Graben führt  nur  temporär  Wasser,  i ns -

besondere nach Niederschlagsere ign issen,  und we ist  aufgrund der  ge r ingen 

Wasser führung ke inen ausgeprägten feuchten Ufe rsaum au f .  D ie  Vegetat ion 

ent lang des  Grabens  beschränk t  s ich  au f  ve re inze l te  Gehö lze,  d ie  jedoch 

ke ine durchgehende S truktur  b i lden.  D ies schränk t  d ie  ökologische Funk t ion 

a ls  Vernetzungse lement  e in.  

D ie  Acker f lächen s ind durch sandig - lehmige Kol luv iso le  geprägt ,  d ie  au f -

grund ihre r  Entstehung aus Umlagerungssedimenten e ine ger inge b is  mi t t le re  

Wasserspe icherkapaz i tä t  aufwe isen.  D ie  intens ive  Bewir t schaf tung mi t  mine -

ra l ischen Düngemit te ln  und P f lanzensc hutzmi t te ln  hat  zu e ine r  Verminderung 

der  B iod ivers i tä t  im Boden (z .  B.  Rückgang von Regenwürmern)  geführt .  

 Im Planungsraum bef inden s ich  ke ine nach §  30 BNatSchG oder  nach Hess i -

schen Naturschutzgesetz  geschützten B io tope und ke ine Lebensraumtypen 

nach FFH-R icht l ine .  

T ie re  Das Plangebie t  we ist  au fgrund se iner  aktue l len Nutzung a ls  i n tens iv  bewir t -

scha f te te  Acker f läche und der  feh lenden spez i f ischen Lebensraumstrukturen 

e ingeschränkte  Lebensraumeigenschaften au f .   

Amphibien:  D ie  E igenschaften des Habi ta ts  von Amph ib ien re ichen von geschlossenen, 

wa ld igen Lebensräumen bis  zu o f fenen,  vegetat ionsarmen Landscha ften in  

den ersten Sukzess ionsstad ien.  D ie  Hab i ta te  bestehen zumeis t  aus zwei  

nahe be ie inander l iegenden Biotoptypen:  E in em aquat ischen (La ichgewäs-

ser)  und e inem ter res t r i schen (Landhab i ta t )  Hab i ta t .  Potenz ie l le  La ichge-

wässer  s ind innerha lb des räuml ichen Gel tungsbere ichs n icht  vorhanden.  

Au fgrund der  ör t l i chen Gegebenhe i ten s ind ebenfa l ls  ke ine herausragenden 

Landhabi ta te  fü r  Amphibien anzutre f fen.  

Rept i l ien :  D ie  Habi ta te  von Rept i l ien s ind au f  bes t immte Lebensraumtypen beschränk t .  

Neben s t ruktur ie r ten  Hängen,  He iden  und Wiesen  s ind Ton - ,  Sand-  und K ies-

gruben,  Fe lsen und Ste inbrüche,  Hangmauern,  Rudera lste l len und - f lächen 

sow ie  Feuchtgebie te  Lebensräume,  in  denen Rept i l ien zu erwarten s ind.  In -

nerha lb  des P langebie tes  s ind  ke ine gee igneten Vegetat ionsst ruk turen vor-

zuf inden,  we lche e in Potent ia l  fü r  d ie  Bes ied lung mi t  Rept i l ien au fwe isen.   

Wirbe l lose  Tagfa l te r  bes iede ln verschiedene te rrest r i sche Lebensräume.  In  der  Agra r-

landschaft  s te l len vor  a l l em extens ive  Wiesen und Säume e in  w icht iges Ha-

bi ta t  da r .  Im Gel tungsbere ich ste l len d ie  Wiesenf läche und dazugehör igen  

Säume Lebensräume für  Tagfa l te r  da r.  D i e  Qua l i tä t  bemisst  s ich an der  Aus-

sta t tung dieser  St ruk turen,  da sowoh l  Nekta rp f lanzen für  d ie  adul ten Fa l te r 

und Raupenfut terpf lanzen vorhanden se in müssen.  Au fgrund der  in tens iven 

Bewir t schaf tungswe ise  und a rtenarmen Ausprägung der  F lächen haben die  
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Acker f lächen  des  P langebie tes ledig l i ch  e ine untergeordnete  Bedeutung a l s  

Lebensraum für  Tagfa l ter .   

Insekten ste l len d ie  a r tenre ichste  K lasse der  T iere  dar  und bes iede ln nahezu  

jeden Lebensraum. Der Rückgang der  Insekten i s t  dabe i  auf  ve rschiedenen 

Ursachen zurückzuführen (z .B .  Landnutzungswande l ,  Nutzungsintens iv ie -

rung,  F lächenverbrauch u.a . ) .  D ie  Acker f lächen und das  durch das Gebiet  

ver lau fende F l ießgewässer  b ie ten unte rgeordnete  Lebensräume und Verb in-

dungskor r idore.  

Säuget iere :  Im Planungsraum ist  e in  e ingeschränktes Artenspektrum von Säuget ie ren zu 

erwarten.  Das  Untersuchungsgeb ie t  s te l l t  a l len fa l l s  e in  Nahrungshab i ta t  fü r  

F ledermäuse dar .  Bei  den Untersuchungen im Jahr 2017 wurden vier Fleder-

mausarten (Großer Abendsegler Nyctalus noctula,  Kle iner Abendsegler Nyctalus 

leis ler i, Zwergf ledermaus Pipistrel lus pipistrel lus und eine unbestimmte Art der 

Gattung Myot is spec.) festgestel l t.  Das zentrale Plangebiet ( fre ie Ackerf läche) 

hat für F ledermausarten wegen fehlender Gehölzstruktur en keine wesentl iche 

Bedeutung. Da die angrenzenden Gehölze, die a ls Leit l in ie v.a. für die Zwerg-

f ledermaus zur Nahrungssuche dienen, von Vorhaben nicht betroffen sind, 

ergibt s ich hieraus keine artenschutzrechtl iche Problemat ik. Quart ierstrukturen 

für Fledermäuse konnten seinerzeit in den Gehölzen nicht festgestel lt  werden.  

Fe ldhamster -  und Hase lmausvorkommen s ind n icht  bekannt  und können m i t  

h in re ichender S icherhe i t  ausgeschlossen werden.  Für  versteck t  lebende und 

den Menschen meidende  Arten wie  d ie  Wi ldka tze  b ie te t  der  räuml iche Gel -

tungsbere ich ke in essenz ie l les Lebensraumpotenz ia l .  

Vöge l :  Für  Vöge l  s te l l t  der  P lanungsraum –  m i t  Ausnahme von bodenbrütenden Ar -

ten -  vor  a l lem e in Nahrungshabi ta t  dar .  Nistmögl ichke i ten f inden s ich in  den 

angrenzenden Gehölzst rukturen.  D ie  ar tenschutz recht l iche V orprü fung 

kommt zu dem Schluss,  dass e in  Vorkommen geschütz ter  gebüschbrü tender 

Arten n icht  pauscha l  ausgeschlossen werden kann,  g le ich wenn es  s ich um 

e in Habi ta t  von ger inger  E ignung hande l t .  Bodenbrütende Of fen landarten w ie  

d ie  Fe ld lerche können m i t  h inre ichender S icherhe i t  aufgrund der  S i lhouet -

tenwirkung der  west l ich angrenzenden Bebauung und der  im Norden und Os-

ten ver laufenden Bundesstraße  ausgeschlossen werden.   

Übers icht  über  d ie  

vorauss icht l iche 

Entwick lung des 

Umwel tzus tands be i  

N ichtdurchführung 

der  P lanung 

Die  F läche w i rd we i terh in landw ir t schaf t l ich genutzt ,  wobe i  de r  Anbau von  

Kul tu rpf lanzen (z .  B.  Ge tre ide,  Mais)  im Vordergrund steht .  Au fgrund der  

in tens iven Bewi r t scha f tung mi t  rege lmäßigem E insa tz  von P f lanzenschutzmi t -

te ln  und minera l ischen Düngern  ble ib t  d ie  P f lanzenv ie l fa l t  ger ing.  Typ ische 

Ackerwi ldk räute r  werden durch den  Herb iz ide int rag unterdrückt .  Ke ine ge-

schützten oder se l tenen Pf lanzenarten wurden im Plangeb ie t  nachgew iesen.  

D ie  angrenzenden Gehölzbestände b le iben unverändert ,  b ie ten jedoch au f-

grund ih rer  homogenen Struktur  nur  begrenzt  Nischen fü r  spez ia l is ier te  

Pf lanzenarten.  

D ie  landwi r t scha f t l iche Bewir tscha f tung des Gebie ts  b ie te t  we i te rh in Lebens-

raum für  genera l is t ische T ierarten,  d ie  s ich an die  of fenen und s t rukturarme 

Agrar landscha ft  angepasst  haben.  Dazu gehören be isp ie lswe ise  K le insäuger  

w ie  Fe ldmäuse sow ie  e in ige Voge lar ten der  Of fen landscha ft ,  w ie  d ie  Fe ld le r-

che oder de r  K iebi tz .  Al l e rd ings i s t  d ie  Lebensraumeignung fü r  d iese Arten 

aufgrund der  in tens iven Bewir t schaf tung mi t  Monoku l tu ren,  häu f igem Ma-

sch inene insatz,  dem E insatz  von Pf lanzenschutzmi t te ln  der  in  den vergange-

nen Jahren entstandenen S i lhoue t te  und der  angrenzenden Bundesst raße 

stark  e ingeschränkt .  D ie  angrenzenden Gehölzst rukturen am Rand des  
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P langeb ie ts  b le iben bestehen und b ie ten we i terh in Rückzugs -  und Brutmög-

l ichke i ten fü r  Voge la r ten wie  d ie  Go ldammer oder B luthän f l i ng.   

Für  Insektenarten ble ibt  das Geb iet  au fgrund der  in tens iven landwi r t scha f t -

l ichen Nutzung wenig gee ignet .  Der E insatz  von Pest i z iden und das Fehlen 

von st ruktur re ichen E lementen wie  B lühst re i fen oder Fe ldra inen führen zu  

e iner  we i teren E inschränkung der  Art env ie l fa l t .  Besonders  spez ia l i s ier te  Ar-

ten,  w ie  best immte Wi ldb ienen oder Schmette r l i nge,  f inden h ier  weder Nah-

rung noch gee ignete  Lebensräume.  

D ie  b io logische V ie l fa l t  b le ibt  au fgrund der  monoku l tu re l len Ackernutzung 

auf  n iedr igem Niveau.  Es feh len s t rukturre iche  E lemente  wie  B lühstre i fen ,  

Hecken oder Brachf lächen,  d ie  a ls  Rückzugsräume fü r  Arten d ienen könnten .  

D ie  l ineare  Grabenparze l l e  im Plan gebie t  t rägt  au fgrund ih rer  ge r ingen öko-

logischen Ausprägung nur  bedingt  zur  Vernetzung von Lebensräumen be i .  

Prognose über d ie  

Entwick lung  

Durch den Vol l zug des Bebauungsplanes werden mögl icherweise  d ie  fo l -

genden bau - ,  betr iebs- ,  und anlagenbed ingten  E ingr i f fe  bzw.  Auswi rkungen 

ausge löst :  

 Baubedingte  

Auswi rkungen 

 

In  Folge des Baus und des Vorhandense ins der  geplanten Vorhaben,  sowe i t  

re levant  e inschl ieß l ich Abr issarbe i ten :  

•  Temporäre  Bee int rächt igungen durch Staub - ,  Lärm- und L ich temiss io-

nen,  ausgehend von Baumaschinen und dem Bauste l lenverkehr  

•  Inanspruchnahme von F lächen,  d ie  a ls  Hab i ta t  d ienen können,  durch  

Bauste l lene inr ich tungen,  Bodenmie ten und Mater ia l lagerung  

•  Lebensraumver lus t  und S törungen  

Während der  Bauphase kommt es durch F lächenbeanspruchung,  Boden-

verd ich tung sowie  durch  Lärm,  Erschüt te rungen und Staubentw ick lung 

zu di rekten Bee in t rächt igungen von  Lebensräumen.  D ies kann empf indl i -

che T iera rten vert re iben und P f lanzenbestände schädigen  

•  Ver lust  von Vegetat ion  

Durch Abt ragungen und E rdbewegungen werden bestehende Pf lanzende-

cken ze rs tör t .  D ies bee in t rächt ig t  d ie  loka le  F lora  und reduz ie r t  d ie  Ar -

tenv ie l fa l t  

In  Folge der  Nutzung natür l i cher  Ressourcen,  i nsbesondere F läche,  Boden,  

Wasser,  T iere ,  P f lanzen  und bio log ische V ie l fa l t ,  wobe i  sowe i t  mögl ich  d ie 

nachha l t ige  Ver fügbarke i t  d ieser  Ressourcen zu berücks icht igen is t :  

•  Beschäd igung oder Zerstörung von Pf lanzen während der  Bauphase  

•  Veränderung der  Standortbedingungen durch  Bodenaushub und -ver-

dichtung  

•  Beeint rächt igung angrenzender Vegetat ion durch  veränderte  mik rok l ima-

t ische Bedingungen  

•  Temporäre  Bar r ierew irkung fü r  Arten mi t  ge r inger  Mobi l i tä t  durch l ineare  

Baugruben  

•  Ver lust  oder  Fragment ie rung von Lebensräumen  

In  Folge der  Art  und Menge an Emiss ionen von Schadstof fen,  Lä rm,  Erschüt-

terungen,  L icht ,  Wärme und Strah lung sow ie  der  Verursachung von Be läst i -

gungen:  

•  Störung durch Lärm,  L ich t ,  Erschüt terungen und Staub während der  Bau-

arbe i ten  
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•  Bauste l lenverkehr  und Masch inen können Schadsto f fe  w ie  T re ibstof fe  

oder  Ö le  f re ise tzen,  d ie  Böden und Gewässer  be las ten und indi rekt  Pf lan-

zen und T iere  schädigen  

In  Folge der  Ar t  und Menge der  e rzeugten Abfä l le  und ih rer  Bese i t igung und 

Verwertung:  

•  Beeint rächt igung von  Lebensräumen durch Ablagerung von Bauabfä l len  

und Bodenaushub  

In  Folge  der  R is iken fü r  d ie  menschl iche Gesundhe i t ,  das ku l ture l le  E rbe  oder 

d ie  Umwe l t  (zum Be ispie l  durch Unfä l le  oder  Katas t rophen) :  

•  Keine  

In  Fo lge der  Kumul ie rung mi t  den Auswi rkungen von Vorhaben benachbarter  

P langeb ie te  unte r  Berücks icht igung etwa iger  bes tehender Umwel tprob leme 

in  Bezug au f  mögl icherweise  betro f fene Gebiete  mi t  spez ie l le r  Umwel t re le -

vanz oder au f  d ie  Nutzung von natür l ichen  Ressourcen:  

•  Kumul ie rende baubedingte  Auswi rkungen s ind n ich t  bekannt .   

In  Fo lge der  Auswirkungen der  gep lanten Vorhaben au f  das K l ima (zum Be i -

sp ie l  Ar t  und Ausmaß der  Tre ibhausgasemiss ionen)  und der  Anfä l l i gke i t  de r  

gep lanten Vorhaben gegenüber den Folgen des K l imawande ls :  

•  Erhöhte  E ros ionsge fahr  durch Stark regen und Hochwasser  kann zu Bo-

denver lust  und Instabi l i tä t  führen  

•  Veränderungen im Wasserhausha l t  des Bodens  durch längere  T rocken-

per ioden oder Sta rkregenere ign isse können die  Standorte igenscha ften  

verschieben  

In  Folge der  e ingesetzten  Techniken und Stof fe :  

•  Vergrämung von T ieren und Zerstörung von P f lanzenstandorte  durch zum 

E insatz  kommende Maschinen   

Betr iebsbedingte  

Auswi rkungen 

In  Folge des Baus und des Vorhandense ins der  geplanten Vorhaben,  sowe i t  

re levant  e inschl ieß l ich Abr issarbe i ten :  

•  Verdrängung empf indl icher  Arten  

•  Durch die  Veränderung der  Landschaf tsst ruktur  ver l ie ren v ie le  T ie rar ten 

ihre  Rückzugsgebie te .  Besonders störungsempf ind l iche Ar ten werden 

dauerha f t  verdrängt  

•  Beeint rächt igung öko logischer Funkt ionen  

In  Folge der  Nutzung natür l i cher  Ressourcen,  i nsbesondere F läche,  Boden,  

Wasser,  T iere ,  P f lanzen  und bio log ische V ie l fa l t ,  wobe i  sowe i t  mögl ich  d ie 

nachha l t ige  Ver fügbarke i t  d ieser  Ressourcen zu berücks icht igen is t :  

•  F lächenvers iege lungen  

Die  dauerhaf te  Vers iege lung von Böden durch Gebäude,  St raßen und 

Parkplä tze  führt  zum Ver lust  natür l icher  Lebensräume sow ie  zur  Zer -

schne idung von Biotopen.  D ies bee int rächt igt  den Bio topverbund und re-

duz ier t  d ie  b io logische V ie l fa l t  

•  Vers iege l te  F lächen verh indern das  Vers ickern von  Wasser,  was den  

Wasserhausha l t  veränder t .  D ies  wi rk t  s ich negat iv  auf  P f lanzen  aus,  d ie  

auf  best immte Feucht igke i tsbed ingungen angewiesen s ind,  und reduz ier t  

d ie  Lebensraumqual i tä t  für  T ie re  
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In  Folge der  Art  und Menge an Emiss ionen von Schadstof fen,  Lä rm,  Erschüt-

terungen,  L icht ,  Wärme und Strah lung sow ie  der  Verursachung von Be läst i -

gungen:  

•  Beeint rächt igungen durch Lärm - oder L ichtemiss ionen (Verkehre,  Außen-

be leuchtung,  Werbeanlagen,  e tc. )  und Bewegungen (Prädatoren ,  Ma-

sch inen)   

•  Beeint rächt igungen durch stof f l iche Emiss ionen (Abgase)  

•  Streusa lz  oder  Re i fenabr ieb können die  Bodenqua l i tä t  ve rschlechtern,  

was wiederum Pf lanzenwachstum hemmt und T ie re  gefährdet  

In  Folge der  Ar t  und Menge der  e rzeugten Abfä l le  und ih rer  Bese i t igung und 

Verwertung:  

•  Durch die  Unte rnehmen im Gewerbe -  und Indust r iegebie t  kann es zu Ab-

lagerungen von Mül l  i n  der  Umgebung kommen,  was wiederum Auswi r-

kungen auf  P f lanzenstandorte  (z .B.  Nährsto f fe int räge u.a . )  und T ie re  ha t .   

In  Folge  der  R is iken fü r  d ie  menschl iche Gesundhe i t ,  das ku l ture l le  E rbe  oder 

d ie  Umwe l t  (zum Be ispie l  durch Unfä l le  oder  Katas t rophen) :  

•  Keine  

In  Fo lge der  Kumul ie rung mi t  den Auswi rkungen von Vorhaben benachbarter  

P langeb ie te  unte r  Berücks icht igung etwa iger  bes tehender Umwel tprob leme 

in  Bezug au f  mögl icherweise  betro f fene Gebiete  mi t  spez ie l le r  Umwel t re le -

vanz oder au f  d ie  Nutzung von natür l ichen  Ressourcen:  

•  Kumul ie rende betr iebsbedingte  Auswi rkungen s ind n icht  bekannt .  

In  Fo lge der  Auswirkungen der  gep lanten Vorhaben au f  das K l ima (zum Be i -

sp ie l  Ar t  und Ausmaß der  Tre ibhausgasemiss ionen)  und der  Anfä l l i gke i t  de r  

gep lanten Vorhaben gegenüber den Folgen des K l imawande ls :  

•  Pf lanzen und T ie re  müssen s ich  an ve ränderte  k l imat ische Bedingungen 

anpassen,  was zu Verschiebungen in  der  Artenzusammensetzung und 

Verbre i tung führen kann.  

In  Folge der  e ingesetzten  Techniken und Stof fe :  

•  Keine  

Durch die  Prü fung der  Auswi rkungen auf  Pf lanzen und T iere  sowie  der  Berücks icht igung anderer  

Abwägungsbe lange (z .B.  der  Bodenschutzk lause l ,  der  Begrenzung der  Bodenvers iege lung oder de r  

gesunden Wohn-  und Arbe i t sverhä l tn isse)  legt  d ie  Kre is -  und Hansestadt  Korbach  ve rb indl i che  

Maßnahmen zur  Vermeidung von nachte i l i gen  Auswirkungen und Min imie rung der  Ausw irkungen 

fest .   

Ve rmeidung •  Lenkung der  F lächen inanspruchnahme auf  F lächen ohne Schutzgebie te  

oder geschützte  B iotope,  auf  F lächen mi t  ger ingem ökolog ischem Wert  

•  Lenkung der  F lächeninanspruchnahme auf  Landschaftsst rukturen ohne  

besondere Geländemerkmale  

•  Lenkung der  F lächeninanspruchnahme au f  be re i ts  technisch über -

prägte  F lächen  

•  Lenkung der  F lächeninanspruchnahme au f  F lächen mi t  vorhandener  

Anbindung an bestehende Verkehrs f lächen  

•  Lenkung der  F lächeninanspruchnahme au f  F lächen ohne Funkt ion a ls  

Verb indungskor r idor ,  ke ine Zerschne idung von  Landschaftste i len,  

s ta t tdessen Ar rondie rung des S tadt randes  

•  Sicherung des 10,0 Meter  bre i ten Gewässer randst re i fens a ls  Maß-

nahme zum Schutz,  zur  Pf lege und zur  Entwick lung von  Boden,  Natur  

und Landscha ft  
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•  Erha l tung von Bäumen,  Gehölzen und sonst igen Bepf lanzungen  

•  Fest legung von Ze i t räumen zur  Bau fe ld fre imachung außerha lb der  ge-

setz l i chen Brut -  und Se tzze i ten  

•  Verwendung von Voge lschutz fo l ien  

M in im ierung •  Begrenzung der  überbaubaren Grundstücksf läche  

•  Vorgaben zur  Begrünung n ich t  überbaubarer  Grundstücks f lächen  

•  Pf lanzung von Bäumen in  Abhängigke i t  de r  Grundstücksgröße  

•  Verwendung he imischer und standortgerechter  Ar ten  

•  Best immung von P f lanzgrößen be i  Jungbäumen  

•  Verwendung insektenschonender Leuchtmi t te l   

•  Fest legung zur  Begrünung fens ter loser,  vert i ka ler  Fassadenf lächen mi t  

Rank-  und K le t terp f lanzen  

•  Begrünung der  Dachf lächen von baul i chen Anlagen  

Durch den unvermeidbaren E ingr i f f  i n  d ie  Schutzgüter  Pf lanzen,  T ie re  und bio logische V ie l fa l t  w i rd 

d ie  ökologische Le is tungsfäh igke i t  von Natur  und Landschaft  e rhebl i ch bee int rächt igt .  

D ie  Kre is-  und Hansestadt  Korbach  setz t  verb indl i che Maßnahmen zur  Minderung der  Auswi rkungen 

fest .  Das  verble ibende  Def iz i t  w i rd schutzgutübergre i fend durch  e ine  Ersa tzmaßnahmen kompen-

s ier t .  D ie  Bewertung und Berechnung des Kompensat ionsbedarfs  er fo lgt  verba l -a rgumentat iv  unter  

Zuhi l fenahme e ines standardis ie r ten Ver fahren s.  Durch den Vol lzug des Bebauungsplanes ve rble i -

ben in  Summe unter  Berücks icht igung der  Min im ie rungs -  und E rsatzmaßnahmen ke ine erhebl ichen 

Auswi rkungen.  

D ie  Gesamtbi lanz der  E ingr i f fs -  und Ausg le ichsbewertung wi rd durch die  zuständ ige Behörde über -

prüf t  und dokument ier t ,  um s icherzuste l len,  dass d ie  Le is tungs -  und Funkt ions fäh igke i t  des Natur-

hausha l t s  bezügl ich de r  Schutzgüte r  P f lanzen,  T iere  und ökologische V ie l fa l t  gewahrt  b le ibt .  

 

 

Beschreibung und Bewertung der erhebl ichen Umwel tauswirkungen auf  

3.3 die Erhaltungsziele und Schutzzweck der Natura 2000 - 

Gebiete 

Die geplante Aufs te l lung des Bebauungsplans hat  keine di rekten oder  indirekten Auswirkun-

gen auf Natura 2000-Gebiete,  da s ich im räuml ichen Gel tungsbere ich weder FFH -Gebiete 

(F lora-Fauna-Habi tat-Gebiete)  noch Vogelschutzgebiete gemäß der europäischen Vogel-

schutzr icht l in ie bef inden. Auch in der näheren Umgebung des Plangebiets l iegen keine 

Schutzgebiete ,  d ie durch das Vorhaben beeinträcht ig t  werden könnten.  

Natura 2000-Gebiete dienen dem Schutz gefährdeter Lebensräume sowie wild lebender Tier - 

und Pflanzenarten von gemeinschaftl ichem Interesse. Die Erhaltungsziele umfassen insbeson-

dere: 

• Den Schutz und die Wiederherstellung natürl icher Lebensräume wie Wälder, Moore, Gewäs-

ser oder Trockenrasen. 

• Den Erhalt von Populationen geschützter Arten, wie z. B. Brutvögel, Fledermäuse oder Am-

phibien. 

• Die Sicherung von Wanderkorridoren und Vernetzungsstrukturen zwischen Lebensräumen.  

Da weder FFH-Gebiete noch Vogelschutzgebiete im räumlichen oder funktionalen Zusammen-

hang mit dem Plangebiet stehen, wird der Schutzzweck dieser Gebiete nicht berührt.  
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Auch andere Schutzgebiete, wie Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete oder gesetzl ich 

geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG, sind nicht Bestandteil  des Geltungsbereichs und 

werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. Eine Beeinträchtigung angren zender Schutz-

gebiete ist ebenfalls auszuschließen, da keine relevanten Stoffeinträge (z. B. Schadstoffe oder 

Nährstoffe) oder Störungen durch Lärm und Licht in diese Bereiche zu erwarten sind.  

Im Rahmen der Umweltprüfung wurden mögliche Auswirkungen auf Natura 2000 -Gebiete und 

andere Schutzgebiete geprüft:  

• Direkte Eingri ffe: Da keine Schutzgebiete im Plangebiet l iegen, erfolgen keine direkten Ein-

gri ffe in geschützte Lebensräume oder Artenvorkommen.  

• Indirekte Auswirkungen: Aufgrund der Entfernung zu den nächstgelegenen Natura 2000 -Ge-

bieten sind auch indirekte Beeinträchtigungen, wie etwa durch Lärm, Lichtemissionen oder 

hydrologische Veränderungen, auszuschließen.  

Die geplante Aufstellung des Bebauungsplans beeinträchtigt weder die Erhaltungsziele noch den 

Schutzzweck von Natura 2000-Gebieten oder anderen Schutzgebieten gemäß Bundesnatur-

schutzgesetz und seiner Ausführungsgesetze. Das Vorhaben steht somit im Einklang  mit den 

Anforderungen des europäischen und nationalen Naturschutzrechts und erfordert keine weiteren 

Maßnahmen zum Schutz dieser Gebiete.  

 

Beschreibung und Bewertung der erhebl ichen Umwel tauswirkungen auf  

3.4 das Schutzgut Wasser 

Bestandsaufnahme  der  e inschläg igen Aspekte  des derze i t igen Umwel tzus tands (Basisszenar io)  

Wasser:  Das Plangebie t  be f indet  s ich in  Zone I I I  A (we i tere  Schutzzone,  innere r  Be-

re ich)  des T r inkwasserschutzgebie ts  gemäß der  Verordnung vom 13.  Okto-

ber  1981 (zu le tz t  geändert  20 21).  D iese Zone d ient  dem Schutz  vor  chemi -

schen Verunre in igungen und er forder t  besondere  Vorkehrungen zur  S iche-

rung der  Grundwasserqua l i tä t .  D ie  geplanten Maßnahmen müssen daher  

st r i k t  an d ie  Vorgaben des Wasserhausha l t sgesetzes (WHG) und des Hess i -

schen Wassergesetzes (HWG) angepass t  werden.  

Das Gebiet  w i rd von  dem F l ießgewässer  „Wol lbeute l“  (Gewässerkennzahl  

44412)  durchzogen,  das in  öst l icher  R ichtung ver läu f t  und die  engere 

Schutzzone  I I  durchquert .  Es  hande l t  s ich um e in  Gewässer  von Bedeutung,  

das n icht  von den Ausnahmerege lungen der  Wassergesetze  ausgenommen 

is t .  Gemäß § 38 WHG ist  e in  10,0 Meter  bre i te r  Gewässerrandstre i fen e inzu-

ha l ten,  de r  ab der  Böschungsober kante  bzw.  de r  L in ie  des Mi t te lwasserstan-

des gemessen wi rd.  Im Außenbere ich beträgt  der  St re i fen 10 Mete r .  

Der Ge l tungsbere ich be f indet  s ich in  ke inem Überschwemmungs -  oder  Hoch-

wasserr i s ikogebie tes.  E ine  Hinwe iskarte  für  Sta rkregenge fahren l iegt  n icht  

vor .  

Das Gebiet  l iegt  im hydrogeolog ischen Großraum „Mi t te ldeutsches Bruch-

schol len land“ mi t  dem Te i l raum „Tr ias und Zechste in west l ich der  Niederhes-

s ischen Senke“.  Der Untergrund besteht  aus:  
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•  Zechste in:  Loka l  genutz t ,  aber  au fgrund ger inger  Deckschichten an fä l l ig  

fü r  Verunre in igungen.  

•  Buntsandste in:  B i ldet  e inen e rg iebigen  K lu f tgrundwasser le i ter ,  der  fü r  

d ie  regiona le  Tr inkwasserversorgung entsche idend i s t .  

•  Musche lka lk :  Au fgrund hygien ischer Prob leme n icht  für  d ie  T r inkwasser -

gewinnung genutzt .  

D ie  F läche wi rd  derze i t  l andw ir t schaf t l ich  genutz t ,  was mi t  dem E insatz  von 

Düngemi t te ln  und P f lanzenschutzmi t te ln  verbunden is t .  D ies b i rgt  langf r i s t ig  

R is iken fü r  das Grundwasser,  insbesondere durch Ni t ra t -  und Phosphatan-

re icherung.  

Übers icht  über  d ie  

vorauss icht l iche 

Entwick lung des 

Umwel tzus tands be i  

N ichtdurchführung 

der  P lanung 

Be i  e inem Verz icht  au f  d ie  Aufste l lung des Bebauungsp lans würde d ie  F läche 

we i terh in a l s  landwi r tschaf t l iche Nutz f läche bewir t scha f te t  werden.  D ies 

hät te  sowohl  pos i t ive  a l s  auch nega t ive  Auswirkungen au f  das Schutzgut  

Wasser.  

Im Hinb l ick  au f  den Grundwasserschutz  würde ke ine zusä tz l i che Vers iege-

lung er fo lgen,  sodass d ie  natür l iche Grundwasserneubi ldung we i terh in ge -

währ le i s te t  b l iebe .  Al le rd ings könnten  durch die  fo r tgesetzte  intens ive  Land-

wir t scha f t  we i te rh in Nährsto f fe int räge ins Grundwasser  e r fo lgen,  da der  E in-

satz  von Düngemit te ln  und Pf lanzenschutzmi t te ln  unvermindert  fo r tgeführ t  

würde.  D ies  könnte  lang f r is t ig  zu e iner  Be lastung des  Grundwassers  führen ,  

insbesondere durch N i t ra t -  und Phosphatanre icherung.  Der  bestehende 10 -

Meter-Gewässerrandst re i fen ent lang des F l ießgewässers „Wol lbeute l“  b l iebe 

unangetas tet .  Dadurch würden Ufe reros ion und Schadsto f fe int räge in  das 

Gewässer  we i te rh in min imiert .  D ie  E inha l tung d ieses Schutzst re i fens schützt  

zudem d ie  hydrolog ische Funkt ion  des F l ießgewässers und t rägt  zur  Stab i l i tä t  

des Gewässerökosystems be i .  I n  Bezug au f  d ie  recht l i che Konformi tä t  ent -

spräche die  landwi r tscha f t l i che Nutzung den Vorgaben der  Wasserschutzge-

bie tsverordnung.  Dennoch bl iebe das  R is i ko  bestehen,  dass durch die  for t -

gesetz te  landwi r tscha f t l i che Bewi r t scha f tung Grenzwerte  für  Ni t ra t  im 

Grundwasser  überschr i t ten werden,  da ke ine verbind l ichen Maßnahmen zur  

Redukt ion von Nährsto f fe int rägen vorgesehen s ind.  D ie  hydrogeolog ische 

Stabi l i tä t  des Buntsandste in -Grundwasser le i ters  b l iebe ebenfa l ls  gewahrt ,  

da  ke ine di rekten  baul i chen E ingr i f fe  in  den Untergrund er fo lgen würden.  

Al le rd ings  würde d ie  d i f fuse Be lastung durch landwi r tscha f t l i che E int räge  

we i terh in bestehen b le iben,  was lang fr i s t ig  d ie  Qua l i tä t  des Grundwassers 

bee in t rächt igen könnte.  Zusammenfassend ve rme idet  d ie  Nu l lvar iante  zwar 

neue E ingr i f fe  i n  das Schutzgut  Wasser  und e rhä l t  den Status quo,  b ie te t  

jedoch ke ine Lösung fü r  d ie  bestehenden Be lastungen aus d er  in tens iven 

Landw ir t schaf t .  Während die  natür l i che  Grundwasserneubi ldung und der  Ge-

wässerrandstre i fen geschütz t  b le iben,  b le ibt  das R is iko von Nährsto f fe int rä-

gen ins Grundwasser  bestehen,  ohne dass Maßnahmen zur  Verbesserung der  

Wasserqua l i tä t  ergr i f fen werden.  

Prognose über d ie  

Entwick lung 

Durch den  Vol lzug des  Bebauungsplanes  werden mögl icherweise  d ie  fo lgen-

den bau- ,  bet r iebs- ,  und anlagenbedingten  E ingr i f fe  bzw.  Auswirkungen aus-

ge löst :  

 Baubedingte  

Auswi rkungen 

 

In  Folge des Baus und des Vorhandense ins der  geplanten Vorhaben,  sowe i t  

re levant  e inschl ieß l ich Abr issarbe i ten :  
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•  Temporäre Beeinträcht igungen durch Baustel lenfahrzeuge in Form von Bo-

denverdichtungen und Erschütterungen, erhöhter Niederschlagswasserab-

f luss 

•  F lächeninanspruchnahme für  Zuwegungen,  Bauste l lene inr ichtungen und 

Boden lagerung  

•  Es s ind ke ine Abr issarbe i ten  er forder l ich  

In  Folge der  Nutzung natür l i cher  Ressourcen,  i nsbesondere F läche,  Boden,  

Wasser,  T iere ,  P f lanzen  und bio log ische V ie l fa l t ,  wobe i  sowe i t  mögl ich  d ie 

nachha l t ige  Ver fügbarke i t  d ieser  Ressourcen zu berücks icht igen is t :  

•  Ver luste  von Bodenfunkt ionen (Verdichtung von Poren)  durch Abgrabun-

gen und Aufschüt tungen (Bodenbewegungen und Bodenzwischenlage-

rungen),  ger ingere  Spe icher fäh igke i t  

•  Inanspruchnahme von Böden im Plangeb ie t ,  wodurch der  loka le  Wasser-

kre is lau f  e ine  Änderung er fährt ,  durch  die  Ent fernung von Vegetat ion  

kann es be i  s ta rken  Regenere ign issen zu  Eros ionsere ign issen  mi t  e rhöh-

ten Oberf lächenabf luss kommen,  was erhöhte  Sed imente int räge in  Vor-

f lu te r  zur  Folge haben kann  

In  Folge der  Art  und Menge an Emiss ionen von Schadstof fen,  Lä rm,  Erschüt-

terungen,  L icht ,  Wärme und Strah lung sow ie  der  Verursachung von Be läst i -

gungen:  

•  Erhöhtes Risiko für Schadstoffeinträge durch den Umgang mit Betriebs - und 

Schmierstoffen. Bei sachgemäßem Umgang mit  diesen Stoffen ist eine Ver-

schmutzung des Grundwassers nicht zu erwarten  

In  Folge der  Ar t  und Menge der  e rzeugten Abfä l le  und ih rer  Bese i t igung und 

Verwertung:  

•  Keine 

In  Folge  der  R is iken fü r  d ie  menschl iche Gesundhe i t ,  das ku l ture l le  E rbe  oder 

d ie  Umwe l t  (zum Be ispie l  durch Unfä l le  oder  Katas t rophen) :  

•  Risiko für Schadstoffe inträge durch den Umgang mit  Betr iebs - und Schmier-

stoffen  

In  Fo lge der  Kumul ie rung mi t  den Auswi rkungen von Vorhaben benachbarter  

P langeb ie te  unte r  Berücks icht igung etwa iger  bes tehender Umwel tprob leme 

in  Bezug au f  mögl icherweise  betro f fene Gebiete  mi t  spez ie l le r  Umwel t re le -

vanz oder au f  d ie  Nutzung von natür l ichen  Ressourcen:  

•  Kumul ie rende baubedingte  Auswi rkungen s ind n ich t  bekannt .   

In  Fo lge der  Auswirkungen der  gep lanten Vorhaben au f  das K l ima (zum Be i -

sp ie l  Ar t  und Ausmaß der  Tre ibhausgasemiss ionen)  und der  Anfä l l i gke i t  de r  

gep lanten Vorhaben gegenüber den Folgen des K l imawande ls :  

•  Keine  

In  Folge der  e ingesetzten  Techniken und Stof fe :  

Phys ika l ische Bee int rächt igungen  

•  Bodenverdichtung durch den E insa tz  schwerer  Baumaschinen,  i nsbeson-

dere  be i  feuchten Bodenverhä l tn issen  führt  zu verminderter  Vers ickerung 

mi t  Auswi rkung au f  den Bodenwasserhausha l t  

•  Vers iege lung von F lächen  führt  zu verminderte r  Grundwasserneub i ldung  
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Chemische Bee in t rächt igungen  

Mög l icher  E in t rag von  Schadstof fen  durch  den E insatz  von Bauchemika l ien,  

Tre ibsto f fen und Schmie rmi t te ln  

 Betr iebsbedingte  

Auswi rkungen 

In  Folge des Baus und des Vorhandense ins der  geplanten Vorhaben,  sowe i t  

re levant  e inschl ieß l ich Abr issarbe i ten :  

•  Verlust  an Flächen für die Versickerung von Niederschlagswasser bzw. für 

die Grundwasserneubi ldungsrate - Verlust sämtl icher Bodenfunktionen 

(Speicherfähigkeit  der Poren) durch Voll -  und Tei lversiegelungen sowie Bo-

denumlagerungen, erhöhter Niederschlagswasserabf luss  

•  Reduzierung von natür l icher Versickerungsf läche und somit zu e iner Verrin-

gerung des Grundwasserdargebots durch Neuversiegelung  

•  Dauerhafte Veränderung des natürl ichen Wasserhaushalts durch Flächen-

versiegelung 

•  Mögl iche Veränderung lokaler Grundwasserströme durch Tiefbauwerke 

(z.B. Keller, T iefgaragen)  

In  Folge der  Nutzung natür l i cher  Ressourcen,  i nsbesondere F läche,  Boden,  

Wasser,  T iere ,  P f lanzen  und bio log ische V ie l fa l t ,  wobe i  sowe i t  mögl ich  d ie 

nachha l t ige  Ver fügbarke i t  d ieser  Ressourcen zu berücks icht igen is t :  

•  Erhöhte r  Wasserverbrauch und Abwasseran fa l l  durch d ie  neue Wohnbe-

völke rung  

•  Erhöhter Oberf lächenabfluss durch versiegelte F lächen, was zu e iner ver-

r ingerten Grundwasserneubi ldung führt  

In  Folge der  Art  und Menge an Emiss ionen von Schadstof fen,  Lä rm,  Erschüt-

terungen,  L icht ,  Wärme und Strah lung sow ie  der  Verursachung von Be läst i -

gungen:  

•  Beeinträcht igungen durch mögliche Einträge (Streusalz, Bremsen - und Rei-

fenabrieb, austretende Treib - und Schmierstoffe) 

In  Folge der  Ar t  und Menge der  e rzeugten Abfä l le  und ih rer  Bese i t igung und 

Verwertung:  

•  Erhöhte r  Wasserverbrauch und Abwasseran fa l l  durch d ie  gewerbl iche E r-

we i terung  

In  Folge  der  R is iken fü r  d ie  menschl iche Gesundhe i t ,  das ku l ture l le  E rbe  oder 

d ie  Umwe l t  (zum Be ispie l  durch Unfä l le  oder  Katas t rophen) :  

•  Erhöhtes Risiko der Grundwassergefährdung bei Unfäl len oder Leckagen 

von Abwassersystemen 

In  Fo lge der  Kumul ie rung mi t  den Auswi rkungen von Vorhaben benachbarter  

P langeb ie te  unte r  Berücks icht igung etwa iger  bes tehender Umwel tprob leme 

in  Bezug au f  mögl icherweise  betro f fene Gebiete  mi t  spez ie l le r  Umwel t re le -

vanz oder au f  d ie  Nutzung von natür l ichen Ressourcen:  

•  Kumul ie rende betr iebsbedingte  Auswi rkungen s ind n icht  bekannt .   

In  Fo lge der  Auswirkungen der  gep lanten Vorhaben au f  das K l ima (zum Be i -

sp ie l  Ar t  und Ausmaß der  Tre ibhausgasemiss ionen)  und der  Anfä l l i gke i t  de r  

gep lanten Vorhaben gegenüber den Folgen des K l imawande ls :  

•  Veränderte  Niedersch lagsmuster  durch Vers iege lungen  können zu häu f i -

geren Dürren,  Hi t zewel len und Stark regenere ign issen  führen,  d ie  den  

Wasserhausha l t  d i rekt  bee inf lussen  
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In  Folge der  e ingesetzten  Techniken und Stof fe :  

•  Eint räge von Schadstof fen in  den Wasserk re is lauf  (Grundwasser )  z .B.  

durch e ingesetzte  Streusa lze  auf  St raßen oder Düngemit te l  i n  pr ivaten  

Gärten  

Durch die  Prüfung der  Auswirkungen auf  das Schutzgut  Wasser  sow ie  der  Berücks icht igung anderer  

Abwägungsbe lange (z .B.  der  Bodenschutzk lause l ,  der  Begrenzung der  Bodenvers iege lung oder de r  

gesunden Wohn-  und Arbe i t sverhä l tn isse)  legt  d ie  Kre is -  und Hansestadt  Korbach  ve rb indl i che  

Maßnahmen zur  Vermeidung von nachte i l i gen  Auswirkungen und Min imie rung der  Ausw irkungen 

fest .   

Ve rmeidung •  Lenkung der  F lächeninanspruchnahme auf  Böden mi t  ger ingerem 

Funkt ionser fü l l ungsgrad  

•  Lenkung der  F lächeninanspruchnahme au f  bere i ts  techn isch über-

prägte  F lächen  

•  Lenkung der  F lächeninanspruchnahme auf  F lächen mi t  vorhande-

ner  Anbindung an bestehende Verkehrs f lächen  

•  Sicherung des 10 ,0 Mete r  bre i ten Gewässer randst re i fens  a ls  Maß-

nahme zum Schutz,  zur  P f lege und zur  Entwick lung von Boden,  Na-

tur  und Landschaft  

•  Fest legung e ine r  bodenkundl ichen Baubegle i tung  

Minim ierung •  Begrenzung der  überbaubaren Grundstücksf läche  

•  Vorgaben zur  Begrünung n ich t  überbaubarer  Grundstücks f lächen  

•  Pf lanzung von Bäumen in  Abhängigke i t  de r  Grundstücksgröße  

•  Verwendung he imischer und standortgerechter  Ar ten  

•  Best immung von P f lanzgrößen be i  Jungbäumen  

•  Fest legung zur  Begrünung fenste r lose r,  ver t ika le r  Fassadenf lächen 

mi t  Rank-  und K le t te rp f lanzen  

•  Begrünung der  Dachf lächen von baul i chen Anlagen  

Durch den unvermeidbaren E ingr i f f  i n  das Schutzgut  Wasser  w i rd d ie  öko log ische Le is tungsfäh ig-

ke i t  des Schutzgutes  im Naturhausha l t  erheb l ich bee in t rächt igt .  

D ie  Kre is-  und Hansestadt  Korbach  setz t  verb indl i che Maßnahmen zur  Minderung der  Auswi rkungen 

fest .  Das  verble ibende  Def iz i t  w i rd schutzgutübergre i fend durch  e ine  Ersa tzmaßnahmen kompen-

s ier t .  D ie  Bewertung und Berechnung des Kompensat ionsbedarfs  er fo lgt  verba l -a rgumentat iv  unter  

Zuhi l fenahme e ines standardis ie r ten Ver fahren s,  be i  dem der Wer t  des Schutzgutes Wasser  aus 

dem ermi t te l ten Wert  des  Bio toptyps abge le i te t  w i rd.   

Durch den Vol l zug des Bebauungsplanes ve rb le iben in  Summe unter  Berücks icht igung der  Min im ie-

rungs-  und Ersatzmaßnahmen ke ine erhebl ichen Auswi rkungen.  

D ie  Gesamtbi lanz der  E ingr i f fs -  und Ausg le ichsbewertung wi rd durch die  zuständ ige Behörde über -

prüf t  und dokument ier t ,  um s icherzuste l len,  dass d ie  Le is tungs -  und Funkt ions fäh igke i t  des Natur-

hausha l t s  bezügl ich des Schutzguts Wasser  gewahrt  b le ibt .  

 

Beschreibung und Bewertung der erhebl ichen Umwel tauswirkungen auf  

3.5 die Schutzgüter Luft und Klima 

Bestandsaufnahme  der  e inschläg igen Aspekte  des derze i t igen Umwel tzus tands (Basisszenar io)  

Luf t  und K l ima:  Der nordhess ische Raum, in  dem s ich die  Stadt  Korbach bef indet ,  l iegt  i n  

der  gemäßigten K l imazone.  D ie  k l imat ischen Bedingungen s ind durch Winde  

aus west l icher  R ichtung geprägt ,  d ie  e inen erhöhten Niederschlag mi t  s ich 
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br ingen.  Das K l ima is t  a l s  subkont inenta l  e inzus tu fen,  mi t  E in f lüssen sowoh l  

aus mar i t imen (a t lant i schen)  a l s  auch kont inenta len K l imazonen.  Im  Sommer  

domin ie r t  Nordwestwind,  während im Winter  Südwestwinde vorher rschen.  

D ie  mi t t le re  Luf t temperatur  i n  Korbach l iegt  laut  Daten des Deutschen 

K l imaat las zwischen 5,2 °C und 10,7°C pro Jahr.  D ie  jähr l i che Niedersch lags-

höhe schwankt  zwischen 505 mm und 1356 mm. D ie  Vegetat ionsper iode,  de -

f in ier t  a ls  d ie  Anzahl  de r  Tage mi t  e iner  L u f t temperatur  von mindestens 5°C,  

beträgt  durchschn i t t l i ch zwischen 82 und 106 Tage pro Jahr.  

D ie  k l imat ischen Extremwerte  ze igen e ine deut l i che Sa isona l i tä t :  

•  Sommertage (Tage mi t  Temperaturen ≥  25°C):  zw ischen 6 und 55 Ta-

gen pro Jahr.  

•  Frost tage (Tage mi t  Temperaturen < 0°C):  zwischen 52 und 136 Tagen 

pro Jahr.  

•  Eistage (Tage mi t  max imalen Temperaturen < 0°C):  zwischen 9 und 62  

Tagen pro Jahr.  

Das Plangebie t  e r fü l l t  au fgrund se ine r  Nutzung a l s  Acker f läche e ine Funkt ion 

a ls  Ka l t lu f tentstehungsgebie t .  Der  Abf luss der  Ka l t lu f t  er fo lgt  i n  nordöst l i -

cher  R ichtung,  sodass das Stadtgebie t  von Korbach n icht  d i rekt  bee inf lusst  

w i rd.  D ie  Ober f lächenrau igke i t  des Geb iets  is t  au fgrund der  angrenzenden 

Bebauung bere i ts  e rhöht .  Zudem weis t  das Gebie t  durch die  benachbarten 

Gewerbe-  und Indust r iegebie te  sow ie  das hohe Verkehrsaufkommen auf  den 

angrenzenden St raßen e ine k l imat i sche Vorbe lastung au f .  

Übers icht  über  d ie  

vorauss icht l iche 

Entwick lung des 

Umwel tzus tands be i  

N ichtdurchführung 

der  P lanung 

Die  Ka l t lu f tents tehung bl i ebe erha l ten,  da die  unvers iege l te  Acker f läche we i -

terh in zur  B i ldung nächt l i cher  Ka l t l u f t s t röme be i t rägt .  D iese st römen in  nord-

öst l icher  R ichtung ab und bee inf lussen  das S tadtgeb ie t  von  Korbach n ich t  

d i rekt .  Für  d ie  uml iegenden Ge werbe-  und Indust r iegebie te  is t  d iese Funk t ion 

jedoch von Bedeutung,  da s ie  loka l  zur  Abkühlung be i t rägt  und damit  h i t ze -

bedingten Be las tungen entgegenwi rkt .  Im Hinb l ick  auf  Emiss ionen und Vor-

be las tungen würde es zu  ke iner  zusätz l i chen Be lastung durch neue Gewer-

bebetr iebe,  Verkehrsf lächen oder bau l iche Maßnahmen kommen.  D ie  Ober -

f lächenrauigke i t  des Geb iets  b l iebe unveränder t ,  und es  entstünden ke ine  

zusätz l i chen  Schadstof femiss ionen.  A l le rd ings würde die  bestehende  Vorbe-

lastung durch den angrenzenden Straßen verkehr und die  benachbarten  In -

dustr ieanlagen for tbes tehen,  ohne dass  Maßnahmen zur  Redukt ion d ieser  

Be lastungen e rgr i f fen würden.  

D ie  k l imat ische Stabi l i tä t  des Geb iets  b l iebe großräumig unbee in f lusst ,  da  

d ie  landwi r t scha f t l iche Nutzung ke ine wesent l ichen Änderungen am großk l i -

mat ischen Gefüge  hervorruf t .  A l le rd ings  b l iebe auch das Potenz ia l  unge-

nutz t ,  durch gez ie l te  k l imafreundl iche Maßnahmen wie  d ie  Anlage von Grün-

f lächen,  Hecken oder Vers ickerungsmulden das loka le  Mikrok l ima zu verbes-

sern .  Solche Maßnahmen könnten be isp ie lswe ise  d ie  Luf tqua l i tä t  erhöhen 

oder Hi tze inse ln mi ldern.  Recht l ich entspr icht  d ie  Nul lva r iante  den Anforde-

rungen des  §  1  Abs.  5  BauGB,  da s ie  den  Status  quo erhä l t  und ke ine zu-

sätz l i chen k l imat ischen Be lastungen ve rursacht .  Gle ichze i t ig  b ie te t  s ie  je -

doch ke ine  Mög l ichke i t ,  akt iv  zur  k l imares i l ien ten S tadtentwick lung be izut ra-

gen oder vorhandene Vorbe las tungen zu red uz ieren.  
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Prognose über d ie  

Entwick lung 

Durch den  Vol lzug des  Bebauungsplanes  werden mögl icherweise  d ie  fo lgen-

den bau- ,  bet r iebs- ,  und anlagenbedingten  E ingr i f fe  bzw.  Auswirkungen aus-

ge löst :  

 Baubedingte  

Auswi rkungen 

 

In  Folge des Baus und des Vorhandense ins der  geplanten Vorhaben,  sowe i t  

re levant  e inschl ieß l ich Abr issarbe i ten :  

•  Emiss ionen durch Bauste l lenverkehr  und Maschinen  

•  Während der  Bauphase entstehen Luf tschadsto f fe  w ie  St ickox ide (NOx) ,  

Fe instaub (PM10/PM2,5)  und Schwefe ld iox id  (SO2),  d ie  durch  den E in-

satz  von Baumaschinen und T ransport fahrzeugen f re igesetzt  werden  

•  Staubemiss ionen  

•  CO2-Ausstoß  

In  Folge der  Nutzung natür l i cher  Ressourcen,  i nsbesondere F läche,  Boden,  

Wasser,  T iere ,  P f lanzen  und bio log ische V ie l fa l t ,  wobe i  sowe i t  mögl ich  d ie 

nachha l t ige  Ver fügbarke i t  d ieser  Ressourcen zu berücks icht igen is t :  

Dauerha f te  Ent fernung von P f lanzen fü r  d ie  Nahrungsmit te lprodukt ion  führt  

zu e iner  Veränderung des  loka len K le ink l imas,  durch ger inge  Vegeta t ionsbe-

deckung kann es  be i  t rockener Wi t terung zu S taubentwick lung kommen,  was 

die  Luf tqua l i tä t  im Umfe ld bee in f lussen kann.   

In  Folge der  Art  und Menge an Emiss ionen von Schadstof fen,  Lä rm,  Erschüt-

terungen,  L icht ,  Wärme und Strah lung sow ie  der  Verursachung von Be läst i -

gungen:  

•  Durch Erdbewegungen,  Au fschüt tungen und unbefest igte  F lächen kann 

Staub au fgewi rbe l t  werden,  was die  loka le  Lu f tqua l i tä t  bee int rächt igt  

In  Folge der  Ar t  und Menge der  e rzeugten Abfä l le  und ih rer  Bese i t igung und 

Verwertung:  

•  Keine  

In  Folge  der  R is iken fü r  d ie  menschl iche Gesundhe i t ,  das ku l ture l le  E rbe  oder 

d ie  Umwe l t  (zum Be ispie l  durch Unfä l le  oder  Katas t rophen) :  

•  Durch Erdbewegungen,  Au fschüt tungen und unbefest igte  F lächen kann 

Staub au fgewi rbe l t  werden,  was die  loka le  Lu f tqua l i tä t  bee int rächt igt  

In  Fo lge der  Kumul ie rung mi t  den Auswi rkungen von Vorhaben benachbarter  

P langeb ie te  unte r  Berücks icht igung etwa iger  bes tehender Umwel tprob leme 

in  Bezug au f  mögl icherweise  betro f fene Gebiete  mi t  spez ie l le r  Umwel t re le -

vanz oder au f  d ie  Nutzung von natür l ichen Ressourcen:  

•  Kumul ie rende baubedingte  Auswi rkungen s ind n ich t  bekannt .   

In  Fo lge der  Auswirkungen der  gep lanten Vorhaben au f  das K l ima (zum Be i -

sp ie l  Ar t  und Ausmaß der  Tre ibhausgasemiss ionen)  und der  Anfä l l i gke i t  de r  

gep lanten Vorhaben gegenüber den Folgen des K l imawande ls :  

•  Der Energieverbrauch von Masch inen  und Fahrzeugen t rägt  zur  F re iset -

zung von T re ibhausgasen be i ,  was das K l ima be las tet .  

In  Folge der  e ingesetzten  Techniken und Stof fe :  

•  Schadsto f fe int räge durch  zum E insatz  kommende Baumaschinen haben 

E inf luss au f  d ie  Luf tqua l i tä t  
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Betr iebsbedingte  

Auswi rkungen 

In  Folge des Baus und des Vorhandense ins der  geplanten Vorhaben,  sowe i t  

re levant  e inschl ieß l ich Abr issarbe i ten :  

•  Austre tende Schadstof fe ,  w ie  z .  B .  Abgase aus He izungen oder K l imaan-

lagen,  können d ie  Lu f tqua l i tä t  we i te r  versch lechte rn  

•  Ver lust  k l imaregul ie render Funk t ionen  

•  Die Vers iege lung von F lächen reduz ier t  d ie  natür l iche Vegetat ion ,  d ie  

CO2 bindet ,  und bee int rächt igt  d ie  Tempera turregul ie rung durch Ver -

dunstungskühlung  

•  Beeint rächt igung des M ik rok l imas  

•  Vers iege l te  F lächen he izen s ich stä rker  auf  und verändern das loka le  

Mikrok l ima.   

•  Erhöhung der  Oberf lächenrau igke i t  

•  Erhöhung der  Temperatur  durch E inschränkung der  Lu f tz i rku la t ion  

•  Reduz ier te  Luf t re inha l tung  

•  Durch den Ver lust  von Grün f lächen s ink t  d ie  Fähigke i t  de r  Umgebung,  

Schadsto f fe  aus der  Lu f t  zu f i l te rn  

In  Folge der  Nutzung natür l i cher  Ressourcen,  i nsbesondere F läche,  Boden,  

Wasser,  T iere ,  P f lanzen  und bio log ische V ie l fa l t ,  wobe i  sowe i t  mögl ich  d ie 

nachha l t ige  Ver fügbarke i t  d ieser  Ressourcen zu berücks icht igen is t :  

•  Die Vers iege lung von F lächen reduz ier t  d ie  natür l iche Vegetat ion ,  d ie  

CO2 bindet   

In  Folge der  Art  und Menge an Emiss ionen von Schadstof fen,  Lä rm,  Erschüt-

terungen,  L icht ,  Wärme und Strah lung sow ie  der  Verursachung von Be läst i -

gungen:  

•  Durch Erdbewegungen,  Au fschüt tungen und unbefest igte  F lächen kann 

Staub au fgewi rbe l t  werden,  was die  loka le  Lu f tqua l i tä t  bee int rächt igt  

In  Folge der  Ar t  und Menge der  e rzeugten Abfä l le  und ih rer  Bese i t igung und 

Verwertung:  

•  Keine  

In  Folge  der  R is iken fü r  d ie  menschl iche Gesundhe i t ,  das ku l ture l le  E rbe  oder 

d ie  Umwe l t  (zum Be ispie l  durch Unfä l le  oder  Katas t rophen) :  

•  Nach Fert igste l l ung des Wohngeb ietes führen erhöhte  Verkehrsst röme zu  

e iner  Zunahme von Schadsto f fen wie  NOx und Fe instaub sowie  zu e ine r  

Ste ige rung der  CO2 -Emiss ionen  

In  Fo lge der  Kumul ie rung mi t  den Auswi rkungen von Vorhaben benachbarter  

P langeb ie te  unte r  Berücks icht igung etwa iger  bes tehender Umwel tprob leme 

in  Bezug au f  mögl icherweise  betro f fene Gebiete  mi t  spez ie l le r  Umwel t re le -

vanz oder au f  d ie  Nutzung von natür l ichen  Ressourcen:  

•  Kumul ie rende betr iebsbedingte  Auswi rkungen s ind n icht  bekannt .   

In  Fo lge der  Auswirkungen der  gep lanten Vorhaben au f  das K l ima (zum Be i -

sp ie l  Ar t  und Ausmaß der  Tre ibhausgasemiss ionen)  und der  Anfä l l i gke i t  de r  

gep lanten Vorhaben gegenüber den Folgen des K l imawande ls :  

•  Der Energieverbrauch von Menschen und Fahrzeugen t rägt  zur  Fre i set -

zung von T re ibhausgasen be i ,  was das K l ima be las tet .  

 

In  Folge der  e ingesetzten  Techniken und Stof fe :  
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•  Keine  

Durch die  Prüfung der  Auswi rkungen auf  Lu f t  und K l ima sowie  der  Berücks icht igung anderer  Ab-

wägungsbe lange (z .B.  de r  Bodenschutzk lause l ,  de r  Begrenzung der  Bodenvers iege lung oder de r  

gesunden Wohn-  und Arbe i t sverhä l tn isse)  legt  d ie  Kre is -  und Hansestadt  Korbach ve rb indl i che  

Maßnahmen zur  Vermeidung von nachte i l i gen  Auswirkungen und Min imie rung der  Ausw irkungen 

fest .   

Ve rmeidung •  Lenkung der  F lächen inanspruchnahme auf  Landschaftsst rukturen  ohne 

besondere Geländemerkmale  

•  Lenkung der  F lächeninanspruchnahme auf  F lächen ohne übergeordnete  

thermische Ausgle ichsfunkt ion  

•  Lenkung der  F lächen inanspruchnahme au f  be re i t s  techn isch überprägte  

F lächen  

•  Lenkung der  F lächeninanspruchnahme auf  F lächen mi t  vorhandener An-

bindung an bes tehende Verkehrs f lächen  

•  Sicherung des 10,0 Mete r  bre i ten Gewässerrandst re i fens a l s  Maßnahme 

zum Schutz,  zur  Pf lege und zur  Entwick lung von Boden,  Natur  und Land-

scha f t  

•  Erha l tung von Bäumen,  Gehölzen und sonst igen Bepf lanzungen  

Minim ierung •  Begrenzung der  überbaubaren Grundstücksf läche  

•  Vorgaben zur  Begrünung n ich t  überbaubarer  Grundstücks f lächen  

•  Pf lanzung von Bäumen in  Abhängigke i t  de r  Grundstücksgröße  

•  Verwendung he imischer und standortgerechter  Ar ten  

•  Best immung von P f lanzgrößen be i  Jungbäumen  

•  Fest legung zur  Begrünung fenste r lose r,  ve rt ika ler  Fassadenf lächen mi t  

Rank-  und K le t terp f lanzen  

•  Fest legung,  dass Dachf lächen verbind l ich für  Anlagen zur  Nutzung so la-

rer  St rah lungsenergien zu nutzen s ind  

•  Begrünung der  Dachf lächen von baul i chen Anlagen  

Durch den unvermeidbaren E ingr i f f  in  d ie  Schutzgüte r  Lu f t  und K l ima wi rd d ie  ökolog ische Le is-

tungs fäh igke i t  de r  Schutzgüte r  im Naturhausha l t  erhebl i ch bee int rächt igt .  

D ie  Kre is -  und Hansestadt  setzt  ve rbindl iche Maßnahmen zur  Minderung der  Auswi rkungen fest .  

Das verble ibende Def iz i t  w i rd schutzgutübergre i fend durch E rsatzmaßnahmen kompens ier t .  D ie  Be-

wertung und Berechnung des Kompensat ionsbedarfs  er fo lgt  verba l -a rgumentat iv  unter  Zuhi l fen-

ahme e ines standardis ie r ten Ver fahren s,  be i  dem der  Wert  der  Schutzgüte r  aus dem ermi t te l ten 

Wert  fü r  d ie  B iotoptypen abge le i te t  w i rd.   

Durch den Vol l zug des Bebauungsplanes ve rb le iben in  Summe unter  Berücks icht igung der  Min im ie-

rungs-  und Ersatzmaßnahmen ke ine erhebl ichen Auswi rkungen.  

D ie  Gesamtbi lanz der  E ingr i f fs -  und Ausg le ichsbewertung wi rd durch die  zuständ ige Behörde über -

prüf t  und dokument ier t ,  um s icherzuste l len,  dass d ie  Le is tungs -  und Funkt ions fäh igke i t  des Natur-

hausha l t s  bezügl ich der  Schutzgüte r  Lu f t  und K l ima  gewahrt  b le ib t .  

 

Beschreibung und Bewertung der erhebl ichen Umwel tauswirkungen auf  

3.6 das Wirkungsgefüge zwischen Tiere, Pflanzen, Fläche, 

Boden, Wasser, Luft und Klima 

Wechselwi rkungen s ind a l le denkbaren und strukturel len Beziehungen zwischen den oben 

genannten Schutzgütern, innerhalb von Schutzgütern sowie zwischen und innerhalb von 
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landschaft l ichen Ökosystemen, sowei t  s ie aufgrund einer zu erwartenden Betrof fenhei t  durch 

Projektwi rkungen von entscheidungserhebl icher Bedeutung s ind. Bestehende Wechselwir-

kungen werden im Rahmen der  Er fassung der e inzelnen Schutzgüter  beschr ieben. Diese r 

Vorgehensweise l iegt e in Umwel tbegr i f f  zugrunde,  der d ie Umwel t  nicht  a ls  Summe der e in-

zelnen Schutzgüter,  sondern ganzhei t l i ch versteht .  

Wirk fak-

to r  ►  

Men sch  T iere  /  

P f lan zen  

Bo den  Wasser   K l im a /  Lu f t  Lan dsch af t  Ku l tu r  /  

S ach-

gü ter  Wi rk t  au f  

▼  

Men sch   A r t e n v i e l f a l t ,  

ö k o l o g i s c h e  

S t r u k t u r e n  v e r -

b e s s e r n  d i e  E r -

h o l u n g s f u n k -

t i o n  

- - -  - - -  E i n f l u s s  a u f  

S i e d l u n g s -

k l i m a  u n d  

W o h l b e f i n d e n  

d e s  M e n -

s c h e n  

L a n d s c h a f t  

d i e n t  a l s  E r -

h o l u n g s r a u m  

- - -  

T iere  u .  

P f lan zen  

St ö r u n g  d u r c h  

P e r s o n e n  

E i n f l u s s  d e r  

Ve g e t a t i o n  a u f  

d i e  T i e r w e l t  

B o d e n  a l s  L e -

b e n s r a u m   

E i n f l u s s  

B o d e n w a s -

s e r h a u s h a l t  

a u f  d i e  Ve -

g e t a t i o n  

B e e i n f l u s s t  

S t a n d o r t f a k -

t o r e n  f ü r  Ve -

g e t a t i o n  

Ve r n e t zu n g  

v o n  L e b e n s -

r ä u m e n  

- - -  

Bo den  Ve r ä n d e r u n g  

d u r c h  Ve r d i c h -

t u n g ,  Ve r s i e g e -

l u n g   

Z u s a m m e n s e t -

zu n g  d e r  B o -

d e n o r g a n i s m e n  

w i r k t  s i c h  a u f  

d i e  B o d e n g e -

n e s e  a u s  

 E i n f l u s s  a u f  

d i e  B o d e n -

e n t w i c k -

l u n g  

E i n f l u s s  a u f  

B o d e n e n t s t e -

h u n g ,  Ve r w i t -

t e r u n g   

- - -  - - -  

Wasser   Ge f a h r  d u r c h  

S c h a d s t o f f e i n -

t r a g  

Ve g e t a t i o n  e r -

h ö h t  W a s s e r -

s p e i c h e r -  u n d  -

f i l t e r f ä h i g k e i t  

S c h a d s t o f f f i l -

t e r  u n d  - p u f -

f e r ,  E i n f l u s s  

a u f  d i e  

Gr u n d w a s -

s e r n e u b i l -

d u n g  

 E i n f l u s s  a u f  

Gr u n d w a s -

s e r n e u b i l -

d u n g s r a t e  

- - -  - - -  

K l im a 

und Lu f t  

Ve r ä n d e r u n g  

d e r  L u f t h y g i -

e n e ,  L u f t b a h -

n e n  u n d  Wä r -

m e a b s t r a h l u n g   

S t e i g e r u n g  d e r  

K a l t l u f t p r o d u k -

t i v i t ä t ,  Ve r -

d u n s t u n g s k ü h -

l u n g  

S p e i c h e r u n g  

v o n  Wa s s e r ,  

Ve r d u n s -

t u n g s k ü h l u n g   

Ve r d u n s -

t u n g s k ü h -

l u n g  

 E i n f l u s s f a k -

t o r  b e i  A u s -

b i l d u n g  d e s  

M i k r o k l i m a s  

- - -  

Lan d-

scha f t  

K u l t u r l a n d -

s c h a f t  ( a n t h r o -

p o g e n  v e r ä n -

d e r t )  

A r t e n -  u n d  

S t r u k t u r r e i c h -

t u m  a l s  C h a -

r a k t e r i s t i k u m   

- - -  - - -  B e e i n f l u s s t  

S t a n d o r t f a k -

t o r e n  f ü r  Ve -

g e t a t i o n  

 - - -  

Ku l tu r  u .  

S achgü-

ter  

Ku l tu rgü ter  s ind  im P lanung sgeb ie t  n ich t  bek annt .  Sac hgüter  werden  üb er  d i e  Sch utz-

gü ter  Boden  so wie  P f l anzen  und T ier e  abg ehand e l t  

 

 

Tab e l l e  4  –  Wechse lw i rkungen  

Wechselwirkungen sind al le denkbaren und strukturellen Beziehungen zwischen den oben ge-

nannten Schutzgütern, innerhalb von Schutzgütern sowie zwischen und innerhalb von landschaft-

l ichen Ökosystemen, soweit sie aufgrund einer zu erwartenden Betroffenheit durch Projektwir-

kungen von entscheidungserheblicher Bedeutung sind. Bestehende Wechselwirkungen werden 

im Rahmen der Erfassung der einzelnen Schutzgüter beschrieben. Diese r Vorgehensweise l iegt 

ein Umweltbegri ff zugrunde, der die Umwelt nicht als Summe der einzelnen Schutzgüter, sondern 

ganzheitl ich versteht.  

Erhebliche nachtei l ige Beeinträchtigungen sind aufgrund der Lage des Plangebietes, der aktuel-

len Nutzung, der Größe, der umliegenden Habitate und Nutzungsstrukturen sowie der vorgese-

henen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen nicht zu erwarten . 
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Beschreibung und Bewertung der erhebl ichen Umwel tauswirkungen auf  

3.7 das Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild  

Bestandsaufnahme  der  e inschlägigen Aspekte  des derze i t igen Umwel tzus tands (Bas isszenar io )  

Orts-  und  

Landscha ftsbi ld:  

Das Landschaftsbi ld des Planungsgebiets wird durch eine großflächige, struk-

turarme Ackerflur geprägt, die von intensiver landwirtschaft l icher Nutzung do-

miniert wird. Charakterist isch für das Gebiet ist ein f laches bis leicht wel l iges 

Rel ief ohne markante Höhenunterschiede. Landschaftsprägende Elemente 

sind kaum vorhanden, ledigl ich ein temporär wasserführender Graben stel lt  

e in l ineares Strukturelement dar,  dessen Ufervegetat ion spärl ich ausgeprägt 

ist. Weitere Gl iederungselemente wie Hecken, Feldgehölze oder S äume fehlen 

vol lständig, was zu einem uni formen Erscheinungsbi ld der Agrarlandschaft 

führt.  

Das Landschaftsbi ld weist im Hinbl ick auf die Schutzgüter „Viel fa lt , Eigenart 

und Schönheit“ nur e ine geringe bis mäßige Ausprägung auf. Die Vie l fal t  der 

Landschaftselemente ist gering, das Erscheinungsbi ld zeigt wenig Eigenart, 

und v isuel le Besonderheiten oder besondere ästhet ische Merkmale sind nicht 

vorhanden. Insgesamt ergibt  s ich e in Landschaftsraum mit geringer v isuel ler 

Attrakt iv ität .  

Im räumlichen Kontext wird das Planungsgebiet im Westen durch ein Industrie - 

und Gewerbegebiet begrenzt, das mit  Hal lenkomplexen und versiegelten F lä-

chen dominiert. Im Norden und Osten grenzen die Bundesstraßen B251 und 

B252 an, die durch Lärmemissionen un d ihre optische Präsenz das Land-

schaftsbild zusätzl ich beeinträcht igen. Einzig ent lang des Grabens gibt es e ine 

init ia le Sukzessionsfläche mit vereinzeltem Weidenbewuchs, die potenzie l l  

Entwicklungsmögl ichkeiten bietet.  

Die Bedeutung des Untersuchungsgebiets für die naturbezogene Erholung ist 

gering. Es gibt weder ausgewiesene Naherholungsflächen noch Wanderwege 

oder Aussichtspunkte. Die Erholungsfunkt ion wird zudem durch bestehende 

Vorbelastungen wie Lärm- und Staubimmissionen aus dem angrenzenden Ge-

werbe- und Industr iegebiet  sowie den Verkehrstrassen weiter eingeschränkt.  

Übers icht  über  d ie  

vorauss icht l iche Ent-

wick lung des Um-

wel tzustands be i  

N ichtdurchführung 

der  P lanung 

Unter der Annahme, dass keine landschaftsgestalter ischen Maßnahmen um-

gesetzt werden und die landwirtschaft l iche Intensivnutzung fortgeführt wird, 

ist e ine progressive Verschlechterung des Landschaftsbi ldes zu erwarten. Die 

strukturarme Ackerflur wird weiterhin durch großflächige Schläge geprägt. Der 

temporär wasserführende Graben, der derzeit noc h als l ineares Strukturele-

ment vorhanden ist , wird zunehmend von kl imatischen Veränderungen wie län-

geren Trockenphasen beeinträcht igt. Dies führt zu e inem Rückgang der Was-

serführung und einer Degradat ion der Ufervegetat ion, wodurch die Sukzessi-

onsf läche mi t vereinzeltem Weidenbewuchs langfr ist ig verloren gehen könnte.  

Die ästhetische Quali tät des Landschaftsbi ldes wird sich weiter verschlech-

tern. Die Uniformität  der Agrarlandschaft nimmt zu, da keine neuen Gl iede-

rungselemente wie Hecken oder Feldgehölze geschaffen werden und beste-

hende Strukturen weiter zurückgehen. Gle ichzeit ig wird die visuelle Dominanz 

der angrenzenden Industr iebauten durch mögl iche Erweiterungen des Gewer-

begebiets verstärkt. Zudem könnten Erosionserscheinungen an den schutzlo-

sen Feldrändern zunehmen, was das Landschaftsbild zusätzl ich negativ beein-

f lusst.  

Auch die ökologische Funkt ion des Gebiets wird durch die Nullvariante nicht 

verbessert . Eine Biotopvernetzung ble ibt aus, wodurch verbl iebene Kleinstruk-

turen wie die Vegetat ion ent lang des Grabens isol iert bleiben. Die Biodiversität 

im Untersuchungsgebiet wird somit nicht gefördert, sondern langfr ist ig weiter 

e ingeschränkt.   
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Die naturbezogene Erholungsfunkt ion des Gebiets wird durch die Nullvar iante 

weiter abnehmen. Es entstehen keine neuen Aufenthalts - oder Naturerfah-

rungsräume, und die bereits geringe Aufenthaltsquali tät wird durch die zuneh-

menden Vorbelastungen weiter beein trächt igt.  

Prognose über d ie  

Entwick lung 

Durch den  Vo l lzug  des Bebauungsp lanes  werden mögl icherweise  d ie  fo l -

genden bau- ,  bet r iebs- ,  und an lagenbedingten  E ingr i f fe  bzw.  Ausw irkungen 

ausge löst :  

  

Baubedingte  

Auswi rkungen 

 

In  Fo lge des  Baus und des Vorhandense ins der  geplanten Vorhaben,  sowei t  

re levant  e inschl ieß l ich Abr issarbe i ten :  

•  Temporäre  Bee int rächt igungen durch S taub - ,  Lä rm-  und L ichtemiss io-

nen,  ausgehend von Baumaschinen und dem Bauste l lenverkehr,  d ie  d ie  

v isue l le  und akus t ische Wahrnehmung der  Landschaft  bee int rächt igen  

•  Temporäre  Bee int rächt igungen durch Bauste l lenfahrzeuge  

•  Erdbewegungen,  Abt ragungen und die  E rr ichtung von Bauste l lene in -

r ichtungen können die  natür l iche Topogra f ie  verändern und führen zu 

e iner  vorübergehenden S törung des Landschaf tscharakte rs  

In  Folge der  Nutzung natür l i cher  Ressourcen,  insbesondere F läche,  Boden,  

Wasser,  T ie re ,  P f lanzen und b io logische V ie l fa l t ,  wobe i  sowei t  mögl ich d ie  

nachha l t ige  Ver fügbarke i t  d ieser  Ressourcen zu berücks icht igen is t :  

•  Durch die  F lächen inanspruchnahme können natür l iche St ruk turen wie  

Vegetat ion oder markante  Geländemerkmale ,  w ie  be isp ie lswe is  des  te i l -

we ise  wasser führenden Grabens,  ze rstör t  werden,  h ierdurch kann das  

ästhet i sche Ersche inungsbi ld der  Landscha ft  bee in t rächt ig t  werden  

In  Fo lge der  Art  und Menge an Emiss ionen von  Schadsto f fen,  Lä rm,  E r-

schüt te rungen,  L icht ,  Wärme und Strah lung sowie  der  Verursachung von  

Be läst igungen:  

•  Temporäre  Bee int rächt igungen durch S taub - ,  Lä rm-  und L ichtemiss io-

nen,  ausgehend von Baumaschinen und dem Bauste l lenverkehr,  d ie  d ie  

v isue l le  und akus t ische Wahrnehmung der  Landschaft  bee int rächt igen  

In  Fo lge der  Art  und Menge der  erzeugten Abfä l l e  und ihre r  Bese i t igung 

und Verwertung :  

•  Keine  

In  Folge der  R is iken fü r  d ie  menschl iche Gesundhe i t ,  das ku l tu re l le  Erbe 

oder d ie  Umwel t  (zum Be ispie l  durch Unfä l le  oder  Katast rophen) :  

•  Keine  

In  Folge  der  Kumul ierung mi t  den  Auswi rkungen von  Vorhaben benachbar -

ter  P langeb ie te  unter  Berücks ich t igung etwa iger  bestehender Umwel tprob-

leme in  Bezug au f  mögl icherweise  betrof fene Gebiete  mi t  spez ie l le r  Um-

wel t re levanz oder au f  d ie  Nutzung von natür l i chen  Ressourcen:  

•  Vorbe lastung durch  angrenzende Gewerbegebiete  und Bundess traßen 

zu berücks icht igen.  Neue Emiss ionen könnten bestehende Störungen 

verstä rken.  

In  Folge der  Auswirkungen der  geplanten Vorhaben auf  das K l ima (zum Be i -

sp ie l  Art  und Ausmaß der  Tre ibhausgasemiss ionen)  und der  An fä l l i gke i t  der  

gep lanten Vorhaben gegenüber den Folgen des K l imawande ls:  
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•  Die Redukt ion von Vers ickerungsf lächen durch Vers iege lung  

•  Erhöhung der  Eros ionsan fä l l i gke i t  de r  uml iegenden Acker f luren  

 In  Folge der  e ingesetzten Techniken und S to f fe :  

•  Keine  

Be tr iebsbed ingte  

Auswi rkungen 

In  Fo lge des  Baus und des Vorhandense ins der  geplanten Vorhaben,  sowei t  

re levant  e inschl ieß l ich Abr issarbe i ten :  

•  Beeint rächt igungen durch Lärm - und L ichtemiss ionen (Außenbe leuch-

tung,  Verkehr ) ,  d ie  d ie  v i sue l le  und akust i sche Wahrnehmung der  Land-

scha f t  bee in t rächt igen  

•  Gebäude,  St raßen und andere In f rast rukturmaßnahmen können zu e iner  

Zerschne idung der  Landscha ft  führen und e inem Ver lust  natür l icher  

St ruk turen aus lösen  

•  in  o f fenen Landschaf ten kann die  Bebauung e ine Kul issenw irkung er -

zeugen,  d ie  den Charakter  des Gebiets  nachha l t ig  verändert .  

In  Folge der  Nutzung natür l i cher  Ressourcen,  insbesondere F läche,  Boden,  

Wasser,  T ie re ,  P f lanzen und b io logische V ie l fa l t ,  wobe i  sowei t  mögl ich d ie  

nachha l t ige  Ver fügbarke i t  d ieser  Ressourcen zu berücks icht igen is t :  

•  Veränderungen natür l i cher  Landscha ftsku l issen durch Baukörper  und 

techn ische Anlagen .  

•  Eine Bee in t rächt igung des temporä r  wasser führende  Graben a ls  e inz i -

ges l i neares Strukture lement  hät te  e ine  überproport iona le  Ausw irkun-

gen au f  d ie  Restst ruktur  der  Landschaf t  

In  Fo lge der  Art  und Menge an Emiss ionen von  Schadsto f fen,  Lä rm,  E r-

schüt te rungen,  L icht ,  Wärme und Strah lung sowie  der  Verursachung von  

Be läst igungen:  

•  Beeint rächt igungen durch Lärm - und L ichtemiss ionen (Außenbe leuch-

tung,  Verkehr ) ,  d ie  d ie  v i sue l le  und akust i sche Wahrnehmung der  Land-

scha f t  bee in t rächt igen  

In  Fo lge der  Art  und Menge der  erzeugten Abfä l l e  und ihre r  Bese i t igung 

und Verwertung :  

•  Keine  

In  Folge der  R is iken fü r  d ie  menschl iche Gesundhe i t ,  das ku l tu re l le  Erbe 

oder d ie  Umwel t  (zum Be ispie l  durch Unfä l le  oder  Katast rophen) :  

•  Keine  

In  Folge  der  Kumul ierung mi t  den  Auswi rkungen von  Vorhaben benachbar -

ter  P langeb ie te  unter  Berücks ich t igung etwa iger  bestehender Umwel tprob-

leme in  Bezug au f  mögl icherweise  betrof fene Gebiete  mi t  spez ie l le r  Um-

wel t re levanz oder au f  d ie  Nutzung von natür l i chen  Ressourcen:  

•  Vorbe lastung durch bes tehende Gewerbegebiete  und Verkehrsachsen 

zu beachten.  Neue Emiss ionen können bestehende Störungen verstär -

ken.  

In  Folge der  Auswirkungen der  geplanten Vorhaben auf  das K l ima (zum Be i -

sp ie l  Art  und Ausmaß der  Tre ibhausgasemiss ionen)  und der  An fä l l i gke i t  der  

gep lanten Vorhaben gegenüber den Folgen des K l imawande ls :  
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•  Vers iege lungs fo lgen (z .  B .  reduz ier te  Grundwasserneubi ldung,  erhöhte  

Eros ionsge fahr)  werden n icht  themat is ier t ,  obwoh l  s ie  d ie  Resi l ienz der  

Landschaft  mindern  

In  Folge der  e ingesetzten  Techniken und Stof fe :  

•  Keine  

Durch die  Prüfung der  Auswirkungen au f  das Landscha ftsb i ld sowie  der  Berücks ich t igung anderer  

Abwägungsbe lange (z .B.  der  Bodenschutzk lause l ,  der  Begrenzung der  Bodenvers iege lung oder de r  

gesunden Wohn-  und Arbe i t sverhä l tn isse)  legt  d ie  Kre is -  und Hansestadt  Korbach  ve rb indl i che  

Maßnahmen zur  Vermeidung von nachte i l i gen  Auswirkungen und Min imie rung der  Ausw irkungen 

fest .  

Ve rmeidung •  Lenkung der  F lächeninanspruchnahme au f  Landschaftsst rukturen ohne  

besondere Geländemerkmale  

•  Lenkung der  F lächeninanspruchnahme au f  F lächen ohne besonderen  

Wert  fü r  geschützte  und schützenswerte  Bau -  und Bodendenkmäler  

•  Lenkung der  F lächeninanspruchnahme au f  bere i ts  techn isch überprägte  

F lächen  

•  Lenkung der  F lächeninanspruchnahme au f  F lächen mi t  vorhandener  An-

bindung an bes tehende Verkehrs f lächen  

•  Lenkung der  F lächen inanspruchnahme au f  F lächen ohne Funkt ion a l s  

Verb indungskor r idor ,  ke ine Zerschne idung von  Landschaf tste i len,  

s ta t tdessen Ar rondie rung des S tadt randes  

•  Sicherung des 10,0 Meter  bre i ten Gewässer randst re i fens a ls  Maß-

nahme zum Schutz ,  zur  Pf lege und zur  Entwick lung von Boden,  Natur  

und Landscha ft  

•  Erha l tung von Bäumen,  Gehölzen und sonst igen Bepf lanzungen  

Min im ierung •  Begrenzung der  überbaubaren Grundstücksf läche  

•  Vorgaben zur  Begrünung n ich t  überbaubarer  Grundstücks f lächen  

•  Pf lanzung von Bäumen in  Abhängigke i t  de r  Grundstücksgröße  

•  Verwendung he imischer und standortgerechter  Ar ten  

•  Best immung von P f lanzgrößen be i  Jungbäumen  

•  Gesta l tung der  bau l ichen  An lagen  

•  Fest legung zur  Begrünung fenster loser,  ver t ika le r  Fassadenf lächen mi t  

Rank-  und K le t terp f lanzen  

•  Gesta l tung der  Stadtrande ingrünung zur  E ingl iederung der  F läche in  

das Landschaf tsbi ld  

•  Begrenzung der  Höhe baul icher  An lagen  

•  Begrünung der  Dachf lächen von baul i chen Anlagen  

Durch den unvermeidbaren E ingr i f f  in  d ie  Schutzgüte r  Landscha ft  und Landschaftsbi ld w i rd d ie  

ökologische Le is tungsfäh igke i t  de r  Schutzgüter  im  Naturhausha l t  erheb l ich bee in t rächt igt .  

D ie  Kre is-  und Hansestadt  Korbach  setz t  verb indl i che Maßnahmen zur  Minderung der  Auswi rkungen 

fest .  D iese  Maßnahmen gewähr le is ten e ine min imale  Bee int rächt igung des  Landschaf tsbi lds:  F lä-

chen werden gez ie l t  au f  überprägte  Bere iche ge lenkt ,  bestehende St rukturen wie  der  Gewässer-

randst re i fen e rha l ten und durch s tandortgerechte  Bepf lanzung e rgänzt .  Gebäudehöhenbegrenzun-

gen,  Fassadenbegrünung und Dachbegrünungen in tegr ie ren  das Gewerbe -  und Indust r ie gebie t  op-

t isch in  d ie  Agrar landschaft .  Da die  E ingr i f fs intens i tä t  unte rha lb der  Kompensat ionssch we l le  l iegt ,  

ent fä l l t  e ine  gesonderte  Bewertung.  

Durch den Vol l zug des Bebauungsplanes ve rb le iben in  Summe unter  Berücks icht igung der  Min im ie-

rungs-  und Ersatzmaßnahmen ke ine erhebl ichen Auswi rkungen.  

D ie  Gesamtbi lanz der  E ingr i f fs -  und Ausg le ichsbewertung wi rd durch die  zuständ ige Behörde über -

prüf t  und dokument ier t ,  um s icherzuste l len,  dass d ie  Le is tungs -  und Funkt ions fäh igke i t  des Natur-

hausha l t s  bezügl ich der  Schutzgüte r  Landscha ft  und Landscha ftsb i ld  gewahrt  b le ibt .  
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Beschreibung und Bewertung der erhebl ichen Umwel tauswirkungen auf  

3.8 das Schutzgüter Mensch und seine Gesundheit sowie die 

Bevölkerung insgesamt 

Bestandsaufnahme  der  e inschlägigen Aspekte  des derze i t igen Umwel tzus tands (Bas isszenar io )  

Wohn-  und Wohnum-

fe lds i tuat ion /  E rho-

lung 

Das Plangebie t  be f indet  s ich e twa 200 Mete r  nördl i ch  des nächstge lege-

nen Wohngebiets.  D ie  Lu f tschadsto f fbe lastung durch Rout ineemiss ionen 

aus dem geplanten Gewerbe -  und Indust r iegebie t ,  w ie  Fe instaub 

(PM₂ ,₅ /PM₁₀ ) ,  St ickox ide  (NO ₓ )  und f lücht ige  organische Verb indungen 

(VOC),  k önnte  ebenfa l ls  gesundhe i t l iche R is i ken mi t  s ich br ingen.  Stud ien  

ze igen Zusammenhänge zwischen Fe instaubexpos i t ion und Atemwegser -

krankungen sowie  kardiovaskul ä ren  Beschwerden.  Besonders  ge f ährdet  

s ind sens i t ive  Gruppen wie  K inder,  ä l tere  Menschen und Personen m i t  

Vore rk rankungen im angrenzenden Wohngebiet ,  da  s ich d ie  Be lastungen 

durch Lu f t schadsto f fe  und Lärm kumul ieren können.  

D ie  Erholungs funkt ion des P langeb ie tes  is t  s tark  e ingeschränkt .  Es g ibt  

ke ine ausgewiesenen Naherholungs f lächen,  Wanderwege oder Grünzo-

nen.  D ie  Aufentha l tsqua l i tä t  is t  ge r ing,  da die  Acker f lächen weder zu-

gängl ich noch begehbar s ind.  Zudem bee int rächt igen d ie  v isue l le  Domi-

nanz des Gewerbegebiets  und die  Lä rmemiss ionen von den angrenzenden 

Bundesst raßen B251 und B252 ( tagsüber e twa 68 dB(A))  d ie  Lebensqua-

l i tä t  der  Bevölkerung im südl i ch  l iegenden Wohngebiet .  

Regula tor isch entspr icht  das Geb iet  den  Anforderungen der  Seveso - I I I -

R icht l i n ie ,  da der  gesetz l i che Achtungsabstand e ingeha l ten wi rd .  

Übers icht  über  d ie  vo-

rauss icht l iche Ent-

wick lung des Umwel t -

zus tands be i  Nicht -

durchführung der  

P lanung 

Die  bestehenden Acker f l ächen  würden in  ihrem derze i t igen Zustand er -

ha l ten ble iben und we i te rh in ih re  ökolog ischen und k l imat i schen Funkt io -

nen er fü l len.  D ies hät te  pos i t ive  Auswirkungen auf  das loka le  Mikrok l ima,  

da Acker f lächen zur  a l s  Ka l t lu f tentstehungs f lächen zur  Kühlung be i t ragen 

und Lu f tschadsto f fe  f i l te rn können.  D ie  Bevölke rung würde we i te rh in von  

diesen pos i t iven E f fekten prof i t ie ren,  i nsbesondere in  Hinb l ick  au f  d ie  

Luf tqua l i tä t  und das S tadtk l ima.  

D ie  Acker f lächen bie ten  aufgrund der  feh lenden Zugängl ichke i t  ke inen  

Raum für  Naherholung dienen.  Das Fehlen von  Naherholungsräumen und 

die  v isue l le  Dominanz des Gewerbegebiets  führen zu e iner  ge r ingeren  

Aufentha l t squa l i tä t  im angrenzenden Wohngebiet .   

Das nördl ich angrenzende Propangaslager  b i rgt  t rotz  E inha l tung des ge-

setz l i ch vorgeschr iebenen Achtungsabstands von  200 Metern we i terh in  

e in  Rest r is iko für  Großunfä l le  w ie  Explos ionen oder Gas f re isetzungen.   

Insgesamt würde d ie  Nichtdurch führung der  P lanung den Status quo fü r  

das Schutzgut  Mensch und se ine Gesundhe i t  sow ie  d ie  Bevölke rung ins-

gesamt we i tgehend e rha l ten,  ohne jedoch mögl iche Potenz ia le  für  e ine  

Verbesserung der  Lebensqua l i tä t  oder  e ine  Anpassung an  zukün ft ige  Be-

dür fn i sse zu nutzen.  

Prognose über d ie  Ent-

wick lung 

Durch den Vol lzug des Bebauungsplanes werden mögl icherweise  d ie  fo l -

genden bau- ,  bet r iebs - ,  und an lagenbedingten  E ingr i f fe  bzw.  Auswi rkun-

gen ausge löst :  
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 Baubedingte  

Auswi rkungen 

 

In  Fo lge des  Baus und des Vorhandense ins der  geplanten Vorhaben,  so-

we i t  re levant  e inschl ieß l i ch Abr i ssa rbe i ten :  

•  Temporäre  Bee int rächt igungen durch Bauste l len fahrzeuge und Bau-

geräte  

•  Temporäre  Bee int rächt igung der  Wohn -  und E rholungs funkt ion  

In  Folge der  Nutzung natür l i cher  Ressourcen,  i nsbesondere F läche,  Bo-

den,  Wasser,  T ie re ,  Pf lanzen und bio log ische V ie l fa l t ,  wobe i  sowei t  mög-

l ich d ie  nachha l t ige  Ver fügbarke i t  d ieser  Ressourcen zu berücks icht igen  

is t :  

•  Keine  

In  Folge der  Art  und Menge an Emiss ionen von Schadsto f fen,  Lärm,  E r-

schüt te rungen,  L icht ,  Wärme und St rah lung sowie  der  Verursachung von  

Be läst igungen:  

•  Temporäre  Bee int rächt igungen durch Staub - ,  Lärm- und L ich temiss i -

onen,  ausgehend von Baumaschinen und dem Bauste l lenverkehr  

•  Erschüt terungen durch Bauarbe i ten  

•  Temporäre  Bee int rächt igung der  Wohn -  und E rholungs funkt ion  

In  Folge der  Art  und Menge der  erzeugten Abfä l le  und ih rer  Bese i t igung 

und Verwertung :  

•  Keine  

In  Folge der  R is i ken für  d ie  mensch l iche Gesundhe i t ,  das ku l tu re l le  E rbe  

oder d ie  Umwel t  (zum Be ispie l  durch Unfä l le  oder  Katast rophen) :  

•  Mögl iche Unfa l lge fahren auf  der  Bauste l le  

In  Folge  der  Kumul ierung mi t  den Ausw irkungen von  Vorhaben benach-

barte r  P langebie te  unte r  Berücks ich t igung etwa iger  bestehender Umwel t -

probleme in  Bezug au f  mög l icherweise  bet rof fene Gebiete  mi t  spez ie l le r  

Umwel t re levanz oder auf  d ie  Nutzung von natür l i chen  Ressourcen:  

•  Vorbe lastung durch  angrenzende Gewerbegebie te  und Bundesstraßen 

zu berücks icht igen.  Neue  Emiss ionen könnten  bes tehende Störungen 

verstä rken.  

In  Folge  der  Ausw irkungen der  geplanten Vorhaben au f  das  K l ima  (zum 

Be ispie l  Art  und Ausmaß der  T re ibhausgasemiss ionen)  und der  An fä l l ig-

ke i t  de r  geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des K l imawande ls :  

•  Keine  

In  Folge der  e ingesetzten  Techniken und Stof fe :  

•  Keine  

Be tr iebsbed ingte  

Auswi rkungen 

In  Fo lge des  Baus und des Vorhandense ins der  geplanten Vorhaben,  so-

we i t  re levant  e inschl ieß l i ch Abr i ssa rbe i ten :  

•  Dauerha f te  F lächenumwandlung und -ve rs iege lung  

•  Zerschne idung bestehender S trukturen  

•  Veränderung des K le ink l imas   

•  Ger ing fügige Zunahme des Verkehrs und damit  verbundene Lärmemis-

s ionen  



Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 35 C / 1 "Elfr inghäuser Weg / Arolser Landstraße“ 

 

 

- Seite 34 - 

In  Folge der  Nutzung natür l i cher  Ressourcen,  i nsbesondere F läche,  Bo-

den,  Wasser,  T ie re ,  Pf lanzen und bio log ische V ie l fa l t ,  wobe i  sowei t  mög-

l ich d ie  nachha l t ige  Ver fügbarke i t  d ieser  Ressourcen zu berücks icht igen  

is t :  

•  Keine  

In  Folge der  Art  und Menge an Emiss ionen von Schadsto f fen,  Lärm,  E r-

schüt te rungen,  L icht ,  Wärme und St rah lung sowie  der  Verursachung von  

Be läst igungen:  

•  Ger ing fügige Zunahme des Verkehrs und damit  verbundene Lärmemis-

s ionen  

•  Beeint rächt igungen durch Emiss ionen (Lärm -,  und L icht -  und sto f f l i -

che Emiss ionen)   

•  Mögl iche Geruchsbe läst igungen durch landwir tschaf t l iche Akt iv i tä ten  

in  der  Umgebung (z .B .  Ausbr ingen von Gül le)  

In  Folge der  Art  und Menge der  erzeugten Abfä l le  und ih rer  Bese i t igung 

und Verwertung :  

•  Keine  

In  Folge der  R is i ken für  d ie  mensch l iche Gesundhe i t ,  das ku l tu re l le  E rbe  

oder d ie  Umwel t  (zum Be ispie l  durch Unfä l le  oder  Katast rophen) :  

•  Ris iken durch zusätz l ichen Lärm.  E in erhöhtes Verkehrsau fkommen 

kann negat ive  Auswi rkungen au f  d ie  Gesundhe i t  und das Woh lbe f in-

den  der  Anwohner haben.  Lärmbelas tungen können zu  St ress,  Schla f-

störungen und anderen gesundhe i t l i chen Problemen führen.   

•  Der Betr ieb von Anlagen oder erhöhte r  Verkehr  kann zur  Em iss ion von  

Schadsto f fen wie  Fe instaub,  St ickox iden oder  Ozon führen.  D iese 

Luf t schadstof fe  können d ie  Atemwege be lasten und verschiedene Ge-

sundhe i t sprob leme verursachen.  

•  In  d icht  bebauten Geb ieten kann es zum städt i schen Wärmeinse le f fekt  

kommen,  der  zu e ine r  erhöhten Hi t zebe lastung fü r  d ie  Bewohner führt .  

D ies ste l l t  i nsbesondere für  vu lne rable  Gruppen wie  ä l tere  Menschen 

oder Personen mi t  Vorerk rankungen e in Gesundhe i tsr i s iko dar .  

•  Durch den Verkehr  können erhöhte  Unfa l l r i s iken entstehen .  

•  Durch die  zusätz l i chen Vers iege lungen und den  erhöhten Nieder-

sch lagswasserabf luss ste igt  das R is iko von Hochwassere re ign issen.  

In  Folge  der  Kumul ierung mi t  den Ausw irkungen von  Vorhaben benach-

barte r  P langebie te  unte r  Berücks ich t igung etwa iger  bestehender Umwel t -

probleme in  Bezug au f  mög l icherweise  bet rof fene Gebiete  mi t  spez ie l le r  

Umwel t re levanz oder auf  d ie  Nutzung von natür l i chen  Ressourcen:  

•  Vorbe lastung durch  angrenzende Gewerbegebie te  und Bundesstraßen 

zu berücks icht igen.  Neue  Emiss ionen könnten  bes tehende Störungen 

verstä rken.  

In  Folge  der  Ausw irkungen der  geplanten Vorhaben au f  das  K l ima  (zum 

Be ispie l  Art  und Ausmaß der  T re ibhausgasemiss ionen)  und der  An fä l l ig-

ke i t  de r  geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des K l imawande ls :  

•  Keine  

In  Folge der  e ingesetzten  Techniken und Stof fe :  
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•  Keine  

Durch die  Prüfung der  umwel tbezogenen Auswirkungen auf  den Menschen und se ine Gesundhe i t  

sow ie  d ie  Bevölke rung insgesamt sowie  der  Berücks icht igung anderer  Abwägungsbe lange (z .B .  der  

Bodenschutzk lause l ,  de r  Begrenzung der  Bodenvers iege lung oder der  gesunde n Wohn-  und Ar -

be i t sverhä l tn isse)  legt  d ie  Kre is -  und Hansestadt  Korbach  ve rb indl i che Maßnahmen zur  Vermeidung 

von nachte i l i gen Auswi rkungen und Min imierung der  Ausw irkungen fest .   

Ve rmeidung •  Lenkung der  F lächen inanspruchnahme au f  Landschaftsst rukturen  

ohne besondere Geländemerkmale  

•  Lenkung der  F lächeninanspruchnahme au f  F lächen ohne übergeord-

nete  the rmische Ausg le ichs funkt ion  

•  Lenkung der  F lächen inanspruchnahme au f  bere i ts  techn isch über-

prägte  F lächen  

•  Lenkung der  F lächeninanspruchnahme au f  F lächen ohne Funkt ion a ls  

Verb indungskor r idor ,  ke ine Zerschne idung von Landschaftste i len,  

s ta t tdessen Ar rondie rung des S tadt randes  

M in im ierung •  Begrenzung der  überbaubaren Grundstücksf läche  

•  Vorgaben zur  Begrünung n ich t  überbaubarer  Grundstücks f lächen  

•  Pf lanzung von Bäumen in  Abhängigke i t  de r  Grundstücksgröße  

•  Gesta l tung der  bau l ichen  An lagen  

•  Fest legung zur  Begrünung fenste r lose r,  vert ika ler  Fassadenf lächen 

mi t  Rank-  und K le t te rp f lanzen  

•  Gesta l tung der  Stadt rande ingrünung zur  E ingl iederung der  F läche in  

das Landschaf tsbi ld  

•  Begrenzung der  Höhe baul icher  An lagen  

•  Begrünung der  Dachf lächen von baul i chen Anlagen  

Durch den unvermeidbaren E ingr i f f  in  d ie  das Schutzgut  Mensch und se ine Gesundhe i t  w i rd d ie  

Le istungs fäh igke i t  des Schutzgutes e rhebl ich bee int rächt igt .  

D ie  Kre is-  und Hansestadt  Korbach  setz t  verb indl i che Maßnahmen zur  Minderung der  Auswi rkungen 

fest .  Das  verble ibende  Def iz i t  w i rd schutzgutübergre i fend durch  e ine  Ersa tzmaßnahmen kompen-

s ier t .  D ie  Bewertung und Berechnung des Kompensat ionsbedarfs  er fo lgt  verba l -a rgumentat iv  unter  

Zuhi l fenahme e ines s tandardis ie r ten Ver fahren s,  be i  dem der Wert  der  Schutzgüter  aus dem ermi t -

te l ten Wert  fü r  den B iotoptyp abge le i te t  w i rd.   

Durch den Vol l zug des Bebauungsplanes ve rb le iben in  Summe unter  Berücks icht igung der  Min im ie-

rungs-  und Ersatzmaßnahmen ke ine erhebl ichen Auswi rkungen.  

D ie  Gesamtbi lanz der  E ingr i f fs -  und Ausg le ichsbewertung wi rd durch die  zuständ ige Behörde über -

prüf t  und dokument ier t ,  um s icherzuste l len,  dass d ie  Le istungs -  und Funkt ionsfäh igke i t  des Schutz -

gutes Mensch und se ine Gesundhe i t  gewahrt  b le ib t .  

 

 

Beschreibung und Bewertung der erhebl ichen Umwel tauswirkungen auf  

3.9 Kulturgüter und sonstige Sachgüter  

Bestandsaufnahme  der  e inschlägigen Aspekte  des derze i t igen Umwel tzus tands (Bas isszenar io )  

 Innerha lb des  räuml ichen Gel tungsbere iches der  ver fahrensgegenständl i -

chen F lächen bef inden s ich ke ine geschützten Bau - ,  Natur -  oder  Boden-

denkmäle r .   
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Übers icht  über  d ie  

vorauss icht l iche Ent -

wick lung des Um-

wel tzustands be i  

N ichtdurchführung 

der  P lanung 

Die  bestehende Acker f läche würde in  ih rem aktue l len Zustand erha l ten b le i -

ben,  was potenz ie l l  vorhandene Kul tu rgüter  und sonst ige  Sachgüte r  in  ih rer  

derze i t igen Form bewahren würde.  Mögl iche a rchäologische Fundste l len im  

Boden bl ieben ungestört  und könnten fü r  zukün f t ige  Unter suchungen erha l -

ten ble iben.  His tor i sche Kul tu r landschaftse lemente  wie  t radi t i one l le  Land-

nutzungsformen,  a l te  Wegest ruk turen oder charak ter is t ische Landschafts-

e lemente  würden n icht  durch baul i che E ingr i f fe  ve rändert .  

D ie  natür l iche Dynamik der  Ku l tu r landscha ft  würde s ich we i ter  en t fa l ten,  

was zu e iner  kont inu ie r l ichen,  aber  langsamen Veränderung der  Landschaft  

führen  könnte.  D ies  könnte  sowohl  pos i t ive  a ls  auch negat ive  Auswi rkungen 

auf  vorhandene Kul tu rgüter  haben,  ab hängig von ihrer  Art  und Bescha f fen-

he i t .  S ich tbez iehungen zu benachbarten Ku l tu rgüte rn oder  h i s tor i schen 

Landschaftse lementen b l i eben unverändert ,  was deren Wahrnehmung und 

ku l turh istor ischen Kontex t  bewahren würde.  

Ohne akt ive  Pf lege -  oder  Erha l tungsmaßnahmen könnten jedoch auch 

sch le ichende Bee int rächt igungen von Kul turgüte rn auf t re ten,  e twa durch 

natür l iche E ros ionsprozesse oder Verbuschung der  Wiesen f läche.  D ies un-

terst re icht  d ie  Bedeutung e ines akt iven Kul tur land scha ftsmanagements 

auch be i  Nichtdurch führung von Planungsvorhaben.  

Insgesamt  würde  die  Nichtdurch führung der  P lanung dazu  be i t ragen,  das  

ku l ture l le  E rbe in  se ine r  bestehenden Form zu bewahren und potenz ie l l  

wertvo l le ,  noch  unentdeckte  Kul turgüter  für  zukün f t ige  Generat ionen zu s i -

chern.  

Prognose über d ie  

Entwick lung 

Durch den  Vo l lzug  des Bebauungsp lanes  werden mögl icherweise  d ie  fo l -

genden bau- ,  bet r iebs- ,  und an lagenbedingten  E ingr i f fe  bzw.  Ausw irkungen 

ausge löst :  

 Baubedingte   

Auswi rkungen 

•  Keine  

Be tr iebsbed ingte  

Auswi rkungen 

•  Keine  

D ie  Kre is-  und Hansestadt  Korbach legt  ve rbindl iche Maßnahmen zur  Vermeidung von nachte i l i gen  

Auswi rkungen und Min imierung der  Auswi rkungen fest  

Vermeidung •  Lenkung der  F lächen inanspruchnahme auf  F lächen ohne besonderen 

Wert  fü r  geschützte  und schützenswerte  Bau-  und Bodendenkmäler  

•  Fest legung e ine r  bodenkundl ichen Baubegle i tung  

•  Nachr icht l i che Übernahme des Hinwe ises :  

Sol l ten be i  E rdarbe i ten  Bodendenkmäle r  w ie  Mauern,  S te insetzungen,  Bo-

denver fä rbungen und Fundgegenstände,  z .  B.  Scherben,  Ste ingeräte ,  Ske-

le t t res te  entdeckt  werden,  s ind diese nach §  16 DSchG NRW unverzüg l ich 

der  Unteren Denkmalbehörde oder dem zuständigen  Denkmal fachamt an-

zuze igen.  Funde und Fundste l len s ind in  unverändertem Zustand zu be las-

sen (§  16 Abs .  2  DSchG NRW).  

M in im ierung •  Keine  

Aufgrund der  Lage und Ent fe rnung bestehender Bodendenkmale  werden Bau - ,  Natur -  oder  Boden-

denkmäle r  n ich t  bee int rächt igt .  
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4 Prognose über die Entwicklung des Umwelt-

zustands  

Prognose über die Entwicklung des Umwel tzustands bei  Durchführung der Planung auf d ie 

Belange Umweltschutzes, e inschl ieß l ich des Naturschutzes und der  Landschaf tspf lege, ins-

besondere  

4.1 der Vermeidung von Emissionen 

Bewertung D ie  Err ichtung und Nutzung von Gebäuden t rägt  wesent l ich zu den Tre ib-

hausgasemiss ionen in  Deutschland be i .  E twa 30 Prozent  der  nat iona len  

Tre ibhausgas-Emiss ionen s ind  dem Gebäudesektor  zuzurechnen,  wobe i  so-

wohl  d ie  Hers te l lung von  Bausto f fen a ls  auch der  Energ ieverbrauch wäh-

rend der  Nutzungsphase e ine Rol le  spie len.  

Be i  Neubauten verursacht  bere i t s  d ie  Herste l l ung und Err ichtung etwa d ie  

Hä l f te  der  gesamten Tre ibhausgas -Emiss ionen über e inen Lebenszyk lus  

von 50 Jahren.  D iese sogenannte  "Graue Energie "  umfasst  d ie  an lagebe-

dingten Auswi rkungen,  während der  Endenergiebed ar f  d ie  betr iebsbeding-

ten Emiss ionen darste l l t .  

Um die  K l imaschutzz ie le  zu erre ichen,  is t  es notwendig,  den gesamten Le-

benszyk lus von Gebäuden zu  opt imieren  -  von  der  Bausto f fherste l l ung über 

Err ichtung und Betr ieb  b is  h in  zu Rückbau oder  Abr i ss .  Be i  der  P lanung 

werden daher Maßnahmen zur  Ver r ingerung der  T re ibhausgas -Emiss ionen 

berücks icht igt ,  i nsbesondere der  E insa tz  erneuerbarer  Energien und die  

Ste ige rung der  Energiee f f i z ienz.  Be i  der  bauordnungsrecht l i chen Zu läss ig -

ke i t  von Bauvorhaben s ind die  im Gebäudeenerg iegesetz  und die  in  der  

Hess ischen Bauordnung festge legten energet ischen Mindestan forderungen 

fü r  Neubauten e inzuha l ten.  H ierbe i  s ind be isp ie lswe ise  He izungs -  und K l i -

matechnik  sowie  Wärmedämmstandard und Hi t zeschutz  von Gebäuden ge-

rege l t .  Be i  Neubauten g eben das Gebäudeenerg iegesetz  und die  Hess i -

schen Bauordnung best immte Ante i le  an regenerat iven Energien vor,  d ie  

das Gebäude zum Heizen oder auch Kühlen verwenden muss.  Hierdurch 

können insgesamt Emiss ionen ve rmieden werden.  Darüber h inaus legt  d ie  

Kre is -  und Hansestadt  Korbach fest ,  dass m indesten s 50 Prozent  der  Dach-

f lächen fü r  d ie  Nutzung solare r  St rah lungsenergien zu ve rwenden s ind.   

Zur  Förderung e ine r  nachha l t igen Bauweise  wi rd empfoh len,  Holz  a ls  pr i -

mären Bausto f f  fü r  Gebäude im Plangeb ie t  zu verwenden.  Ho lz  is t  e in  nach-

wachsender Rohsto f f ,  de r  im Verg le ich zu konvent ione l len Baumater ia l ien  

wie  Beton,  Stah l  und Z iege ln e ine  deut l ich  ger ingere  K l imabe lastung in  der  

Hers te l lung ve rursacht .  Durch d ie  Verwendung von  Holz  können CO ₂ -Emis-

s ionen reduz ier t  werden,  da es während se ines Wachstums Kohlenstof f  b in-

det  und somi t  zur  Verbesserung der  K l imabi lanz be i t rägt .  Darüber h inaus 

ermögl icht  Ho lz  e ine  f lex ib le  und energiee f f i z ien te  Bauweise,  d ie  den  An-

forderungen an modernes und nachha l t iges Bauen gerecht  w i rd.  
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Prognose über die Entwicklung des Umwel tzustands bei  Durchführung der Planung auf d ie 

Belange Umweltschutzes, e inschl ieß l ich des Naturschutzes und der  Landschaf tspf lege, ins-

besondere  

4.2 des sachgerechten Umgangs mit Abfällen 

Bewertung D ie  Darste l lungen in  P länen des Abfa l l rechts s ind nach §  1  Abs .  6  Nr.  7  

Buchstabe g BauGB zu  berücks icht igen,  sodass der  sachgerechte  Umgang 

mi t  Abfä l len e in  Mi t te l  zur  Gewähr le i s tung des s tädtebaul ichen Umwel t -

schutzes i s t .   

D ie  Ausweisung des neuen Gewerbe -  und Indust r iegeb ie tes  wi rd zu e inem 

erhöhten Abfa l laufkommen führen.  Während der  Bauphase is t  mi t  e inem 

temporären Anst ieg von Bauabfä l len zu rechnen,  d ie  ge trennt  gesammel t  

und fachgerecht  entsorgt  werden müssen.  Nach Fert igste l lung der  Bebau-

ung wi rd  s ich  das Abfa l laufkommen durch die  neuen Unternehmen und Nut-

zer  dauerhaf t  erhöhen.  

Um e inen sachgerechten Umgang mi t  Abfä l len zu gewähr le i s ten ,  werden in  

der  P lanung Maßnahmen fü r  d ie  Abfa l lentsorgung berücks icht igt .  Durch die  

Bere i t s te l l ung gee ignete r  In f rast ruk tur  w i rd e ine  geordnete  Abfa l lentsor-

gung und - t rennung e rmögl icht .  

Be i  de r  vor l iegenden Baule i tp lanung fo lgt  de r  Umgang mi t  Abfä l len den An-

forderungen des Kre is lau fwi r tschaf tsgesetzes (K rWG).  

 

Prognose über die Entwicklung des Umwel tzustands bei  Durchführung der Planung auf d ie 

Belange Umweltschutzes, e inschl ieß l ich des Naturschutzes und der  Landschaf tspf lege, ins-

besondere  

4.3 des sachgerechten Umgangs mit Abwässern  

Bewertung D ie  Ausweisung des neuen Baugebietes  wi rd vorauss ich t l ich zu e ine r  er -

höhten Be las tung der  bestehenden Abwasser in f rast ruktur  führen,  E rwe i te-

rungen im Kana lnetz  s ind  n icht  er forder l ich .  D ie  Abwasserbehandlungsan-

lage kann die  zusätz l i chen Abwasser f rachten aufnehmen.  Es  is t  zu  erwar-

ten,  dass d ie  Entwässerungskonzepte  for tgeschr ieben und opt imie r t  

werden,  wobe i  e in  ve rstä rkter  Fokus au f  dezentra le  Lösungen ge legt  w i rd.  

Der sachgerechte  Umgang mi t  der  Abwasserbese i t igung i s t  e in  M i t te l  zur  

Gewähr le is tung des städtebaul ichen Umwel tschutzes.  Be i  der  vor l iegenden 

Baule i tp lanung fo lgt  de r  Umgang mi t  der  Abwasserbese i t igung den Anfor -

derungen des §  55 Wasserhausha l tsgesetz  (WHG )  und den sonst igen fach-

l ichen Anforderungen des WHG.  H ierdurch sol l ,  t rotz  zunehmender Bebau-

ung,  d ie  Funkt ions fäh igke i t  der  Abwassersysteme gewähr le is ten  werden,  

Überf lutungsr i s iken  min imier t  und negat ive  Umwe l tausw irkungen reduz ier t  

werden.  D ie  zentra le  Heraus forderung wi rd dar in  bestehen,  das Wachstum 

der Gewerbe f lächen mi t  den Anforderungen an e ine nachha l t ige  und le is -

tungs fäh ige Abwasser in f rast ruktur  i n  E ink lang zu br ingen.  
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Prognose über die Entwicklung des Umwel tzustands bei  Durchführung der Planung auf d ie 

Belange Umweltschutzes, e inschl ieß l ich des Naturschutzes und der  Landschaf tspf lege, ins-

besondere  

4.4 die Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere auch 

im Zusammenhang mit der Wärmeversorgung von 

Gebäuden, sowie die sparsame und effiziente Nutzung 

von Energie 

Bewertung D ie  Kre is-  und Hansestadt  Korbach  beabsicht igt  Festsetzungen zur  Ver-

wendung von An lagen zur  Nutzung sola rer  St rah lungsenerg ien zu t re f fen  

und somi t  den  Ausbau e rneuerbare r  Energ ien am Ort  des Verbrauchs zu  

fördern.  D ie  P lanung führt  daher  zu e iner  Intens iv ierung der  Nutzung er-

neuerbarer  Energien.  D ies  wi rd zu e ine r  deut l ichen Reduz ierung der  Tre ib-

hausgasemiss ionen im Vergle ich zu konvent ione l len He izsystemen führen.  

Au fgrund d ieser  Vorgabe  beabs ich t ig t  d ie  Kre is-  und Hansestadt  für  das  

Baugebiet  ke in Nahwärmenetz  auszubauen.  Für  das ver fahrensgegenständ-

l iche Baugeb iet  dar f  au fgrund der  bundesrecht l ichen Vorgaben angenom-

men werden,  dass energiee f f i z iente  Gebäude er r ichtet  werden bzw.  wurde.  

Neubauten ver fügen o f t  über  e ine  sehr  gute  Dämmung und er fü l len Nied-

r igenergie -  oder  Pass ivhauss tandards.  Dadurch i s t  de r  Wärmebedar f  ge-

r ing,  was d ie  Wi r t scha f t l i chke i t  e ines Nahwärmenetzes i m Baugebie t  s ta rk  

bee in t rächt igt .  Insbesondere  be i  d iesen energiee f f i z ien ten Gebäuden m i t  

An lagen zur  Nutzung solarer  St rah lungsenergien kann s ich e ine E igenver-

sorgung durch Wärmepumpen oder  andere Systeme wir t schaf t l ich a l s  deut -

l ich günst ige r  erwe isen.  Daher w i rd s ich auch d ie  Wärmeversorgung der  

Gebäude in  R ichtung K l imaneutra l i tä t  en twicke ln.  Langfr is t ig  i s t  gep lant ,  

dass b is  2045 a l le  He izungen vol l s tändig mi t  erneuerbaren Energ ien betr ie -

ben werden müssen.  D ies er fordert  e ine  vorausschauende Planung,  insbe-

sondere h ins ich t l ich des  Ausbaus und der  Dekarbonis ierung von Wärme-

netzen.  

 

Prognose über die Entwicklung des Umwel tzustands bei  Durchführung der Planung auf d ie 

Belange Umweltschutzes, e inschl ieß l ich des Naturschutzes und der  Landschaf tspf lege, ins-

besondere  

4.5 die Darstellungen von Landschaftsplänen und sonstigen 

Plänen 

Bewertung  

Landschaftsplan  

Der Bestands-  und der  Maßnahmenplan zum Landschaftsplan der  Stadt  Kor -

bach beschre iben die  ve r fahrensgegenständ l ichen F lächen a ls  Acker land.  

In  den  Randbere ichen s ind  f r i sche  Gehölze  dargeste l l t .  Ent lang des  F l ieß-

gewässers wi rd e in  Gehö lz  abgeb i ldet .  
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Nachte i l i ge  Ausw irkungen s ind n icht  zu erwarten.  

Bewertung  

Wasser recht  

Das Plangeb ie t  be f indet  s ich in  Zone I I I  A (we i te re  Schutzzone ,  innerer  Be-

re ich)  des Tr inkwasserschutzgebie ts  gemäß der  Verordnung vom 13.  Okto-

ber  1981 (zu le tz t  geändert  2021).  D iese Zone dien t  dem Schutz  vor  chemi-

schen Verunre in igungen und er fordert  beson dere Vorkehrungen zur  S iche-

rung der  Grundwasserqua l i tä t .  D ie  gep lanten Maßnahmen müssen daher 

st r i k t  an d ie  Vorgaben des Wasserhausha l t sgesetzes (WHG) und des Hes-

s ischen Wassergesetzes (HWG) angepasst  werden.  

Das Geb iet  w i rd von dem F l ießgewässer  „Wol lbeute l“  (Gewässerkennzahl  

44412)  durchzogen,  das  in  ös t l icher  R ichtung ver läu f t  und die  engere  

Schutzzone I I  durchquert .  Es hande l t  s ich um e in Gewässer  von Bedeutung,  

das n icht  von den Ausnahmerege lungen der  Wass ergese tze  ausgenommen 

is t .  Gemäß § 38 WHG ist  e in  10,0 Meter  bre i te r  Gewässerrandstre i fen e in-

zuha l ten,  der  ab der  Böschungsoberkante  bzw.  de r  L in ie  des Mi t te lwasser-

standes gemessen wi rd.  Im Außenbere ich bet rägt  der  S t re i fen 10 Meter .  

Der Ge l tungsbere ich be f indet  s ich in  ke inem Überschwemmungs -  oder  

Hochwasser r i s ikogebie tes.  E ine Hinwe iskarte  für  Starkregengefahren l iegt  

n ich t  vor .  

Nachte i l i ge  Ausw irkungen s ind n icht  zu erwarten.  

Bewertung  

Abfa l l recht  

D ie  Art  und Menge der  e rzeugten Abfä l le  können be i  e inem herkömml ichen 

Bebauungsp lan  n icht  e indeut ig benannt  und bez i f fe r t  werden.  Gemäß KrWG 

(Gesetz  zur  Förderung der  Kre is lau fwi r t scha f t  und S icherung der  umwel t -

vert rägl i chen Bewi r tscha f tung von Abfä l len)  g i l t  j edoch grundsätz l i ch fo l -

gende Rangfo lge be i  de r  Abfa l lbew ir t schaf tung:  

1 .  Vermeidung des Ents tehens von Abfä l len,  

2 .  Vorbere i tung zur  Wiederverwendung von Abfä l l en,  Bes tandsauf -

nahme und Prognose der  Entwick lung des Umwel tzustandes be i  

Durchführung der  P lanung  

3.  Recycl ing von Abfä l len,  

4 .  Sonst ige  Verwertung,  insbesondere energet ische Verwertung und 

Ver fü l l ung,  

5 .  Bese i t igung von n icht  w iederve rwendbaren oder verwertbaren Abfä l -

len.  

Durch die  E inha l tung dieser  Rangfo lge und ergänzende Gesetze zur  Ver -

br ingung,  Behandlung,  Lagerung und Verwertung des Abfa l les können 

schädl iche Ausw irkungen auf  d ie  Umwel tbe lange nach §  1  Abs.  6  Nr.  7  

Buchstabe a ,  c  und d  BauGB (T iere ,  P f lanzen,  F läche,  B oden,  Wasser,  Lu f t ,  

K l ima,  Wi rkungsgefüge,  Landschaft ,  b io logische V ie l fa l t ,  Mensch,  Kul tu r -  

und Sachgüter )  g rundsätz l ich vermieden werden.  

Be i  n icht  sachgemäßem Umgang mi t  be lasteten Abfä l len können auf  d i rek-

tem Wege die  Schutzgüter  Boden,  Wasser  und Luf t  kontamin ier t  werden,  

was aufgrund der  Wechse lwi rkungen mi t  den übr igen Schutzgütern zu er-

hebl ichen Auswi rkungen auf  T iere ,  P f lanzen,  das K l ima,  das Wi rkungsge-

füge,  d ie  b io log ische V ie l fa l t  sowie  den Menschen haben kann.  Auch au f  

das  Landscha ftsbi ld  könnten be i  n icht  sachgemäßer  Mül len tsorgung erheb-

l iche Auswi rkungen entstehen.  Durch d ie  Wiederverwertung der  unbe laste -

ten Abfä l le  und die  sachge mäße Entsorgung von n icht  ve rwertbaren  
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Abfä l len werden die  Umwel tbe lange nach §  1  Abs.  6  Nr.  7  Buchstabe a  b i s  

e  BauGB n icht  e rhebl ich be e in t rächt igt .  

Bewertung  

Immissionsschutzrecht 

D ie  Zunahme von Verkehr und gewerbl i chen Emiss ionen  kann zu erhöhten  

Lärmemiss ionen führen.  Immiss ionsschutz recht l iche Vorgaben werden be i  

der  P lanung berücks icht igt ,  um gesunde Wohn -  und Arbe i t sverhä l tn isse s i -

cherzuste l len .  

 

Prognose über die Entwicklung des Umwel tzustands bei  Durchführung der Planung auf d ie 

Belange Umweltschutzes, e inschl ieß l ich des Naturschutzes und der  Landschaf tspf lege, ins-

besondere  

4.6 die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität  

Bewertung  Durch d ie  Entwick lungsabsichten wi rd d ie  E rha l tung der  bestmögl ichen  

Luf tqua l i tä t  n icht  i n  Frage geste l l t .  

5 Maßnahmen zur Überwachung der Umwelt-

auswirkungen 

Gemäß § 4c BauGB sol len die erhebl ichen Umwel tauswi rkungen, d ie  aufgrund der Durchfüh-

rung der Baule i tp läne eintre ten, überwacht  werden, um insbesondere unvorhergesehene 

nachtei l ige Auswirkungen f rühzei t ig zu ermit te ln und in der Lage zu sein,  geeignete Maß nah-

men zur Abhi l fe  zu ergrei fen. Hierzu werden in d iesem Kapi te l  d ie Maßnahmen zur  Kontro l le 

sowie die  zei t l ichen Abstände festgelegt .  Das Moni tor ing  beschränkt  s ich auf d ie Schutzgü-

ter ,  für  d ie e in erhebl icher  Eingr i f f  festgestel l t  wurde.  Wenn die  Stadt  k eine Anhal tspunkte 

für  unvorhergesehene, d.h.  über d ie bei  der Planaufste l lung hinausgehende berei ts prognos-

t iz ier te ,  nachtei l ige  Umwel tauswi rkungen hat ,  besteht i .d .R. keine Veranlassung zur Durch-

führung wei tergehender Überwachungsmaßnahmen.  

•  Die Stadt hat s icherzustel len, dass die baul iche Umsetzung gemäß den Festsetzungen 

des Bebauungsplanes erfo lgt .  Dies g i l t  insbesondere für  d ie Maßnahmen zur Minderung 

des Eingr i f fs .  

Die berei ts Ersatzmaßnahme muss hinsicht l ich ihrer Umsetzung, Ef f iz ienz und Wi rksamkei t  

überwacht  werden. Dazu gehören:  

1.Durchführungskontro l len: Sie prüfen die vol l ständige und korrekte Umsetzung der Er-

satzmaßnahmen, deren dauerhafte Sicherung und die  Notwendigkei t  wiederkehrender 

Maßnahmen.  

2.Funkt ionskontro l len: Sie bewerten die Wi rksamkei t  der durchgeführ ten Maßnahmen und 

überprüfen, ob die angestrebten Kompensat ionszie le erre icht werden können, berei ts  

erre icht  s ind oder wei terhin er fül l t  werden.  



Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 35 C / 1 "Elfr inghäuser Weg / Arolser Landstraße“ 

 

 

- Seite 42 - 

6 In Betracht kommende Anderweitige 

Planungsmöglichkeiten 

In der Kreis-  und Hansestadt  Korbach s ind die gewerbl ichen Bauf lächen überwiegend im Nor-

den des Stadtgebietes zwischen der „Arolser Landstraße“ und der „Br i loner Landstraße“ an-

gesiedel t .  In  den vergangenen Jahren wurden die ver fügbaren Flächen in  d iesem Be reich 

nahezu vol l ständig in  Anspruch genommen, mi t  Ausnahme eines k le ineren Tei lbereichs zwi-

schen der Umgehungsstraße B 251 und der „Br i loner Landstraße“.  Für d ie ver fahrensgegen-

ständl ichen Flächen stehen keine Al ternat iven zur  Ver fügung, da die  ört l ichen Gegebenhei ten 

und die Entwicklung des ansässigen Unternehmens eine andere Standortwahl  ausschl ießen.  

Das ortsansässige Unternehmen hat  seinen Betr iebsstandor t  im Jahr  2007 erwei tert  und im 

Jahr 2021 den Hauptsi tz  von Diemelsee -Flechtdor f  nach Korbach ver legt.  Der Betr ieb hat  

s ich sei tdem erfo lgreich entwickel t ,  und der Standor t  in Korbach hat s ich a ls wir tschaft l ich 

trag fähig und st ra tegisch günst ig etabl ier t .  Um dieser posi t iven Entwicklung Rechnung zu 

tragen, p lant das Unternehmen eine wei tere Erwei terung seines Betr iebs in Korbach. Die 

durch den Bebauungsplan Nr .  35 B/1 planungsrecht l ich gesicher ten Flä chen öst l ich des „El f-

r inghäuser Weges“ haben bis lang für  d ie kurz f r ist ige Entwicklung des Unternehmens ausge-

re icht.  Um jedoch langfr ist ig Planungssicherhe i t  zu gewähr le is ten und mit te l fr is t ige Erwei te-

rungsperspekt iven zu schaf fen, wurden durch den Bebauung splan entsprechende Flächen 

gesicher t.  Diese Planung ermögl icht dem Unternehmen, notwendige Invest i t ionen am Stand-

ort  vorzunehmen und seine wir tschaf t l iche Zukunft  zu s ichern.  

Die verble ibenden Erwei terungsf lächen bef inden s ich öst l ich der  berei ts genutz ten Grundstü-

cke und s ind berei ts in das Eigentum des Unternehmens übergegangen.  Die  geplante Erwei-

terung sol l  dazu bei tragen, d ie  Innovat ionskra ft  in der Planungsregion Nordhesse n zu s tärken 

und die Wettbewerbsfähigkei t  des Unternehmens wei ter  auszubauen. Angesichts der Eigen-

tumsverhäl tnisse sowie  des Fehlens wei terer  geeigneter  Vorranggebiete  für  Industr ie -  und 

Gewerbef lächen ergibt s ich,  dass keine Al ternat iven zur Nutzung diese r F lächen bestehen.  

Daher ist  es er forder l ich, d ie ver fahrensgegenständl ichen Flächen bauplanungsrecht l ich zu 

s ichern, um die geplante Erwei terung des Betr iebs zu ermögl ichen und gle ichzei t ig  d ie wir t -

schaf t l iche Entwicklung der Region zu fördern. Die Sicherung dieser F lächen trägt dazu be i ,  

d ie Standortat trakt iv i tä t  von Korbach für  Unternehmen zu erhal ten und langfr ist ig Arbei ts-

plätze sowie wir tschaft l iches Wachstum in der Region zu unterstützen.  

7 Erheblichen nachteiligen Auswirkungen die 

aufgrund der Anfälligkeit der nach dem 

Bauleitplan zulässigen Vorhaben für schwere 

Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind 

Im Rahmen der Ausweisung eines Gewerbe - und Industr iegebiets ,  das keine BImSchG -pf l ich-

t igen Vorhaben umfasst,  ergeben s ich dennoch potenzie l le Ris iken durch die Nähe zu e inem 



Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 35 C / 1 "Elfr inghäuser Weg / Arolser Landstraße“ 

 

 

 

- Seite 43 - 

Propangaslager und einer Hochdruck -Erdgasle i tung. Die fo lgenden erhebl ichen nachtei l igen 

Auswi rkungen s ind zu erwarten:  

Das nördl ich gelegene Propangaslager bi rg t e in erhebl iches Ris iko für  Explosionen bei  e inem 

unkontro l l ie rten Austr i t t  von Flüssiggas (LPG).  Solche Ereignisse können durch mechanische 

Schäden, Leckagen oder externe Einf lüsse wie Feuer  ausgelöst werden. Eine  Explosion 

könnte  zu schwerwiegenden Schäden an den uml iegenden Gebäuden und Inf rastruktur  führen 

und die Gesundhei t  von Personen im Plangebiet gefährden . Im Fal le e ines Lecks oder e iner  

Explosion des Propangaslagers könnten g i f t ige Gase fre igesetz t  werden , d ie akute Gesund-

hei tsprobleme wie Atemwegsreizungen, Erst ickungsgefahr oder  langfr i st ige Schäden wie 

Krebs verursachen können. Die Ausbrei tung e iner Gaswolke könnte auch benachbar te Ge-

biete betref fen . Die Hochdruck-Erdgasle i tung im nördl ichen Tei lbereich des Plangebiets s te l l t  

e in Ris iko  für  Brände dar,  insbesondere bei  mechanischen Beschädigungen oder unsachge-

mäßer Wartung. Ein Gasleck könnte durch Zündquel len wie e lektr ische Geräte  oder of fene 

Flammen entzündet  werden und großf lächige Brände verursachen .  Im Fal le e iner Explosion 

oder  e ines Brandes könnten Trümmertei le  wei t  über  das betro f fene Gebiet  hinaus geschleu-

der t  werden. Dies würde nicht nur d ie di rekte Umgebung gefährden, sondern auch benach-

bar te  Gebäude und Personen ver letzen oder töten .  Schwere Unfäl le  könnten die  Evakuie-

rungswege im Gewerbegebiet b lockieren oder unzugängl ich machen. Dies würde die Sicher-

hei t  der  Beschäft ig ten und Besucher gefährden und die  Rettungsmaßnahmen erhebl ich 

erschweren. Neben den di rekten Auswirkungen auf d ie Gesundhei t  und Sicherhei t  könnten 

schwere Unfäl le  erhebl iche wir tschaft l iche Schäden verursachen, darunter Betr iebsunterbre-

chungen,  Reparaturkosten für  In f rastruktur  und langfr is t ige  Wertver luste  von Grundstücken .  

Eine Freisetzung von Gasen oder  Chemikal ien aus der Hochdruckle i tung oder  dem Propan-

gaslager könnte Boden- und Wasserressourcen kontaminieren. Dies hätte langfr i st ige Folgen 

für  d ie Umwel tqual i tä t  und könnte die  Nutzung des Gebiets  beeinträcht igen  

Wei terhin s ind d ie  nach der Aufs te l lung des Baule i tp lans zulässigen Vorhaben anfä l l ig  gegen-

über a l lgemeinen Umweltkatastrophen. Der  Baule i tp lan berei tet  grundsätz l ich Nutzungen vor ,  

d ie a ls potenzie l le Störfa l lbetr iebe einzustufen wären.  D ie F lächen des  Bebauungsplanes s ind 

kein Gegenstand eines Hochwasserr is ikogebiets.  Bei  Hochwasserereignissen kann die 

menschl iche Gesundhe i t  durch Vernässung von Wohn - und Gewerberäumen, Ert r inken oder 

Kontakt mi t  austretenden Gefahrensto ffen gefährdet werden. Zudem können ausgetretene 

Gefahrensto ffe auf den Boden,  d ie Wasserqua l i tät  sowie  auf Pf lanzen und Tiere  und die Na-

tura 2000-Gebiete e inwirken. Relevante gefähr l iche Stof fe im Sinne der Verordnung über 

genehmigungsbedür ft ige Anlagen -  4.  BImSchV sind ebenfal l s  nicht  zu erwarten.  

7.1 Zusätzliche Angaben 

7.1.1  Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen 

Verfahren bei der Umweltprüfung  

Die Umweltprüfung bei  der bauplanungsrecht l ichen Ausweisung des Gewerbe- und Industr ie-

gebietes stütz t  s ich auf  e ine umfassende und systematische Bewertung der potenzie l len Um-

wel tauswi rkungen. Der Prozess beginnt mit  e inem Screening, bei  dem die Notwendigkei t  e iner 

Umwel tprüfung anhand festgelegter Kr i ter ien und Schwel lenwerte ermit te l t  wi rd .  Darauf fo lgt 

das Scoping, in dem der Untersuchungsrahmen und die er forder l ichen Unter lagen festgelegt 
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werden und welches im Rahmen des frühzei t igen Betei l igungsprozess nochmals konkret is ier t  

wurde. Die e igent l iche Ermit t lung und Beschreibung der Umweltauswirkungen er fo lg t  durch 

eine detai l l ier te Analyse der Auswirkungen auf  Schutzgüter  wie Tiere,  Pf lanzen, Boden,  Was-

ser ,  Luf t  und Kl ima sowie  deren Wechselwirkungen. Dabei  kommen Geograf ische Informa t i -

onssysteme (GIS) zum Einsatz ,  d ie e ine präz ise räuml iche Analyse ermögl ichen. Die Integra-

t ion und stat is t ische Analyse verschiedener Datenquel len l ie fer t  e ine f undierte Grundlage für  

d ie Bewertung. Wicht ige Bestandtei le  des Ver fahrens s ind zudem die Betei l igung von Behör-

den und Öf fent l ichkei t  sowie e in anschl ießendes Moni tor ing zur Überwachung unvorhergese-

hener Umwel tauswirkungen nach der  Planumsetzung. Diese Kom binat ion technischer Ver fah-

ren gewähr le iste t  e ine ganzhei t l i che und wissenschaf t l ich fundier te  Umwel tprüfung im Rah-

men der Baule i tp lanung.  

7.1.2  Allgemein verständliche Zusammenfassung  

Die Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB hat d ie Auswi rkungen der Planung auf d ie e in-

zelnen Schutzgüter umfassend untersucht .  Der  Umweltber icht  a ls Tei l  der  Begründung doku-

ment ier t  d ie  Ergebnisse dieser Untersuchung und die daraus abgele i teten Maßnahmen.  

Schutzgut Boden und F läche  

Die Planung führ t  zur Inanspruchnahme von ci rca 2,5 Hektar b isher landwirtschaf t l ich ge-

nutzter F läche mit  mi t t lerem bis hohem Ertragspotent ia l .  Zur Minimierung negat iver Auswi r-

kungen wurden fo lgende Maßnahmen festgesetzt :  

›  Begrenzung der überbaubaren Grundstücksf läche auf 80 Prozent  

›  Vorgaben zur  Begrünung nicht überbaubarer Grundstücksf lächen  

›  Fest legung einer bodenkundl ichen Baubegle i tung  

Schutzgut Pf lanzen, Tiere und bio logische Vie l fa l t  

Die F läche weis t  a ls intensiv genutz tes Acker land eine ger inge ökologische Wert igkei t  auf.  

Durch fo lgende Maßnahmen werden Beeint rächt igungen minimier t :  

›  Erhal tung vorhandener Gehölzst rukturen  

›  Verwendung heimischer und standor tgerechter Ar ten bei  Neupf lanzungen  

›  Fest legung von Zei träumen zur Baufeld fre imachung außerhalb  der gesetz l ichen Brut -  

und Setzzei ten  

›  Verwendung insektenschonender Leuchtmit te l  und Vogelschutz fo l ien  

Schutzgut Wasser  

Das Plangebiet  l iegt in  der  Zone I I I  A e ines Tr inkwasserschutzgebiets  und wird vom Fl ießge-

wässer „Wol lbeutel "  durchzogen.  Zum Schutz der Wasserressourcen wurden fo lgende Maß-

nahmen festgesetz t:  

›  Sicherung eines 10 Meter brei ten Gewässerrandstre i fens  

›  Dachbegrünung zur Regenwasserrückhal tung  

›  Vorgaben zur Begrünung nicht  überbaubarer Grundstücksf lächen zur  Sicherste l lung der 

Grundwasserneubi ldung  

Schutzgut Luft  und Kl ima  

Die F läche dient a ls Ka l t lu f tents tehungsgebiet .  K l imat ische Auswirkungen werden durch fo l-

gende Maßnahmen geminder t :  
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›  Begrenzung der überbaubaren Grundstücksf läche  

›  Begrünung von Dachf lächen und fenster losen Fassadenf lächen  

›  Pflanzung von Bäumen auf den Grundstücksf lächen  

Schutzgut Landschaft  

Zur  Einbindung des Gewerbe-  und Industr iegebiets in d ie Agrar landschaft  wurden fo lgende 

Maßnahmen festgelegt :  

›  Begrenzung der Höhe baul icher Anlagen  

›  Gestal tung der Stadtrandeingrünung  

›  Begrünung von Dachf lächen und fenster losen Fassadenf lächen  

Schutzgut Mensch und seine Gesundhei t  

Das Plangebiet l iegt e twa 200 Meter nördl ich des nächsten Wohngebiets.  Zum Schutz der 

Bevölkerung wurden fo lgende Maßnahmen berücksicht ig t:  

›  Einhal tung der Achtungsabstände gemäß Seveso - I I I -R icht l in ie  

›  Maßnahmen zur Lärmminderung und Luft re inhal tung  

›  Schaf fung einer Puf ferzone zum angrenzenden Wohngebiet  

Berücksicht igung der Ergebnisse der  Öf fent l ichkei ts -  und Behördenbetei l igung  

Die im Rahmen der frühzei t igen Betei l igung der Öf fent l ichkei t  und der Behörden nach § 3 

Abs.  1 und § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stel lungnahmen wurden im Ver fahren berück-

sicht igt .  Insbesondere wurden die  Hinweise zur  Lage im Tr inkwasserschutzgebiet,  zum G e-

wässerrandstre i fen und zu den k l imat ischen Auswi rkungen in  d ie  Planung eingearbei te t.  Der 

Untersuchungsrahmen für d ie Umwel tprüfung wurde während des frühzei t igen Betei l igungs-

prozesses konkret is ier t  und an die spezi f ischen ört l ichen Gegebenhei ten angepass t.  Die  Er-

gebnisse des Ar tenschutzbei trags  aus 2017 wurden überprüf t  und anhand neuer Begehungen  

ver i f iz ier t .  Die Ergebnisse wurden in d ie Planung integr iert  und haben zu Festsetzungen be-

zügl ich der Bauzei ten und des Erhal ts von Habi tatst rukturen geführt .  

Prüfung der Nul lvar iante  

Als Al ternat ive  wurde die Nichtdurchführung der Planung (Nul lvar iante)  geprüf t .  Die  Beibe-

hal tung der  landwi rtschaf t l ichen Nutzung hät te zwar den Vor te i l  des Erhal ts  der Bodenfunk-

t ionen und der unversiegel ten Fläche, jedoch würden die wi r tschaf t l ichen Entwi cklungszie le 

der Kreis -  und Hansestadt Korbach  nicht  erre icht .  Die  Weiterentwicklung des ansässigen 

Unternehmens wäre nicht mögl ich, was negat ive Auswirkungen auf d ie Sicherung bestehen-

der und die Schaf fung neuer Arbei tsplätze hät te.  

Prüfung al ternat iver Standor te  

Als wei tere Al ternat ive wurde die Ver lagerung in e in interkommunales Gewerbegebiet geprüft .  

Dies  hätte jedoch zu erhöhtem innerbetr iebl ichem Verkehr  und einer  stärkeren Belastung der 

Bundesstraßen geführt .  Die  Erwei terung am bestehenden Standor t  i s t  daher  sowohl  aus be-

tr iebswir tschaft l ichen a ls auch aus Umweltgesichtspunkten vorzuziehen.  

F lächentauschopt ion  

Der Regionalplan Nordhessen 2009 def inier t  d ie betro ffenen Flächen als  „Vorranggebiet für  

Landwir tschaf t "  und te i lweise a ls „Vorbehal tsgebiet für  Landwir tschaf t " .  Um den Konf l ik t  zwi-

schen landwir tschaf t l icher Pr ior i tä t  und gewerbl icher  Nutzung zu lösen, wu rde die  Mögl ich-

kei t  e ines F lächentauschs vorgesehen.  Dabei  so l len g le ichwert ige F lächen aus e inem 
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interkommunalen Gewerbegebiet  an der Stadtgrenze zu Vöhl  mi t  den landwir tschaft l ichen 

Vorranggebieten getauscht werden.  

Abwägungsergebnis  

Nach Abwägung al le r  re levanten Belange wurde dem Bebauungsplan in der vor l iegenden 

Form der  Vorzug gegeben,  da er d ie  wi r tschaf t l iche Entwicklung der Region fördert  und 

gle ichzei t ig  durch umfangreiche Vermeidungs - ,  Minimierungs- und Ausgle ichsmaßnahmen die  

Umwel tauswirkungen auf e in vert re tbares Maß reduziert .  

Maßnahmen zur Überwachung der erhebl ichen Umwel tauswi rkungen  

Zur Überwachung der erhebl ichen Umwel tauswirkungen der Planung gemäß § 4c BauGB wer-

den fo lgende Moni tor ing-Maßnahmen durchgeführ t:  

›  Regelmäßige Kontro l le der festgesetz ten Ausg le ichs -  und Minimierungsmaßnahmen 

›  Überprüfung der Einhal tung der Vorgaben zum Gewässerschutz ,  insbesondere des Ge-

wässerrandstre i fens  

›  Überwachung der Einhal tung der  Festsetzungen zur  Begrünung von Dach - und Fassa-

denf lächen 

›  Kontro l le der Entwässerungssi tuat ion, insbesondere in Bezug auf  d ie Tr inkwasser-

schutzzone 

Die Ergebnisse des Moni tor ings werden dokumentier t  und bei  der wei teren Entwicklung des 

Gebiets berücksicht igt .  Die Gesamtbi lanz der Eingr i f fs -  und Ausgle ichsbewertung wird durch 

die zuständige Behörde überprüf t  und dokumentier t ,  um sicherzustel len, dass die Leis tungs -  

und Funkt ionsfähigkei t  des Naturhaushal ts gewahrt b le ib t.  
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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Kreis- und Hansestadt Korbach plant die Erweiterung des Gewerbegebiets um rd. 3,4 ha auf 

landwirtschaftl ich genutzte Flächen westl ich des Elfr inghäuser Wegs. Ziel ist die Ansiedlung und 

Erweiterung von Gewerbe- und Industriebetrieben, um die wirtschaft l iche Entwicklung zu stär-

ken. 

Im Zuge der Bauleitplanung ist e ine artenschutzrechtl iche Bewertung erforderl ich, der folgende 

Aspekte prüft:  

› Einhaltung der Zugri ffsverbote nach § 44 BNatSchG für geschützte Arten,  

› Vermeidung von Beeinträchtigungen während sensibler Lebensphasen (z. B. Brutzeiten),  

› Sicherstellung der ökologischen Funktion von Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang  

2 Rechtlicher Hintergrund 

Der rechtl iche Hintergrund ergibt sich aus den Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes 

(BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009, das seit dem 01.03.2010 in Kraft ist. Zentrale 

Grundlage ist § 44 BNatSchG, der für besonders und streng geschützte Arten sogena nnte Zu-

gri ffsverbote formuliert. Demnach ist es verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschütz-

ten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstöre n. Darüber hinaus ist es untersagt, 

wi ld lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während sen-

sibler Lebensphasen wie Fortpflanzung, Aufzucht, Mauser, Überwinterung und Wanderung er-

heblich zu stören, sofern sich dadurch der  Erhaltungszustand der lokalen Population verschlech-

tern könnte. Ebenso ist die Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs - oder 

Ruhestätten dieser Tiere sowie die Entnahme oder Beschädigung geschützter Pflanzenarten und 

ihrer Standorte verboten. 

Im Rahmen von Bauleitplanungen und Eingri ffen in Natur und Landschaft ist der Umfang der 

artenschutzrechtl ich relevanten Arten gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG eingeschränkt. Die Zugri ffs-

verbote gelten insbesondere für Arten des Anhangs IV der Fauna -Flora-Habitat-Richtl inie (FFH-

Richtl inie), für europäische Vogelarten nach Artikel  1 der Vogelschutzrichtl inie sowie für be-

standsgefährdete Arten, für die Deutschland eine besondere Verantwortung trägt. Ein Verstoß 

gegen die artenschutzrechtl ichen Verbote l iegt insbes ondere dann nicht vor, wenn die ökologi-

sche Funktion der betroffenen Fortpflanzungs - oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten bleibt, gegebenenfalls unter Berücksichtigung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen 

(CEF-Maßnahmen). Sollte dennoch ein Verbotstatbestand erfüll t sein, ist zu prüfen, ob die Vo-

raussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 BNatSchG vorl iegen.  

Die rechtl ichen Anforderungen verlangen daher eine sorgfältige Prüfung, ob durch das geplante 

Vorhaben artenschutzrechtl iche Verbotstatbestände ausgelöst werden und ob geeignete Vermei-

dungs- oder Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden können, um die Einhaltu ng des besonderen 

Artenschutzes sicherzustellen . 
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3 Datengrundlagen und verwendete Unterlagen 

Die Datengrundlagen für die artenschutzrechtl iche Prüfung setzen sich aus amtlichen Quellen, 

Felduntersuchungen und Fachpubl ikationen zusammen. Als räumliche Basis dient ein Auszug 

aus dem Liegenschaftskataster, der die genauen Grenzen des Planungsgebiets sowie angren-

zender Flächen abbildet. Zur Erfassung der lokalen Fauna wurden Vor-Ort-Begehungen durch-

geführt, die artspezifische Hinweise dokumentierten.  

Eine wesentl iche Grundlage bildete zudem das vorhandene Gutachten aus dem Jahr 2017, das 

bereits umfassende Daten zur Flora und Fauna im Untersuchungsgebiet l ieferte  und vertiefende 

artenschutzrechtl iche Untersuchungen und Prüfungen durchgeführt hat . Um die Aktuali tät und 

Gült igkeit dieser Ergebnisse sicherzustellen, wurden gezielte Untersuchungen und Nachkartie-

rungen durchgeführt und die Befunde mit dem aktuellen Zustand abgeglichen.  Ergänzend flossen 

die Roten Listen Deutschlands und Hessens (Stand 2025) ein, um die Bestandssituation und 

Gefährdungskategorien potenziell betroffener Arten zu berücksichtigen. Diese Kombination aus 

behördlichen Daten, Feldbeobachtungen und wissenschaftl ichen Referenzen gewährleistet eine 

vollständige und fachlich fundierte Analyse der artenschutzrechtl ichen Konfl ikte.  

4 Projektbeschreibung und Wirkfaktoren 

Das geplante Vorhaben betri fft  die Erweiterung eines bestehenden Gewerbe - und Industr iege-

bietes am Stadtrand von Korbach durch die Errichtung eines Schulungs - und Besucherzentrums 

mit Übungsflächen für Land- und Baumaschinen. Ziel  ist es, die wirtschaft l ic he Entwicklung und 

Innovationskraft des ansässigen Unternehmens zu stärken und Arbeitsplätze in der Region zu 

sichern. Die Erweiterungsflächen l iegen derzeit im planungsrechtl ichen Außenbereich und wer-

den intensiv landwirtschaft l ich genutzt. Für das Vorhab en wird ein Bebauungsplan aufgestell t,  

der die Flächen als Gewerbe- und Industriegebiet ausweist.  

Im Rahmen der Bauleitplanung werden die Belange des Arten - und Naturschutzes umfassend 

berücksichtigt. Die Flächeninanspruchnahme erfolgt auf intensiv genutztem Ackerland ohne be-

sondere naturschutzfachl iche Wertigkeit. Schutzgebiete, gesetzl ich geschützte Biotope oder Na-

tura-2000-Gebiete werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. Zur Kompensation der Ein-

gri ffe in Natur und Landschaft wird eine naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahme auf einer 

externen Fläche umgesetzt . Zusätzl ich werden im Plangebiet habitatverbessernde Maßnahmen 

wie Dachbegrünungen, Heckenpflanzungen, Nisthi l fen und der Erhalt von Gehölzstrukturen ver-

bindlich festgesetzt . 

Mögliche, baubedingte Wirkfaktoren 

Während der Bauphase kommt es zu einer Vielzahl baubedingter Wirkfaktoren, die sich auf die 

Umwelt und insbesondere auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Luft, Klima, Pflanzen, Tiere, bio-

logische Viel falt sowie den Menschen auswirken. Zu den zentralen Einflüs sen zählen Lärm, Er-

schütterungen und stoffl iche Emissionen.  

Der Einsatz von Baumaschinen und Baustellenfahrzeugen führt zu einer temporären Erhöhung 

des Lärmpegels im Umfeld der Baustel le. Diese Lärmemissionen können sowohl das 
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Wohlbefinden der Anwohner beeinträchtigen als auch Auswirkungen auf die lokale Fauna haben, 

indem sie das Verhalten empfindlicher Tierarten stören oder deren Rückzug aus dem Gebiet 

bewirken. Neben dem Lärm entstehen durch den Betrieb schwerer Maschinen und  durch Erdar-

beiten auch Erschütterungen, die sich auf angrenzende Gebäude und Infrastrukturen übertragen 

können. Diese Erschütterungen können zu temporären Beeinträchtigungen der Standfestigkeit 

von Bauwerken führen und das Wohlbefinden von Menschen in der  Umgebung beeinträchtigen.  

Zusätzl ich gehen mit den Bauarbeiten stoffl iche Emissionen einher. Hierzu zählen insbesondere 

Staubentwicklung durch Erdbewegungen, Aufschüttungen und den Transport von Baumateria-

l ien, aber auch Abgase aus Baumaschinen und Transportfahrzeugen. Diese Emissi onen können 

die Luftquali tät in der Umgebung vorübergehend verschlechtern und die Atemluft mit Feinstaub 

und Schadstoffen wie Stickoxiden oder Schwefeldioxid belasten. Darüber hinaus besteht wäh-

rend der Bauphase ein erhöhtes Risiko für das Austreten von Be triebs- und Schmierstoffen, etwa 

durch Leckagen oder unsachgemäße Handhabung, was zu punktuellen Boden - oder Grundwas-

serbelastungen führen kann. Bei sachgemäßer Handhabung und Einhaltung der einschlägigen 

Schutzmaßnahmen sind jedoch keine nachhaltigen Beei nträchtigungen des Grundwassers zu er-

warten. 

Mögliche, anlagenbedingte Wirkfaktoren  

Die anlagenbedingten Auswirkungen des Vorhabens zeigen sich vor allem in der dauerhaften 

Versiegelung und Tei lversiegelung von Flächen durch die Errichtung von Gebäuden, Straßen und 

Parkplätzen. Diese baulichen Maßnahmen führen dazu, dass natürl iche Bodenf unktionen wie 

Wasserspeicherung, Fil terung, Temperaturregul ierung und der Abbau organischer Stoffe dauer-

haft verloren gehen. Insbesondere kann auf versiegelten Flächen Niederschlagswasser nicht 

mehr versickern, was die Grundwasserneubildung reduziert und d en natürl ichen Wasserhaushalt 

nachhaltig verändert. Die Versiegelung wirkt sich zudem negativ auf das lokale Klima aus, da die 

Fähigkeit der Vegetation, CO₂ zu binden und Schadstoffe aus der Luft zu fi l tern, eingeschr änkt 

wird. Gleichzeit ig erhöht sich die Aufheizung der Flächen, was das Mikroklima beeinflusst und 

zur Erwärmung beiträgt. 

Mit der Versiegelung und Bebauung geht auch ein Verlust von Biotoptypen einher. Die bislang 

intensiv ackerbaul ich genutzten Flächen bieten zwar nur eine geringe Artenviel falt, dennoch wer-

den durch die Umwandlung in Gewerbe- und Industr ieflächen die letzten  verbliebenen Lebens-

räume für Pflanzen und Tiere weiter eingeschränkt. Die Umwandlung führt zu einer weiteren 

Homogenisierung der Landschaft und schränkt die Möglichkeiten für Flora und Fauna ein, sich 

in diesem Bereich anzusiedeln oder zu entwickeln. Auch  die Puffer- und Speicherfunktion des 

Bodens für Wasser und Nährstoffe wird durch die Versiegelung dauerhaft aufgehoben . 

Ein weiterer anlagenbedingter Effekt ist die sogenannte Silhouettenwirkung der neuen Gebäude. 

Die Errichtung großvolumiger Baukörper verändert das Landschaftsbild nachhaltig, da die neuen 

Gebäude als vertikale Strukturen deutl ich aus der bislang offenen un d weitgehend unbebauten 

Agrarlandschaft herausragen. Für bestimmte Tierarten, wie etwa die Feldlerche, die offene und 

strukturarme Flächen bevorzugen, stellen die neuen Gebäude zudem eine Barriere dar und füh-

ren dazu, dass diese Arten das Gebiet meiden.  

Mögliche, betriebsbedingte Wirkfaktoren  

Durch die verstärkte Nutzung der neu ausgewiesenen Gewerbe - und Industr ieflächen sind be-

tr iebsbedingte Auswirkungen zu erwarten, die sich insbesondere in Form akustischer und 
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optischer Signale äußern. Hierzu zählen vor allem Lärmemissionen, die durch den Betrieb von 

Maschinen, den innerbetr iebl ichen Verkehr sowie durch An - und Abfahrten von Liefer- und Be-

sucherverkehr entstehen. Diese Lärmbelastungen können das Umfeld dauerhaft  beeinflussen 

und das akustische Empfinden sowohl für die ansässige Bevölkerung als auch für die lokale 

Tierwelt verändern. Zusätzl ich kommt es durch die regelmäßige Bewegung von Fahrzeugen, Ma-

schinen und Personen zu einer erhöhten Dynamik auf den Betriebs flächen, was zu einer stärke-

ren visuellen Belebung des Gebietes führt.  

Ein weiterer betriebsbedingter Wirkfaktor ist die Zunahme von Lichtemissionen, die vor allem 

durch die Beleuchtung von Gebäuden, Außenanlagen, Verkehrswegen und Werbeanlagen verur-

sacht wird. Die künstl iche Beleuchtung kann insbesondere während der Abend - und Nachtstun-

den zu einer Aufhellung der Umgebung führen und damit das natürl iche Hel l -Dunkel-Gefüge stö-

ren.  

 

Abb i ldung  1  -  Veror tung  des  Untersuchungsg eb ie tes  im S ied lung skörper  



Artenschutzrecht l iche Bewertung  

zum Bebauungsplan Nr. 35 C / 1 "Elfr inghäuser Weg / Arolser Landstraße“ 

 

 

- Seite 5 - 

 

Abb i ldung  2  –  Tatsäch l iche Nutzungen  im Untersuchun gsgeb ie t  

5 Artenschutzrechtliche Bewertung  

5.1 Brutvögel 

Im Jahr 2017 wurde die Avifauna des Untersuchungsgebietes im Rahmen von vier Geländebege-

hungen mittels Revierkartierung nach SÜDBECK et al . (2005) erfasst. Der Fokus der Erhebung 

lag dabei auf planungsrelevanten Vogelarten, also Arten mit einem ungünstigen Erhaltungszu-

stand. Insgesamt konnten 17 Vogelarten nachgewiesen werden, von denen bei 14 Arten Brut-

verdacht bestand. Nach der „Ampell iste“ der Sta atl ichen Vogelschutzwarte Hessen wiesen fünf 

der festgestell ten Brutvogelarten –  darunter Feldlerche, Haussperl ing, Feldsperl ing, Bluthänfl ing 

und Goldammer – einen ungünstigen Erhaltungszustand in Hessen auf.  

Die Feldlerche, eine typische Art der offenen Agrarlandschaft, war mit zwei Revieren auf den 

Acker- und Wiesenflächen des Untersuchungsgebietes vertreten. Je ein Revier der Goldammer 

wurde an den Hecken im Norden und Osten festgestel l t.  Ein Paar des Bluthä nfl ings brütete ver-

mutl ich im Gehölz nördlich des kleinen Schotterparkplatzes. Das kleine Gebäude im Gebiet 

diente als Brutplatz für Haus - und Feldsperl ing. Darüber hinaus wurden Nahrungsgäste wie Bir-

kenzeisig, Bluthänfl ing und Stiegli tz beobachtet, die di e Wegsäume und Ruderalfluren zur Nah-

rungssuche nutzten.  
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Im Bebauungsplan Nr. 35 C „Elfringhäuser Weg / Arolser Landstraße“ aus dem Jahr 2017 wurde 

eine gezielte Maßnahme zur Förderung der Feldlerche festgesetzt, um dieser charakteristischen 

Vogelart der offenen Agrarlandschaft ein geeignetes Ersatzhabitat  anzubieten. Im Rahmen der 

Planung wurden sogenannte Feldlerchenfenster vorgesehen, die speziell darauf ausgelegt sind, 

den Lebensraum der Feldlerche zu unterstützen und ihre Brut - und Nahrungssuche zu 

erleichtern. Die Maßnahme wurde nachweisl ich umgesetzt und e rfüll t ihre Wirkung. 

Feldlerchenfenster sind unbewachsene oder nur spärl ich bewachsene Bereiche innerhalb von 

landwirtschaftl ichen Nutzflächen, die den Boden frei zugänglich machen und damit ideale 

Bedingungen für die Feldlerche schaffen. Sie bieten dieser  bodenbrütenden Art optimale 

Brutplätze sowie offene Flächen für die Nahrungssuche. Durch die Etablierung dieser Fenster 

konnte ein attraktives Ersatzhabitat geschaffen werden, das den Bedürfnissen der Feldlerche 

entspricht und ihre Umsiedlung im räumlichen Kontext des Plangebietes fördert. Die Feldlerche 

ist eine typische Vogelart der offenen Agrarlandschaft und bevorzugt weite, unstrukturierte 

Flächen mit freiem Horizont und niedrigwüchsiger Vegetation. Vertikale Strukturen wie Gehölze, 

Baumreihen, Einzelbäume oder Gebäude sowie Straßen und  Siedlungen werden von der 

Feldlerche gemieden. Dieses ausgeprägte Meideverhalten gegenüber solchen Strukturen ist gut 

dokumentiert und wird als Schutzmechanismus gegen Prädatoren sowie als Reaktion auf 

Störungen durch Lärm und Bewegung interpretiert. Studien zeigen, dass Feldlerchen einen 

Abstand von mindestens 50 bis 150 Metern zu vertikalen Strukturen und Straßen einhalten, 

abhängig von deren Größe und Ausprägung. Das Plangebiet wird durch die im Bebauungsplan 

Nr. 35 C „Elfr inghäuser Weg / Arolser Landstraße“ ermögl ichte neue Silhouette des Gewerbe- 

und Industr iegebiete sowie durch die angrenzende Bundesstraße geprägt. Diese Bereiche sind 

von Gehölzstrukturen, Einzelbäumen und den betr iebsbedingten Wirkungen wie Bewegungen und 

Schallemissionen gekennzeichnet. Die Kombination aus vertikalen S trukturen und den Störungen 

durch Verkehrslärm sowie betr iebliche Aktiv itäten schafft für die Feldlerche keine geeigneten 

Bedingungen als Brut- oder Nahrungshabitat.  Aufgrund dieser Gegebenheiten ist mit 

hinreichender Sicherheit anzunehmen, dass die Feldlerche das Plangebiet meidet. Im Rahmen 

der Vor-Ort-Begehungen konnten zudem keine Sichtbeobachten  nachgewiesen oder akustischte 

Nachweise erbracht werden. 

Es wird erwartet, dass die Feldlerche etablierte und attraktivere Standorte im Umfeld aufsucht, 

die weniger durch vertikale Strukturen oder anthropogene Einflüsse belastet sind , wie 

beispielsweise die bereits umgesetzten Maßnahmenflächen aus dem Bebauungsplan Nr. 35 C 

„Elfringhäuser Weg / Arolser Landstraße“ .  Aufgrund der vorhandenen Störungen im Umfeld des 

Plangebietes und dem fehlenden Lebensraumpotential  wird eine artenschutzrechtl iche Prüfung 

nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) für nicht erford erl ich erachtet. Durch die 

darüber hinaus weiterhin umzusetzenden habitatverbessernden Maßnahmen bestehen keine 

Konf l ik te mit  den Vorgaben des besonderen Ar tenschutzes .  

Bei  den Vor-Ort-Begehungen konnte das bereits in 2017 dokumentierte Vorkommen von 

Haussper l ing,  Feldsper l ing, Bluthänf l ing ,  Goldammer , Sumpfrohrsänger  und Heckenbraunel le 

bestät igt  werden.  Eine Tötung oder Schädigung von Indiv iduen europäischer Vogelar ten wie 

die Zerstörung aktuel l  genutz ter For tp f lanzungsstätten  lässt s ich durch die Begrenzung der 

Baufeldvorberei tungen auf den Zei t raum außerhalb der For tp f lanzungs - und Aufzuchtszei ten 

(01.10.-28.02.)  wirksam vermeiden.  Auch Störungen während der  Fortp f lanzungszei t  können 

auf diese Weise reduziert werden. Darüber hinaus sind die vorhandenen Hecken und Gehölze 

am Gebietsrand mit einer Umgrenzung von Flächen mit Bindung für die Erhaltung von Bäumen, 
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Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen überlagert, sodass diese Strukturen erhalten und eine 

angrenzende Neuplpfanzung ergänzt werden. Hierdurch werden rurderale Flächen mit einem 

Angebot an Kräutern, Samen und Früchten als Nahrungsflächen für samenfressende Vögel 

geschaffen. Durch die verpfl ichtenden Maßnahmen zum Durchgerünung der Gewerbe - und 

Industriegebiete sowie der verpfl ichtenden Begrünung von Dachflächen werden zusätzl ich 

habitatverbessernde Maßnahmen geschaffen.  

Da eine Beschränkung der Baufeldfreimachung auf einen Zeitraum außerhalb der Brut -und 

Setzzeiten verbindlich festgesetzt wird und die Gehölze, Bäume und sonstigen Bepflanzungen 

nicht eingegri ffen wird, wird eine artenschutzrechtl iche Prüfung nach § 44 BNatSchG für nicht 

erforderl ich erachtet. Durch die darüber hinaus weiterhin umzusetzenden habitatverbessernden 

Maßnahmen bestehen keine Konf l ik te mit  den Vorgaben des besonderen Ar tenschutzes .  

5.2 Reptilien 

Bereits im Jahr 2017 wurden entsprechende Begehungen durchgeführt, um die 

Lebensraumeigenschaften zu bewerten und potenzielle Vorkommen festzustel len. Dabei wurden 

gezielt Sonnenplätze und geeignete Versteckstrukturen kontroll iert, die für Repti l ien von 

Bedeutung sind. Insbesondere wurden ausliegende Pappen an der Böschung des Schotterplatzes 

untersucht, da diese häufig als Rückzugsorte un d Wärmequellen für Repti l ien dienen können. 

Damals konnten keine Nachweise für das Vorkommen von Repti l ien erbracht werden.  Im Zuge 

der aktuellen Vor-Ort-Begehungen wurde der Zustand der Lebensräume erneut bewertet, um 

mögliche Veränderungen gegenüber 2017 zu erfassen. Die Untersuchungen ergaben, dass sich 

die Lebensraumeigenschaften seit 2017 nicht verbessert haben. Es wurden weder 

Beobachtungen noch Hinweise auf ein Vorkommen von Repti l ien wahrgenommen. Die Böschung 

sowie das Plangebiet weisen weiterhin k eine geeigneten Bedingungen für die Ansiedlung von 

Repti l ien auf, sodass ein Vorkommen mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann.  

Aufgrund dieser Ergebnisse wird eine artenschutzrechtl iche Prüfung nach § 44 BNatSchG für 

nicht erforderl ich erachtet. Da keine Hinweise auf das Vorkommen geschützter Repti l ienarten 

vorl iegen und die Lebensraumeigenschaften für diese Tiergruppe unzureichend sind, bestehen 

keine Konfl ikte mit den Vorgaben des besonderen Artenschutzes.  

5.3 Wirbellose 

Bereits im Jahr 2017 wurden entsprechende Begehungen durchgeführt, um die 

Lebensraumeigenschaften zu bewerten und potenzielle Vorkommen festzustel len.  Damals wurde 

ein Vorkommen des Hauhechel-Bläuling (Polyommatus icarus), Grünader -Weißling (Pieris napi), 

Tagpfauenauge (Nymphalis io), Kleiner Fuchs (Nymphatis urt icae), Mauerfuchs (Lasiommata 

megera), Kleines Wiesenvögelchen (Coenonympha pamphilus) und Großes Ochsenauge (Maniola 

jurt ina) nachgewiesen. Der durch den Bebauungsplan Nr. 35 C/1 „Elferinghäuser We g / Arolser 

Landstraße“ ausgelöste Eingri ff erfolgt ausschl ießlich auf intensiv bewirtschafteten 

Ackerflächen. Lebensräume mit übergeordneten Bedeutung für Wirbellose werden somit nicht 

beeinträchtigt. Durch die verpfl ichtende Dachbegründung werden habitat verbessernde 

Maßnahmen umgesetzt. Aufgrund der Eingri ffsfläche wird eine artenschutzrechtl iche Prüfung 

nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) für nicht erforderl ich erachtet. Durch die 
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darüber hinaus festgelegten habitatverbessernden Maßnahmen bestehen keine Konfl ikte mit den 

Vorgaben des besonderen Artenschutzes.  

5.4 Fledermäuse  

In 2017 konnte mit insgesamt 9 Kontakten in 3 Stunden Kartierzeit nur wenig Fledermausaktivi tät 

nachgewiesen werden. Aufgrund des unveränderten Zustands der Flächen sind keine 

Veränderungen der Aktiv i täten zu erwarten. Al le Gehölz - und Baumstrukturen bleiben erhalten. 

Eine artenschutzrechtl iche Prüfung nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) wird daher 

für nicht erforderl ich erachtet . Durch die darüber hinaus festgelegten habitatverbessernden 

Maßnahmen bestehen keine Konfl ikte mit den Vorgaben des beso nderen Artenschutzes.  

6 Vermeidungsmaßnahmen 

Die artenschutzrechtl iche Vorprüfung zeigt, dass das Vorhaben keine relevanten Vorkommen 

geschützter Repti l ien, Fledermäuse oder wirbelloser Arten betri f ft. Für die nachgewiesenen 

Brutvogelarten wurden gezielte Schutzmaßnahmen  aus 2017 übernommen und weitere 

Maßnahmen entwickelt, um das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG zu 

vermeiden. 

Schutzmaßnahmen für Brutvögel  

1. Bauzeitenregelung 

Zeitl iche Beschränkung der Baufeldfreimachung:  

Bauarbeiten mit Vegetationsentfernung sind auf den Zeitraum 01.10. –28.02. begrenzt, um die 

Zerstörung aktiver Brutstätten und Störungen während der Fortpflanzungszeit (01.03.–30.09.) 

zu vermeiden 

Erhalt von Hecken und Gehölzen:  

Die am Nord- und Ostrand des Plangebiets vorhandenen Heckenstrukturen bleiben erhalten, um 

Rückzugsräume und Nahrungsquellen für Brutvögel zu sichern  

2. Habitatverbessernde Maßnahmen 

Ruderale Ausgleichsflächen:  

Anlage von Flächen mit standortheimischen Kräutern, Samenpflanzen und Früchten zur 

Nahrungssicherung für samenfressende Arten wie Goldammer und Bluthänfl ing  

Dachbegrünung: 

Extensive Begrünungen fördern Insekten als Nahrungsgrundlage und verbessern das Mikroklima.  

3. Nisthil fen für Gebäudebrüter  

Anbringung von Nistkästen und -nischen: 

Pro 100 Meter Gewerbegebietsrand sind zwei Nisthi l fen für Haussperl ing und Feldsperl ing 

vorzusehen (z. B. in Fassaden oder unter Dachvorsprüngen).   
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4. Vermeidung von Vogelkol l isionen 

Vogelschutzfolien der Kategorie A:  

Verpfl ichtender Einsatz an Glasflächen >6 m² zur Sichtbarmachung für Vögel, insbesondere an 

transparenten oder spiegelnden Fassaden.  

Schutzmaßnahmen für Insekten 

5. Insektenfreundliche Beleuchtung  

Einsatz von Leuchtmitteln mit warmem Lichtspektrum (<3.000 Kelvin) und abgeschirmten 

Gehäusen zur Reduzierung von Lichtemissionen  

Vermeidung von Streulicht:  

Beleuchtungskörper sind bodenausgerichtet und seitl ich abgeschirmt, um nachtaktive Insekten 

zu schützen. 


